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328 der Beilagen z~ den steno graphischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .) 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 194,7 
über die Überleitung zum österreichischen 
Soiialversicherungsrecht (Sozialversicherungs­

überleitungsgesetz - SVÜG.). 
Der Nationalrat hat beschlossen:· 
§ 1. (1) Bis zur Neugestaltung des österreichi­

schen Sozialv·ersich,erungsrechtes bleiben auf dem 
Gebiete der Sozialversicherung die. bisherigen 
Vorschriften nach dem Stande vom 9. April 1945 
mit den Änderungen und Ergänzungen, die sich 
.aus den Best,immullJ~e;n di'eses iB-undesgesetzes und 

, aus sonscigenBestimmungen des neuen österr.eichi­
schen Rechtes,' ferner aus § 1 R-ÜG., St, G. BI. 
Nr. 6/1945, erg.eben, als vorläufiges österrei~i-
smes Recht in Geltung. ' 

(2) Das Bundesangestellten-Krankenversiche-' 
rungsgesetz 1937, B. G. BI. Nr. 94, wird mit den 
Ande.rungen, d1e sich Jliach dem vorliegenden Bun­
desgesetz und nach sonst,igen V ol'lsc:hriften des 
neuen österreichismen Rechtes ergeb~n, seinem 
ganzen Inhalt~ nam wieder in Kraft gesetzt. So­
weit das Bundesangestellten-Krankenversime­
rungsgesetz auf Bestimmungen des Bundes­
gesetzes, betreffend die gewerbliche Sozial­
versimerung, Bezug n·immt, sind die an deren 
Stelle getretenen Vorschriften :in der jeweils gel­
tenden Fassung siilng~mäß heranzuziehen. 

(3) Das Notarversicherungsgesetz 1938, 
B. G. BI. Nr. 2, wird mit Au'snahme der Be­
stimmungen über -die Kranken- und Arbeits­
losenversicherung, und zwar mit den Änderungen, 
die sich n~ch Idem VlorHeigc11Iden 'Bundes:gesetz und 
nach sonstigen Vorschriften ,des neuten ös'terl"ej.chi­
sch,en R,echt,es ,el"g,eb>en, wieder in Kmft g,es,etzt. 
Abs. (2), zweiter Satz, .gilt entsprechend. 

(4) Die V<Ct."~icherung d,er iBediensteten der 
dem inteJ:inati'Ünalen Verkehr '3Juf Flüssen, Seen 
und auf dem Meere ,dienenden Schiffahrtsunuer­
nehmungen, die v'Ürwiegend 'auf Schiffen, 
Schleppern u. dgl. ihren Dienst versehen, wird 
durch ein .besonderes ,Bunde~gesetz ger,egdt. 

(5) Die VOl<sclu;iftcn dieses Bun:desges,etze, 
geilten, ,soweit nicht aUsldnücMichanderCIS he­
~tJimmt ist, nicht für die Arbeitslosenversime­
runlg. 

AbschnittI. 

Versicherungsträger (Verbände). 

§ 2. (1) Als Träger der Unf.all-, b>eziehungsweise 
der Alten;-, Invaliditäts- und Hinterbliebenen­
versicherung wer,den erricht,et: 

1. die Allgemeine Unf,alfversicherungsamtalt 
mit dem Sitz 1Jn Wien für ,die Unf,allversicherung 
der im Gebiete der Republik Osterreich di,eser 
Versi,cherung unterli,egen'den 'Personen, wwe~t 
nicht die unter Ziffer 2, 5 und 7 g,en,annten Ver­
sicherungsanstalten versicherungszuständig sind 
oder die Eigenunf,aIlversicherung nam Abs.· (3) 
Platz greift, 

2. ,die Landwirtschaftliche UnI,a11versicherungs­
,anstalt mit ,dem Sitz in Wien für die landwirt­
schaftlime Unfallversi,ch,erung der im Gebiete der 
Republik -Osterreich dieser Ven;icherung unter­
liegenden Personen, 

3. ,die Angestelltenversicherungsans,talt mit dem 
Sitz in Wien für -.die Angestellten{Pensions)ver~ 
sicherung-der im Gebiete ,der Repuhlik österteich 
dieser Versicherung unterliegenden Per.sonen, s'Ü­
weit nicht die unter Ziffer 7 genannte Versiche­
rungsänstalt versicherungszuständig ist, 

4. die Invalidenversicherungsansualt mit d<!m 
S;j'tz !in Wien fürdi<e I.nvaliidlenversichlerung. der 
im Gebiete der Republik ;Osterreich dieser Ver­
sicherung unterliegenden Peroonen, soweit 'nicht 
,die unter Ziffer 5, genannfe Versich,erungs,anstalt 
versicherungszuständig ist, 

5. die Vers.icherul1!gsans~alt der österreichi,chen 
Eirenbahnen mit dem Sitz in Wien für die Un­
fall- und Inv,alidenvereicherung dea- im Gebiete 
der Republik Osterreich diC6en Versicherangen 
unterliegenden Bediensteten der dem öffentlichen 
Verkehr dienenden iEisenlbahnen, ihrer Eigen­
betriebe und ihrer HilfsanstaIt.en s'Üwie der Be­
diensteten der Schlaf- und Speisew,agenhetr:'e'be 
und ,der Bediensreten der Versiche1rungsansbalt 
selbst, .soweit nicht ,die Eigenunf,allversicherung 
na<ch Abs. (3) Platz greift, ' 

6. die Berg,arbeiterversicherung'S,anstalt mit dem, 
Sitz in Graz ,fü;r die knappschaftJiche Renten­
versicherung ,der im Gebiete der Republik 'Oster­
,reich dieser Versicherung unt~r1iegenden Per­
sonen, 

7. ,die Versicherung5,anstalt des österreichischen 
Notar~ates mit dein Sitz in Wien für die Unfall­
und PeThsion~v<ersichenung der Notare und Nooa­
riatsk,andidaten. 

(2) Die Berg':lirbe.iterversicherungsanst,alt !5t auch 
Träger der knappschaftlichen Kr,ank<!nversiche­
r~mg. Die Versicherun!gs'anstalt der öst~rrei­
chischen Eisenhahnen ist auch Träger der Kr,an-
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kenversicherung der dies.er Versicherung unter­
liegenden, im Abs. (1) unte,r Ziffer 5 bezeichneten 
Bedieru;teten, mit Aumahme der bei der Betriebs­
harrkenk.aßse der Wiener Verkehrsbetriebe Ver­
sichert~en; sie ist ferner' Träger der Kmnkenver­
sicherung der ,dieser Versicherung ,unterliegenden 
Personen, die nach dem Stande der Vorschriften 
vom 12. MäJrz 1938 zur damaligen "Kninkenkasse 
der österreichischen Bundesbahnen" zuständig 
wären. 

(3) Die Gemeinde Wien bleibt Träger der Eigen­
urrfal1vers~cherung für ,die auch kf1ankenver~j('he­
il"Wlgspllichtigen, der allgemeinen Unfallversi~le­
mug unterliegenden Bediensteten ihrer Hoheits­
ve;wahung und ihrer Eigenhetriebe. Sie ist weiter 
Träger der Unfallversicherung für die auch kmn­
kenversicherungspflichtigen Bedien,steten ihrer 
Verkehrsunternehmungen, Elektrizitäts,- Gac­
und Wasser~er ke. 

§ 3. (1) In der Unf,all-, Invaliden- und Kranken­
ven;icherung hei ,der Versicherungs,anstalt der 
ös.terreichischen Eisenhahnen hat die Anstalt für 
jeded1Jeser Ver.91cherungen Iglenllenn~ ite?mung 
zu legen und statistische N achweisung,en zuer~, 
stellen. Gemeinsame Einnahmen und Au,gaben 
Bind auf die genannten Versicherungen nach 
Richtlinien aufzuteilen, die das Bundesmini­
sterium für soziale v'.erwaltung nach Anhörung 
der Versicherungsanstalt ·erläßt. 

(2) iAhs. Cl) ,g,ilk IeU1llS1prechend fü·r die knapp­
,sdtalft1ichen Renoon- .und Krankiem.v,ersichenu:rug beJ 
oor B.ellg,a:rlbcitel'v,ernichieIrungsamJSnallt. 

§ 4. (1) Die im § 2, 'Abs. (1),\ unter Ziffer 1, 
2 und 4 genannten AnlSt,alt,en herorgen ihre Ge­
schäfte,durch je eine Hauptstelle und durch Lan­
de:sstelloo'.Lrundesstel1elt1 werden bei jeder; ,d~esell" 
An~talten in Wien für die Stadt Wien und die 
Bundesländer Niederösterreich und BurgenLmd 
und inGl1az für die Buncl,esländer,Steiermark end 
Kärnten ,errichtet. Außerdem werden bei der im 
S 2, Abis. (1), IUlITter Ziff,er' 1, Ig'enanrrtlen AnJsllalt 
eine La.ndesS>telle in Sa1z.burg für die Bundeslän­
.der Oberösterr,eich, S,alzburg, Tirdl und Vorarl­
hel1g IUlnd hei Iden ,im § 2, Ahs.'(l), runter Ziflier 2 
und 4 ·genannten Anstalten je eine Landesstelle in 
Linz· für das Bundes,land Oberösterreich und in 
Salzhurg für die Bundesländer Salzburg, Timl 
W1Jd V:ol1a~lbel1g lerr,Lchnet. Die HaJupns.(je~le ru11ld diJe 
Landes,steHe in Wien können hei jeder der ge­
nannten drei Anstalten Zu einer Bür6gemeins,:haft 
vereinigt wel"den.· 

(2)l.)ie Landesstellen haben f()lgende Auf­
gaben zu besorgen: 

a) Entgegennahme von Leistungsanträgen; 

b) Feststellung· der. Leistungen des Heilver­
fahr,enJs und DunhführU'ng dies Heilv,erf,ah­
rens; 

c) St~füh11Ung .• und iKontrolleder im 
\ Sprengel' der Landesstelle wohnenden Ren-

, tenempfänger; . 

d) Vertretung der Anstalt bei den für ihren 
Sprengel in Betracht k~mmenden ?chieds­
ißleirichren rUnd Amtem der lL;l!ruoosregiJe-' 
rungen sowie 'bei ,anderen Behörden für die 
in Betracht kommenden Länder; 

,e) überwachung .der Krankenkassen hinsicht­
lich der Einhebungurtd Abfuhr der :3ei­
träg·e zur Unfall- und Alters(Invaliditäts)­
versicherung und Mitwirkung bei der Ab­
fuhr und Abrechnung der als Zuschläge 
zur Grund~teuer eingehobenen 'Beitrage 
zur landwirtschaftlichen' Unfallveniche­
rung; 

f) vorläufige Veranlagung' der Vermögens­
bestände aus den Bei ttagseingängen bei der 
Landesstelle; 

g) Verwaltung der im Sprengel der Landes­
stelle befindlichen anstaltseigenen Kran­
kenhäuser, Heilanstalten, Erholungs- und 
Genesungsheime und ähnlichen Einrich­
tungen sowie Einweisung in diese; 

h) Durchführung der Vorschriften ZUr Un­
fallverhütung und überwachung der Be­
triebe in dieser Hinsicht; 

i) Mitwirkung bei der Durchführung der 
Berufsfürsorge im Rahmen der Unfailver-
sicherung; . 

I 

j) Mitwirkung bei den Personalangelegen­
heiten der Bediensteten der Landesstelle. 

Di~ Satzung kann den Landesstellen auch' noch 
andere Aufgaben zuweisen. ' 

'(3) Die örtliche Zuständigkeit der Landes­
stellen richtet sich n:ach dem' Beschäftigungsorte, 
bei freiwillig Versicherten nach dem Wohnorte 
des Versicherten. , 

§ 5. (1) Als Träger der Krankenversicherung 
bleiben die Allgemeinen Ortskrankenkassen, die 
Lall'dkmnkenkass,en, die B'etriebs- und Innungs­
krankenk.assen soweit sie bereits 13m 12. März 
1938 mit ,de~ Sitz im Gebiete der RepLl~hk 
tlsterreich Ibestlanden haben, vOn den Betrlcbs­
kmnkenk,ass,en ·der .Bediensteten der dem öffent­
lIimen Ve:rlkehr' ,dJi,enendelt1 tEiJSenlbahnen Ij,edoch 
ruUT 'lÜJe Betr1ebskl"!~enkasse Idler WilCiner Ver­
kehrsbetriebe und die Meist,erkr,ankenkassen, 
letztere mit Ausnahme ,der Meiste,rkrankenka,:se 
der Lastenfuhrwerker in Wien und der Krankcn­
kalSse ',der Hande1!>agenten' und Handehmak!.et 
in Wien [§ 6, Abs. (3)] bestehen. Die Allgem einen. 
Ortskmnkenk.aren wer~en in A,ugemeine Geb1et.s­
krank,enk.assen und dIe Landbankenka~sen m 
Landwirtschaftskmnkenkassen umbena:nnt. ' Alle 
,diese Krankenroa5sen' hehalten unhesdlal1et der 
Auswi.cl.:'1lnlgl ,der Absätze (2) UlI1id (3) lSow,ie ,der 

.. 
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§§ 6 und 7 ihren Wilrkung~ber~ich, 21lr Durch· 
führung der Kmnkenversicherung de:- Rentner 
der A'1l"gesoolIbenJ(P1ensiJOIlIs)~ 'Uilid Inv~denversiche­
rung, die ,auf Grund ihrer letzten Bt'.>.häftigung 
einer LandwirtschaftskrankenkaBse zugehörten, 
werden ifier ,die Landwirtschaftskrankenkassen, 
zur Dur:chführung der Kra~kenversicheruilg der 
RentJlJer, d~e me Rooite von !der Vemichierung.s­
anstalt der österre.ichischen Eisenhahnen beziehen, 
die Versicherungslanstaltder öst.erreichischen 
Eisenhahnen berufen; die ördiche Zuständigkeit 
trichtet sich in ,der Krankenversicheru~g der Rent­
nernach dem Wohnort des Rentne.r;. 

(2) Das Bunde'sministerium .für sozi,aie Ver­
waltung wird ermächtigt, d'urch V,eror:dnung den 
örtIichen Wirkungsbereich der Träger der 
Kmnken'V'Crsicherunrg ·an den verfa.ssung·srechtlich 
gd·cenden Geb1etsumf,angder Bundeslällder lan­
zupass·en. 

(3) Für ,da\S Gelbiet ,des selibSltänldigen Landes 
Burgenland "'·erden mit dem Sitz in Eisenstadt 
eine Allgemeine Gebieiskrankenkasse mit' dem 
sachlichen. Wirkungsbereich einer Allgemeinen 
Ortskrankenkasse und eine Landwirtschafts­
krankenkasse .mit dem sachlichen Wirkungs­
bereich einer Landikrarrkenkasse errichtet. Den 
Zeitp~nkt . der Errichtung- bestimmt'" das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung nap" An­
'hörung der beteiligten Amter der Landesregie-
run~n. ~ 

(4) Di,e B,e'amtenkl1ankenfül"sorgeanst'alt für die 
Alpen- und Donau-Reichsgaue wird als Kranken­
versicherungsarlStalt der BundesangesteIl ten T rä­
. ger d~r Kl'ankenversicberung der Personen, ,die 
dieSer nachdem· Bundesangestdlten-Knanken­
versicherulllgs~esetz 1937 und nach später er­
lassenen Verfügungen {§ 54)zuge:hören.Sie be­
SOl'gt . ihre Geschäfte durch die Hau,jJtgeschä.fts­
st·elle und durch Landesgeschaftsstellen. Das. 
Nahere über die iErrichtungder Landesg,eschäfts­
steHen und ihre Aufgaben !bestimmt die S:at-

\ . 

§ 6. (1) D~e nach°,den Jbisher in Geltung ge­
standenen Vorschriften für die Unfall-, Inva-
1i.den~, Angestellten(Pensions)- und knappschaft­
liche Rentenversicherung . zuständig,en Versiche­
rUIlJgstr~g,er und die zwischenweilig. für diese 
Versich,er,ungen 'Und für ,die Krankenversiche­
rung von der St-aats(Bundes)regierung, den Be­
sl'timngsbehöl"den .oder ,den Lanaesbehöl1den 
g~sch,affenen Einrichtungen, ferner die Bellriebs­
kranloonJro:sscn ,dJer Bediensteten der Öisuerreidll­
sehen' EiJsellJbab.n:en mit Ausnahme ~J,er .ß,e:t'Iwebs· 
kmnkenkasse der Wj,ener VerikehrsbetrÜJebe rund 
die .ß"etr~ebskr:ankenka.'l,sen, !die .ni4t1t bereits . am 
12. März 1938 mit dem Sitz ,im Gebiete der Re­
puhlik österreich bestlanden haben,aUe ,diese, so­
weit sie ihren Sitz im Gebiete der Republik' 
österreich ha.ben, wel1den oaufgelöst. 

3 

(2) Im' Gebiete der' Republik österreich er­
richtet~ Sektionen, Zweigstellen, Geschäftsst.eUen 
u. dgL von Versimerungsträgern' (Verlbänden), 
di,e ihl1en Sitz ,außerhalb ,dieses Gebietes h.alben, 
werden ,aufgeLassen. Dies gilt lauch für die Aus- . 
führungsibehörden der Unf,allversicherung. 

(3) Die Meisterkrank~nkasse" ,der Lastenf,uhr­
werker in Wi,en und die Krankenkasse der 
Handelsl'gent,en' und Hande1smakle~ jn Wien' 
werden mit ,Jer Kr,ankenkasse der Buehkauf­
mannsch,aft in Wien vereinigt. 

§ 7. me bisherig,en VorschriftenÜ1ber die Ge­
meinsch,afuauf,galben der Kl1arrkenversicherung 
wer,denawfg1ehdben. nie Errichtung, ,der Erwerb 
und .der Betrieb von HeiLall6talten, Erholungs­
und Genesungsheimen und ähnlichen Einrich­
tungen wi'l'd, soweit nicht die Vers.ichel"ungsan­
&talt ,der östJerooidwsmen Ei'semb.a:hnen a'ls Trä@er 
der Inv,alidenvcrsicherung zuständig ist {§ 2, Abs. 
(1); Ziffer 5], für die bei den Allgemeinen Gebiets-, 
Betlriebs-, Innungs- und Landwirtschaft6kl1anken­
kassen Versicherten, wenn sie den Bestimmungen 
über \die Inva1i,denversicherung unterliegen, der 
InvaIidenversicherung6,anstalt, wenn sie ,aber den 
BClScimmungen ,über .Irue AnglflslJelltl(l11'vlersimerRlng 
unterliegen, ,der Angestelltenversicherungs,anst,alt 
ausschließlich vorhehalten; dieser Vorbehalt er­
streckt sich nicht lauf Kmnkenhäuser. Di,e bis­
herigen Gemeinschafts,aufgtahen der Durch­
führung ,Jer vot1beugenruen Gesundheitsfürsorg.e 
und der Beteiligung an der ißevö'lkerungs- und 
Gesundheitspolicik 'sowi,e der Reg,elung des kon­
trol~vertrauens)äritlichen Dienst,es werden auf 
di,e Träger 'der Krankenversicherung' über­
trag,en; § 369 b, Albs. (4), der Reichsversiche­
rungsol1dnung und ,die auf Grund dieser Vor­
schrift erlassenen . Durchführungshestimmung,en 
werden aufg.ehoben. nie übrigen bi\Sherigen Ge-, 
Inl(:·inschafts,auf.g,a'ben der KJ.iankenversicherung 
entE,allen. 

§ 8. (1) Die M~isterkr,aU:kenkass.en werde~ zu 
einem Verband der Meisterkrankenkas.sen zusam­
mengeschlossen.Ihm oblieg,en d~e im.§ 5,a-des 
Bundes&es.etzC6, S. G. 'BI. Nr, 547/1935, in der 
Bassung der IBundesg,es~e, S. G. BI. Nr. 466/ 
1936 und 449/1937, bezeichneten Au'fg,aben, so­
weit nicht 'hiefürgemäß § 9 der: Hauptverband 
der Soz,j'a'1versicherungsträger zuständig )st. 

(2) Im Gebiete der Repulblik 'Österreich errich­
tete ,Landesstellen u. .ag!. von' V,erbänden, die 
ihren Sitz außerhalJb ·dieses Gehiet.es hatten, w.e'r­
den aufgdassen. 

§ 9. (1) Alle So~jalversicherungsträger; die 
Mei~terkr,ankenkassen über ihren Y'erhand, wer­
den zum Haupev,er1bandder Sozi,alversicherungs­

\ 
trä'g.er 'Zuslammengefaßt. . . 

/ 
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(2) Dem Haupty.eriband .abliegt es, die aUge~ 
meinen Interessen .der Sozialv,ersicherung wahr­
zunehmen und die Trä\ger der Sozialv,ersicherung 
(den Verband der MeisterkrankeJl!~assen) in ge­
mdnsalniietn A~1egenhetitietn ZiU V,el'~l1eten. ' 

§ 10. (1) Die inden §§ 2 und 5 genannten 
Versicherurtgstriilger uil1d die ~nden §§ 8 und 9 
genannten Verbände haben iltechtspersönlichkeit. 
fhr ordentlicher Gerichtsstand i~t das sachlich 
zu.ständige . Gericht ihres :Sitzes. Sie smd berech~ 
tigt, das :Staatsw,appen Ider Republik Osterreich 
in StempeLn, ,orucksorten und Aufschrihen zu 

(3) Ihm obliegt insbesondere 

a) die Entwicklung der Sozialversicherung in 
ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft 
ständig. zu übel'Wachen und ':Anträge zu 
stellen, die zur Erhaltung der dauernden 
Lei'stungsfähig<keit dez: Versicherungsträger 

,ohne überlastung der Volksw1rtsmaft er~ 
forderlich erscheinen; 

b) in wichtigen und grundsätzlichen Fragen 
der Sozialversicherung Gutachten zu er~ 
statten; 

c) für aUe Sozioalversicherungsträlger (Jen Ver­
band ,der Meisterkrarrlflenk:aS6en) bindenae 
Richtlinien zur Regelung ,der ,dj.enst~, be­
soldungs~ und pensionsrech~lichen V erhält~ 
niss·e der Sozi,alversich:e~rungilbediehsteten 
aufzustellen; 

führen.' ' 

(2) Abs. (1) gilt ,auch für zwischenweilige Ein~ 
[lichtungen ,der Sozialyt!l'1sicher,ung [§ 6, A1b~ 
satz (1)]. 

(3) Alle Aufigaben und Befugnisse, die nach 
den als vorläuf,jges österreichisches Remt wei1ler~ 
geltenden bisherigen Vorsmr~ften V ersiche1'lungs~ 
träJgern Oibliegen,' gehen, soweit nicht in diesem 
Bundesgesetz ,ausdrücklich ander,es bestimmt ist, 
.a~lf di·e in. ,den §§ 2 und 5 g,enannten Versiche-' 
nmgstr~ger ~m Rahmendes ,ihnen in diesem 
BundesgesetJz zugewiesenen Wirkwng,sibereich<!s 
iiber. 

,§ 11. (1) Soweit der gesamte inländische ört~ 
d) :Einrichtungen zur fachEchen Schulung der liche und sachliche Wirkungsbereich des 'aufige~ 

Sozialvez:sicherungs'hediensteten zu schaffen; lösten Versidierung9trägers (§ 6) auf einen ein~ 
e) ,eine Fachzeitschri,ft herauszugeben; zißen österreidUschen V ersichel"lUIlgsträger IÜber~ 
f) im Einvernehmen mit den in Betr:acht tragen ;Wiird, 'geht Idas im InLande Ibefindliche 

kommenden Versicherungsträgern {dem Vermögen (diegesimten Remte 'UIlld Verlbind~ 
i Verbande der Meisterkranlkenkassen) ge~ lichkeitetn) auf -diesenülber. Anderenfl3.lk halben 

meinsame Einrichtung.enzur zweckmäßigen die Vel'sicherungsträg,er, auf die der Wirkungs~ 
Ausnützung und w~rtsch~ftlichenBetriklbs~ bereich des. aufgoLa'§ten Träigers auf'geteilt wird, 
führung ,der ,den ,angesclJilossenen Versich~ übereinkommen über die Awfteilung des ~m In~ 
rungsträgern (dem Venbande der Meister~ IM1\d Ibefillldlichen Vermögens zu treffen. nie 
kmnkenMssen) gebörig,en Kra~häuser, Oberetinikommen .bedürfen ,der Genehmigurug de~ 
HeiIanstalten, ,Erholun'gs- und Genesungs~ Bunldesmnn1sterwms für soziale Verwaltung. 
heime und ähnlichen Einrichtungen zu Dieses entscheidet, 'wenn ein Oiberej,nkommen 
schaffen; nicht zustande kommt, über ,die Auf teilung des 

g) ,den Versicherungsträgern Rechtsschutz in VeI'lIll!Qg.ens ,auf Antrag eines der Ibeteilligten Ver~ 
Streitfällen, die für die Sozialvensicherung sicherungsträger. ,Es k~nn auch nach Anhörung 
von grundsätzlichem Iate1"esse ,sind, zu ß.e- des Ha.uptrverbandes ,der ISozialvetsicherungs-

··h träger Richtlinien für die Auf teilung erhssen .. wa t,en; 

h) Erhebungen, !Umfragen, iBnqueten u.dgl. (2) Die GeschäJfte ,des ,aJUf,gelösten Ver,sime-
in Angelegenheiten der .soul3.lrversichel1ung, n,mgsträgers wickelt in ·denFällen des Abs. (1); 
,ferner T a1gJUllgen (iKong~esse) und Fachaus- Satz 1, der übernehmende österreichisch,e Ver~ 
stellungen 'ZJU venaal,stalten und die Sozial- sicherungstrlLger aib, in den"' Fällen ,des Albs. (1). 
versicherung gegenüber ähnlichen ausländi~ Slatz 2, bestimmen die ibeteirli,gten Versicherungs~ 
schen ~nrichmngen zu vertreten. träger einvernehm1ich den albwlicke1ndetn Ver~ 

(4) !Der Hauptvenba.nd setzt die Verpflegs~ sicherungstr~ger. Kommt ein Einvernehmen nicht 
kosten für die Unteribringung von Ver&icherten Z1UslJa.nde, so bestimmt ·dasBun:deSililinisterium [für 
in Iden ~m Abs. (3), l~unkt If, ibe2lej,chneten Ein- soziale Vel'Walvung ,Öen a:~w.jckelnden Versiche~ 
richtungen fest, wenn zwischen dem betrielbf,üh~ rungsträ,ger., 
renden und einweisenden Versichetiungs'trä-ger (3) Albs. !(1), Satz 2 'bis 5, und Albs. (2) gelten 
eitne Ver,e~nbarung über ,diese Kosten nicht' ZIll~ entsprechend bei Änderungen im örtLichen oder 
snande kommt. ~ ,sachlichen Wirkungsbel'eich'e best'ehenhle~bender 

(5) Vom Haupwel.1bande gemäß ,A,Ps. (3), oder neuerl'ichteter VersicherungsträJger. 

pUnJkt c,· 'aufgestellte Richtlinien lbedü~fen 'der 
'Zustimmung, des Bundesmin~steri'Ums für -sozi,al-e 
'Verwa:ltung und sind in der "Wiener Zeitung" 
. Zu verla,utJh!aren. 

§ 12. (1) Auf ,dem Gebi,eteJ ,der Rre!pulblik Us,ter­
reich befindliche Ver:mögenJSchraf:tJen unidVermögens­
rechte von Yersichenurugsträgern, Idne his zum 
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9. April 1945. in ,diesem Gebiete cine Sozialver- Ab s c h ni t t 11. 
~icherung nach ,reichsrechtlicher Vorschrift durch- Arten und Bildung der Verwaltungskörper der 
geführt haben, deren SitzaJberaußer'ha~b dieses Versicherungsträger (Verbände). 
Gebietes gelegen war, werden a,UJf' diejenigen 
österreichischen Vel'lSicherungSllräger IÜbertragen,§ 14. (1) Als Verwaltllli11Jgskörper ,dler Versiche­
auf ,die der ört1icheood 'sachliche Wirkungshereich rungsträiger- (Verbände) werden, 'soweit jn ,den 
der ersteren Ülbergedlt; hiehei gilt für ,die Auf- Albsätz.en (2) U'Thd (3) nicht anderes hestimmt ist, 
teilUIlJg :unter mehreren lbeteliligten Versicherungs- bestellt: 
träJgetm § 1.1, Ahs. (1), Sa'tz 2 his 5, IOOId hinsicht- ,der Vorstand und der Oberwachungsa'usschuß, 
lich ,der Verwa1tualg di6'ileJr V,ermögenschaften 'b!,s übeI1dWes Ibei Iden .iJm§ 2, Albs. (1), IUntJer Ziffer 
:our ArUiftdhlllJg § 11, Abs. (2), entsprech,end. 1 hi,s 4l1i11Jd 6 g.enaJImtJm Vler,slicherllil1~rul~ta.1ten 

(2) V'ersicherung,sträger, ·aJUf ,ilie ,dier ört,m,che Renool1iaJUSlSch,ÜJS<Se iUIl1id, sOweh bei &i.esen A11ISt1aJ:ten 
'oder sachliche Wirkungsbereich ~Otn Ver9iche- gemäß § 4, Albs. (l), ,Lalncressltdlen ie1'1'1ch~et wer" 
rungsträgern mit dem Sit:o 'außerha1bdes Ge- ,den, am Stt:oe ,dWeser iLandiesst1eHen,Landes,~l1en;­
bietes der Repulblik österreich ,ganz oder rum '3lusschüsse. ' 
Teile . übergeht, sind ermächtilgt, LBeitr<l!gsforde-(2) Auf die Krankenversicherwnigsanstalt ,der 
rung,en, ,di,e sich auf lZwischen dem 10. Oktober Bundesangestellten sind die Bestimmu.ngen der 
1944 und dem 10. ,Apni11945 lioegende Zeiträum,e A!bschnitte II und III mit folgender "Maßga:be 
be2Jiehen, gegen SchuLdner mit Idem Woomsitz anzuwenden: 
(Sitz) im Gebiet,e der Republik österreich geltend 1. Als Ve11W1altungskörper der Anstalt wel'den 
zu machen und einzubringen. Sie haiben .andcrer~' der HanJptvorstand, der ülberwachungsausschuß 
scits ,Leistungen, hinsichtlich d,el'en die Leistungs- und für jede Landesgeschäf~sstelle ein Landes­
pflicht nach ,den §§ 55 ,bis 57 .auf sie übel'lgeg'angen vorstand bestellt; 
ist, f.estzusoellen, soweit sie ,auf zwischen dem '2. die Zahl der Mitlglieder des Hauptvorsta.n-
10.' Oktober 1944 und ,dem 10;. Apri'l 1945 des Ibeträ:gt 36, des übel'lWachungs.ausschusses 12," 
li,egende Zeiträumeentlf.allen, wl.dauf !Solche Zecit- der der Landesvorstände bei .eiln.er La11ldes­
räume entt,allende Beträge von Leis'tungen an die ,geschä:ftSiSltJelle mit einem d'll.chschnliotllliidlen Mit­
Berechtigten zu erbringen. Sie haben auch Forde- ~1ioedJeJrstrurud hiJs' zu 50.000 zwölf, VOi!1 mehr als 
rungen von Krzten, Kl'Iankcnhäusern, Apotheken 50.000 ,bis zu 100.000 -achtzehn, VOI11 mehr als 
und 'sonstigen ErfüUungsg,ehilf.en, ferner Forde- 100.000 ~,vlierun&swOOlZig; , 
run~ auf Rückzahlung ungebührl1ich entr,ichtlelier .3. bei der BesteHungder Dien\!)tgebel'lVertreter 
Beiträ:ge und FOl'derung,en auf Dienstbezüge lmd 
Ruhe(Versorgungs)genüsse von Bediensteten der in dehVerwa,ltungskörpern der Anstalt hat das 

B unaesministeriurn für· soziale Vel'lWa:1toung das 
Versicheru'ngsträger für Zeiträume zwischen dem E' h . d B d ., . f" . lllveririe men mIt ,em 00, e!lllllnl'stenum ,ur 
10. Oktober 1944 un,d dem 10. April 1945 
zu begleichen, vomusgesetzt, daß der For- F;in'an~en, das Amt der Lam,dle,sregierung (der 
derun:gSlberechtigte seinen Sitz (Wohn~itz) im In- . Wiener Magistrat) ,das Eil1iVernehmen mit der 

Finan:zla:rudesbehöl"lde her.zustJel~en. Kommt ein lande hat und, söfern es sich nicht um eine juri-
stiJsche Person handelt, österreichischer St1aats- Einvem.e!hmen zwischen dIem A!mite der L3Jndes~ 
bürger ist und nicht zu den in den §§ 10 und 12 ;reglierung (dem W<iener Mrug.Lsotralt) und ,die!ri Fina:nz· 

,des Vel'lfas~un.gSlgesetzes über das Veribot ,der landesibehörde nicht zustande, so herU1ft auf An­
NSiDAP' genannten Pel'lsonen gehört. Derartige trag einer dieser heiden. 'SteLlen ,das Bundesmini­
Forderungen sind jedoch nur insoweit ,zu lbe- sterium für soziale Verwaltung im Einverneh-

men mit dem Bundesrninisterium für F,inanzen' gleimen, als sie nach Er.fiÜl<1ung der Lei'stungsver-
pflichtungen .gegenüber Versicherten oder Ren- die Dienstgebervertreter. 
teruberechtoigten inden Ülbernornmmen Verrnögen-(3) Für die'Versicheniirugsansralt des österreichi~ 
schaften und Vermögensrechten ,J)ecku11lg f,inden: schen Notariates gelten an ,Stelle der Bestlmmun-

gen der Abschni.tte II und III die einschlägigen' _ 
§ 13. (1) Dioe nach den §§ 11 und 12 slich vo1l'· Vorschriftffi ,des Notarversicheroogsgesetzes1938, 

ziehende übernahme von Vermögenschaften und B. G. BI. Nr.2 [§ 1, Abs. (2)] .. 
Vermögensrechten und ErfüUung von Verbind-
lichkeiten erfolgt uThbeschadet ,der seinerzeitigen § 1?(1) R,enlOOIlJawschüsSie 'werden :bei denim 

. ch I § 2, Albs. (1), uutler Zoiffer 1, 2 und 4 ,gierua:nnten 
ZW'lS enstaJatt ichen Ausem,andersetzung. 

, VersicherunJg~ams'tialten ;'im Siue jeder L:mdJes~ 
(2) 'Di,e Gr:u.nd1age -für ;d:ie au!S ,dien Bestüm - &~1!1e roh ,dem örtm'choen W.~rkungsbereich der 

mungen dieses Bundesgesetzes '.soich ergebenden Lam,delSlsteU,e, bei ,den iJm § 2, Albs. (1), unrer 
büCherlichen Eintmgungen bildet eine vom Bun- Ziffer 3 UJlJd 6 ,genaI11l11len Versicher!Wllgsatt1lStJahen 
desministerium tfür soz,i':lJle' Verw,ailtung über ,den am Si,tze ,dlliesier .&n'3'!ialt.en für ,das gesamte Ge~ 
RechtJSübergang ,ausg,estellte ~estäti,gung. ru'et 'der ~epub:liJk Osttertieich errlich,tet; 

(3) D~e Se~llimmungen .dier §§ llru.s 13 s.lnd aut (2) Die öl'tHche' Zustäiri'oogketit ,~r einzdnel11 
Vel'bände entsprechen.d anzufWeruden. Rentenausschüsse am Sitze dei: La,ndesstellen Iiich-
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ter sich nach dem letzten· Beschätftigunlgsorte des 
Versicherten, bei Versicherurugsberechtigten nach 
deren letztem Wohnorte. 

§ 16; (1) Die Verwaltungskörper bestehen, so­
weit das Geset,z nicht ,anderes 'Vorschreibt, aus 
Vertretem der Allbeit(I?ienst)nehmer und der 
Arlbeit(Dienst )geber (Versicherungsvertreter). 

(2) Versicherungsvertreter können nur öster­
reichische Staatslbürger sein, ,die nicht vom Wahl­
recht in die gesetZlgebende Körperschaft ,ausge­
schlossen sind, ,am Tage der Benufung das 24. Le­
bensjahr vollendet, i:hren W ohn-, Beschältigurigs­
ort oder iBetPiebssitz '~m Sprengel des Versiche­
rungsträlgers (Verbandes) haben und seit, minde­
stens zwei. Jahren in österreich ah Arbeit­
(Dienst)nehmer oder Un,ternehmer taug sind. 
Unter den gleichen Vor,aUssetzungen können auch 
Bevollmächtigte von Atibeit(Dienst}gebern sOIWie 
Vorsta.ndsmitglieder und Bedienstete öffentlich­
rechtlicher lnteressenv-ertretungen sowie von 
Onganisationen der Artbeit(Dienst)nehmer und 
Arbeit(Dienst)geber Verslcherungsver'treter sem. 

(3) Die Versicherunlgsvertreter müssen, soweit 
es sich nicht um Vorstandsmitglieder :und Be­
dienstete öffentlich-rechtlicher Interessenvertre­
tungen _oder von Organisationen der Arbeit­
(Dienst)nehmer und Ar:bei~(nienst)geber handelt, 
dem betreffenden _ Versicherungsträger, Ibezie­
hu.ngsweise der Ibetreff'enden ,Landessnelle als 
V'fll1S1icherungspfli,chcige oder· A:r'bci1l(D~,enst)geber 
von oolch,e;n od~ ails V,ersicherungsberechtilgte 
angehören. , 

(4') Die Mitlglieder ,der Verwaltunlgsikörper ver­
sehen ihr Amt a.ls .Ehrenamt. Ihnen ~önll1enEnt­
'schädigungen gewährt werden, deren Höhe der 
el'Werterte Vorstand Ifest~etzt [§ 32, A.bs. (1), 
lit. dl. D~s Btin,desministerium ,für soziale Ver­
waltung k,ann hiefür nach Anhörung .des Haupt­
verbandes der Sozi,alversicherungsträg,er einheit­
lich,e Grundsätze autfst,ellen und für verhindl!ich 
erlkläl"en. 

(5) Personen, über deren V e11l11JÖgender Kon­
kurs oder das Ausgleichsverlfahren eröffnet ist, 
sind 'Vom Amte eines Versicherungsvertreters 
ausgeschlossen. 

(6) J3edienstete der Versicherungsträger (Ver­
bände) sowie Personen, die mit ,diesen Stellen in 
rege1mäßi.gen geschäftlidlen Beziehungen stehen, 
können nicht Versicher,u,ngsvertreter sein. 

§ 17. (1) Soweit nicht die Behörde dazu- be­
mfen ist, verpfLichtet der Obmann, beziehungs­
weise der vorläufige VerW!alter (§ 43) die Ver­
sicherungsvertreter beim Antritt ihres, .Amt~ auf 
Gehorsam gegen die Gesetze der Republik'Öster­
reich, Amtsverschwiegenheit ,sowie gew1issenh3lfte 
und unparteiische Ausübung ihres Amtes. 

(2) Werden von einerm Versicherungsvertreter 
Tatsachen heka·nnt, die seine Bestellung aus· 

sChließen, oder ·entzie:ht er siCh seinen Pflichten, 
so ist er seines Amtes zu entheben. D:as :g,leiche. 
gilt, unhesChadet der BescimmUl1lg des § 1.6, Ah~ 
satz (2), zweiter Satz, wenn ein Versimerulligs­
vertr.eter seit mehr ,als 's,echs Monaten ,aufgehqrt 
hat, der Gruppe der Arheit(Dienst)gelber' oder 
Al'beit(Dienst)n~er anzugehören, ,für die-er 
bestellt wurde. Versicherul1lgsvernreter sind ferner' 
auf ihren Antra.g nach Allhöru,ngder zur Ent­
sendung berufenen Stelle vom Amte zu ent­
heben, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die 
Enthebung ,der Obmänner und der Vorsitzenden 
des Ober.w.achunlglsaJwsrousses und .der Lande,-· 
stellem:ausschüsse steht der AlUf,si,chtsbehörde, di,e 
der Mi tig1~ede'r ·des üherw.adllUngsa'Ulssmussesdem 
Vor:sitze.nden :dieses Ausschusses, ,de!: sonstigen 
Versicherungmrenrener . .cLem Obm3lnn zu. Die 
Aufsi,choobelhöride . ka.nn f,emer V erl~i,cherul1lgsver­
treter ,a.uf heg,rüLI1ldetlen IAnl1J11aJg der zur Entsen­
.dung heruJetnell1 IStdie mre,s Amtt1S ,entheben. 
Vor Ider Bl1'tm'eh.lll1g ~st dem Ve11Si.cherungsver­
treter GellCIgrenheli(2)ur Ä1ußelrlul1lg zu Igloben. Dem 
vom Obm3ll1il1 oder .dem Vorsitz,enden IdeS Über­
w,a,chungsa.u~us:ses iEmthobenen steht .das R<echt 

'der ~eschWierdie zu. S~e rust bi11l11el1 !ZIWei Wochen' 
nach ZustellilllIllg Ides iBeschllusselS iüber die Enthe­
bung !bei ,der AnJlf5~<htsbehö.nde elinlZluhrilnlgen. 
Drnese ,enooche1dJet ,e1lJdgü'ltig. 

(3) Die Mitglieder .der Verw.altungskörper 
ha.ften für den Sch'a.den, der dem Versicherungs­
träger (Veriband) aus der Vel1l1achlässigung ihrer 
Pflichten envächst. Die Ver'sicherungsträger (Ver­
bände) könnenau[ Ansprüche aus der Haftung 
nur mit Gendhm~gung ,der Aufsichtsbehörde ver­
zichten, Macht ein Versicherungsträlger' (Verhand) 
trotz mangelnder Genehmigung der Aufsichts­
behörde die Haftung nicht geltend, so kann diese 
d!e Haftung ,an St,elle, und auf Kosten des Ver­
sicherungsträgers (Ver.bandes) geltend machen. 

§ 18. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper 
wäJhrt vier Jahre; ihr Amt erlischt m1t dem Zu-: 
sammentnitt des neuen Verwaltungskörpers. 

§ 19. (1) Der Vorstand der .:versicherungsträger 
(Verbände) mit Ausnahme der Meisterkranken­
kassen und ihres;'Verbandes wird zu zwei Drit­
teln aus Vertretern der Arb'eit(Dienst)nehmer 
und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeit- -
(Dienst)geber' z~sammengesetzt. Das gleiche gilt 
für den Hauptvorstand und die Landesvors~ände 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange­
stellten und für lCiiJe Landess~eUen;ausochüss.e; der' 
im § 2, Abs., (1), Ziff·er 1, 2 utnd 4 genannten 
Versii,ch,eirungsam.lStlalt:en. ' 

(2) iOer 'Überwachungs,ausschußder Versiche­
rungsträger (V etbände) mit Ausnahme der 
Meisterkrankenkassen und ihres Verbandes wird 
zu einem Drittel des Verbandes aus Vertretern 
der Aribeitl(Dien'st)nehmer u.n.d zu, zwei Dritteln 
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aus Vertretern der Arbeit(Dienst)geber zusam­
mengesetzt. 

(3) Die Rentenauss~üsse bestehen aus je einem 
Vertreter der Arbeit{Dienst)nehmer und der 
Arbeit(Dienst)g,eber, die weder dem Vorstand 
:nodt ,den La:ndess:ool1enausschü.s~en a:ngehören 
dürf-en, und cinem 'vom Obmalrun' he'Soimmt.en 
iB,cldiensneten .der Anstalt. 

(4) Die Verwaltungskörper der Meisterkranken­
kassen und des Verbandes der Meisterkranken­
kassen bestehen aus Vertretern der Versicherten. 

§ 20. (1) Der V;or51tal1d ihes1Jeht <bei ,dien im §' 2, 
Abs. (1), unN')r Ziffer 1 ib~s 3,5 'Und 6 geha,nnt,en 
V,ersicherungl)'alnstalnen ,alUS je 27 ullid beti der 
im § 2, Ahs. (1), lunter Z~ffer 4 i~enaJnnten Ver­
sidterung,sa:nstallta,us, 36 Ming,1iiedern. Wem.n der 
Obmann weder der Gruppe der Arbeit(Dienst)­
geber noch der der Versicherten angehört, erhöht 
sich die Zahl der Vorstandsmitglieder um eins. 

(2) ner Vorstand der Trä,g,er der Krankenv,er­
sicherung 'besteht bei einem durchschnittlichen 
Mitgliedersnand bis zu 100.000 aus ,achtzehn, von' 
mehr als 100.000 aus ~iebenundzwanzig Mit­
gliedern. 

(3) Die Zahl der Vorstandsmitglieder bei den 
V,erbänden ,sowi,e ·dj,e' der LandessoeHena:usschuß­
mitgliveder b.ei den ~. § 2, Abs. (1), unr.er 
Ziffer 1, 2 und 4 ge:n,a,nnten Ver~'cherungsan­
stalun wir,d "':UM di,e iSatzlurug ,f,esngeLegt. 

(4) Die Zahl der Mitglieder des überwachungs­
ausschusses beträgt jeweils ein Drittel der Zahl 
der Vorstandsmitgli,eder. 

§ 21. (1) Die Versicherungsvertreter werden 
unbeschadetder Bestimmung des § 27,' Abs. (2), 
von de~ örtlich und sachlich zuständigen öff·ent­
lich-rechtlichen' Interessenvertretungen . der Ar­
beit(Dienst)nehmer und der Arbeit{Dienst)geber, 

. bei den Meisterkrankenkassen VOl1 den örtlich 
und sachlich zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen der Versicherten in die 
Verwaltungskörper der Versich,erungsträger ent­
sendet. Bestehen sölche Interessenvertretungen 
hicht, so werden die Versicherungsvertreter aus 
der Gruppe der Arbeit(Dienst)nehmer vom 
österreichischen Gewerkschaftsbund, und zwar 
von der in Betracht kommenden GewerkSchaft, 
.a.us der G1"'I:!'Ppe' der Arbei~Dienst )gleber vom 
Amte ,der iLandelSI1egi,erung (vom WiiJener MaJgi­
strat), w.enn ,S'ichalber ,der 'spreng,e! des Ver-

I 
simerungst!,rä:g1en> aJm m~hr ·a,k ein LaI1ld erstr,eckt, 
vom Bundesrnini·sterium für soziaI.e V'erwl1ltung 
entsendet. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich nicht über mehr als 'ein Land erstr,eck~, setzt, 
wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der 
Gruppe der Arbeit(Diens,t)geber oder der Arbeit-

7 

(Dienst)nehmer ii'n :Benracht komm'en, das zustän­
.dlig,e Amt Ider 'La;Ilide~I1egiel1Uirug ~der Wiiener 
Magxstnat) dlie i;lluf die ,ei~elnen Svelle1n ent­
faLLerude Zahl von Versich.ertlJl1Jg8ver:or,eternunter . 
Bedadttnaihme" ,auf ,dj,e durchschnittliche Zahl der 
V,ersicherven in den ,d<lrl 'eilnzdn.en StdLLen 'zuge­
hörigen Gruppen von Arbeit(Dienst)nehmern 
oder Arbeit(Dienst)gebern fest. nie Auf teilung 
gilt j,eweils für die betreffende Amtsdauer. 

. (3) Da,s Amt der LandeSl1'Cig:i,errum:g {,der, Wiener 
Magistrat) fordert die in 'Betracht kommenden 
öffentlich-r,echtlichen Interessenvertretungen und 
Gewerkschaften auf, die Vertreter innerhalb einer- I 

angemess,enen Frist, die mindestens einen Monat 
zu betragen hat, zu entsenden. Werden die Ve'r­
treter innerhalb di,eser Frist nicht entsendet, so 
hat das Amt ,der LandesI1elgWrtum,g (,der Wiener 
Magistrat) sie zu bestellen, ohne an einen Vor-
schlag g,ebunden zu sein. ' 

(4) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
sich über mehr ,als ein Land erstreckt,g'elten die 
Besümmungen der Absätze (2) und (3) mit der 
Maß'glabe, ,daß ,die Bdugnisse de\S Amtes der 
Lancksregie.t'u:ng (des Wi'eJnier Malg'istrates) dem 
BU'ndesministe.rium .fü.r· Isozlia,Le Verw,a:lturug zu­
srehen. 

(5) Vor Auf teilung der Zahl der Versicherungs-' 
vertr,eter im Sinne des Abs. (2) ist den iti Be­
tracht kommenden öffentlich~rechtlichen, Inter­
essenvertietungen und Gewerkschaften vor Ver­
fügungen im Sinne des Abs. (4) auch 'den betei­
ligten Älm rern ,der LaJndesr,eg,jerungen ( dem 
W1,ener -1fugastrat) GeIeg.enheit 'zur Stell'UiUg­
nahme ZIU geben. 

(6) Das in den Absätze~ (1) bis (5) geregelte 
Verfahren ist ,auch bei der .erstmaligen Bestellung 
der V ~rW"altJwngJSk.örpera:nzuwelnden: [)·a:s Amt 
.derLandes'regiJerung (der Wielner Magu'st1mt), be­
ziehungsweise das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat. das. Verfahren innerhalb von 
zwei .Woch·en nach Kundmachungdes J3unde~-
.ge~tzeseinzuleiten. 

§ 22. (1) Die Verwaltungskörper des Verbandes 
der Meisterkr,ankenkassen best,ehen ,aus Vert.re­
tern der' angeschLossenen Krankenkassen; die 
Vertreter,im Vorstande werden von den Vor­
ständen, .rue Vertreter im Ü'berw,achungsaus­
schusse von den ü'be:rw1achungs1ausschüssen der 
Kr',ankenkassen ,aus ihreF Mitte gewählt. 

(2jDas Bundesministerium für soziale Verwal­
tungbes,timmt die in den Verwaltungskörpern 
des Verbandes auf die einzelnen Meisterkranken­
kassep' entfallende Zahl von Vertretern. 

. § 23. (1) Der Vorstand des Hauptverbandes 
der Sozial versicherungsträger besteht aus Ver­
tretern der im § 2, Abs. (1), genannten Versiche-
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rungsanstalten, ,des Verhandes der Meister- Obmann ist der Gruppe zu entnehmen, der der 
krankenkassen, der Krankenversicherungsanstalt zweite nicht angehört. 
der Bundesange<steUten. Isome ,der .Gebiets-, 
Betriebs-, In11!unglS- ,und La:rtJdwiJrtsChafrtSkran/ken­
lm9sen, ,der üher'Wlachu.rugsausschIUß laus VerOI1etem 
der im § 2, Ahs. (l), unoer Ziffer) biJs 5 ge­
nannte:n V~d1erungsanstlaaoen, ,des VerbOli11Jdes 
der 'MeiJsoerklrankenkas'sen, ,dler KJl1alnkel1iver­
sicherungs=oalt. ,der ,BuiIJJdesangestell1oon 'sowie 
der an Vensicheroenzlahllgrößten GebietJSlkrmken­
kasse rund der lan Versichie~enza!hl,g,röß~en LanJ­
wäJ,nschaf'nskmnkenkaosse. Drue V,ertreoer im V or­
stande wenden von den Vorständen, ,d~e Ver­
treter im üherwachul1lg!Sa'tWSroU'S5e von den Ober­
w,achun'gJSarusschüssen der ttln ß.etmcht !kommenden 
VlClrsiCherurugsoräger (Ides IgenMllnten VeI1bandes) 
aus lhrer Miwe gewählt. 

(2) Das Bundesminister~um für soz~ale Ver­
waltung bestimmt die aulf die einzelnen ent­
sendebet'echtigten V,erwaltungskörper entf,allende 
Za:M der Aribeit{Di,enst)nehmer- und Arheit­
(Dienst)gebervertreter und unter Bedachtnahme 
auf die durchschnittliche, Zahl der Versicherten 
in den einzelnen Beru.fsgruppen [§ 21, Albs. (1)] 
die Gruppen, aus denen die V,ertr·eter zu' wählen 
sind. Im VOl'stande oder Ülbel'w.achungsausschuss,e 
soll ,auf jedes Land (die Stadt Wien) mindestens 
ein Vertreter enuf,allen. Die Vertreter .des Ver­
bandes der Meisterkrankenkassen zählen auf die 
Gruppe der' Arbeit(Dienst)g'eiber. . 

§ 24. Für jedes Mitglied eines Verwaltungs­
körpers ist gleichzeitig mit dessen ß.estellung und 
auf dieselbe Art ein Ersatzmann zu .bestellen. 
Scheidet ein Mitglied oder ein Ersatzmann 
dauernd aus, so hat dieselbe Stelle, die den Aus­
geschiedenen bestellt hat, für den Rest der Amts­
~auer ein' Mitglied (Ersatzmann) zu ·bestellen. 

§ 25. (1) Den Vorsitz im Vorstande ,der Ver­
sicherungsträger und des Verbandes der Meister­
krankenkassen führt der vom Vorstande auf 
dessen Amtsdauer gewählte Obmann. Die Ob­
männer ,der Träger der Krankenversicherung 
und des Verbandes ,der Meisterkrankenikassen 
.werden aus der Mitte des Vorstandes gewählt. 
Die Obmänner der im § 2: Abs. (l), genannten. 
Versicherungsanstalten' müssen der Anstalt weder 
als Versicherte noch ,als ArbeitJ(Dienst}g>elber .an~ 
gehören. . . 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind \ der 
zweite. und der dritte Obmann zu wählen, und 
zwar, soweit der Vorstan,d aus Vertretern der 
Arbeit(Dienst)nehmer und der Arheit(Dienst)­
geber besteht, in g.etrennten Wahfgängen ,dieser 
beiden Gruppen. Gehört der Obmann einer der 
beiden Gruppen an, so ist ,der zweite Obmann 
der'anderen, Gruppe, Wenn aber der Obmann 
keiner der beiden Gruppen angehört, Jener' der 
Arbeit(Dienst)nehmer zu entnehmen. Der dritte 

§ 26. Den Vorsitz im Vorstand des Hauptver­
bandes der Sozial versicherungsträger führt der 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
nebst zwei Stellvertretern für die Amtsdauer 
des Vorstandes nach Anhörung der für das ge­
samte Gebiet der Republik Osterreich eingericlr­
teten öffentlich-recht'Lichen Interesse11!vertretun­
gen der Arheit{Dienst)nehmer und Ar:beit­
(Dienst}g>elber emannte Präsident. Dieser muß 
weder ,als iArbeir(Dienst )geber noch als Ver­
sicherter einem dem Haupoverbande langeschlos­
senen V,ersicherungsträger ,angehören. Sein ,erster 
Stdlvertlreter ist der Gruppe der Arbeitl{Dienst)­
nehmer, sein IZiWeiter .der Gruppe der Atbeit­
(Dienst)geber zu entnehmen. Soweit sielt aus 
'dem Gesetz nicht .anderes ergibt, gelten .die für 
diJe .obmänner vorges,ehenen ;B·estimmungen auch 
für den Pr~sident,en und die Vizepräsidem.en des 
Hauptverbandes. 

§ 27. (1) Den Vorsitzenden des überwachungs": 
ausschusses, ,der Versicherungsträger und ,des Ver­
bandes der Meisterkrankenkassen, ferner der 
iLandeSstJeU.enarus~chüsse der nm § 2, Abs. (1), 
untier Ziff,er 1, 2 und 4 gen'anmtJoo V'eJrSilche11Ungs­
m:stlaltlen wäh1t ,der Ibetreff,erude tAUISISchuß aus 
seiner Miwe,.Gleichzcitig ist ,ein Ste1L~t;eller des 
Vors~weiIJJdoo zu IwähLen, ,der :aIUS Idler ,Gruppe zu 
erutnehmen ist, Ider der VorsLt'Zend'e nicht :1!1-

g,ehört. 

(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus­
schüsse sind gleichzeitig Mitglieder ,des Vorstan­
des der !in Setracht kommeruden Vensichenmgs­
anStJaLt. Sie zäh1en ,auf ,die Gruppe ,~r Aribeito, 
(Dienst )ncll'mer- oder Ar'beit(Dienst)i~eberver­
treter, je l11Iachidem, IWdchler dhielset' IbeiJde'[l Gruppen 
sie nm La11ldesstetLenausschuß. z'u.g,dhören. 

§ 28. Den Vorsitz im Rentenausschuß führen 
abwechselnd der Vertreter der Arbeit(Dienst)-· 
geber und der Vertreter der Arbeit(Dienst)­
nehmer. 

§ 29. Der Präsi,dent und ,die Vizep~äsidenten . 
des Hauptver!:>andes ,der Sozialversieherungs­
träger, die Obmänner des Verbandes der Mei­
sterkrankenkassen und ,der Versicherungsträger, 
deren Sprengel sich üher mehrere Länder er­
streckt, werden vom Bundesministerium für so- . 
ziale Verwaltung, die der übrigef! Versicherungs­
träger vom z\Ulständqrgen Almlte der Landes­
regierung (vom Wiellleir :MalgiSltr,at) beü. Ant.ritt 
ihres AmtCiS ~n' Bild rund Pfli,rot ·I~enommeill. Das 
,gleiche giltfü'r die Vorsitz,enden ,dies UbeT-'. 
waclJiua}lgsausschf\l!sSCIS rund ,der ILandesstdienaus4 
schüslSe sowie ihrer Sllellvertreue,r. 
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A b s c h ni t t III. 

Tätigkeit der Verwaltungskörper der Ver­
sicherungsträger (Verbände). 

§ 30. (1) Dem Vorstand 6bl~~gt die Geschäfts­
führung, soweit diese nicht durch Gesetz oder 
Satzung anderen Verwaltungskörp~rn oder Ein­
richtungen zugewiesen ist. Er kann unbeschadet 
seiner eigenen Verantwortlichkeit einzelne seiner 
Obliegenheit,en eng,eren Ausschüssen oder dem 
Obmanne (Obmannstellve'rtreter), ebenso die 
Besorgung bestimmter laufender, Angelegen­
heivendernBüro de\s Versi,cherun,gsträgel"s (Ver­
bindelS) ühertr,a:gen.' 

(2) Dc'r Vorstand unddlite LandeSlSt1elienaus­
schüsse vertretJen den Vlersicherungsträ@er (Ver­
hand) ~m Rahmen ,jh'rler Geschäfosführungsb~fug" 
nisse geridltlich und außel1gerid1t!lich; insoweit 
haben ,~il('ldie Stellung e'rnes g'e!SetzLidlen Ver­
tretet"s. ' 

(3) Die Satzung bestimmt, inwieweit ,die Vor­
sitzenden der geschäftsführ~ndenVerwaltungs­
körper und andere Mitglieder dieser den Ver­
sicherungsträger (Verband) vertreten können. 

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis ge­
nügteine Bescheinigung der AufsichtSbehörde. 

,§ 31. (1) Der überwachungsausschuß ist be­
rufen, die gesamte Gebarung des Versicherungs­
trägers (Verbandes) ständig zu überwachen, zu 
diesem Behufe insbesondere die Buch- und 
Kassenführung und den Rechnungsabschluß zu 
überprüfen, über seine Wahrnehmungen Be­
richt zu erstatten und die entsprechenden An,­
träge zu stellen: 

(2) Der Vo~stand und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Verba~des)' sind ver-

'pflichtet, dem Oberwachungsausschuß alle Auf­
klärungen zu geben und, alle Belege und Be­
helfe vorzulegen, die er zur Ausübung seiner 
Tätigkeit be,nötigt. . 

(3) Der Oberwachungsausschuß ist herechtigt, 
an ,den Sitzungen des Vorstandes durch ,drei V tr­
treter mit beratender Stimme teilzunehmen. Er 
ist deshalb yon jeder Vorstandssitzung ebenso 
in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder ce, 
Vorstandes; in gleicher Weise ist er auch mit 
den den Vorstandsmitgliedern etwa zur Ver-. 
fügung gestellten Behelfen (Tagesordnung, 'Aus­
weise, Bericht,e und andere) zu beteilen. Da, 
gleiGhe Recht steht dem. Vorstande hinsichtlich 
der Sitzungen des Oberwachungsausschusses zu. 

(4) Ober Begehren des, Vorstandes hat der 
Oberwaebungsausschuß seine Anträge samt deren 
Begründung dem Vorstande auch schriftlich aus· 

,gefertigt z,u übergeben. Der überwachungsaus­
schuß ist berechtigt, seine Ausführungen binnen 
drei Tagen nach der ,durch den Vorstand erfolg­
ten IBeschlußfassurrg zu eI1gänlzen. Handelt es sich 
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um Beschlüsse ,des Vorstandes, die zu ihrem Voll­
zug der Genehmigung der Aufsichtsbehörde be­
dürfen, so' hat er dem Ansu'chen um Erteilung 
dieser Genehmigung die Ausführungen des über­
wachungsausschusses beizuschließen. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze (2) bis (4) 
finctEIl1 'aJUf die ,LandOOSltellenaU'sschüsse ent-
sPI1echend Anwrndmn,g. 

§ 32. (1) über nachstehende Angelegenheiten 
kann nur in gemeinsamer Sitzung des Vorstandes 
und des OberwachungsaiUSschusses, bei der der Ob­
mann den Vorsitz führt (erweiterter Vorstand), 
gültig Beschluß gefaßt wer,den: 

a) die dauernde Veranlagung von VeI1mögens­
beständen, insbesondere die. Erwerbung, Be­
lastung oder Ver~ußerung von Liegenschaf­
ten; 

h ) die Regelung rder dienst-, besoldungs-ull d 
pensionsrechtlichen Ver hältnisse der, Be- . 
diensteten und die Systemisierung von 
Dienststellen; , 

c) die Bestellung, Kündigung und EntIassung 
des leitenden Angestellten und des' leitenden 
Arztes und der ständigen Stellvertreter der­
selben; 

d) die Festsetzung von Entschädigungen an die 
Obmänner, und Versicherungsvertreter; 

e) die Verfolgung von Ansprüchen, die dem 
Versicherungsträger (Verband) gegen Mit­
glieder de~ Verwaltungskörper aus 'deren 
Amtsführung erwachsen sind; 

f) den aus dem Rechnungsabschluß und den 
statistischen Nachweisungen bestehenden 
Jahresbericht' ,des Vorstandes und seine 
Entlastung sowie den J ahresvoramchlJg 
(Ha ushaltsplan); 

g) die Satzung und deren Anderung; 

h) die Krankenor,dnung und ,deren Anderung~' 

(2) Oher die im Abs. (1), lit. a, b, c und g, 
angeführt,en Gegenstände und über die Ent­
lastung des Vorstandes kann nur mit einer 
Mehrheit von zW,ei Dritteln: der abgegebenen 
Stimmen gültig Beschluß gelaßt werden::~Bei Ab-: 
lehnung der Entlastu'ngentscheidet die Auf~ 
sichtsbehörde. Diese kann auch in den 'im 
Abs. (1), lit. b, c und g, angeführten Gegen­
ständen eine vorläufige Verfügung treffen, wenn 
innerhalb einer von ihr lestgesetztep Frist ein 
gültiger Beschluß des erweiterten Vorstan'dcs 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfügung 
der Aufsichtsbehörde tritt außer Kraft, 30bald 
ein gültiger Beschluß des erweiterten VorstandeJ 
in dem betreffenden Gegenstande gefaßt und der 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht worden 
1st. 

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 72

www.parlament.gv.at



-

10 

§ 33. (1) <Der überwa<hurrJigsau~schuß ka:nn mit Antr;aig - entscheidet, ISOW,etit 'eJln LaJ1ide~t1ellen,aus­
Zweidrittelmehrheit die !EinheruflUl:~g leiner außer- 'schuß ertichtet ~st, der örtlich z'UlStälll.d~g'e Lan­
ordentlichen Sitzung des erweiterten Vorstandes dessnel1enams,chuß"sonst' der .V;o'I'st'anlc!: der Ver­
beschließen. Der ~mann ist verpflichtet, einen -,S/icheliUIligJSallJstalt.' 
solchen Beschluß, des überwachungsausschusses 

(6) D'as Nähere über den Aufgabenbereich und 
. ohne Verzug zuvollziehep. über die Beschlußfassung der Renten;lUsschüs,e 

(2) Beschließt Jer erw,ciuelrt,e V:oI'S~rund, un- sowie über di,e Ausfertigung ihrer Beschlüsse be­
geachtet eines Antrages des überwachungs aus- fstimmt ·ooe Satzung ,d~r .knstailt. 
schusses ,auf Verfolgung von AtliSprüch,en geg,en 

'Mitglieder des Vorstandes ,"on einer V,erfolgung 
abzusehen, so hat der überwachungsau5schuß 

. hievori ,die Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu 
setzen. Diese' kann in einem solchen Falle auf 
Antrag des überwachungsausschusses dessen 
Vorsitzenden beauftragen, die Verfolgung 
namens des Versicherungsträgers (Verbandes) 
einzuleiten. 

§ 34. (1) Den Laridesstellenausschüssen ob-
liegt die Geschäftsführung hinsichtlich der. den 
Landesstellen zugewi.esenen Aufgab~n [§' 4, 
Aibs., (2)]. 

(2) Dlile LMlidesst1e11enaulsschÜJS/Se ,siDid 
Geschäftsführung an ,J]e! Wei'sun~en 
standes IgebuDiden. Dieser Ik,ann 'aiUch 
der ,genanntJen Ausschü'sseaurrhebelIl 
änd:ern. 

hei ihrer 
des Vor­
BeschLüsse 
oder a.b-

(3) Da's Nähere üher den AlUfgabenhereich und 
die Beschlußfassung der Landesstellenausschüsse 
sowi,e über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse 
bestimmt die Satzung der Anstalt. 

§ 35. (1) DeIn RenltJenaiUSlSchüSIS,en [§ 14, 
Ahs. (1)] obli,egt d~e F'es~stdhllIlig .de,r Leistungen 
der Untaltl-, ibez,i,e!hUingsw,eise ,IiDlval~deln-, Ange­
steUten(;pen~ions)- lU!I1Jd knappschaf.tLicheJ Ren­
'tenv,ersich'eiflung, 'j,edoch Ib1e~ht ~lIlder UnfaUver­
si,ch~rung due BewiJlLigu11Ig ICli.ner AbfilDldu11lg der 
Rente ,durch G.ewähf!U~llJg eines ,detm W,err.e der 

§ 36. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper 
sind nichtöffentlich. ' 

(2) In den Sitzungen der Verwaltungskörper 
hat auc4 der Vorsitzende Stimmrecht"bei Stim­
mengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag, 
sofern das Ge&etz nicht anderes bestimmt. 

(3) Verstoß~n Beschlüsse eines Verwaltungs­
körpers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der 
V orsitzend~ deren Durchführung vorl1iufig auf­
zuschieben und die Entscheidung der Aufsichts­
behörde einzuhoIen. Diese Verfiigung hat der 
Vorsitzende auch zu treffen, wenn es der Ver­
treter der Aufsichtsbehörde aus den gleichen 
Gründen verlangt. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
zu den Sitzungen .der Verwaltungskörper der 
:im § 2,Ahs. (1), UDlller iZ,iff,er 3 0115 6, genannten 
Versicheru:ng.sa:nstahen eilln.en V,ertr,eller mit he­
r,at<eJlJder Strmme enltlSe'DIden. D~eser lroa:nn g-::;gen 
BeschLüss!!, td~e di~ staaltsfinan~~el'1en Illlll~ll'e~sen 
.berühren, Ein'Spmch mit ,alUifschiebender W,irkung 
el'hebetn. ,ober dile IDuif(:hfühl'ung ,des Btesch,lus,se'S 
enuscheidet ,das SUIl1JdesmlÜhiisterrum .für< soziale~' 
V,erw.alttun:g w BUllJvlCm.ehmJen lmi't ,dem Bundes­
ministerium für Finanzen. § 43, Abs. (1), letzv~r 
Satz, ist entsprechend !anzuwenden. 

Ab s c h n i t t IV. 

Satzung und Krankenordnung. 
a:b.zufindenden j.ahl'C\SIrenoe ,ent~pJ.1eiChenden Krupi- , 
ta1s dem Vor,standvorbehaltlfm. § 37"· (1) Im Rabmen der gesetzlichen Vor-

(2) Jeder Rent-ena~sschuß kann mit Zustim- I s~riften, wir~ die Tätigkei~ der Versicherungs­
mung des Obmannes der Versicherungsanstalt be- tr.~ger.' (Ver:bande) ~urch .dle ISatzung geregelt. 
schließen, daß genau zu bezeichnende Gruppen Fur die .Krankenv~rsl~erungs~nsta:lt der Bundes­
von EntscheidungsfälLen, sofern nicht ,der Ob- ~ngest~llt~n und ,fur .dle Verslcher~I1Ig~anst~~t. ,de~ 
mann im Einzelfalle auf der Entscheidun<Y des osterrelchllschen Notariates gelten dleelnschl3Jgtgen 
Rentenausschusse~ besteht, ohne seine M~wir_'ßestimmungen der im § 1, Abs. (2) und (3), be­
kung . von der Anstalt m[t ß'ümbe:scheid ent- zoOgenen ,Bundesgesetze. 
schieden werden. (2) Die- Satzung hat insbesondere Bestimmun-

(3)' Zur Gültigkeit VOn Beschlüssen der Ren- 'gen über die Gegenstände, die nach den weiter 
teriausschüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. anzuwendenden bisher gdtenden VoOl'scbi'ften 

(4) Kommt el'n el"n t' . B ch'l ß d und nach ,ausdrückJicher VOl'schrift dieses Bundes-' 
s lmmlger es u es d - "ß' R I '. 

Rentenausschusses nicht zustande, so steht dir g~setzes '7r ~~tzungsma logen ege ung zug,ew:I,esen 
EDltJScheiJdunig ,dem Vorsta:nd ,der V,erlSiJchemngs- slpd, sowIe uber nachstehendes zu enthalten: 
3JJista:lt zu, aJn dein ,der VerhandlUllliglSakt' unt.era)über die Vertr,etung des Versichel'ungs-
Darloegungder !a:bwetichenden McinlUtnlgen und trägers (V erband~s) nach außen; 
iihrer ;Gründe .ahrutl'eten i,st. b) über die Form d~r Kundmachung,en und 

(5) Der Rentenausschuß kann den Antrag auf ' ,rechtsvel'bindlichen Akte; 
Einleitung eines Heilverfahrens, sO,weit ein 501- c) über die Geschäftsführung der Verwal~ 
eh,es, gesetzlich vorg,esehen ist, stellen. über den tungskörper; 

, , 
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d) über die Errichtung ständiger Ausschüsse, 
deren Wirkungskreis und. BeschLußfassung. 

(3) Erstmals ist eine vorläufige, Satzung ,durch 
den vorläufigen Verwalter' des Versicherun'gs­
trägers, be:cidmngJsWleiJse Verba:rudes [§ 43, Ahs. (3)] 
zu .erlassen. Hi,ebei können Satzungsbestim-' 
mungen der 'hisheri,gen Versicherungsträger im 
R,ahmen des übernommenen Aufgabenkreises für 

'weiter ,aruwe,rudbar erklärt werden. Wird eine 
solche Satzung nicht innerhalb .. zweier Monat,e 

. nach VerLaut:barung ,di'8ses B'undesg,esetzes zur 
-.aufsichtsbe!hördlichen Genehmigung ,eingerei,ht, 

so kann' die zur, Genehmi~ung berufene Auf­
richtsbelhörde die vorllLutiige Sa,tlzungselhst er­
lassen. 

§ 38. (1) Die Satzung der Verbände hat Be­
stimmungen über die Aufbringung der Mittel 
für die Verbandszwecke zu enthalten. 

(2) Die Satzung des I-Jauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger kann ständige Aus­
schüsse für Gruppen von Versicherungsträgern 
mitg,emeinsamen Interessen vorsehen. Jedenfalls 
ist 'je ein Ausschuß ' 

a) ,für ,di,c Träg'er der UntaJJl.vers,i,cherung, 

,b) ,für die Träger der I,nv'aJl~den-, A[]jgesoollten­
W,en'Siorus)~' und iknappsch.afotLuche:n Renten­
v,ersi,chel1Ung, 

c)' für ,die Gelbwrs-, Beoriebs- :Ullld Innungs" 
krank'e~ass~n, 

'd) ,für dk: Lal1ldWlirt~chalfDsk,ralllkeruk3!ssen 
\ zu ,errIchten. 

§ ,39. (1) Die Satzung und jede ihrer Ände­
rungen bedürfen der Genehmigung durch das 
Burudesministerium für soziale Verwaltung; dieses 
kann Mustersatzungen ~rlass,en. 

(2) Die erstmals zu erlassenden vorläufigen Sat­
zungen sind durch die unmittelb~re Aufsichts­
behörde "zu genehmigen. 

§ 40: ~(1) Das . Verhalten der Versicherten im 
Erkt:ankungsfalle, die Ausweisleistung bei Inan': 
spruchnahme von, Leistungen der Krankenver­
sicherung und rue überwachung der Kranken 
regelt die Krankenor,dnung. $ie ~ann für das .zu­
widerhandeln gegen ihre Vorschriften auch den 
zeitweiligen Ausschluß von der Anspruchsberech-
tigung auf Barleistungenverifügen. ' ' 

(2) Die Krankenordnung lind jede ihrer Ände~ 
rungen bedürfen der Genehmigung durch ,die un­
mitte~bare Aufsichtsbehörde. 

Ab sc h n i t t -V. 

Aufsicht~ 

§ 41. (1) Die Versicherungsträger (Verbände) 
samt, ihren, Anstalt,en und Einri9-Itungen unter­
liegen der Aufsicht des Bundes. Die Aufsicht wird 
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vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
als oberster Aufsichts.behör,de ausgeübt. Hinsicht­
lich der Aufsicht üb~r die Krankenversicherungs-­
anstalt der Bundesangestellten gelten .die ein­
schlägigen VorsdJriftcn des im § ,1, Abs. (2), be­
ZiQgenen Bundesgesetzes" ' 

(2) Die unmittelbare Handhabung der AufsiCht 
üher die einzelnen Versicherungsträger obliegt, 
wenn sich der Sprenogel des Versicherungsträgers 
nich~ ühermehr als ein Land (Gebiet dei Stiadt 
Wie~) ~rstreckt, bei KrankeJ;lkassen nur, 'Wenn sie 
nicht mehr als 300.000 rMiJügliedef ,aru:fwei~CU1, ,dem 
nach dem Sprengel des V ersicherunlgsträgers zu'~ 
"st~ndj,~en Amte .cLetr LandesI1Cgileru:11ig (~em 
'Wii,ener Ma'gtstralt). Gegenüber. ,dien sonsoi:,g,en 
Vier4ilche,f\u11Jg.~trägle:rn und ge!g,enüJber iden V,er­
hä:nden wst das 'Bulnlde:sIl1linisuer~um fülr' 6Ozi,a.le 
Verw'<l!1t'~ng zm u:rumiüdbal"1en Aru!Sijlh'l!'ng der' 
Auf'S,j,Cht hie'ru,f·en. D<lJS B'U!ndesm~lllisueI1ium für 
'Soziale Verw,al!tU[]Jg 1~a.l1In hestimmte iB~lauftragtie 
m~t ,der ,A.;u.fs:icht rüher 'eWnzdne V'e'rs.icherung~· 
t'räger (V,erbärude) b~tfaJUJe:n. 

§ 42. (1) Die Aufsichtsbehärden überwachen 
die Gebarung ,der Versicheru'l1gsträger (Ver­
bände) insbesondere dahin, daß Gesetz und Sat­
zung so beachtet werden, wie es der Zweck' der 
Versicherung .erfordert; die Aufsichtsbehörden 
können in Ausübung des Aufsichtsrechtes Be­
schlüsse der Verwaltungskörper 'aufheben. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen 
alle 'Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, 
Wertp;Piere, Schriften und sonstigen Bestände 
vorzulegen und alle zur Ausühung des Aufsichts­
rechtes geforderteri Mitteilungen zu machen; alle 
Verlautbarungen sind, der ~ufsichtsbehörde un" 
verzüglich zur Kenntnis zu bringen. Die oberste 
Aufsichtsbehörde kann die Satzungen und Kran­
kenordnungen jederzeit überprüf,en' .und . Ände­
rungen 'solcher Bestimmungen verlange~, die mit 
dem Gesetze im Widerspruch stehen oder dem 
Zwecke der 'versicherung zuwiderlaufen. Wird 
diesem Verlangen nicht binnen drei Monaten 'ent­
sprochen so kann sie die erforderlichen Verfü-
gungen ~on Amts wegen treffen. ' ' 

§ 43. ~1) Die AufsichtS/behörde .kann verlangen, 
daß ,die Verwaitungskörper mit einer bestimm­
ten Tagesordnung zu Sitzungen einbel"1u:fen 
w-erden. Wird dem nicht ~entsprochen, so kann 
sie die Sitzung,~n seLbst anberaumen und di,e 
Verhandlungen '!.eit,en. Sie kann zu ,aUen Sit­
zuno-,en Vertreter ,entJsenden, denen beratende 
Stin':me zukommt. Die unmittd'bare Aufsichts­
<behörde ist von j,eder Sitzung der Verwaltungs­
körper ,ebenso in .Kenhtnis zu' setzen w,e d;ie. 
Mitgli,eder dieser Verwaltungskörper; es sind 
ihr auch die ,diesen zur Verfügung gestellten Be­
heH.e (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und 
.andere) zu übermitteln. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde -ist berechtigt, die § 45. Die Kosten der von der Aufsichubehöl'de 
Versicherungsträger (Verbände) amtlichen Unter- angeordneten _ Maßnahmen belasten den Ver­

'suchungen zu unterziehen, wobei sie sich der Mit- sicherungsträger (Verband). Zur Deckung der 
wirkung des zuständigen Verbandes sowie geeig- _ durch die Aufsicht erwachsenden sonstigen Ko-

- neter Sachverständiger bedienen kal1n, die Ver- sten -haben die Versicherungsträ-ger (Verbände) 
waltungskörper, wenn sie ungeachtet zweimaliger . durch Entrichtung einer Auf~ichtsgebühr be:zu­
schriftlicher Verwarnung gesetzliche oder sat- tragen. Deren Höhe bestimmt das Bundesmini­
zungsmäßige Beßtimmungen außer acht lassen, sterium für soziale Verwaltung -nach Anhörung' 
aufzulösen und die vorlä]Jfige Geschäftsführung des betreffenden Versicherungsträgers (Verban­
und Vertretung vorübergehend einem vorläufi- des). 
gen Verwalter zu übertragen. Diesem ist ein Bei­
rat zur Seite zu stellen, der im gIeichen Verhält­
nis 'wie der aufgelöste Verwaltungskörper aus 
Vertretern der Arbeit(Dienst)geber und der Ar­
beit(Dienst)nehmer bestehen soll und dessen Auf­
gaben und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde 
bestimmt werden; die Vorschriften der §§ 16, 
Albs. (2) bis (6), und 17 finden auf IdJie Mit­
glieder des Beirates -entsprechend Anwendung. 
Der vorläufige Verwalter hat, sobald die Um­
stände es gestatten, die nötig,en Verfügungen 
wegen Neubestellung des Verwaltungskörpers 'zu 
treffen. 

(3) Solange die Verwaltungskörper nicht rechts­
gültig bestellt sind, sorgt die Aufsichtsbehörde 
anderweitig für die Erfüllung ihrer Befugnisse 
und Obliegenheiten. Sie kann auch die gesamte 
Geschäftsführung und Vertretung des Versiche­
rungsträgers (Verbandes) einem vorläufigen Ver­
walter übertragen; diesem ist ein Beirati:n Sinne 
des Abs. (2), zweiter Satz, zur Seite zu stellen. 
.Dem vorläufigen Verwalter obHegt die erst­
malige Einberufung ,der Verw,altungskörper. 

(4) Verfügungen d,es nach Ahs. (2) oder Ahs. (3) 
eirugesetzten vor'Jäuofigen Verwalters,' ,die üher 
den Rahmen laufender GeschäftsfiilhrutIllg hinaus­
gehen, wje inslbeso.rude1'1e derartige Ver:fiütgungen 
über ,die dauemde AnlIa.ge von VermÖlgens­
beständen im W,erte von melhr - r.lJs 50.000 S, 
über -den Absch}uß von Verträ'gen, di,e den V,er­
sicherwng-sträger für länger als sechs Monat,e ver­
pflichten, _ und über den Atb~chl'Uß, di,e Än~ 
der:ung oder Aufolösung von nienstverträge~ mit 
einer Kündigungsfrist vnn mehr ,als drei Mo­
naten oder von· u.rukündbaren Di,en stverträgen 
bedürtt-ender Genehmigung durch ,die unmittel­
bar,e Aufsi,chtsbehörde. 

A b ~ eh n i t t VI. 

Bedi;nstete. 

. § 46 •. (1) iBis zur Neuregelung derdienst-, be~ 
sold'llngs- und pensionsrechtliche,n Verhältniss,e 
[§ 9, Abs. (3), Lit. c), s.ind für die in einem Ver­
tmgsver'hältnis stehenden Bediensteten der Sozial­
vers.j,cherungsträger ,die bi-s'heri.gen t,artf- und 
-di:enstol1dnungsmäßi,g,en Be~timmun,gen ,als vor­
läufiges ,ösrerreich,isches Recht weiter '~Jnzuwenden. 
Die Bestimmungen ,des Beamten-Ülberleitungs­
g,esetzes, St. G. BI. Nr. 134/1945, sind sinngemäß 
auf 'solche Bedienstete mit Ifolgender Maßgabe 
Janzuwcnd,en: 

1. Die Bescimmungen ider §§ 1, 3, 5, Aibs. (2) 
und (3), 10, Abs. (1), und 16 'des bezogenen 
Bundesgesetzes gelt,e:n für das Vertr,agsverhältnis 
solcher Bedi'e11lStet,er nicht. 

2. Das im § 4, Ahs. (I), e~ster Satz, des bezo­
genen Bundesges,etzes vOl'geschrie!bene Einver­
nehmen- mit dem BundeskanzLeramt entfällt. 

3. Die Versetzung (übernahme) in oden Ruhe­
sttarud [§§ 4, A'hs. (2), 8, Aas. (2), unod 10, 
Abs. (2), des be zoOgenen Bundesgesetzes] ist nach 
den J'ür ,die ibetreffenden Bediensteten im Zeit­
punkt odes Ausscheidens geltenden Vorschl"iften 
vorzunehmen. 

4. Bei der. Erstellung der Dienstpostenp~äne_ 
[§ 5, Abs. (I), des bezog,enen Bundesgesetzes] 
i'st ,aufrue fin.anzielle Leistungsfähigkeit des Sn­
zialvers~ch,erungsträge~s entsprechend Bedacht zu 
nehmen. Die J)ienstpostenpläne !bedürfen der 
Zusümmung des ButIlldesministel'iurns .für sozi,aLe 
Verwailtung. Hiebei ist das Einvernehmen mit 
dem Bundesk,anzlemmt und ,dem Bundesmini-

§ 44. (1) Die Aufsichtshehörde entschfidet un- srerium für Rintatnzen herzustellen. 
beschadet der Rechte Dritter 'bei Streit über 
Rechte und Pflichten der Verwaltungskörper und 5. A'uf das Ausscheiden nicht übernommener 
deren Mitglieder -sowie über die Auslegung der iBedienstetereines zur Au"flösung bestimmten 
Satzung. Versi,cherungsträgers oder einer ,aufzulassenden 

. (2) Die Aufsichtsbehörde ist ferner -berechtigt, I Sel~tion; .Zweigsnelle, GeischäftsSbe!ILe u?d ,der­
wenn eine Krankenkasse ihrer Verpflichtung zur' gleichen emes -solchen [§ 6, .Abs. (2)] 'Im $ 8, 
Abfuhr der anderen Stellen gebührenden Bei- Abs. (3), ,des .B~a!mIOetI1-überleL'tlUngsg~'es srunn­
träge oder zur Weiterleitung der für' fremde gemäß amJZIU'WIenden. Aus dem D1enstverhältnils 
Rechnung eingehobenen Beiträge, Umlagen und der 'SO AU'!lgl6Sch~eldtenen können AIn~prü~ ~egen 
dergleichen nicht nachkommt, -die zur Sicher- &te:rreM:hischeSo2li,alv,ersidrerurugsträ.glEIf n},cht e.r~ 
stellung der pünktlichen Abfuhr erforderlichen hoben wel1oon. 
Veranlassungen namens der säumigen Kranken- 6. iD~e Bestimmun,genüber die Dienstzeit,an-
kasse selbst zu treffen. rechnung nach § 11 des Beamt'etIl-überleitungs-

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 72

www.parlament.gv.at



13 

gesetzles sind nur Ibei 
§§ 4, Abs. (1), und 7 
gesetzes anzu wenden. 

VerHilglUlngle:n, nach den I einem Dienstverhältnis hei einem österreich.i!s~en 
des hezogenen Bundes:- Sozl,alrversicherungsträger; 

(2) Per~onen, die am 13. März 1938 .Empfän­
'ger von Ruhe- oder Verso1"gungsg,enüs.sen 'aus 
'dem Dienstverhältnis z,u ein.em .öst,erreichischen 
Sozilalvcrsicherungstr:iger ~ Wiaren und diesen 

-Ruhe(Versorgrungs}genuß am 27. ,April 1945 noch 
bezogen ih,aJben,. erhahendies,e Bezü'~ bis zur 
Neuregelung der pensionsrechtlichen V,erhähnisse 

. der Sozialv,ersicherungs'bedienst'eten {§'9, Kbs. (2), 
lit. c] weiter. 

(2) Das Vertragsverhältnis von Fachkräften" 
danf nur mit Zustimmung eines beim Haupt­
verhande der Sozi,alversicherungsträJger zu ,er­
richtenden Personalausschusses gelöst werden. 
Dieser besteht ,aus ,eänem vom Bun~:Iesministe­
rium für soziale Verwaltung zu ents,endenden 
ß.eamten als Vorsitzend$!n und j.e einem Ver­
treter des betejl.iJgt,en Versicherungsträgers und 
der Sozialversicherungsbediensteten als Bei­
sitzer. IBbenso bedarfes der .zustimmung dieses 
Personalaus'schusses, wenn d~e übernahme eines 
ß.ediensteten aus dem öffentlich~rechtlichen in-' 
das Vertrags,dienstverhältnis abgelehnt wird. 
Als F;achkräfte sind Bedienstete anzusehen, ,die 
,auf Grund einer DieI16to1"dnung stdlenpkn­
mäßig angestellt sind oder derGemeinsamen Dienst­
ordnung ,für .die Bedienst,etender ehemals öster­
reichischen Sozialversicherungsträger unterliegen 
oder, ohne eine dieser Vora.uss,etzungen zu er-· 
füllen, gründliche Fachkenntnisse in ihrem bis­
herigen; Dienste und s,elbständDge Leistungen auf­
zuweisen haben. 

(3) D~e in einem öffennli.ch-rechtlichen Di,enst­
verhältnis s~ehenden Bedi,ensteten der Ver­
scicherungsträg.er sind 'spätestens his 30. Juni 1947, 
wenn 'säe nicht .his ,daJhin außef\halb dies So!Z:ial­
versicherungsdienstes in d'en Dienstswnd einer 
öffentlich-rechtlichen Körpel"schalft übernommen 
werden, :aus ,dem öffentlich-l1echtlichen D1em'tver­
hältnis g,emäß § 8 des IBeamt,en .. üherleitungs­
g,esetzes, St. G~ ißl. NI". 134/1945, ,auszusche~den. 
Er,folgt w runmlitteLbtaren Anschluß an ;das 
öffentlich-rechtliche Diemtverlhältn1s ,die über-' 
nahme in ein Venragsverhähnis des SOZÜralrver­
sicherungsdieristes, so unterlbleibt eine Ver- (3) 'Bis 'zu einem vom Bundes~inist,erium für 
setzung in Iden Ruhesta'nd. !Die im früheren soziale V,erwaltung z,),l bestimmenden Zeitpun:kt 
Dienstverhältnis er~orbenen R.echte, insbeson- halben die österreichischen Versich,erungsträ'ger 
dere, ,auch die lRuhe(Versorgungs)gen,ußanwart- 'den sich bei ihnen erg,ebenden B·eda11f an iFam­
sch,aft,en' sind im Verttlagsverlhältnlis im Ralhmen kräften beim Personakusschuß nach Abs. (2) ,an­
der für diese,s geltenIden diICnst-, hesoLdungs- zumeIden. Innerhal!b dieser Ftist dürfen sie als 
und pe11JSionsrechtlichen Bestimmung,en zu Fachkräfte ande1"e Personen, wenn ,es sich nicht 
wahren. . . led!iglich um Aufnr.!ihmen z.u laI1lShilfsweisen, I~echs 

(4) Ve11fügun~ennach § 4 des Beamten~ürber~ Monate nicht übersteigenden Dienstleistungen 
leitungsgesetz,es, St. G. BI. Nr. 134/1945; w.erden handelt, nur mit Zustimmung des Personalaus­
für Bedienst,ete der Versicherun,gsträg,er, die vor schusses ,aufnehmen. 
dem 27. April 1945 lausd.em Dienstverhältnis (4) ,Auflö6ru:n~il1 ~der D~enstlV,erhäliVnässe von 
ohne Ruhegenuß ausgeschieden und für Ruhe- Fachkräiften, .die vor VerlaJUt!b.arung ;dieses Bunr­
(Ve~sorgurugs)genußempfänger des So2Ji,alver~ dCSlgeseuze's edoi},ß't s,ind, ibIleibien . nur aufrecht, 

-sicherungsdienst,es, deren Hezüg,e vor dem wenn der PersonalaJUsschuß n'achträglich scine 
27. April 1945 eing,estelh oder gekürzt worden Zustimmung erteilt. 
s!irud, von' d~ V erl~i~el1ungstr:iger' Igletr?ffen, (5) Im V,ertr:ugsv,erhältnis sNiliende Hed~ensoot,e, 
dem der Wur,~uI1lgsiberel~ ,des iletzte~dleIliS't-· die im Zuge ,der Oberleitung nach Abs. Cl} in 
~elbenden Ver&lcherunlgstral~ers nach ,dem V'or- den Wartestand versetzt worden 6ind, verlieren, 
hegenden ,Burude~geseuzgaUiz ()Ider . zum über- wenn sie ,eine ihnen von einem österre:chi-' 
wiegtenIden T eill ~geW'iesen 1st. Dieser Vensiche- schen Versicherungsträ,<>,er an ,ihrem ibishe6<>en 
I'ungsträ;gerhat ,auch die aus der Verfügung ent- Dienstort oder In dess;n Umgehung angeJbot~he 
stehende. Ruhe(Verso;gungs}genußlast '~u. t!'la~en. Dienststdlung, die nicht im Mißverhältnis zu 
I~ Str:ltflallentschel'det das Bundesmmlster:um ihren Fähigk,eit,en steht, a'blehnen, ,alle An­
fur soz'lale VerWlaltung. ~prüche laus' dem [)~ensty,erhälbnis. Anderseits 

§ 47. (1) Der abwickelnde Versicherungsträger gilt für im V,ertr,agsverhältnis stehende Bedien­
[§ 11, Abs.~2)] oder der Vermögenschaften über- ~tet,e, ,die von österl1eichischen V,ersich,erungs­
nehmende oder rverw,altende Vel"sicherungs- tr~gern in ihren Dienst eing.esteUt. worden sind, 
trä,ger [§ 12, Abis. {I)] .r,rifft auch. die erfo~der- § 46, Abs. (3), letzter Satz, entsprechend. Eine 
Lichen Verfügungen wegen' Auflösung des Dienst- ,allenf,alls ,auf Grund der AUlflösung ,dei> Dienst­
verhäItni:ssesder Bediensteten des ,aufgelösten verhältniss,es nach Abs. (2) vor Antritt des 
Versicherungsträgers (der aufgdass,en~n Dienst~ neuen Dienst,es ,erhalt,ene Kündigungsentschädi-, 
stdle), weg,en Versetz,ung (übernahme) in den gung' wird auf den Dienstbezug 'beim neuen 
Ruhestand, wegen übernahme dies'Cir Bedienste- DienstJgeber in:soweit angerechnet, russie auf 
ten in den Dienst ,de'r öst,el'1"eichisch.en SO'zial- einem bereit6 in das neue Dienstverhältnis 
versicherung un,d wegen ;Obemahme der Emp- faU;nden Zeitraum entfällt; der neue D~enst­
fänger von Ruhe- ucllid Versol"gungsgenüssen auS ,g,eber hat die anger,echnete Kündigungsentschädi-
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'gung ,demfrühe~en Dienstgetber zuerstJatten. 
Dies gilt ,auch für bezogene Abfertigung,en, wo­

,,' 'bei diese gleich einer Künd~gungsentschäd~gung 
für den ihrem Betrag entspredlenden Zeitraum 
ZiU behandc;ln sind. 

§ 48. Die B'estimmung,en des § 47, Absätze 
(2) bi,s (5), ,gelten entspr,echend für di,e Be­
dierwteten der weiter hest,ehenJbleibenden Ver­
sicherungsträger [§ 5, Ab,ätze (1) \.Ind (4)], die 
Bestimmungen der §§ 46 und 47 überdies für 
Bedienstet·e .der V,eribände {A~beitsgemeinschaf­
ten) von V,ersicherungsträgern und überstellun­
gen an solche. 

§ 49. Die Bestimmung~n des Verfassungsge­
'Setzes vom 8. MaL 1945, St. G. Bl. Nr. 13, über 
das Verbot ,der NSDAP (Verlbotgesetz) ~n 
seiner j'eweils geltenden Rissung und di,e hiezu 
erLa'ssenen ergänzenden und UurchJührungs,vor­
schrilften hleilben ,durch :d!ie §§ 46 bis 48 un­
berührt. 

§ 50. (1) Die Bediensteten der Versicherungs­
träger (Verbände) unterstehen dienstlich dem 
Vorstand, bei der Krankenversicherungsanstalt 
der Bundesangestellten dem Hauptvorstand. Der 
Vorsitze~de ~.des Vorstandes (Hauptverstan­
des) ist berechtigt, nach Maßgabe der Dienstvor­
schriften eine einstweilige Enthebung vom Dien-
ste zu verfügen. "-

(2) Der leitende Angestellte und der leitende 
Arzt der im § 2, Albs. (1), genannten Versich·e­
run,gsarwtalten, ,der Verhände .der V,ersicherungs­
träger und der Kra.nkenversicherung~al1stalt der 
Bundesan~estelltendül1fen erst nach vorher ein­
geholter Zustimmung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung hest,ellt und endas5en 
wer&en. Das gleiche gilt für die .leitenden An­
'gestellten und leitenden Arzt,e der Landes­
steIlen ,der ~m § 2, Abts. (I), ,Ziff,er 1, 2 und 4, 
ß'enaulJI1!ten V,el1sidlieirung,Satnsta,lten und der Lan­
de5l~e~chäftsstellen der Kratnkenv,er.s,ichel1Ungsan­
stlailt der Bundesa'llig,estleillten. 

(3) Die Bediensteten ooben bei Antritt ihres 
Dienstes unverbrüchlichen Gehonam geg·en die 
Verfassung lmd die Ges'etze der Republik Öster­
l'eich, vo\ll.en ,Einsatz ihrer Kl1aft für ,das öster­
l'eichische Volk und den Wiederaufbau öster­
reichs, Amtsverschwieg,enheit sowiedi,e gewissen­
hafte und unpart,ei~Sche Aus·übung ihl'er Pflich­
ten dem Obmann zu geldben. Di'e, Angeldbung 
der Semetnsteten ,der LandJessteUen K,aJnn vom 
ObmaiUne Id~ VOl1sitzenden des heol'effendeln 
Landesstdlenaus:sch'lllS9es üJoorttalgeJ1 wer,db1. 

A h s c h n i t t VII. 

Ve~mögensanlage. 

§ 51. (1) Die zur Anlage verfügbaren Bestände 
der V ersicherungsträger (Verbände) sind frucht­
bringend anzulegen. 

, , 

(2) Die Anlage kann nur erfolgen: 

1. in mündelsicheren inländischen Wertpa­
pieren; . 

a ,i,n mündre1siiche:r~n, auf inlämJdlischen L~ge.n­
schaiften-grundbücherlich sichergestel1t~n Forde­
rungen; grund:bücherlich'e D;trlehen ,auf Gebäude, 
die ,ausschließlich oder zum größten Teil indu­
striellen oder gewerblichen Zweck.endienen, 
zum Beispiel Fabriken und Mühlen, sowie 
auf uI1bewegliche Güter, die' nadl den Ge­
setzen von der Exekution gänzlich ausgenommen 
-sind oder ,auf denen ein Bdastungs- oder Ver­
äußel'ung:&verbot Lastet, auf Schauspielhäuser, 
T,anzsäle, Lichtspielhäuser und ähnli,hen Zwecken 
dienende Baulichkeiten, Beng'WICrke und St·ein­
brüche, Lehm-, Ton- :oder Kiesgruhen und Torf­
stiche sind ausgeschlossen. Weinberge, W.aldungen 
und ,andere Li:egenschaften, I deren Ertmg auf 
Anpfl,anzungen beruht, ,dürfen nur 11150weit be­
liehen we!'den, ,ails ,der G?:undtwert ohne Rück­
s.i~ht 'auf dle :Bestockung Mi;indelsichrerheit ge­
währt. nie hetl'effenden :Li,egenschatten müssen 
einen der Verzinsung des DarLehens und den 
übernommenen Rückz,a'hlun'gs'V,erpflichtungen ent­
sprechenden Ertmg ,ahwerfen und samt ihrem 
Zugehör während Ider 'g,anzen Dauer des Dar­
lehens im vollen Werte ,des Darlehens samt 
Nebeng;ebührenka;ution g.egen Elemental'schäden 
versiche!'t sein; 

3. in Einlagen bei de~' Österreichischen Post­
spark,asse, 'bei den LandeSikreditinstituten und 
be~ den regul,atiiv:mäßig.en Sparkassen; 

4. zur Bereithaltung des Bedarfes an flüssigen 
Mitteln, höchstens. jedoch im Ausmaß des vier­
fachen durchschnittlichen Monitsbedarfes, in 
Einlagen bei Banken von anerkanntem Rufe. 
Diesen Einlagen sind ,Einlagen in laufender Rech­
nung gleichzuhalten, die von den Krarl.kenkassen 
bei den für sie zuständigen Trägern der Ren-
tenversicherung gemacht werden. . 

(3) Eine von den Vorschriften des Abs. (2) 
abweichende Veranlagungs art kann nur für jeden 
einzelnen FaU besonders vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bunde'sminist~rium für Finanzen gestattet 
werden. 

(4) Die Erwerbung, Bdastunrg oder Ver­
äußerung von Lieg.enschta.ften, ,die Errich­
tung -oder Erweiterung von Gebäuden, 
ferner der gänzliche oder teilweise' Wiederauf­
bau von ,durch ,di,e Kri,egs- oder sonstige Ereig­
nisse zerstört,en oder ibeschädi'~.en Gebäuden, 
wenn für den Wiede'raurfhau mehr ,als 50.000 S 
aufzuwenden sind, ist nur mit Genehmigung des 
Bundesminist,eriums .für .soziaLe. Verw,alt.ung im 
Einv,e'1'nehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen zuläSlSig. 

(5) Au-s de~ Zeit vor dem Inkrafitreten der 
Ab6. (1) bis (4) staJ)1menide Vermögell'S'anJ'~gen, 
die nach diesen Bestimmungen nicht oder nur 

, , 
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mit Genehmigung zugeJassen sind, . nach bis­
heriger V orschritft aher zul:t&s,ig waren,~~nd ,dem 
Bundesministerium für sozi,aIe Ve,r'Wla!tung 
binnen drei Wochen nach VerLautbarung dieses 
BUIlidesgesetZJes :lJU mdderi' .. So1rungedieses im .Ein­

. vernehmen mit dem Bundesministerium für Fi­
nanzenriicht anderes bestimmt, können diese 
Anlagen beibehalten werden. Verfügungen über 
derartige Anlagen sin'd jedeIj,falls nur mit . Ge­
ne,hmigung des Bundesministeriurris für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Iiinanzen' zulässig. ' 

Ab sc h n i t.t VIII. 

VersiCherungspfliCht upd Versicherungs-
, berechtigung. 

§ 52. (1) AUe B-estimmungen, wonach Vor­
aussetzung für die Versicherungspflicht oder Ver­
sicherung~bel'echtigullig ist, daß das Entgelt (der 
}ahrelSlaribeits,,:erdielliSt) oder das Jtahreseinkom-

. men einen bestimmten Höchstlbetr,ag nicht über­
steigt, werden aufgehoben. 

'(2) 'Personen, die weg,eii 'Auflassung Jer Ver:' 
dienstgrenze gemäß Ahs. (I) in der Ange­
stell tenversicherung ve.rsicherungspflichtilg wer­
d'en,und vordem Inkmfttreten dieser B-estim­
mung das 50. Lebemjahr vollendet haben, wer­
den auf Antmg von der Versicherungspflicht in 
,der Angestelltenv,ers,icherung befreit. Die Be-

. f r'etiung wi:rkt vom Tage des Inkraftt,retiem:s des 
Ahs. (1), WI()I1I1 .er, ,lä,ngstlens i;nncrhaLb,sechlS Mo~ 
naten von diJe,s·em Tage, an gerechnet, . bei der 
für -den Antnagstel1er zuständigen Versiche­
rung~,ansbalt ,eingelangt ist, 'bei späterer Antr,ag­
Etellung vom B,eginne des Kalendermonate~ an, 
in dem der Antrag bei ,der Versicherungsanst,a'lt 
eingelangt ist. 

(3) Personen, -die w:egen Auflassung -der Ver­
-di!ensbgrenze gemäß Abs. Cl) in der Kranken­
versicherung versicherungspflichtig werden und 
am Tage des Inkrafttretens di,eser Be~timmung 
bei :einemprivaten Versicherungsträtger v,ertrags­
mäßig krankenversichert sind, können.,den Ver­
sicherungsv'ertrag zum End" des auf das ,Inkraft­
tt:enen der ßestimmung ,foJ,genden Kalender-
inonateskündigen. . 

. § 53.. Osterreichis.che Sta,atsbürger, die ,außer­
halb . des Gebietes der Republik Osterreich 
v,ersicherungspflichtig beschäiftigt w,ar,en, können 
nach ihrer Rückkehr di,e K'ranken-, Invaliden-, 
Angesuöllten(Pensions)- und knappschaftliche 
Rentenv,ersicherung bei .d,em nach ,ihrem Wohn­
ort im Inlande zuständ~g,en Versicherungsträger 
fortsetzen oder erneuern. Hi,ebei .finden die ein­
schlätgig,en ges,etzlichen ,Bestimmungen über' die· 
Weiue,rv,ersicherungmit der Maßgabe Anwen-

',dung, daß der Antl1ag ,auJ Weiterversicherung 
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l~ngstens binnen einem Monat nach Kund­
machuri,g dieses Bundesg-es~tzes gestellt werden 
muß. 

§ ·54. In -der Zeit vom 1. Oktober 1938 bis 
9. April 1945 lauf Grund der damals geltenden 
Vorschrrften verfügte Erweiterungen des'" Krei­
ses der versicherten Mitgli~der und ,der Ange­
höri,gen der Beamtenkrankenfül'sorgeanstalt (jet'zt 
Krankenversicherung.samtalt der Bundesangestell­
ten) bleiben aufrecht. 

A b s c h n i t t IX. 

Leistungen. 

§ 55. Unvorgre~Hich künftiger zwischensta.at­
licher Regelung gelten für die Obemahme der 
Soz~alversicherungsllast (Ansprüche und Anwart-

. schaften) reichS'gesetzlicher Sozi,alversicherungs­
tr~g,er durch 'di,e Trätgerder ösne,rr,eichischen, 
Sozi,alversicherung di,e Bestimmungen der §§ 56 
bis 58. ' 

§ 56. (1) In der Kranlken-, Invaliden-, Ange­
stellten{Pensions)- und knappschaftlichen Rent,en­
versicherung ülbemehmen dieösterreichischen 
Versicherungsträger die Leisnmg~pfJ.icht, wenn 
und ,insoweit .sie 

1. ,aus der !bei Einführung der reichsr,echt­
lichen Sozi,alversicherung in Osterr-eich auf diese 
Ver.sicherung überg,eg,ang,enen österl'eich,.ischen 
Versicherungslast (Ansprüche und Anwartschaf-
t,en) st,ammt oder • 

2. a,uf !einer .Pflichtversicherung nach Ein­
führung'<der rei9Isrechtlichen Sozi,alversicherung 
mit dem ßeschähigungsort im Gebiete der Re­
publik Osterreich . oder 

,3. auf einer freiwilligen Versichening nach 
E'inführung der reichsr,echtlichen Sozi,alv,eroiche­
rung mit dem Wohnort in diesem Gebj'e!t,e be­
ruht. 

(2) . In -die österreichi'sche VersicherungsiJast 
sind auch in der österreichisdlen Vcmld,erung 
,erwo!1bene Anwartschafnen ,~inzuheziehen, die 
im Zeitpunkte -der Ei~führung des iRceichsr,echtes 
herelirlS ,erloschen waren und nachher lauf Grund 
von im Reichsrecht,e verfügten Erleichterungen 
-der An~artschaJftsw,ahrun:g wieder aufgelebt 
sind . 

(3) Die österreichisch,en Versicherungsträger 
ü'bernehmen ferner.,in den im Albs. (1) bezeich­
neten Versich:erungendie Leistungspflicht, wenn 
und insow'cit sie auf Beitrags- und Enatzz.eiten 
beruht, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis 
9. April 1945 außerhal'h d,es Gelbietes der Re- ~ 
publik Ost,erreich nach den damals ~eltend,en 
Vorschriften erworben worden sind, voraus­
gesetzt, daß 

la) der 'Versich'ert,e unmittelbar vor dem 
13. Mär'Z1-938 oollriJelIl,o:rdclllt'lkhe:n Wohnsitz 
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ilim Gebiete <der :&epuMik ÖSllerretim gehabt 
I\.Jind ihrat 

b) der 'versimerte' - bei seinem Tode aum 
dessen anspruchsbe,remtigte Hinterlblielbe~ 
nen ~ zu den -IP,ersonen gehören,' die ge­
mäß §§ 1, 2 oder 2 ades Staatsbürger­
smafts-Überleitungsgesetzes vom 10. Juli 
1945, St. G. SI. Nr. 59, in der Fassun'g der 
IBundesg,eserze vom 18. Jänner 1946, 
St. G. Bi. Nr. 51 und 52, die österl'eimi­
sehe Sbaats'bürgerschalft hesitzen und 

c) der Ansprums{Anwartschafts}be.rechtigte 
nicht zu den im § 17 des V,erboug.esetzes 
vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr.· 13, g.e­
nannten Personen gehört. 

§ 57. (1) In der Unfallversich.erung übernehmen 
die österreichischen Versicherung6träg·er die Ent­
schädigungspflicht für Unfäl1e, .die sich in einer 
Beschäftigung mit dem Ort im Gebiet·e der Re­
publik Österr,eich ereiJgnet hiben. 

(2) Die. österreichischen . Verslicherungsträ-ger 
übernehmen ferner in der Unlf,allversicherung 
die Entschädigunlgspflicht -aus Unfällen, die sich 
in der Z~it vom 13. März 1938 bis -9. April 
1945 l3iußerhalh des Gobietes der- F-epulblik 
ös'terrcichereignet lha!ben, wenn ,die persön­
lichen Vor.aussetzun~en des § 56, Abs: {3), ge-
gdben sind. . 

§ 59. Für die übernahme der Leistungen der' 
bisher~gen Beamoenkl1ankenfürsol1geanstaltfür 
die Alpen- und Donau-Reichsgaue durch die 
Kranikenv,ersieherung~anstalt ,der Bundesange­
stellten :gilt·§ 56 enooprechend. 

§ 60. Fur di.e übernahme der Ansprü~e und 
Anwartschalfren ,aus der Ruhest,ands- und Hlnt.ei­
hlieJbenenV1ersorgung .der· NObarkas-se in Mün­
chen durch .die Versicherungsanstlalt des öster­
reichlischen . No.tariaJtes ~ehen die §§ 55, 56, 
Albs. (1) ullid (3), und 58 entsprechend mit 
folgender Maßgahe: 

1. Unter österroeichischer Versicherungslast im 
Sinne des §56, A'bs. (1), sind die Ansprüche 
und Anw.artschaften zu v-erst·ehen, dilel -die 
Notarkasse in München nach dem Stande vom 
30. Juni 1939 aus der &iterreichisch,en Notar­
yer:sicherung übernommen hat. 

2. Von der Notarkasse in der Zeit vom 1. Juli 
1939 bis 9. Aprß1945 zuerkannte Leiswngen sin-d . 
von dem der Kundmachunlgdieses Bundesgesetzes 
tweitfolgenden Monatsersten an nach den ß.e­
sti"mmungen des Notarversicherungsges.etzes 1938 
über die Pensions versicherung neu zu bemessen. 
Hiebei gelten die bei der Notarkasse ,in der Zeit 
vom 1. Juli 1939 bis 9. April 1945 erworbenen 
Dienstzeiten (auch.. die Zeiten eines Probe­
und Anwärter·dienstes) als anrechenbar-e ,Bei-

. tragszeiten. Soweit für die Bemessung der 
Leistungen die Monatseinkommen zugrunde zu 
legen sind, von denen der y-eränderliche Bei-', 
trog -gemäß § 36, Albs. (2), des NObarversiche­
rungsgesetzes 1938 zu bemessen g,ewesen wäre, 
tritt an del'en Srelle der auf den Monat ent­
fallende Teil der J.ahr,esein!küThfte, von denen 
indem betreffenden Jahre der vedinderliche 
Teil der A'bg,abe Ziur Notarkasse Ibemessen wor-
d'en ist. . 

3. AnWiartschaJften der Ruhestands- und 
Hinrerbliebenenversol'gung der Notarkasse wer­
den hei Eintritt des VersicherungsfaHes in der 
Leistung nach den Bestimmung,en de<> Notar­
versicherungsgesetzes. 1938ü:ber .die Pensions­
versicherung beliicksichtigt. Punkt 2, Satz 2 
und 3, sind entsprechend anzuwenden. 

§ 58. ni-e nam § 56, Aibs. (3), oder § 57, 
Abs. (2), niCht begünstigten Personen haben 
beim zuständigen öst'e!reichischen Versicherung6-
träg-er den Antr3Jg auf Festst-ellung ihrer von 
<liesern Vie,rsicherungsträgerzu übernehmenden, 
.aus der Zeit zwischen dem 13. März 1938 un:d 
dem 9. April 1945 stammenden Ansprüche oder 
Anwartschaften aus der Unfall-, Jnvlaliden-, 
Ang-estellten{Pensions)- und knappschalftlichen 
ltentenversicherurug bei oonsüg-em V,erluste die­
ser Recht·e 'binnen sechs Monaten nach Kund­
machung dieses iBundesgesetzes zu steHen, wenn 
der V,ersicherufigsträgerdiese -Feststellung· nicht 
von Amts wegen vornimmt. rDiese Frist verlängert 
sich um Zeiträume, währ.end ;derer der An­
tl1agst.elLe,r nachweislich ohne ~igenes Verschul­
den verhindert war, ·den Ahtraog zustellen. 
über die Feststellung hat -der Versicherungs­
trägereinen mit F-echbSmittelbelehrung v-er- § 61. (1) Der Anspruch -auf Leistungen aus 
sehenen Besch-eid zu .erlasSen. Di,eser kann, wenn den Veroicherungen, für die di,e Vorschriften 
~s sich um Festsodlung eines Anspruches han- dieses Bundesg·es,etzes g,eken, ruht, soweit. nicht, in 
ddt, mit dem im Leistungsstr.eitv-erf'<lhren, wenn zwischensta.atlich·en übereinkommen anderes be­
es sich aber um dieFeststellun~ einer Anwart- stimmt ist, solange sich der AnsprucQ.sherech~ 
schaft handelt, mit dem im Verw,altungsver- tigte im Ausland aufhält. Dies gilt ;l11ht für an­
fahr,en yorg,esehenen Rechtsmittel angefocht,en spruchs:berechtigteösreneichische Sbaatsbürger, 
werden. Das Rechtsmittd hat keine aufsChie- die sich mit Zustimmung des Versich,erungs­
bende Wirkung. Die Entscheidung ist end- träg.ers im AusLand aufhalten. 
gültig. Bis zur l'echtskräiftig,en Feststellung hat (2) Hat .der. ösrerreichische Staatsbürger, dessen 
der Versicherungsträ,g-er Vorschüsse bis zur vor- . Anspr~ch nach Albs. (1) ruht, -im In1.and Ange­
aussichtlichen Höhe der Leistungspflicht zu ge- hörige, denen in der Kranken.v,ersieherung F,ami-_ 
währen. lienhilfe zusteht, so ist diese zu g-ewähren. 

\ 
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(3) Hat' der österreichische Sllaatshürger, de:s-_ 
sen Anspruch ,auf Rent,e nach Abs. (1) ruht, im 
Inbnd Ang,ehörige, Ifür die aus der Kranken­
versicherung F,amilienhiHe zu gewähren wäre, 
so gehiihrt dies,eneine Unt,erstützung in der 
Höhe der halben nillenden Rente. 

. (4) Di,~ §§ 216, Albs. (1), Z. 2, 615, Abs. (1), 
Z. 2 und 3, 1281 und 1282, Z. 1, der Reichs­
versicherungsordnung werden außer Kraft' ge­
setzt. 

- § 62. Das Bundesministerium für s.oziale Ver­
w,altung wird .ermächtigt, im Einvernehmen mit 
·den :heteiligt,en Bundesminist.erien ,die Aus­
.2iahlung der Leistungen der' Sozi,alversicherung 
durch Ver.ordnung ne,u zu regeln. 

§ 63. Im Deutschen W.ehrrecht hegründet.e, 
nachdem Befpeiungstl~g (§§ 1 und 13 Befreiungs­
,amnestiegesetz, iBo G. BI. Nr. 89/1946) liegende 
Dienstzeiten öst,erreichischer. StaJatsbürger, ·die 
nicht zu dem im § 17 des Verbotsgesetzes vom 
8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 13, .aufgezählten Per­
s.onenkrei,s gehöpen, insbesorudere Zeiten der_ 
Kriegsgefangenschaft .oder der Heimkehr ,aus ihr, 
sind in soziaI-versich,erungsrechdicher Hinsicht ge­
leistetem Wehrdienste gleichzustellen. Als 'Zeiten 
der Heimkehr sind die Zeiten zu herücksich-' 
tigen, di,e der EinPerufene hei B:erücksichtigunlg 
ialler Zwischenfälle 'benötigte, um an seinen letz­
ten Wohnort vor der Einberufung zurückzu-
kehren. . 

ner der Erl.aß des Reichs,ar<beitsministers vom 
16. Februar 1943, Nr. II a 1983/1943, AN. f. 
R V. S. Ii/75/1943, wer·den ,außer Kraft ge.,etzt. -

(2) D~e mit 31. Dezemher 1944 .festgesetzte 
FriSt für die v.on -den ,aHrg,emeinen Vorschriften 
,ahweichende Regelung der Leistungen und Bei­
träge durch die Träg,er der Ktia,nikenversicherung 
in der ,Land- und Fürstwirtschaft wird bi.s,auf 
weit.eres verläng.ert. 

§ 66. Die für Soldaten und Auslandsdeutsche 
im § 17 des Gesetzes über weitere Maßnahmen 
in der Reichsversicherung aus Anlaß des Kriege~ 
vom 15. Jänner 1941, Deutsches R. G. BI. I S. 34, 
~ vorgesehenen Begünstigungen hinsichtlich der 
Erfüllung der Wartezeit werden aufgehoben. 
Leistungen, die bis zum Tage der Kundmachuitg 
die~es Bundesgesetzes bereit,s unta B.edachtnahme 
auf diese ·Begünstigungen zuerkannt WOf'den sind, 
bleiben jedoch hievon unberührt. 

§ 67. (1) Kann wegen des Verlustes der Un­
terlagen (Quittungskarten, Versicheningskarten, 
Aufrechnurigsbescheinigungen und anderer gleidl­
wertig beweiskräftiger Belege) der Nachweis der 
in der Zeit .vom 1. Jänner 1939 bis 31. Dezem­
ber 1945 entrichteten Beiträge zur Invalidenver­
sicherung für den ganzen Zeitraum oder für 
einen Teil dieses Zeitraumes nicht mehr "r­
bracht werden, so gelten für die Berechnung 'der 
Steigerungsbeträge der Invalidenrente und der 
verheirateten weiblichen Versicherten. gebühren-

. den Beitragserstattung in der Invalidenversiche­
rung die f.olgenden ,Bestimmungen der Abs . .(2) 

§ 64. (1) Die Einzelabrechnung d~r g'egen­
semgen Er&atzansprüche der . Träger der 
Krank,enversicher<ung und der Träg,er der Un­
fallversicherung aus Aufwendungen für Krank­
heiten, die die F.o1g,e .eines vom Träger der Un­
fallversicherung zu entsdlädigenden Unhlls 
sind, unbe,rlble~bt. Dies,e geg,enseitig.en Ersatz­
ansprüche wet'den durch ·vi,ert·djährlich v.on den 
Tr~gem :der UnfaHversicheruD'g,an die Träger 
der Ktlal1lkell'v.ersicherung zu leistendeB,ausch- \ 
betr~,geahgeg.olt,en. Die Höhe der Bauschbeträg.e 
setzt das l3unclesministerium für soziale Vle~­
waltung nach Anhörung des Hauptverbandes 
der Sozialv,ersicher<lmgsträger f.est. . 

his (6): -

(2) Als Steigerungsbetrag der Invalidenrente 
für die Zeit vom 1. Jänner 1939 bis 31. Dezem­
ber 1945 wird gewährt: 

~)belmännlichen Versicherten, 

der Geburtsjahrgänge , . 
1883 und früher 168 S jährlich, 

1884 bis 1888 156" ,; 

1889 " 1893 144,;, ,;. 

1894 ,,' 1898132 i; " 

.-1899 ,,-1903 120~~ 

(2) Die ,auf Grund des ErJal<iOOS über die Ver­
eiruf,achuIlig der V,erwaltung vom 28. August 
1939, Deutsches R. G. BI. I S: 1535, vom Reichs­
arböJ"tsminister getr.offenen Anor.dnungen· über 
die Abgr,enzung zwi.,chen den Aufgaben der. 
Kranken- und Rentenversicherung weroden auf-
gehoben. . 

§ 65. (1) Die nichsr.echtlich,en Vorschriften über 
die Arzneikostengebühr (§§ 182 a und 182 b der 
Reichsversicherungsordnung) und über die 
Krankenscheingebühr {§§ 187 lb und 187 -c, 
Albs. (2), -de'r ReichsversicherungsotdnungJ, fer-· 

19Q4 " 1908 ..108" 
1909 " 1913 96,; " 
1914 und später. _ 8'4" 

. b)· bei weiblichen Versicherten zwei Drittel 
des für einen männlichen Versicherteri geltenden 
Betrages. , ' 

(3)' Liegt d~r erste Eintritt in di~ Versicherung 
nach dem 31. Dezeinbe~ 1938 oder ist der Ver- . 

. sicherungsf,all v.or dem 1. Jänne'r 1946 ei~g,etre­
ten, verringert ~ich der nach obiger Aufstellung 
zustehende Betrag um so viele Dreihundertfünf­
u~dseoozigstel, als volle Kalenderwöchen in die\ 
Zeit vom. 1. Jänner 1939 bis zum ersten Ver-

-2 
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.sicherungseintritt, beziehungsw~ise v.om Ein tri tt 
des Versich·erungsfalles bis zum 31. Dezember 
1945 fallen. . . 

(4) Die Fragen . der' Gewährung von Stei-
~gerurigsbeträgen für Kri~gsdiEmstze.iten aus deIn 
ersten Weltkrieg und,derJ3erücksichtigung östcr­
reichischer Vordienstzeiten n~ch der Verordnung 
über Leistungsverbesserungenf in der Inv:aliden­
vers:cherurig vom 10. Dezember 1942, Deutsches 
R. G.'BI. I S. 697, werden durch. diese Regelung 
nicht berührt. . 

(5) ßei ~der Beitragserstattung nach § 1309 a 
'der Reichsversicherungsordnung wird zur Ab­
geltung der für die Jahre 1939 bis 1945' ent­
richteten Beiträge ·ein Bauschbeti"ag in der zwei·· 
einhalbfachen Höhe d~s. nach Punkt- 1 be­
mess·enen Steigerungsbetrages gewährt. , 

(6) Soweit Renten (B'eitragserstattungen) vor 
Kun'dmachung dieses Bundesgesetzes nach den ver­
einf,achten Bemes&ungsregeln der Abs. (2) ibis (5) 
tatsächlich bereits festgestellt worden sind, hat 
es hiebei zu v·erbleihen. 

§ 68.' Oie Sat:zmn.g ,der Ver.~idllerungsansoalt 
der östeflrtli,chiLSch:en 'Eiseniba,hneri. kann die ·dem 
V.erletzten:gebührende rRente um die Hälfte, 
die HmterbLiebe:rJJenrentEln ~m zwei. Dr~ttel 
erhöhen, . wenn dem .AItspruchsberechoi,gJten hehen 
der R,CIIl'tIe ,aus der UnflaHv,ersiche:,rung eil1lge­
setzlich be~ründeter Schaoonersatzanspruch. nach 
dClll gesetzlichen ,BelSlt~mmun~en über. di,e erhöhte 
Ha.ftpflicht ,der Eiseniba:h:nen blei' Di·en;~t- und 
Arhe:iJtJsunfäJllkn . ~n ,ei1n ,dem öff,entlichoo Ver~ 

, kehr d~ene:ndeis' .Eisenhahnuntemehrnenzustünde; 
im F,aUe' einer solChen Erhöhung~nt,fällt' der 
Sch,adenersatzan~pruch geg·en das Unternehmen. 

A b s c h n i t t X. 

Beziehungen der So~ialyersicherungsträg-er und 
ihrer Verbände zu den Ärzten, Zahnärzten, 
Dentisten, Hebammen, Apothekern und anderen 

. Erfüllungsgehilfen. 

§ 69. (1) Die ,ßeziehung.en der Sozialversiche~ 
rungsträger zu den freiberuflich tätigen ~rzten, 
Zahnärzten, Dentisten, Hebammen, Apothekern 
und ,altlideren ErfülLung~hilfen werdeill, soweit 
die Versidrerungsträig,er nllicht hiefü·r ei~~e Bin· 
nehrungen bereitlg'ClStellt haben, durch pci,vatrecht~ 
liche Verträge nl3ch Maßg,ahe der folgenden Be­
stimmungen geregelt. Die Verträg,e hedürfen zu 
ihrer Itechtsgülügkeit der schriftlichen Fotm der 
Ahf,assung. 

(2) Durch die Verträ\ge ist eine ausr.eichend: 
Versorgung der Versicherten und ihr,erF,amilien­
angehöfi,gen mit den gesetzlich und' s,atzungs­
mäßig vorgesehenen' S,achlei6tungen sicherzu-
stellen. . 

(:3) Die Abs. (1) .und (2) gelten ,entsprechend 
für die Regelung ,der BeziehuDJgen der Sozial­
versicherungsträger zu Krankenhäusern. 

-----, 

.' 
\ § 70,(1) Für die Gewährung der' ärztlichen, 
z;lhnärztlichen und zahn technischen Behandlung 
haben die Trä\ger ·der Krankenversich,erung 
durch· Ahschluß . von Ge~amtverträgen mit den 
für ihren Spreng.el in Betracht kommmden 
öffentLich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
;~rzte, Zahnärzte und Dentisten vorzusorgen. 
Diese Verträg~' haben insbesondere zu reg.e!n: 

a) .die IFests·erzung der Zahl der zur Behand­
lung berufenen Personen, und zwar . bei 
den Zur Pra~i~ausübung in österreich be· 
necht~gten ~'fZJnen, Zahnä'l"'Zten Ill:n'd· Den· 
tisten unte,rteilt nach örtlichen ,Sprengeln, 
die denar! festzusetzen sind, daß unter Be­
rücksichtigung der örtE~.en und Verkehrs­
verhältniss,e die Möglichkeit der Inan­
sprm;,l-mahme der Behandlung ge.sichert 
ist; in der lRegd soU die Auswl3hl zwischen 
mindest.ens zwei zur Behandlung berufe­
nen Personen ,freig,estdlt 'S~ein; 

b) 'die Ausw,ahl der zur' Behandlung be­
ruf.enen Personen, Abschluß und Lösung \ 
der mit diesen zu treffenden Abmachungen 
(Einzel verträ\g·e ) ; 

c) Rechte urid Pflichten der zur Behandlung 
berufenen Personen, ~n&besonder,e auch ihr 
Anspruch auf Vergütung der Behandlung; 

d) ,di·e Vor~orge zur Sicher stellung .einer wirt­
'schaftli~hen Behandlung \lnd Verschre~b­

welse; 
e) die Ausstellung' von Bescheinigungen der 

Arbeitsunfähigkeit; 
f) ,die' Zusa-mmenarhei·t &'r zur Pra~{isaus· 

ühung in österreich' berechtig,~en ,.~rzte, 
Zahnärzte und Dentisten mit dem beim 
Krankenversiche'rungsträger eingerichteten 
chef- und kontrol1(vertr,auens)ärztlichen 
Dienst; 

g) die Einrichtung yon Schiedsgerichten 'zur 
EntScheidung von Streitigkeiten ,aus dom 
V.ertrllgsver.hältnis zwischen dem Träger 
der Krankenversicherung und dem Be­
handler rowie die Zusl3mmensetzung' dies·er 
Schied;gerich't,e;' ' 

. h) die Verlautbarung' des Gesamtvertrages. 

. (2) Den Einzelverträgen [Abs. (1)', Punkt b)] 
. ist 'der Gesamtvertrag zugrunde Zu legen. Verein­
barungen in Einzelverträgen, die gegen die Be­
stim.mungendes nach dem Nie4erlassungsort des 
Arztes, Zahnarztes oder ,J)entisten in Betracht 
komm,enden Gesamtv.ertrages' verstoßen, sind. 
r,echtsunwirks,am. 

§ 71. Streiügkeiten zwischen den Knankenver-' 
sicherungsträ-gem und _ den, öfTentlich-rechtlichen 
Interes.senvertretungen ·der ~rzte', Zahnärz,te und 
Dentisten aus den Ge.samtverträgen sind durch 
Ein~gungskommi:ssionen zu entscheiden, die aus 

.de'r gleichen Zahl von Vertr.etem der be~den 
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Streitteile zus,ammenzusetzen sind. Als Vor-' kann der" Hauptverband bindende Richtlinien 
sitzender der Kommission ist von .dem nam für die Einrichtung und Durchführung des 
dem Geltungsbereich des Ge~amtyertr-ages zu- kontroIl(vertrauens)ärztlichen Dienstes erlassen. 
ständigen Amne ,der La:ndesl'egrerutllg, rwenn sich (2) Für den &rcim lder MeiL5llerikralUkell1ver. 
aber der Geltungsbereich des Ges'a:ffitvertrage.s iSlicheliung k,an;n a1um der Verhand,dIer Mcister­
über das Gebiet eines Bundeslandes hinaus kraJnkoenka:ssen V,erträgJe 'Iin silntllgemäßer Anwen .. 
erstI1eckt, vom iBundesministeri.um für" 'Soziale" dung IM Vorschrllfloell1 Ides Ahs. (1) iSchli,eßen. 
Verwaltung ~in beamtet,er Arzt des' Gesi.md­
heits,dienstes des Sbaiates zu bestellen. Die 
Kommission entscheidet auch bei Streit über den 
Abschluß oder die Abänderung eines Gesamtver­
trages. EnBlich bestimmt die Einigungskommis­
sion, wenn sechs Wdchen vor Ablauf d,e,r Gültig­
keitsdau,er ,eines Gesamtv,ertr;a.ges ein neuer Ge­
samtv.ertrag nicht zustande g,ekommen ist, den 
Inhalt des Ges,amtvertra,ges: 

§ 72. "Rechtsmittd g,egen die von ,einem 
Schiedsgericht [§ 70, Abs. (1), Punkt g)] oder einer 
Einigungskoinmission {§ 71) gefällten Entschei­
dungen sind nicht zulässig. 

§ 73. (1) Die Krankenversicherong\Str~ger halben 
die Inanspruchnahme ·der ärztlichen, 21ahnärzt­
lichen und" ~ahntechn~:schen Hilfe in der Kran­
kenol'dnung unter Bedachtnahme ,auf die Ver­
einbarungen im Gesamtvertag zu regeln. 

(2) W,ar in einem ,dringenden Fall ein zur Be­
handlung" des Anspruchsberechtigten herufener 

I Arzt, Zahnarzt oder Dentist nicht rechtzeitilg er­
reichba"r und ist nicht schon- in dem Ge<;amt­
vertrQ;g für die Vergütung der dem An­
spruchsberechtigten ,für ,die an.derweitig be,schaffte 
notwendig,e erste Krankenhil.fe ,erw,achsenel' 
Kosten vorgesorgt, so hat der Kr.ankenversiche­
rungsträger dem Anspruchsberecb,tigten diese 
"Kosten, soweit sie angemessen sind, zu ersetzen. 
Für das' Ausmaß der Vergütung können" durch 
die Satzung Höchstsätze 'bestimmt werden. 

§ 76. (1) Bis zum Wirksamwerden der neuen 
Ve~tr~ge, längst.ens jedoch bis 31. März 1947, 
bleihen ,die ,am 9. A pri1194:5 in Kraft gestande- ' 
nen g'esetzlichen und vertmgsmäiliien Bestim­
mungen über di.e ,Beziehungen der Sozialversiche­
rung5trä'ger zu den im § 69, Abs. (1), genannten 
Erfüllungsg,ehiHen weiter in Geltung. 

(2) Kommt innerhalJb von drei Mon~ten nam 
Kundmachuu-g dieses Bundesg.esetzes" ein neuer 
Gesamtvertrag im Sinne der rBestimmungen des 
§ 70 nicht zu'st,ande, so 'bestimmt eine nach § 71, 
Abs. (3), zu bildende Einigungskommission' den 
Inhalt de,s ersten Ges,a,mtvertra,ges. 

(3) Mit dem Wifksamwerden der neuem Ge­
samtverträge treten für das Anwendungsgebiet 
dieser Verträg,e ,alle bis dahin geltenden: gesetz­
lichen und vertI1a:gsmäßigel) V orschrift,en über 
die R'cgdung der Beziehungen der S9ziaIversiche­
rungsträger "und ihrer Verbände zu ,den- Edül­
lungSJg,ehil,fen der Sozi,alversicherung außer Kraft. " 

§ 77. Au.f dii,e iB,ehaudlutlIg· (Zu1a:S\SIUl1g zur 
Ausübung hehandelnde,r Tätigkeit) von Krzte:n, 
Zaihnääten und tD.e!nt1i9t,en, ·rue W'Ciglen "ihrer 
Ras&en;zugehöl1igkeit ode:r polliltischen Einstellung 
au'S der K'olJssenprJax,is ausg.esch:ieden wonden sind, 
und ,aUlfdie Entziehung ider ZuJ.assungen von 
Nationalsozi'31l:isten und Auslä,ndern ~md I die 
di.eslb<ezügEchen ,alLgeffile~ueln' Vor,schrIDften für 
Al1'gleh?rige solcher IBeJ.;uf,e anzuwendm. 

§ 74. Die Träger der Krankenveniicherung Ab s eh n i t t XI. 
können ,auch mit Organis~tionen der Hebammen, 
Apotheker und anderen Erlfüllungsgehilfen der Aufbringung der Mittel. 
Kr~nkenversicherung Gesamtverträg,e abschlie- § 78. (1) Die Mittel für die allgemeine Unfall-
·ßen. Der Gesamtvertrag ist" den Einzelvertr~en versicherung werden, unbeschadet der Bestim.­
mit ,den. der hetreffendenBerufsorg,anisation ,an"' mungen des § 80, durch Beiträge nach Maßgabe 
gehörigen Erfüllungsgehilfen zugrunde zu leg:n. der f'O'Ilgenden Bestimmungen der Albs. (2~ bis 

(6) aufgebracht. " 
§ 75. (1) Der Hauptverband k,annmit Wirk-

samkeit für das ganz,e Gebiet ,der Republik (2) Beiträge sind- zu entrichten: 
öster~:ich oder Teile ,dessel'ben Verträg,e mit a) für die auf Grund eines Arbeits-, Dienst .. 
den zuständigen Org.ani&ationen ;derArzte, Zahn- oder Lehrverhältnisses Beschäftigten, die 
ärzte, DentÜsten, Hebammen, Krankenhäuser, auch kranken- oder Invaliden-, angestell-
,A,potheken und .mderen Erfüllungsg,ehiHen derten(pensions)- oder Jnappschaftlich renten-
Sozialversicherung zur Sicher.stellung der Ver- versicherungspflichtig sind, und zwar von 
sicherungsl'eistungen abschließen; für den Gel- -d~n Arbeit{Di,enst)g.ebern ,gleichzeitig mit 
tungsbereich eines solchen Vertrages sind Sonder- den Beiträgen zu diesen Versicherungen; 
vereinbarungen - der Versicherungsträger (des b) für die im Gesundheits- und Veterinär-
Verbandes der Meisterkrankenkassen) nUr im wesen sowie in der Wohlfahrtspflege Täti-
Rahmen des vom Hauptverbande abgeschlossenen gen und für Personen, die zur Schaustellung 
Vertra,ges zulässig. Kommte:n solcher Vertrag "oder Vorführung artistischer oder künstle-
mit den Organisationen der Krzte zustande, so rischer Leistungen vertraglich verpflichtet 
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- .;ind, für alle -diese -Personen, soweit sie 
nicht auf Grund eines Arbeits-, Dienst­

- oder Lehrv.erhältnisses beschäftigt ;ind; 

c) für die durch Satzung in die Versiche-_ 
rungspflichteinbezogenen oder _ freiwillig 
"ersicherten Unternehmer und im Unter­
nehmen tätigen Ehegatten, und zwar von 
den unter Punkt bund c genannt,en Ver­
sicherten selbst. 

(3) Für alle übrigen' der allgemeinen Unfallver­
sicherung unterliegenden Personen bestimmt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung der Anstalt, inwieweit und von wem 
Beiträge zu entrichten sind. 

(4) Der Beitrag beträgt für .die im Abs. (2), 
lit. a), angeführten nach .der Art ihrer Beschäf­
tigung der -Invalidenversicherung _ zugehörigen 
Personen für das Jahr 1945 2'5, für di,e spätere 
Zeit 2"0 v. H., für di.e dort angeführten nach der 
Art ihrer Beschäftigung der Angestellt,enversiche­
rung zugehörig,en Personen 0'5 v: H. des Grund­
lohnesder Krankenversicherung, wenn aber der 
Unfallversicherte nur -invaliden- oder ange­
st,ellten(pensions)-, beziehungsweise knappschaft­
lich rentenversichert . ist, des Betfa<ges, von dem 
die Beiträg,e zur Invaliden-, beziehungsweise An­
gestellten(Pensions)- oder knappschaftlichen Ren­
tenvenicherung entrichtet werden. IFür alle übri­
gen Versicherten wird der Beitrag in der Satzung 
der Anstalt fes~gesetzt. 

(5) Für die Einziehung und Abfuhr der Unfall­
versicherungsbeiträge für die im Abs. (2), lit. a), 
:angeführten Personen durch die Krankenkassen 
an den Träger der Unfoa.llv,ersicherung gelten ,die 
Vorschriften über die Einziehung und Abfuhr 
der Beiträg~ Zur Invalidenversicherung entspre­
chend. Die Einziehung der Beiträge für die übri­
gen Versicherten wird in der Satzung geregelt. 

(6) Die, bisherig.en reichsrechtlichen Vorschriften 
über die Bildung der Gefahrklassen uhd die Auf­
bringung der Mittel in der allgemeinen Unfall­
versicherung, insbesondere die _ §§ 706 bis 7-16 
und die §§ 731'bis 782 der Reichsversicherungs­
ordnung werden außer Kraft ,g,esetzt. Auf Grund 
der bisherigen Vorschriften für die Zeit nach 
Inkrafttreten vorstehender Bestimmungen en t­
richtete Unfallversicherungsbeiträge sind auf die 
nach diesen Bestimmungen zu entrichtenden Bei-
träge aJ;lzurechnen .. _ . 

§ '79. Die Mittel für die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung werden in der gleichen Weis.e, 
wie bisher, aufgebracht; die Beiträge belasten 
zur ,Gänze den Arbeit(Dienst)geber. Das Aus-' 
maß der Beiträge kann in der Satzung der An­
stalt neu festgesetzt werden. Für Betriebe öffent­
lich-rechtlicher Kcörperschaft.en, die der Grund­
steuerpflicht' nicht unterliegen, sind di,l! 'B::it'räge 
.zur landwirtsch,aft1:ichen Un:fa1lversich.erung in 
der gleichen Weise wie Jür IgrundsteuerpfliChtige 
Betriebe zu oemess'en und einzuziehen. Zu diesem 

Zwecke hat das Bundesministerium für Firuanzen 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien 
für sozi:ale. Verwaltung und für Land- und Forst­
wirtschaftnach Anhö.r:ungdes zuständigen Ver­
sicherungsträgers die Beitl1agsgrundlage lliach 
Maßg,abe der für,·die Feststdlung ,des Steu::rmeß­
betrages der Grurudsteuer gelt,enden Vorschri-ften 
zu bestimmen. Auf Versicherte in ;:onstigm 
Betrieben, für die die Grundsteuer (der Steuer­
meßbetrag der Grundst,euer) keine geeignete Bei­
tragsgrundlage bildet, sind· bezüglich der Höhe, 
Einziehun'g und Abfuhr tier -Beiträge zur land­
wirtschaftlichen U nfallver"sicherung die Bestim­
mungen ,des § 78, Albs. (4) Ibis (6) entEprechell'd 
anz,uwetnden. 

§ 80. nie MittlE11 fü-r ,dlie Unfal11V1ersicherung 
der hei .der V,ersj,merunlgl"arusta:lt der öster-ret· 
chiochen Ei:senhahruen VeI1Srume:rren wenden _ durch 
BeÜJt;räg.e ,a:ufl~ebracht, .dli!e d~e Eisenhahnunter­
n.ehm'll!I1Jgle:n ill,ach MaßgaJbe des VO!l1 ·&n Vier­
sicheroen für ruhre :räti,gk,eÜJt im Unnerrueihmen be­
zogenen A~beitfsV1erdj,enstle\S Zru - J.elliten haben; 
hiebei silJlJddWe Vonsdu-u:hen Idies § 16, Abs (3), 
,des Unf,allv,ensichJel'1lll1lgsg'e'setiZJes 1929, B. G., Bi. 
Ni. 150, sillnng,emäß ,anzuwenden. 

§ 81. Die im § 1386 der Reichsversicherungs­
ordnung vorgesehene Verteilung der Gemeinlast 
in der Invalidenversicherung auf die einzelnen 
Versicherungsträger entfällt. 

§ 82. (1) Soweitdle Vorschriften über die Ver­
einfachung des Ldhnabzuges :hinsichtlich der Bei­
träge in der Sozialversicherung auf Versicherte 
nicht anzuwenden sind, sind die Beiträge zur 
Invaliden- und Angestelltenversicherung mit 
einem vom zuständigen Träger der Versicherung 
f.estzusetzenden und. entspr.echend zu verlaut­
barenden Wirksamkeitsbeginn bar an diesen Ver­
sicherungsträger zu entrichten; der vorhandene 
Bestand anBeitragsmarken kann aufgebraucht 
werden: . '. 

(2) Zum Nachweis der nach Abs. (1) bar ent­
richteten Beiträge trägt der Versicherungsträger 
nach Beendigung der Versicherung, spätest.ens 
aber nach Ablauf jedes Kalenderjahres, auf der 
Versicherungs-, beziehungsweise Quittungskarte 
die eingezahlten Beiträge ein. . , 

§ 83. In der Krankenv,ersicherung der Rentner 
2';a;hlt Iclie Ai1Igestlell.liuetnv,ersiJcherung,~a.ru;ta:lt [§ 2, 
Abs., (1 ),Ziff,er 3], bez1ehrun:gsweise die Inva­
lidJenvers:iJch,erun:gs:lm:stlalt {§ 2, Abs. Cl), Ziiffer 4 J 
die Beiträge fiir dies,e Versicherung an die örtlich 
urids\lchlich zuständige Gebiets-, beziehungsweise 
Landwirtschaftskrankenkasse. 

§ 84. (1) In der Krankenversicherung der Bun­
desangestellten beträgt der Versicherungsbei­
trag 3'2 v. H. der Beitragsgrundlage [~ 17, 
Abs. (1), Bundesangestellten-Krankenversiche~ 
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, . rungsgesetz1 937]; er ist zu gleichen T.eilen vom 
Versicherten uno seinem Dienstgeber zu ·tragen. 
§ 17, Ahs. (2) und 1(3), des bezogenen Bundesge-
setzes werden aufgehoben. . 

(2) Bemessungsgrundlage für den veränder­
lichen Beitrag der Notare [§ 36, Abs. (2), lit. b), 
des Notarversicherungsgesetzes 1938] sind die 
nach den Vorschriften über die Einkommen­
steuer versteuerbaren Einkünfte des Vormonates 
aus dem Notariate; im übrigen hI.eiben die Vor­
schriften über den veränderlichen Beitrag unver-
ändert. . 

§ ,85. (1) Vorschriften über Leistungen des 
Reiches und des Reichsstockes für Arbeitseinsatz 
zur Deckung oder zum Ersatz von Versiche­
rungsausgaben, feiner über Leistungen eines 
Zw,eiges der Reichsversicherung an einen anderen 
Zweig der Reichsversicherung sowie die Vor­
schriften über die Reichsgarantie [§ 1384, 
Abs. (2), Reichsversicherungsordnung und § 168, 
Abs. (3), A~gesoolIte.rmnersichiellU'ngsges.etz] werden 
durch die Bestimmungen der Absätze (2) und 
(3) . ersetzt. 

(2) Die ;im Jahre 1945 ,aus Mitteln des Bun­
des den Sozia1ve,rsicheruDlgJsträ.gern ~ur ErfüllrlUfiQ' 
ihrer Aufgaben gewährten Vorschüs.se und ej,n~ 
geräumten Kredite gelten !als nicht rückzahlihare 
Z--uschüss'e'; dies gilt ,auch rfürdie im J,ahre 1946 
,aus Mitteln des Bundes den Trägern der Inv:aIi­
de}l-, Angestdken(Pensions)- und kna:ppschaft­
lichen R,entenversicherung zu dem gleichen 
Zwecke gewährten V orschii ,se und Kredite n'a eh 
dem Stand im Zeitpunkt der' Kundmachun; 
dies·es Bundesges.etzes. " 

(3) Der .Bund I.eist.et: 

a) in d,er Kmnkenv,ersicherungab 1. Jänner 
1946 ·den Er~atz der Aufwendungen ,an 
Rlimilien1hiIfe, die rt,ach den weiter~eltenden 
bi.sherigen VOl'schr~ften für die An·Q'.e­
hörigen des Versicherten während -sei~~r 
Kriegsgdangensch,aft oder. der Heimkehr 
aus ihr (§ 63). entstehen, und der durch 
§ 7, Abs. Cl ),' des Muttenchutzg'esetzes 
den Krankenk,assen .erwadtsenden Meh::-l~S­
g,aben, in der knappschaftlichen Kranken­
versicherung ,außerdem einen Zuschuß in 
der Höhe von 1 v. H. der Summe d·er B·ei­
tmgsgrundIagen der Arbeit.er, 

b) in der In'VlaIi,den-, AngesteIIten(Pensions)­
und· knappschaftlichen Rentenversicherung 
ab 1. Jänner 1947 Vorschü.sse auf die im 
Zuge der Neugest:altung des österreichi­
'Sch·e11' Sozialversicherungsr.echt.es festzu­
setzende Beitr.agJs,leistung ,des Bundes zur 
vorläufigen Bestreitung ·des durch die Ein­
n'ahmen 'nicht gedeckte'n Teiles der Aus­
gaben. Hiehei k,ann eine Reserv.e .an . 
flüssigen Mitteln in d.er Höhe ·eines Monats­
renten,aufwandes an~e&ammdt werden. 

2i 

A b s c h n i t t XII. 

VerwaltuJIgsbehörden; Feststellungs-' und Ver­
waltungs~erfahren. 

§86. Aufgaben und Befugnisse, die bis zum 
Befrei:ungst;J;g (§§ 1 und 13 Sefreiungslmnestie­
gesetz; B. G. BI. Nr 89/1946) in der Sozialver­
sicherung ,.dem Reichsversichel"ung5amt und ,dem 
Rel~chsamt für Statistilk oblagen, g.ehen, soweit im 
folgetnclen nicht lamderes hestllmmt wird·, im Sinne 
des § 2, Abs. (2),Sehöl1den-ÜG., St. G. BI. Nr.94/ 
1945, auf das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung über. Fel"ner werden .oi,e Aufgaben und' 
Bdug.n~sse, die in der Beamten.'knanikenfürsorge 
dem Reichsminister der Finanzen zustand;en, 50-

Wieit nicht in .diesem Ges.etz'eausdrrück:1icharuderes 
bestimmt ist, 'aurfdas Sund.esministeriu.m für 
sozi,ale Verwaltung ühertmg.en. Diese:s B1indes~ 
ministerium ist bi,s zur Aufnahme der Tätigkeit 
der Schiedsgerichte (§ 110) ,auch zur Entschei­
dung von Streitigkeiten über Ans,prüche ·auf 
Leistungen ,aus der. Notarversicherung' [§ 93,' 
Ahs. (1), Z. 4] zuständig. Im übrigen sind auf die 
Zuständigkeit der Behörden in der Sozialver­
sich.erung die bisherigen Vorschriften nach. Maß­
gabe der Bestimmungen des Behörden-ÜG., 
St. G. BI. Nr. 94/1945, in seiner jeweils ge1ten­
,den Fassung, insbesondere des § 59 ·dieses Bunde~­
gesetz.es und der Bestimmungen des vOl1lie,g.enden 
Bundesgesetz.es ,entsprechend vor'läufi:g weiter ,an~ 
zuwenden .. 

§ 87. (1) Zur Mitwirkung an der Entgegen-
. nahme der Anmeldung der Ansprüche im Ver­
fahren zur Feststellung der Leistungen der Un­
fall-, Invaliden- und Angestelltenversicherung 
werden an Stelle der Versicherungs ämter die 
Träger der Krankenv.ersicherung berufen. Zu­
ständig ist der Versicherungsträger, in dessen 
Sprengel der Antragsteller wohnt oder beschäf­
tigt ist. 

(2) Die Vorschriften. der §§ 1572 b:s 1579, 
1612, 1613, Abs. (4), 1614, 1615 und 1617 bis 
1629 Reichsv.ersicherungsordnung sind nicht wei­
ter anzuwenden. Die AuferIegung von Mut­
willenskosten durch einen Versicherungsträger in 
der Invaliden-, Angesrellten- und knappschaft~ 
li.phen Rentenversicherung ist von ,einem Antrag 
nicht abhängig. 

§ 88. (1) Sind nach § 23 des Verbotsgesetzes, 
St. G. BI. Nr. 13/1945, Leistungen aus der 
Sozialversicherung ganz oder teilweis'eeinzu­
stellen oder der Nachlaß von Verbindlichkeiten 
aus der Sozialversicherung unwirksam zu erklä­
ren, so hat der zuständige Versicherungsträger 
dies bes·che·idmäßig festzustellen. Das gleiche gilt, 
wenn bescheidmäßig festgestellte Anwartschaften 
im Sinne der angeführten ,Bestimmung ganz oder 
teilweise aufzuheben sind. Zu erstattende Be­
träge sind im Bescheide ziffernmäß,ig anzuführen. 
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• (2) Rechtsmittel gegen Bescheide nach J\bs:(l) 
. haben keine aufschiebende Wirkung. . 

(3) Z~r Hereinbringung der nach Abs;(1)- zu 
erstattenden Beträge kann mangels ander'w:~tiger 
ausreichender Deckung auf rückständige Renten­
beträge und auf solche für die Zeit des voll­
ständigen Unterhalts in einer Anstalt' 'Ibis zu 

. ihrer vollen Höhe, auf andere Rentenheträge' 
bis zu ihrer halben Höhe g,egriffen werden. 
Kinderzuschüsse und Waisenrenten dürfen' nicht 
herangezogen werden. 

§ 89. (1) Soweit dieses ß\lnd~sge~z nidlt das 
sdJ.iedsgerichtliche' Verfahren vorschreibt und so­
weit nidlt die Zustä~'digkeit der ordentlidlen Ge­
richte oder der Arbeitsgerichte g,egeben ist, er­
gehen die Entscheidungen .der Behör,de:n in der 
Sozialversich,erung im Verw,altungsvertahren; 
hiebei tl'leten die österreichischen Vorschriften 
über .aas Verw,a1tungsv,er.f,ahren nach Maßg,abe 
der folgenden Bestimmungen .der §§ 89 bis_ 91 
an die SteNe der einschlä;gi,gen bisherigen V or-
schriften. '. 

(2) Das Verlfahren vor den Verw,altungs'behör­
den wird durch ßeschwer,de geg,en die Entschei­
dung des Versicherungstr~gers .anhängig g,emacht. 
Die >Beschwerde i6t, soweit ,einschlägige V,er­
w,altungsvorschrrfteri nicht anderes vorschrdben, 
binnen einem Monat n,ach Zustellung 4er ange­
fochtenen Entscheidung einzubring,en. 

(3) Die B.ehörde, ,die über die ß·eschwerde zu 
entscheiden hat, ,k.ann d::.n Voll~ug der ang,e­
fochtenen Entscheidung des Versicherungsträgers 
,aussetzen. 

(4) Ist die Be6chwerd~ begründet, so !ka-nn die 
zur Entscheidung berufene St,elleentweder selbst 
in der Sache. entsche~den öder sie an den Ver­
sicherungsträger zurückv,erweis,en, dessen Ent­
scheidung angefochten wird. Der Versicherungs­
träger ist an die-r,echtliche Beurtei'lung gehunden, 
die der Au.fhelbung der angdochoenen Ent­
sch'e~dung zugrunde liegt. 

(5) Hinsichtlich ,des 4'\us1.ag,ener.satzc, dei An­
tragsteller (Beschwerdeführer), ,der Gebühren der 
Zeugen und Sachvers~ändig'en sowie hinsichtlich 
des von den Versicherungsträgern zur tetlweise,n 
Deckung der den - Behörden in der SoziaIyer-

, ~icherung erw,achsenden Kosten z~ leist,enden 
Bauschbetug,es. sind ,die .bisherig,en Vorschriften 
entsprechend weit,er anzuwenden.. S(}weit dies.e 
Kosten durch. die Einnahmen ,an B.auschbeträgen 
Hicht ,gedeckt sind, trägt .sie u'rubeschadet der He­
stimmungen überdi,e Tr,agungder durch die 
Aufsicht erwachsenden Kosten (§ 45) der Bund. 

§ 90. (1) Die' örtliche Z1J;Ständig<k~i;t ,des Amtes 
der . La!lJdesr~gier:uJ1g (dClS W~ener Ma,gLst11ate8) 
richoet sich n,a,ch ,dem ,für dii'e Versicherung maß­
ge!benden Beschäftigung,wrt, beim IFehLen eines 

so,ldJien nach dem ,im -In1kmd Ig.e1egenenW ohl1~tz-C 
(Siltz) ,der ein:schreitrendenf'iaroei oder,W\elnn auch 
.d~eser,ermangelt, nach dem SitZ des bet.eiligten 
\\'erisi,cherungsträ!~r:s (Verbandes). 
. \ . -' .. , . 

(2) Die nach -§ 59, Abs. (2), Behörden-ÜG., 
St. G. BI. Nr; 94/1945, zur Entscheidung von 
Streitigkeiten im Beschlußverf,ahren berufenen 
Ämter .dIfT La.n!de~gliJerunigen (Wiener Magistriat) 
entscheiden in' erst~r Insoanz ,auch in' Streittg­
keit,en ,dieser Art ,auf ,dem Gebiete ,der Angestell­
tenversicherung, .der knappschaftlichen Versiche­
r-ung und .der Versich,erung ,der ,Bedi'en6teten der 
öste~l1eidlischen 'Eisenbahnen. S,ie ,enrtJschJeiden 
ferner in erster Insllanz auch ~n ,allen nach 
dem,Bundesangestdlten-Krankenversiche-rungsge­
setz 1937 und nach den einschlägigen gesetz­
lichen Bestimmungen überd~·e Meisterkranken~ 
versicherung dem Verwaltungs verfahren zuge~ 
wiesenen Angelegenheiten. Gegen die Ent-
6cheidung,des Amtes ,de.r Landesregierung (des 
Wi'eruer Ma,gist,ra'tes) !Steht, ,wenn die - Versiche­
!lUngspflicht, Versich.er:u,ng&berechcigull1Jg oder Ver­
sicherung<szUlStändilgk,eit stl1itJcilgJiJst, Idüe Berufung 
an dalS lBundesmi,nrusoerium für ,so:maLe' Vle'rwaJojl.ng 
zu, in aillen' {jhr~glen ,Fäl,len ist ,d~'e Entscheidung 
des Amtes ,der Landesl'legierung (.dJe:s .Wilener 
MaJg,i'9tll1aoos) lendgiiJoilg. . 

§ 91. (1) Feststellungen {Entscheidungen) der 
Versichel'lungsträger in· 'Ang.elegenheiten, ,die dem 
Verw,altungsv,el'lf,ilhren zug,ewies,en sind und Ent­
~schiei~unglender Äm1Jer ,der LandeiSr,eg~erungel1 
(,des Wrener Mag~strat>elS), .dille ,den Iglesetz.lichen Be­
stimmüngen übe,rdie V,ersicherungspflicht, Ver­
sicherungsberechti.gung· oder die Versicherung/)­
zuständigkeit wi.dersprechen, können im Sinne 
des § 68, Abs.(4), Punkt d), des Allgemeinen 
Verwahungsv,el"f,ahrensg,esetz,es ,als nichtig erklärt 
wer,den. _. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der­
,artiger Feststellungen (Enischeidun,gen) :der Ver­
sicher.ungsträger ist ,die unmittelbare Aufsichts­
behörde berufen. 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit be­
rufene Behörde kann im galle ,c;l.er Nichtig­
erklärung in der Sache selbst entscheiden. 

.(4) Im Falle der -Nichüg,erklärung findet eine 
Nachzahlung oder ,ein Rückersatz: . von Versich,e': 
rungsbeiträ!;'en oder Versich,erungsleistungen 
ni~t statt. Die bis zur Zustellung des B,escheides 
auf Grund tatsächlicher Beit!1ag~leistung. erwor­
benen Beitl1agszeiten' in .der Invaliden-, Ange­
stellten- und knappschaftlichen Rentenversiche­
rung bleiben Igew,ahrt. 

§ 92. Die Verwali:ungsbehörden sind ,an die 
von den Schied:>gericht,en innerha~b der Grenzen ' 
ihrer Zuständigkeit gefällten r,echtskräftigen Ent­
scheidupgen gebunden. 
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Ab s eh n'i t t XIII. 

. Schiedsgerichte. 

§ 93; (1) Im schiedsgerichtliChen V,erfahren sind 
zu entscheiden: ., ." 

1. AUe Angelegenheiten, die nach den gemäß 
§ 1, Ahs. {I), auf·dem Gebiete der Soz1alver­
sich.erung als vorläufig,es öst-erreichisches Recht 
weir-er:J)nzuwendenden VorschriÜen dem Spruch-

.. 'vel:ifahrn zUlgewiesensind, . 
. 2. St'reitigkeitenüber Ansprü~e auf Leistun­
gen ausl '~.~~ M~is·ter~.rankenvers~~erung, .. 
_ 3. S~r~lt1gke1ten uber Anspruche auf LeIstun­
gen a~ der KrankenveI'lSicherung der Bundes­
angestellten und' . 
. 4. St~eitigkeiten üher Ansprüche auf Leistun­
gen I ausl der NotarViöfslcherung. 

(2) Das Bundesministerium·,für soziale V,erwlal­
tung k~nn im Einvernehmen mit ,dem iBundes­
minist-e~irum für Justiz lauch noCh andere'als die 
im. Ab~. (1) tbezeiclmet,en Angdegenheiten dem. 
schieds,ierichtlich,en Venf,a:hren Zuwei5en. 

,<3) F*r dilt\ im Ahs. (1) bezeichneten und. nach 
Abs. (21) zug,ewiesenen Angdeg.enheiten sind die 
gemeinhrrien, Schiedsgericl:Ir-e" der Sozi,alv·ersiche-
rrung aJsschlileßlich zustän.dig..· , . 

. § 94j (1) Fü'r jedes BundesI.;md und für' die 
St,adt Wien wir,d je ein oge~'einsames Schiedsge­
richt aUer SozialVler5icherungsträger errichtet. 
Die Sc!iiedsgericht'e für :die, St,adt Wien und für 
das B'un.desland Nie.derösterreich haben ihren Sitz 
in Wierl, ·die Schiedsgerichte ,für di,e übrigen Bun­
desländbr in den Landeshauptstädten. 

. (2) d~e örtliehe Zus.tändigikeit der Schiedsg~-
fichte bestimmt sich nach dem ordentl'ichen 
Wohnsibdes Ansprruchswerhers. Befindet, sich 
der Wohnsitz im AusI.ande, so ist q,as Schieds­
gericht für ·dieStadt ,Wien zuständi,g. 

§ 95. Bei jedem Schiedsgericht wird je eme 
Spruchabteilung gebildet:' 

a) für Angelegen:heiten . der Kmnken- und 
Inv,alidehversich~rung von P,ersonen, die 

den L:I!ndwirtschaft-skrankenkassen zuge­
~örenund. für Angeleg,enheiten der land­
wirtsChaftlichen U,nf,all versicherung (land­
und f~mtwirtschaftlich,e Sprruchabteilung), 

b) für Angeleg.enheit,en der ku,appsch,aftlichen 
Versicherung (knappschaftliehe Spruclp!b­
teilung), 

c) ,für Angelegenheiten der Versicherung der 
Sediei1s~et,en Ideir' östef'l.1eiJchischen Eisen­
bahnen und der ,d,ie~en GLeichgestellten 
(Spr;uchaJbteilun,g fü'r Eitsenhahllb.eldienst~r-e ), 

d) für Angelegenheiten der .Meisterkranken­
versicherung (Spruchaibtei'lrung für Meister-
krankenv,ersich·el1ung), ' 

e) für Angeleg,enheit,en der Kl1ankenversiche­
rung der !Bundesang,estellten (Spruchab-
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teilung·' ,für·. B~ndes,angesteilt'~n~Kranken-
versicherung), ". '. , , 

J) ,für Ange}.ege~eit.~n. der ,Notar,,~rsicherUng 
, (Spruchäbteilii"ng f'üi Not;~ners>icherul1lg) und' 

g) fürJal1e sonstig,en Angelegenheiten (Allge­
meine Spruch,arbteilung). 

§96. (1) D~ S,chi,edsgericht besteht aus einem 
ständigen Vorsitzenden und der erforderlichen 
Anz,ahI . von' Stellvertretern des Vorsitz·enden 
sowie aus _Beisitz,ern aus ·dem Kreise der. Ver­
sich.erten,und ihrer Aribeit{Dienst)geber u~d der 
erforderlichen Aniahl von' Beisitzer-Stellv.ertre­
teril~ 

(2) Der ständig,e Vorsitzende und seiI}e Stell-" 
vertreter w,erden aus dem Kreise der Richt'er vom 
Bundesministerium für Justiz '. ffi1 !Einvernehmen 
mit ·dem Bundesministerium ,für sozi,ale Verw,al-
tung ernannt. . 

(3) Die. Beisitzer und ihre Stellv,ertreter, werden 
vom Sundesmin:isr-erium für soziale Verwaltung 
auf Grund von Vorschl~gen der örtlich und saCh­
li.::h zuständ~g,enöff.entliCh-l1echdichen Inter~ssen-

';vertretungen ,der Ar\?eit{Dienst)ndtmer und det' 
Aroeit(Dienst}geber (Unternehmer) herufen." So­
weit ,einzelne Gruppen von Aribeit{Dienst)neh­
mern und Arbeit(Dienst)gebern, (Unternehmern) , 
in den hesr-ehenden öffentlich-rechtlichen Inter­
essenvertretungen nicht vertretl~n sind: sind ,für. 
die Beisitzer ,aus dem Kreise der Ar'beit{Dienst)­
nehmer Vorschl~ge desösterr-eichi6"chen Gewerk­
sch,a.ftsbundes, und zwar derör.tlichund sachlich 
in Betracht kommenden Gewer~schaft, für dil' 
BeisitZl~rausdem Kreise der Arbeit(Dienst)-g,e!J:er 
(UntJerlne:hmer) VorschJ.äogle des örtl,ich !in Betm<ht 
kO!mmendeIl,Amte5 td!Cir Latl1ldtesiregii~ung(in Wien 
des Wiener Magistrates)·einzuholen; 

{4) Jed~Spruchabteilungbest,eht aus dem stän­
dig,en Vorsitzenden des Schied~gerichtes oder 
einem von di·esem bestimmten SteHvertreter und 
zwei !Beisitzern; von .diesen i~t der eine aus dem . 
Kreise der der betreffenden Versicherungsgruppe . 
(§ 95) zug,ehörigen Arbeit{Dienst)nehmer, der' 
andere ,aus dem Kreise der der gleich,en Versiche­
rungsgruppe zugehörigen Arbeit(Di~nst)geber 
(Unternehmer) zu ,entnehmen. In d.er Spruch­
abteilung ,für Mei,terkrankenv,ersicherung. g,e- . 
hören beide ßei~itzer dem Kl'eise der V~rsicher-
'ten .dieser Versicherungsgruppe ,an. . 

(5) Zu dep, Verhandlungen des Schiedsgerichtes 
i5t in den im § 95, Punkt a), b), c) und' g), ge­
nannten Spruchabteilungen je nachdem, ob die 
zu entscheidende Sache einen Aroeiter oder An­
gestellten betrifft, ~ach Tunlichkeit als :Beisitzer' 
aus dem Kreise der Versicherten ein Arbeiter 
oder Angestellter zuzuziehen:. 

(6) Jede Beschlußfassung in einer Spruchabtei­
lung erfordert die Anwesenheit des Vorsitzenden 
(Stellvertreters) und der beiden Beisitier '(Bei­
sitzer-Stellv,ertreter). 

" -

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 72

www.parlament.gv.at



24 

.§ 97. (1) Der Vorsitzende und seine Stellver­
treter werden auf unbestimmte Zeit und auf 
Widerruf ernal}nt. 

(in Die. Amtsdauer der Beisitzer währ.t vier 
Jahre. Ihr Amt er:lischt mit der Bestellung der 
neuen Beisitzer. 

§ 98. (1) Als Beisitzer oder Beisitzer-Stellver­
tr.eterdarf nur berufen werden, wer am Tag·e 
der Berufung.das 30.L~bensjahr vollendet, seinen 
Wohn(Beschäftigungs)ort oder Betriebssitz im 
Sprengel des Schiedsgerichtes hat und im übrigen 
die' persönlichen Voraussetzungen für die Be­
steHrUng !zum Versicherungsvertreter [§ 16, 
Albs. (2) illl1Jd (5)] erfülilt. 
. (2) Die Beisitzer unl ihre Stellvertreter ,dürfen 

weder Mitglieder' von Verwaltungs1körperneines 
Sozial versicherungsträgers (Verbandes) noch Be­
dienstete eines solchen sein. 

§ 99. (1) Der ständige Vorsitzende und seine 
Stellvertreter üben das Amt unter ihrem,Richter­
eid aus. 

(2) .Dem ständigen Vorsitzenden steht die Lei­
tung und die Einteilung der Geschäfte des 
Schiedsgerichtes zu. 

(3) Die Beisitzer haben vor Antritt ihres 
Amtes dem Vorsitzenden oder seinemStellver­
treter Gehorsam gegen die Gesetze der Republik 
Osterreich, A!lltsverschwiegenheit sowie' ge~ 
wissenhafte und unparteiische Ausübung ihres 
Amtes mit HandsChlag zu geloben. 

§ 100. (1) Für die Ablehnung von Mitgliedern 
des Schiedsgerichtes gelten sinngemäß die Bestim­
mungen'der §§ 19 bis 22 der Jurisdilktioi1Snorm, 
R. C. BI. Nr. 111/1895. Die Ablehnung ist beim 
Schiedsgericht selbst .zu erklären. 

(2) über die Ablehnung eines Beisitzersent­
scheidet der Vorsitzende, über die des Vor­
sitz·enden oder eines seiner Stellvertreter der 
Präsident des Landesgerichtes, in dessen Spre~gel 
das Schiedsgericht ~einen Sitz hat; wird di:eser 
selbst als Vorsitzender abgelehnt, soentscheidei: 
der Präsident des zuständigen Obetiandesge­
richtes . .In bei den Fällen ist die Entscheidung end­
gültig. 

fahrens Unfallverletzterurid über Kapitalsab-
findungen. . 

(4) Im Falle der Berufung gegen die Herab­
setzung oder Entziehung der Unfallentschädigung 
wegen Änderung der Verhältnisse kann der V ör­
sitzende. (Stellvertreter) auf Antrag anordnen, 
daß der Vollzug des Bescheides einstweilen ganz 
oder teilweise ausgesetzt wird. Diese Anordnung 
kann jederzeit wieder aufgehoben werden. 

. § 102. (1) Die Verhandlungen vor den Schieds­
gerichten sind nach den Grundsätz'en·der Off·ent-· 
l,ichkeit, Mündlichkeit, Unmitt'elharkeit und fre1en 
Beweiswürdigung durch~uführen. 

(2) Durch V,erördnung wird bestimmt, in 
welchen Fällen auch ohne mündliche Verhand­
lung entschieden werden kahn. 

§ 103. (1) Auf die Leitung und Durchführung der 
Verhandlung 'sowie die Handhabung der Sit­
zungspolizei, ferner auf die Bestellung der Sach­
verständigen, auf die Ladung und Beeidigung der 
Zeugen, Sachverständigen und Parteien sind die· 
Bestimmungen der Zivilprozeßordnung ent" 
sprechend anzuwenden. 

(2) Auch sonSt' sind auf das Verfahr·en vor den 
Schiedsgerichten die Vorschriften der Zivilpro­
zeßordnung ,anzuwenden, soweit das vorloiegende' 
Gesetz und die Durchführungsvorschriften hiezu 
keine Bestimmungen hierüber einhalten. Unter 
der gleichen Vomuss,etzung finden ,amf die Ge~ 
schäftsführung der Schiedsg,erichte die Bestim­
mungen .der Geschäftsordnung für di,e Ger:chte­
er.ster und zweiter Instanz' sinn~emäß An wen­
dung. 

(3) Die ordentlichen Gerichte sind 'zur Rechts-· 
hilfe ,verpflichtet. 

§ 104. Die Schiedsgerichte sind an die von, 
den Verwaltungsbehörden innerhalh der Gren­
zen ihrer Zuständigkeit getroffenen rechtskräf-
tigen Entscheidungen gebunden. '. 

'§ 105. (1) Vergleichen sich die Parteien über 
den strittigen Anspruch und die etwa entstan­
denen Kosten, gilt der Streit als ,erledigt. 

(2) Kommt ein Verg.1eich nicht zustande, so' 
§ 101. (1) Das schiedsgerichtliche Verfahren ist hat das Schiedsgericht mit Erkenntnis. i111 Namen 

bei Ansprüchen auf Leistungen aus der Unfall-, der Republik Osterreich zu ·entscheiden. 
Invaliden-, Angestellten(Pensions)- und knapp- (3), Die ErkeTlntnisse sind innichtöff~ntlicher 
schaftlichen Rentenversicherung mIt dem Rechts- Sitzung mit Stimmenmehrheit zu schöpfen. 
mittel der Berufung geg,en den Feststellungsbe- (4) Hebt das Schiedsgericht den angefochtenen, 
scheid des Versicherungsträgers, sonst mit Klage Bescheid wegen wesentlicher Verfahr,ensmängel 
anhängig. zu machen. auf, so kann es die Sache an den Versicherungs-

(2) Die Berufung ist binnen einem Monat nach träger zurückverweisen und gleichzeitig. die Ge-· 
Zustellung des angefochtenen B.escheideseinzu- währung einer '-vorläufigen' Leistung a~ordnen. 
legen;' I . (5) Das Erkenntnis ist, wenn möglich, sogleich 

(3) Die Berufung oder Klage hat ke;ne auf- nach Sd1luß der Verhandlung zu verkünden.: 
schiebende. Wirkung, ausgenommen bei Streitig- \ Die Verkündung ist von 'der Anwesenheit der' 
keiten über die Wiederaufnahme des Heilver- Parteien unabhängig:. Q' • 
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(6) Binnen' zwei Wochen" nach der Vel'kün­
dun!g ist das Erkenntnis seh,riftlich an die Par­
teien auszufertigen. Eine weitere Ausfertigung 
aller Erkenntni~s-e ist dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zuzustellen. 

§ 106. (1) RecPtsmittel oder Klagen gegen die 
Erkenntnisse, Zwischenentscheidungen und Ver­
fügungen der Schiedsgerichte sind nicht zulässig. 
Unter entsprechender Anwendung des Fünften 
Teiles der Zivilprozeßordnung.kann lediglich auf 
Grllnd einer ~ichtigkeits- oder Wi·ederaufnahms­
klage des Anspruchswerbers zu seinen Gunsten 
die Entscheidung in der Hauptsach.e für nichtig 
erklärt,oderein abgeschlossenes Verfahren wieder 
aufgenommen werden. 

(2) Zur Vollstreckungeine~ Erkenntnisses oder 
Beschlusses des Schiedsg-erichtes oder eines vor 
dem ,'Schiedsgericht geschlossenen Vergleiches 
sind die ordentlichen Gel'ichte berufen. Die Exe­
kution ist bei den in den. §§ 18 und 19 der Exe­
kutionsordnung bez·eichneten Gerichte zu bean­
tragen und nach den Bestimmungen der E'xe­
kutionsordnung durchzuführen. 

§ 107. Die Schiedsgerichte haben im Vei:~ 
fahren zur Feststellung der Leistungen der U 1)­

fall-, Invaliden-; Angestellten(Pensions)- und 
knappschaftlichen Rentenversicherung den Ver­
sicherungsträgern Rechtshilfe zu leisten, soweit 
nach bisheriger Vorschrift die Versicherungs­
ämter hiezu' verpfliChtet waren; hiehei sind die 
sonst gdtenden Verfahrensvorschriften anzu-' 
wenden. 

§ 108. Die aus der Tätigkeit der Schiedsge­
richte ·erwachs-enden Kosten sind von den Ver­
sicherungsträgern ·z~ bestreit-en. 

§ 109. Die näheren Vorschriften über die Zu­
sammensetzung der SchiedsgericiIte, das Ver­
fahren vor diesen, über die Pflichten und eine 
allfällige Entlohnung der Beisitzer, ,d;e Auf­
sichtsführung ,sowie die Auf teilung der Kosten 
werden im Verordnungsweg erlassen. 

, § 110. (1) Die Schiedsgerichte haben ihre Tätig­
keit spätestens drei Monate nach Kundmachung 
des vorliegenden Bundesgesetzes aufzunehmen. 

(2) Den genauen Zeitpunkt, in dem die Schieds­
gel'ichte in jedem einzelnen ,Land (in der Stadt 
Wien) ihre Tätigkeit aufzunehmen haben, be­
stimmt das Bundesministerium für soziale Ver-

, ..J waltung. Dieser Zeitpunkt ist in den amtlichen 
Landeszeitungen und in der "Wiener.Zeitung" zu 
verlautbaren. 

(3) Nach Aufnahme der Tätigkeit der Schieds­
gerichte haben das Bundesministerium für soziale 
Verw;altung' unddile Ämter der Linde-sl'eg[l(lrung-en 
(der Wieher Magistrat) die bei ihnen noch an­
hängigen, in die Zuständigkeit der Schiedsge-

2'> 

richte fallenden Sachen an da.s örtlich zustän­
dige Schiedsgericht Zur Entscheidung abzugeben_ 

§ 111. (1) Der Verwaltungsgerichtshor über­
prüft über Beschwerde (Antrag) des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung Et'kenntnisse der 
Schiedsgerichte auf di-e richtige Anwendung des: 
Gesetzes. Der Antrag is't binnen einem -Jahre 
nach Fällurig des Erkenntnisses zu stellen. In 
diese Frist zählt nicht die Zeit vom Tage der 
Anforderung der Verhandlungsakten des Schieds-
gerichtes bis zuder:en Einlangen. , . 

(2) Im Verfahren über Anträge nach Abs. (1)­
gelten entsprechend die Vorschriften der §§ 30,. 
Abs. (1), Satz 1, und 41, Abs. (1), des .Ver­
waltungsgerichtshofgesetzes, St. G. BI. Nr. 2081 
1945. Die Anträge sind zu begründen. Mit jedem 
Antrage sind die Akten über das verfahl'en vor 
dem Schiedsgericht-e zu übermitteln. Der Ver­
waltungsgerichtshof 'hat in seinem Erkenntnisse' 
das Erkenntnis des Schiedsgericht-es entwedet als, 
ges-etzmäßig zu erklären, oder wegen Gesetz­
widrigkeit aufzuheben. Eine V-erhandlung (§ 40· 
desVerwalturigsgerichtshofges-etze.s, St.' G. BI. 
Nr. 208/1945) findet nicht statt. 

Ab s c h n i t t XIV. 

Begünstigungen für die Opfer des Kampfes um 
ein freies, demokratisches österreim. 

§ 112. Der Schaden; den Opfer des Kampfes 
um ein freies, demokratisches Osterreich und ihre 
Hinterbliebenen auf dem Gebiete der Sozial­
versicherung -erlitten haben, wird nach Maßgabe 
der Best,immungen des § 113 gqtgemacht. 

§ 113. (1) Ansprüche und Anwartschaften aus 
der österreichischen Unfall- und Rentenversiche­
rung (einschließlich der Altersfürsorge), die aUlf 
Grund von Ausbürgerungen aberkannt wurden, 
lehen, wenn die AUslbürgerung gemäß § 4 5taats:­
bürgerschafts-überleitungsgesetz, !St. G. BI. 
Nr. 59/1945, widerrufen worden ist, bei Zu­
treffen der gesetzlichen Voraussetzungen wieder 
auf. Die Zeit der Ausbürgerung iblei'bt hei Prü­
fung der Wahrung der Amv:artschaft außer Be-
tracht. ' 

(2) Renten, ,auf die der Anspruch nach Albs. !~1} 
wieder auflebt, oder die nach den österreichischen 
oder reichsrechtlicheri Vorschriften wegen Teil­
nahme am Kampfe um ein fr-eies,demokratisches 
Osterreich auf Grund der Verbüßung' einer Frei­
heitsstrafe, ,der Ausweisung aus dem Staatsgebiete, 
der Anhaltung, Ausbürgerung oder wegen staats­
feindlicher Betätigung geruht haben oder ab­
ellkaill1t wOliden sind, sind _für die Zeit a.b 
10. April 1945 nachzuzahlen, soweit sie nicht 
nach den hezogenen Vorschriften Angehörigen 
des Berechti,gten ühel'Wieseri. worden sind: 
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(il)Zeiten derUniersuchungshaJt, der V~r- rechtlicher vo;schiiften'v~r'kommen,de:Redits-' 
büßung ei!ler Freiheitsstra.fe, der'Anhaltung oder geschäft,e, Rechtsill:kunden, Schrifom und ,Amts­
qer, ,Arbeitslosigkeit geltel1, "sofern die Haft, ha~~lu.~~nbefreit: ," 
Strafe, 'Anhaltungoder Arbeitslosigkeit d~rchdie. t:alle; VOh ,den Versicit,erungsträgern (Yer­
Teilnahme am Kampf uril ern freies, demokra- bänden) in Erfüllung ,ihrer Obliegenheiten ahge­
tisches österreich veranlaßt wurde, für Personen, 
die vorher yersiche~t waren,;ls Ersatzzeit,en rilit schlossenlen ~echtsgeschäftej , 
der Wirkup.g ,von Pflichtbeittagszeiten für die 2. aUe Rechtsurkunden, die wr Begrün,dung 
Erfüllung der Wartezeit und in .der Rentenver- und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen 
sicherung auch für die Erhaltung der: Anwart- den Versicherungsträgern (Ver:bänden)einer~eits 
schaft. In den Rentenversicherungen istzur Er~ un,d den ArbeitlCDienst}~ebern und Versicherten 
langung von Steigerungsbeträgen für diese Zeiten anderseits erfonderlich sind; 
die Nachzahlung dei Beiträge ohne Rücksicht 3. die zur StandeSlführung der Versicherten, 
auf den seitherigen Zeitablauf gestattet. Ebenso Leistungsempfänger: und ihrer Angehörigen 
ist für diese Zeiten eine Nachzahlung yon &i- sowi,e zum Nachweis der Anspruchs:berechtigung 
trägen zur' iErweribung von Steigerungsheträtgen erIorderlichen Zeugnisse, amtlichen Ausfertigun-, 
in der Angestelltenversicherung zulässig, wenn gen undsonstigtenBehel.fe; , 
ein Angestellter auf Grund einer invalidenver-
9ichel'ungspflichtigen BeschäJtigung nur Beitrags- 4'., ,alle Anzeig,en, Ausweise, Meldung,en' up,d 
oder Ersatzzeiten ,in der InvalidenversiCherung Eingaben samt deren Beilagen, welche von den 
erworben hat. Für die' Abstattungder na,Chzu- Versicherungsträgern (Verbänden); Arbeit­
entrichtenden Beiträge sind Teilzahlungen zu (Dienst)gebern, Versicherten und Renten­
bewilligen, wenn dePl Antragsteller die Be- em~fängern erst,att,e,t oder überreicht werden; 
zahlung :in einem Betrag,e nach seiner wirtschaft- 5. aUe nicht schon unter Z. 2 faUenden Ver­
lichen Lage nicht zugemutet werden kann. Teil- handlungsschriften und Au&f,ertigungen der Ver­
beträge,die bei Eintritt des Versicherungsfalles sicherungsträger (Verbände); 
noch nicht abgestattet sind, können nach diesem 

6. ,die Einga1ben, Beilagen, Ausfertigungen, 
Zeitpunkte entrichtet werden; Steigerungsbeträge ' 
aus nachentrichtetenBeiträgen werd~n nach Ao- Vel'handlungsschrrften, Entscheidungen und V,er-

d Be'" "h D' V ch'f gleiche im Yerfahr,en vor den V,erw.altungshehör-stattung er, !trage gewa rt. Je, ors n ten 
, d,en, SChiedsg'ericht, en uhd ,Gerichten, soweit es dieses Absatzes, gelten auch, wenn der Ver-

sich um die Begründung 'und Abwicklung der s:cherungsfall schon vor Verlautbarungdi,eses ' 
in Z. 2 ,angeführten Recht'sverhältnisse hand- i Bundesgesetzes eingetreten' ist. ' 
delt; 

(4) Die Frist ZJur StelLung des Antnages auf 7. alle Verhandlungsschrift.en und Ausferti-
Weiterversicherung in der Krankenversicherung gungen de.r in: Durchiführung sozi,alversicherungs-' 
endet .frühestens mit Ahlauf von zwei Monaten" r,echtlicher VOl1Schriften: errichteten. Ausschüsse; 
nach der VerLa.utbarung dieses Bundesg"5etzes. die in ,den ~ahmen solcher Vorschri,ft.en f,alIen-

(5) Für Anträge auf Begünsügungert nach den Disziplina'rverfahren sind in Ansehung der 
Abs. (1) bis (3) gelten die Vorschriften dClS § 58. Stempel- und RechtsgebÜlhren ,dem IStralfver­

fahren gleichzuhalten. 

§ 114. Wer B,egünsügungen nach § 113 bean­
tragt, hat die Eig,erischaft als Opf,er des Kampfes 
um ein frei,es, demoknatisches österr,eich oder als 
Him.erhliebener eines solchen .opfers durCh eine 
Amtslbesch,eini,gung nach § 4 deoS Opf.er-Fürsorge­
g,esetzes, Si. G. 131. Nr. 90/1945, darzutun. Der 
Nachweis der Anhaltung und der Arbeitslosig­
keit, über deren Dauer und über der,en ursäch­
lichen Zmammenhang mit dem Kampf um ein 
fr.ei~s, demohatisches Ostemcich ist durch 'Be­
scheinigung der für' den Wohnort zu.ständigen 
.B~zirksverwaltungsbehörde zu ,erlbring,en. Diese 
Besch,einigungen sind für, Vel1Sicherungsträger 
bindend. 

Ab s c li: n i t t XV. 

öffentliche" Abgaben. 

§ 115. ·(1) Von den öffentlichen Abg,abeh 
'sind folgende im Rahmen sozialversich,erungs-

(2) Die Befreiung nach Abs. (1)" Z.3, besteht 
nur so 'langte, als das Zeugnis oder di,e ,amtlich,e 
Au~f,ert,igung lediglich zum Zwecke der Standes­
,führung verwendet wird. Wird davon ein ,an~ 
derer Gebrauch gemacht, so ist ,di·e ,Gebühr nach 
den allgemeinen GebührenvoIischriften nach- -
träglich zu entrichten. 

(3) 'Die zwischen' Versicherungstr~g,ern (Ver­
bänden) el'folgenden übertragungen' von Ver­
mögenschaften, ,die ,darüber ausg.efertigten 

,RechtsUrlkunden (Verhandlungsschriften), die 
diesen ,Rechtsurkunden 'beig,esetzt,en gericht­
lichen oder n6t<ariellen B.estätigung1en der Echt­
h~it ' von - Unterschriften (Legalisierungen, 'Be­
glaubigungen), die zur Richtigstellung des 
Grundbuchstahdes ,aus Anlaß del'artiger über-, 

'trigungen erforderlichen" Eing:albeh und Ein-
ttiagurtgen inöfferitliche Bücher und cli,e damuf~ 
hin vorg,enommenen, Eil}tragungle~ sind von 
Stempel- und' Recht~gebühren befreit. 

• 
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'(4) Die inden Abs; (I) und '(3y,mgeführten 
Befreiungen erstrecken sich nicht au,f die Um-

§ . Ü~:Die:VerslChe~ungsJrä~~r (Verbände) 
sind körperschaftssteuerfrei. 

A b s c h n i t t XVI. 

Schlußbestimmungen. 

§ 117. (1) Dieses ,Bundesgesetz trit~, soweit 
nicht anderes bestimmt ist, mit ,dem der Kunde .. 
machung folgenden T,a:g in Kmft. 

(2) Es trleJten in Kmft: .. 

a) rückwirkend mit 10. April 1945: 

~e §§ 1; 5, Ahs. (4); 6,. Ahs. (2); 10, 
Abs. (2); 11 his 13; 46 bis 49; 54 his bj; 

64, Ahs. (1) und (2); 65 Ibis 67; 78, 
Albs. (1) bis (4) u'rud (6); 79; 80, Ahs (1); 
81; 82; 84, Abs. (2)'; 85, Abs. (1); 86; 
115 und 116; 

b)rückwiI'kend mit 1. Jänner 1946:. 
die §§ 5, Ahs. :(3); 78, Albs. (5) und 85, 

Albs. (3); 1it.a; 

c) miJr 1. Mai 1947: 

,di·e §§ 2; 3; 4; 5, Abs. (1); 6" Abs. (1) 
und (3); 7 rus 9; 10, Abs. (1) lund (3); 51; 
52; 64, Ahs. (3); 6~; 80, Albs. (2); 83; 114, 
A.bs. (1); 85, Ahs. (3), .I,it. b 'und 119. 

(3) SOweit Idie Wirksamkeit bisheriger sozial­
versicherungsrechtlicher . Vorschritten auf die 
Dauel;' des Krieges :ahgestellt i'st, sind .di,ese Vor­
schriften nach Maßgahe 'der ß.estimmung·eJ1 des 
§ 1 ais vorläufiges österreichis.ches Recht ohne 
Rück:sichtauf die Dauer des Krieges bis. auf 
weiteres .anzuwenden. 

§ 118. (1) Bis zumWirksamwerden 'der Vor­
schrift,en über die Errichtung, Zuständigkeit und 
Tätigkeit der Versich,::trungsträger sind die Be­
stimmungen dieses ßundesg,esetzes auf die Durch­
führung der Versicherung durch zwischenweilige 
Einrichtungen [§ 6, Abs. (1)], mit ,der Maßg:abe 
entspJ:'löchend anzuwende.n, daß es 'bei den aUf 
Grund von Vorschri:ften der St,aats(Bundes)­
l'egl,eru'Illg, ,der iBesaJtzungsbehörlden . oder der 
Amter Ider Landesr,eglie!rungen v.or ·der KWld­
malchurrg des vorliegenden SundesgICsetzes ge­
~roff,emenVierfügung,en undI1echosk,rä,f,t~gen Ent· 
scheidungen· für ,dite Ver&a:ngenheit z~ verb1dben 
hat. 

(2) Bis zu dem Zeitpunkt, .in dem die Schieds­
gericht·e ihre Tätigkeit 'gemäß §. 110, Abs. (1), 

27 
,"\ . '. .... 

au.fzunehmen haben, hat das im Zeitpunkte der 
Kundmachungdieses Bundesgesetzes v:orgeschrie-
be.ne Veflf:ahrenPhtz zugr.ei.fen. , . 

(3) Leistungen,die ~ach den.§§ 55 "Dis- 57 
von den Trägern der österreichischen Sozialver­
sicherung nicht zu übernehmen,· ,a·ber . von die­
sen vor Kundmachung dieses iBunclesgesetzes aus­
gezahlt wor·den 'sind, sind nicht zurückzufordern. 
Arzneikost·en- und Krankenscheingcbühren; die 
vor Kundmachung ,dieses 'B.unde5'gesetzes ge21ahlt 

,worden I~ind, wer.den nicht riickerstattet. 

§ 119. (1) iDaß P,en:silOnmstimt Ider österrei­
ch~schen IPrilvatihahnem ~n. W'1en, d<liS Pensions­
in'stlitlut ,der IE1dk.,triziltäns- un.d 'Soz;aßenlbaoog,e­
seIlscha:ft Il!n ,Lim; ;und .da:s J>ensionsrnscitut der 
Grazer T'l1amwaygeseJ.1schaft i,n Gl1aZ w,erden aLs 
Zm;chußka:ssen Öff,enlll1chen RtClchts lalnerka'nnt und 
,der A,ufsicht Ides Bundesminlisteruums .für soziale 
Verwaltung untel1stel1t. Die Ig.~.a1lJntlen InstWrute 
halben' den bei Uhnen pf1ichuvensichertlen Becliel11:' 
steten der alngif'Sch:IOssenen B,erriebf1 l11am den 
'we:iter anzuwot:tndenderi !bii:stherLgiein Viorschr~f:ten 
Zuschüsse !zu den :Leistun'glen aus ,der ,gesetzlichen 
InVla,11den - und Angestlell ten(PenSliOins )v,el1sicherung 
zu gewähren. 

(2) Hinsi·cht!1ich der V,crs:i.cherung5pHicht, der 
VerSJichJe!l"U'ngsherechtigung, ,der MiIJ&I,j'cdschaft, der 
AuflöSIllng ulnd V eJ1ein~ung ,der. !im Abs. (1 )-g,e­
nann1Jen Institutte &i'nd di,e >bisheJ1i'g'en Vorschrif-
ten müer an2JuWlelnden. ' 

(3) Im iiJbr:iig1en 's1nd ,die näheren iBestimmungen 
ü\:Jlett- ,die iDurch.f,ühmnlß\ '>der Zuschußv,er:siche!rrung 
bei den im Ahs.{1) genannten Instituten, im'­
besondel1e hinsich,t1ich der IB,eittra:gsleiiStIllnog und 
der V,erwalm'11ig, dlllr,ch die Satzungen ldi,eoor. 
I~it'Utie mWt Zuslli!Innl/Ull1'g des iB'undesmwsIJerirums 
für so:maIe VerwailrunJg zu trefliem. EliStmals ist 
einle vOl'lä.ufilg'e Sa t;zu'ng IHk Ij,edes: ,der gena,nn.1Jen 

. Instlltute ,dur·ch ,dem vorläufigen ,VieJrwalter ,des 
InstUwWs z'u eda:ssen. D~e~er ist i.nsinn,gemäßer 
Anw,elldu11ig ,der Vorschriftdes~'§ 44, Abs. (3), 
von der ArufSlichtSbehöl1de zu ·besteHen. 

(4) Di,e· 5,atzurug;en und ,jhr~ Arude!rullJg,en be­
dünfren .,der Genehmilg)ung des iBlUudesministeri.ums 
für sooia1e Vier:w-,a!hung .. 

§ 120. 'Mit ,delt V'olilZiieJhung d~eses' Bundes,g,e­
s,etz·es ist das B'undesministerium für 'Soz~ale Ver~ 
waltung im Ein~e1"ne!hmen ~it den beteiligten 
Bundesnü1lJister~en betr,aut. 

. ,. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

, . I. Allgemeiner Teil. \ for.aerniss~n einer m?dernen V erwal~.ung ~nd 
, . Schiedsgencht:sbarkeIt Rechnung tragt, sIch 

Wie in .den meisten. Verwaltun@s~weigen aber im übrigem, was den finanziellen Teil 
sieht ·sioh österreich, da es seine selbstän-\ anlangt, .. darau:be.schrä~kt, d1e una~rschie~­
digkeit und Unabhängigkeit wieder gewon- baren uberleüungsbeshmmungen 1m LeI­
nen hat, auch in der, Sozialversicherung ,or I stungs- ulld Beitragswesen zu treffen. 
die' ~urgabe geste!lt,a~ die Stel~ed~s mit Es liegen 'auch noch andere gewichtige 
1. Jamner 1939 emgeruhrten RelChsretlhtes Gründe vor die es verwehren, das in vieler 
w~.eder österreichisches ~echt zu ~,etzen. ~s Beziehung ~orbildliche österreichische Sozial­
~are ,~er. Gedanke n~hellel~end, emfach dIe versicherungsrecht vom Jahre 1938 in Bausch 
os~err.elChisc~en SozIalvenilch~ru.~gsgesetze, und Bogen wieder aufleben zu lassen. Es sei 
W1~ SIe unmIttelbar vor der Emru~ru~g des vor allem dar.auf hingewiesen, daß die frühere 
RelChsrechtes bestanden haben, m Ihrem österreichisc:he Altersfürsorge -<ler Arbeiter 
vollen Umfange sofort wieder aufzurichten, mit der Einführung des Reichsrversicherungs­
so wie seinerzeit mit 1. Jänner 1939 von rechtes durch ,eine :alfs Invaliditäts- und Hin­
einem Tage auf den andern das Deutsche terbliebenenrenten~ bestehende Invalidenver­
So~ialversic?erüngsreoht in .öster~ei~h in sicherung ·ersetzt worden ist, f'erner, daß die' 
WIrksamkeIt gesetzt worden ~st. DIeser Ge- Leistuno-en in der Kranken- und Unfallver­
danke kann aber' aus folgenden Erwägungen sicheru;o- sowie besonder,s' in der knapp­
nicht aufgegriffen werden, sChartlichen Pensiolls(Renten)vel'sicherung 

Der geplante, Ausbau der Sozialvel'siche- unter der Gunst der während des Krieges 
rung in ,der Richtung ,einer weiteste Bevöl- bestandenen Geldflüssigk.eit und in der von 
kerungskreise umf.assenden Volksversiche- der deutschen Regierung offenkundig verfolg- . 
rang bei gleichzei,tiger gründlicher R·eform ten Absioht, di,e Arbeiter und Angestellten 
des Leistungs- rund BeHragswesens und ent- für eine eifrige Mitarbeit an der Kt:iegswirt­
sprechend moderner 'Gestaltung in organisa- schaft zu gewinnen, gerade in den 1etzten 
torischer Hinsicht Wird in naher Zukunft dazu Kriegsjahren weitgehend ausgebaut worden 
führen, daß das g,esamte Sozial versicherungs- sind. Durch das Zurückgreifen auf das frü­
r,echt in österreich von Grund aruf erneuert .here österreichische Recht würde. schließlich 
werden muß, Eine solche Entwicklung läßt die ,einheitliche Zusammenfassung der Ar­
es aber nicht angezeigt erscheinen, auf das beiter und Angestellten in der Kranken- und 
frühere österreichische Sozialversichel'Ungs- Unfallversicherung wieder zerissen werden, 
recht zurüc~zug:eif,en und ,cl,ieses - :venn Unter Bedachtnahme auf aUe die,s.e Erwä­
a~ch n~r fur eme kurze ü?ergang'sze~t - gungen bestimmt der vorliegende Entwurf in 
WIeder 111 Kraft zu setzen, D1~ VorbereItung d . 1 't . d BestI'mmun.gen des § 1 daß 

A 'd S 'al ' h en eIlleI en en '. .• 
und· usarbeItung, es neuen OZI ver,SlC ,e- b~s zur ellldo-ültigen Neugestaltung des öster-
rungsrechteserfordert aber ger.aume ZeIt, 'h' h '" S 'alversl'cherungsrechtes die ' ~ , '11 relC ISC en OZI " . 
Insbesondere bedarf der I 1 n ·a n. z 1 e. e bisherigen V or,schr.iften auf dem Gebiete der 
P I an, der .dem neuen Gesetz zugrundegelegt S . 1 ' h nach dem Stande vom . "'.' , OZIa ver.s1C erung . , 
werden soll, grundhchster VorbereItung; er 9 A '1 194~ 't .den· :\nderunO"en und Er-

ß ~. 'h d t 't' t' hUt 1 ,pn ü fil • b .mu aUlausrelC en en ·s a JS ISC ·en ner a- gänzung.en, die sich aus den Bestim~nungen 
gen beruhen un.d kann erst erstellt werden, d. E t . ~ .d sonstigen Bestimmungen 

b 1 , 'St bOl' , d W· t es n wuries un so a d 'eIne geWIsse a 1 ISIerung ,er Ir -, d .. t, ' h'sc'hen Rechtes ergeben 
h ,~ d W"h h"lt'· 't es neuen os errelc 1 , 

sc a~ts- un , a rungsver. a msse emge re- als vorläufiges österreichisches Recht einst-
ten 1St. InZWIschen muß ·em Übe r g a n g;8- '1 't It soll 

h h ff d d d" k" ~t' -wel en weI erge en , r e c t ge se a en wer en, ' as . 1e unI Ige , 
Sozialversicherungsreform in organisatori- D,er Entwurf läßt, insbesolldere, Bes~aHd 
'scher Hinsicht bereits vorbereitet, den Er- und Umfang der LeIstungen des bIshengen 
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Rechtes für die voraussichtlich kurze über­
leitungsz'eit, auf deren Dauer das vorliegende 
Gesetz .naturgemäß be,schrärikt· sein soll, im 
wesentlichen unberührt. Die durchgreifende 
Neugestaltung des Leistungsl',echtes der So­
zialversicherung wird·ebenso wie die Dauer­
regelung der Aufbringung der Mittel dem 
gemäß § 1, Abs. (1), des Entwurfes in Aus­
'licht gestellten endgültigen neuen österreichi­
schen Sozialversicherungsgesetz vorbehalteil. 
Die Erfülllllng ,der berechtigten Wünsche der 
Versicherten naoh einer Verbesl'erung der 
Leistungen, insbes.ondere in der Invaliden­
versicherung der Arbeiter, wie Herabsetzung 
des AnfaUsalters für die Altersrente, Erhö­
hung der Invaliditäts-, Alters- und Hinter­
bliebenenrenten und dergleichen, mußte zu­
nächst zurückgestellt werd.en. Die Gründe 
hiefür sind im finanziellen Teil und in der 
Anlage hiezu näher ausgeführt. Die ärgsten 
Härten hinsichtlich der Höhe der Renten au~ 
der ·Altersfürsor.ge und der Inyalidenver­
sicherung der Arbeiter wurden vorläufig be­
reits durch das am 3: Juli .1946 vom National­
rat verabschiedete Gesetz, womit Beihilfen zu 
den erwähnten R,enten aus Sbatsniitteln ge­
währt wel'd'en, Igemil1dert. nLe vorläufige 
Anpassung der Leistunge.n und BeliträJge 
sowie aller ,sonst in .,soz.ialvers,icherungrs­
rechtlichen V oI1s·chriften vorkommenden 
fe,sten Beträge an die eingetretenen Preis­
und Lohnerhöhungen wurde ber,eits durch 
das SozialversicherU'ngr~Anpassung'SJgesetz 

vom 12. Dezember 1946, Iß. G. BI. Nr. 13 aue 
1947, vorgenommen. 

/ 

Eine vollständige Neureg.elung sieht der 
Entwurf hingegen hi'l1'sicl;ttlich der äußeren 
und inneren Organis'ation der Versicherungs­
träger und ihrer V,erbände sowie bezüglich 
der· V erwäl tungs.behör,den, . des Verwal tun gi>­
und Leistuügs1streitverfahrens vor. 

11. Besonderer Teil. 
Zu § 1: 

• 
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I 
. einer echten tDemokr,atie unvereinbar sind, 
.di.e dem Rechtsempfinden d,e:s österr.eichi­
sehen Volkes wid:er.srprechen .oder typi,sche:s 
Gedan~engut des Nationalsozi.alismus sind, 
von ·de'l' im § 1, Abs. (1), allgemelin ang1eord­
net,en Fortgeltung aLs vorläufiges .österr.eichi-· 
sche:s Rechta:usgrelllommensind. 

Im Abs. (2) werden die Vorschriften des 
B u n des a n.g e s tell t e n - K I' a n k e li­
ve I' sie her u n g s g e ,s ,e t z e ,s 1937, B. G. 
BI. NI'. 94, ihrem ganzen Inhalte nach, soweit 
sich nicht aus' dem vorl:iegenq.en Gesetz oder 
sonstigen Vorschriften des neuen ,österreichi~ 
sehen Rechte,s Änderungen ergeben, wie,der 
in Kraft gesetzt. Diese Verfügung erweist 
sich in Hinblick darauf als notwendig, daß 
dieser Zweig der Versicherung während der 
Besetzung österreichs wohl weitergeführt 
wurde,aber nicht· als Einrichtung der Sozial­
versicherung, sondern der Beamtenfürsorge. 
Mit dieser Umstellung waren verschiedene 
Änderungen der Vorschriften verbunden, 
insbesondere der V oI1schriften über den 
Kreis der Ver,sicherten. Nunmehr werden die 
Bestimmungen über diese Ver.sicherung im 
allgemeinen auf den Stand, in dem sie im 
Jahve 1937 wieder verlautbart wor.den waren, 
zurückgeführt und auch wieder in dim Kreis 
der Sozialversicherungsvorschriften einge­
reiht. 

Auch die österreich'ische Not a r ver s i­
ehe run g hörte mit 30. Juni 1939 als Sozial­
versIcherung zu bestehen aut Die Pensionsver­
sicherung nach diesem Gesetze wurde in die 
Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung 
bei der Notarkasse in München, der die äster­
reichischen Notare und Notal'iatskandidaten 
angeschlossen wurden, übergeleitet, die Un-· 
fallversicheliung· der Notariatskandidaten 
aber sofort und die Krankenversicherung 
nach einer kurzen Übergangszeit,· in der sie 
für die am 30. Jurui 1939 bereits in dieselbe 
einbezogenen Notal'iatskandid.aten aufrecht­
erhalten wurde, aufge~assen. Da eine .. weitere 
Zugehörigkeit der österreichischen Notare 

Als S tf eh tag fÜr den Stand der hisheri- und Notariatskandidaten zur Notarkasse in 
gen, das ·j,st der reichsrechtlichen VOliSchriften München nicht lin Frage lwmmt, die Notare 
wurde in Anlehnung an den Zeitpunkt des und Notariatskandidaten aber der bisherigen. 
Inkrafttretens des Rechts-übedeitungsge-, Vorsorge' für Alter, Berufsunfähigkeit und 
setz es der 9. April 1945 gewählt.~ Durch den Tod nicht entraten können, wird im Abs. (3) 
Hinweis; daß bei der Anwendung der reichs- das Notarversicherungsge,setz 1938 - jedoch 
rechtlichen Vorschriften auf § 1 ·qes Rechts- ohne Kranken- un.d Af~eitslosenversicherung 
Überleitungsgesetzes, St. G. BL Nr. 6/1945, für die Notarliatskandidaten - im übrigen 
Bedacht ZiU nehmen 1,st, soll auße,r ZweHel mit den sich a11Js dem vorliegenden Ge,setze 
gest'eIlt werden, daß solche reiCJhsrechtliche und sonstigen Vorschriften des neuen öster­
VorS0hriftelll, ,die durch -ein.e Kundmaohung reichischen Rechtes ergebenden Änderungen 
der Bundesreg~erun.g im Sinne des Rechts- wieder in Kraft .gesetzt. Die Bestimmungen 
ÜberleitungsgesetZies l3.ufgehoben worden des Notarversicherungsgesetzes über die 
sind oder aufgehoben wel'd,en, weil ,si,e mit Kranken- und Arbeitslosenversicherung für 
dle,m Bestande e:ines kei,en und unabhängig,en Notariatskandidaten werden nicht wieder in 
Staate's ös.terr'eich oder mit den Grundsätzen Geltung gesetzt, )Veil die Erfahrung erwiesen 
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hat, daß ,die Durchführung der Krankenver­
sicherung für eine SQ kleine, auf das ganze 
Staatsgebiet verstreute Gruppe von Personen 
mit elin~m zentralen' Institute nicht zweck­
mäßig i,st. Nach dem gegenwärtigen Stande 
der weiterg,eltende1r reichsrech tlichen V or­
schriften sind die Notari'atskandidaten wie die 
Angehöl'ligen 'anderer höher~r Berufe kran­
kenversicherungsfrei. Ob es hiebei s,ein Be­
wenden haben ,soll oder wieder eine Einbe­
ziehung in die Versicherungspflicht erl'olgen 
soll,. wird anläßldch der Neuschaffung des 

. österreiehischeri _ Sozialversicherungsrechtes 
zu entscheiden sein. 

Für die im Abs. (4) der Regelung durch 
Verordnung vorbehaltene Ver s ich ,e run g 
d·er Schiffsbesatzungen der dem 
internationalen Verkehr auf 
Flüssen, Seenund auf dem Meere 
die n end e n S ch i f f. a h r t s u n t ern e h­
m u n gen - es komm'! insbesondere die 
Don au ,s chi f fa h r t in Betracht - traf 

. die deutsch-rungarische Vereinbarung über 
die Sozialversicherung in der DOinauschiffahrt 
vom 20. März 1941, AN. für Reichsversiiche­
rung 1942, S. 11 233, Bestimmungen, die aile 
Versicherungszweige für diesen P,ersonen­
kreis regeUen und zur Durchführung der 
Krankenversicherung die ungarische Schiffer­
Krankenversicherungsanstalt beriefen. Wie 
schon die Erfahr:ungen im alten österreich rre­
zeigt haben, bestand immer das Bedürfnis 
nach einer solchen zwischenstaatlichen Rege­
lung. Es muß daher Wert darauf gelegt wer­
den, sie aufrechtzuerhalten und wird zu 
trachten sein, ehestmöglich darüber mit der 
ungarischen R~gierung zu einem Einver~ 
nehmen zu gelangen. Um für die Zwischen­
zeit vOl'Sargen zu können, wird einstweilen 
eine Regelung durch ,ein besonderes Bundes­
gesetz in Aussicht 'genommen. 

Im Abs. !5) wird 'f,estgestellt, daß die V Of" 

schriften d~s Gesetzes hicht für die A r­
bei t s los e n vers ich e ru TI g gellen. So­
weit aber die Vor,schriften der ,Arbeitslosen­
versicherung, wie zum Beispiel hinsichtlich 
der . Krankenv·ersicherungder Arbeitslosen 
auf Bestimmungen der Reichsversicherung 
verweisen, sind Änderungen dieser· Bestim­
mung,en, die durch das vorlie'gende Gesetz 
getroffen werden, natürlich auch im Rahmen 
der Arbeitslosenver,si'cherung wirksam. 

Zu-Abschnitt I. 

nach der Befreiung Österreichs größere 
Lücken in der Organisation der Versiche­
rung. So haberi in-d,er Unfallversicherung 
fast alle Beruf'sgenossenschaften ihren Sitz 
außerhalb österreichs gehabt; inder An-­
gestelltenver,sioheroo~ war die Reichs­
versicherungsanstaltfur Angestellte- mit dem 
Sitz in Berlin, in der Invalidenversicherung 
der Reichsbahnbediensteten die Reichsbalin­
Verosicherungsanstalt mit dem ,SHzflIußerhalb ' 
österreichs, in der knappscihaftlichen Renten­
versicherung die Reichsknappschaft in Berlin 
alleiniger Versicherungsträger. Auch in der 
K,naruk,enver,sicherullJg Isind meihr:e're Be,· 
triebskrankenkas'sen mit dem Sitz außerhalb 
österreichs Ln Wegfall gekommen. Der Ent­
wurf beschränkt sich nicht bloß darauf, 
_diese Lücken auszufüllen, Isondern sieht eine 
vollständig neue Organi,sation der Ver­
sicherung,sträger in der Unfall-, Inva­
lid,en~, Angestellten(Pensio:ns)-und knapp­
schaftlichen Rentenversicherung vor, wobei 
der Ü r un d S ,a t z w'e i t gehe n de r 
K 0 ill zen t r,a t i on -elssind insgelsamt 
7 Träger der Unfall- und Renten:versi6herung 
vorgesehen, del'en WirkuUJgisbereich sich 
durchwegs ·auf daJs Igaruze Gebiet der Repu­
blikösterreich enstreckt - bei glekh21eitiger 
B i 1 du n g v on L a n de 'S8 tell e n vor­
herrscht. Inder Krankeruv'erslicherung wird 
im wesentlichen die bilsherige Organisation 
beibehalten; es~ werden led'igliche.inige Be~ 
triebskrankenkasisen beselitigt, und zwar 
;solt'Jhe, die erst nach ,dem 12. Mär:z1938 ihre 
Tätigkeit in österreIch aufgenommen haben, 
ferner_ die Betr,~ebskrah~enkassen für Eisen­
bahnbedienstete, deren Kranken'Verslicherung 
von der Vel'sicherungsanstalt der österrei­
.cJüscihen Eisenbahnen durchg~führt werden 
soll. Diese Alnstalt wird damit rugleiClh 
Träger der Kranken-, Unfall- und Inv,altiden­
versicherung der EisE;lnbahnbed'ieilllsteten. Im 
übrig1eJl1 welrd~,n ll'urd~'e bish.erigen AHge­
meinen Ortskl'ankenkas,~n der früheren 
österreicb:iJschen Beieichnung eIIltspre,ehend 
in Allgemeine Geb;iets'krankenkas,sen, die 
Landkrankenkas.sen in La'l1dwirtlschaftskran­
kenkas,se'll umbenan'llt. 

Zu § 2: 

In 'der Unfall-, und Rent'enversiciherung 
ist - wi'e schon oben erwähnt - die Errich­
tung von sieben V'ersicherungsträgern vor­
gesehen, ,und zWl;lr je~wei Träger der Unfall..: 

Versicherungsträger (Verbände). 
"ver,siClheroog (die Al1geme,ine Uniallver­

sicherungsanstalt :und d:ie Landwirtschaft­
liClhe Unfallv'ersicherungsanstalt) und der 
Rent'enver:sicherung (die Invalideulversiche­
rungsanstalt und die Ang,est-elltenv,ersi­
cherungsanstalt) Isowie drei weitere Sond,er­
versicherungsanstalten' (die' VerslClherungs-

Da die Verwaltung der Sozialversicherung 
in österreich zur Zeit seiner Zugehörigkeit 
zum Deutschen Reich vielfach von Versiche­
rungsträgern mit dem Sitz ·außerhalb 'Öster­
reichs durchgeführt, wurde, ergaben sich 

/" 
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anstalt der öste,rreiohischen Eisenbahnen als 
gemeiusamer Träg,er oder Unfall- und lnval:i­
deItv,er,sichen,mg;d'er EisenbaihnbedIensteten, 
die Be,rgarbeiterver,sI~he~uThgsanstalt als 
Träger der knappschaftlichen Rentenver­
sicherung und die Notarv'eJ.1sicherungs,amlStalt 
als gemeinsamer Träger d~r UnfaH- und 
Pensionsversicheroog der Notare und No'tari­
absk!and~dlaten). D.ane<ben wirod J]ioch di:el' Ge~ 
meinde" Wien für ihre Bediensteten als Trä­
ger d'er EigenunfalLv'ersicthlerung für die 
Überleitungs zeit zugelassen. 

Die,se Organisation ist das 1~rgeblüs einer 
Vereinbarung oder dre,i demokratischen Par­
teien. Ihr liegt vor :allem der Gedanke der 
l'eilllien Überleitung ,ZUlg runde , das h,eißt, die 
durch die gesetzlichen Vorschroi'ften gegebe­
nen 'Tats.achen tlinlichst Izuberücksi,chtigen. 
Dabei wird aber auch die große 'Linie der 
Konzentration nicht au:s dem ,Auge gelas'sen. 
I'n diesem Sinne kehrt 'sich der Entwurf ent­
schieden von der großen ZeI1splitterung der 
r,e,ichsreohtlichen Orl9anis.atiori· ab. Die für, 
die Überle.itungszeit gewählte Organisations­
form i,st dem gegenwärtigen Stande des 
materioeHen Rechtes der Unfall- und Renten-

,ver,sioherungangepaßt. Damit wird der end· 
gültigen Regelung der Organisation der 
Sozia,1verrsi~he:rungsträger in keiner We,iiSe 
vOI1gegriffen. Jeden.falls be,deutet der Ent­
wurf gegenüber der im Reichsrecht vorge~ 
sehenen Organisation -es 'sei nur auf die 
Unzahl SOh Berufsgenossenschaftoen und 
Eig~enunfallve!si.chel'Ulng.skäger ,sowlie auf diE:' 
territorial aufgespaUene Organiisation der 
Invalidenversicherung ihiingelwiesen - einen 
bedeutenden Fortschritt in <LeI' Riohtung der 
Konzentration der Ve.rsictherung<sträger. 

'Die beiden Leitgedanken "Überleitung" 
un,d "Konzentration" !Sind auch maßgebend 
für dJie Schaffung der Versioherungsanstalt 
der öster,reicl1ischen Ei,senbahnen., Für die 
EisenbahnbedienSteten waren nach früherem 
österreichischoen Recht und 'auch nach Reichs-

, recht Sonderversioherungsträger errichtet, 
und zwar !Sowohl in ,der Unfall- wie ,auch lin 
der Invaliden~ und Kra.nkeniVeI1sicl1,erung, 

,alle,rdingsgetrennt nach VeI1S1eherungen. Der 
,Entwurf faßt aUe diese Versicherungen für 
die Eisenbaihnbedienstet'en, den Bedürfni,ssen 
und dem ,Wunsche dieser Beschäftiigten­
gruppe 'entsprechend in ei'ner ,gemeinisamen 
Ver.sicherungsanstalt zusammen. Hiebei wer­
den nicht nur die- Bediensteten der Staats-

. eis,enbahnen, di'e 'za'hlenmaßig w~Haus über­
wiegen, sondern auch die Bediensteten. der 
Privateisenbahnen in den KreJ:s der bei 
dieser Anstalt Ver:sicherten el1:nbe zog elri. 
Diese orgarrisatori,sche Maßnahme fin:det ihre 
Begründung in der Gleichartigkeit der 
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Dienstverhältnisse aller Eisenbaihnhedien­
steten und ein den 'gemeinsamen Besooder-' 
heilen: d·es materiellen Ve.r:sicherungsrecthtes, 
so inS/besondere in der Unf'aJLve:r:SliClherung 
(Begründung zu § 6~). 

Dieangestelltenversicher:ung,spflichtigeoll 
Eilsenbahnbediensteten waren, seit jeher, 
sowohl vor 1938 wie auch lla-öhher, !beim all­
gemeinen Angestellten1V'e:rsj~herungsträger 
vers~cherungszuständig, Es he,steht d'aher 
auch kein Anlaß, in dieser'Beziehung, 
zumindest für dienauer de'r Überleitung, 
eine Änderung eintreten zti lassen und 
di'elsen verhäItnlismäßig kleinel1 Kreis von 
Versic-herten vom aUgemeiu,en Träger, 
der Angestelltenyer.sicherung wegz:unehmen. 
Auch wÜJ.1de· eis ,sich mit Rü~ksichtaufdie 
Schw~erigkeHenin der Durchführung des im 
Vergleiche zum U nfall- und I'llNal1denver­
skherung'Srecht komplizierten Recl;lte.s der 
Angestelltenversicherung nicht empfeihl'en,' 
dIese Versicher.ung organi,satOl'iilsch ausein­
ander zu reißen. 

, Die Errkhtupg einer eigenen Bergai'bei­
te~versicherungsa!l:staltals Träger der knapp­
schaftlichen Kranken- 11'n,d Roentell!ver'siohe­
rUIJIg, daJs '~slt der Versicherung (j'er Ar.beit­
nehmer in Betrieben~ in denen Mineralien 
oder ähnHche Stoffe bergmännisch gewonnen 
,werd,en, ist im Sinne der ÜberleitUll1g ,damit 
begründet, daß dieise V,ersich:erungszweige 
im Reichs'knappsohaftsgesetz gesondert gerle­
gelt sind, 'somrt ihr e'iigenes materielles 
Roe~ht- haben,an dem nichts geändert' wird, 
und die BergaTbeHer für odie knappscth,aftliche. 
VeI'lSiohemng fast immer ihre ei'ge'llen Ver-­
sicherungsträger (Bruderl:ad'en rwsw.) haUen. 

·De.r BergarbeiterveJ.1sioherungsanstalt die 
Durchführung der UnfaHvel'sicherung doer 
Bergarbeiter, die sie zwi,sehenweilig teil­
weise' führt, zu" Ibelassen, wäre nicht zu 
rechtfertigen. Vor allem Igilt 'auf dem Ge­
biete der ,al1gemeinen Unfallversicherun:g, 
der auch di'e Bergar.beiter angehören, für 
alle V'ersicherlen das ,gleiche R'echt, so daß 
eine Absplitterung dieses 'kleinen, Ver­
Slichertenkrei'8l~s !gänzlioh unbegründet wäre: 
Anderseits bildet auch der in Betracht kom­
mende, verhältnismäß:ig. kleine Versioherlfm­
kreis in Anbetracht der überourchschnitt­
lieh ,großen' UnfaUgefahr in BergbalJibetr.ie­
ben keJine genügend tragfäh:i:ge Bas'~s für 
eine eigene Versic:heru'Thgs(Rilsken)g~mein­
schaft in der Unfallversicherung. Hinsicht­
Hoh der Unfallversic:her:ung werden daher 
die im Bergbau Besohämgten in die große 
VersicherungsgemeinscthaJtder Allgemeinen 
Unfallversi,cherungsa,nstalt e~nhezogen. Die 
Bergarheiterversicherung,sanslalt' soll - wie 
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ih·re Vorgängerin, die Ostmärikische Knapp­
schaft - iihren Sitz in G I' a z haben, weil 
<l!ie überw:i1egiem.d:e Zahl der Hergbffuhe,triebe 
im Bundeslande Steiermark lieg.en. 

Die Wiedererri.chtUing der Not a I' v e r­
s ic h ,e I' u n g ,s ,a .rl!IS ta ,r t1st durch die 
beruflliclhe E1ge'lllSJrt ,c\les V'ert;ichert,emU'e~ses 
(einheitlic.he Dienst1.aurbahn der unselbstän­
digen Notafliatskandidah~n und der ,selbstän­
dig 'erwerbstätilglen Nortal'le) ISO wie durch 
die Tatsache <bedi'l1!gt, daß ih d,em gemäß § 1, 
Albs. (3), des En.twurfes wieder in Kraft 
gesetzten NotaflVersioherungs,gesetz ,eine 
sonderrec.ht1iche Re.gelrtmg der Uo.fall- und 
PensionsverlSlioherung ~ür ,dieSle BeruflsgDuppe 
vmg.esehen ist. Im übri.gen wird bezüglich 
d,er N ot,arvensicherurrgsanstalt . auf die A)l'S­
führungen zu§ 1hilngewie'Serr~ 

Was ,schließ1ich die E i g ,en u n:f a 11 v er­
s ich ,e run g der im § 2; Absi. (3), ,genannten 
Bediensteten der Gemeinde Wien alulangt, 
ist zu bemerken, daß diese ürganh5,atorische 
SO'llderflegellungdur,c;h di,e Ibesonderen; 'arbeit·s­
(dienst)re'C'ltt.lichen VeI1hä1tnisse iUnd durch 
die Stellung d,es Dienstg.ebers begründet ist. 
Die nichtbeamtet,en, als,o'. v,ersi­
cherung,spflichU·gen Bedienste­
t ,e n der G e m e li nd e Wie n Ist ehen ,g,cho:n 
derzeit :in der Eigeuunfallv,eI1SicheraIllg, dIe 
Bediensteten der Verkehrsunternehmllill'gerr, 
der Elektrizitäts-, GaJs- und W.asserwerke 
aller.dings erst auf Grund einer Verfügung 
des Bu,ndesminilsteniums fürsQziale Verwal­
tung ab 1. Oktober 1946. Nach ,Lrüherem 

.. österreichisohen Recht waflen aHe diese Be­
dien:steten VO'll der Unf.aUv,ersicherung über­
h,aupt ausgenommen, weil ihne'l1! ,dienstre,c.ht­
liehe L'ei,stl1ngen zuges,ichert w:aren, die qen 
Leistungen ,der s'Ozialen Unfallv,e,rsic.he'rung 
gleichwertig war,en. Da in Aus,sioht genoII1-
lllen wird, diesen RechtszUistand·.bei der ,end­
~ltigen NeuregelU'ng der österl"eiohi<s'ohern 
Sozialv,ersic.herung wi,eder ,herzlU!steIlen, emp­
ijehlt es sich nioht, für die, Übergangszeit die 
Eigen'imfallversioherurug aU~7)u1a.slseIi. 

Zu § 3: 

Der V.ersicherungsanstalt der ö'sterreiohi­
schen Eilsen:hahnen und der Ber!garbeliterver­
sk,herungsanstalt übli,egt, wie bereits 'zu .§ 2 
ausgeführt, di'e Durchführung mehrerer Ver­
sicherungen. Obwohl jede, ,dieser Anstalten 

_ einen e,i'nheitlichen Verill'öge'llsträger dar­
st,ellt, ,ist es notwendig, die laufende· ,Geha­
rang und damit auch die Entwicklung der 
zur V,erfügullig Ist-e<hend,en Mittel in jedem 
einzelnen Versioherungszweig gesondert zu 
verfolgen. In den von den genannteI1 Anstal­
ten ,durchgeführten RentenveI'lsiche.rung,en; 

also 'in der Inv,a.lidenv.eI1sicherung, be7Jie­
hungsweise in der kna~psohaftliohen Renten­
versic.herUing ,i,st die getrennte Erf3Js'sung' der, 
Einnahmen u]);d Aus.gaben auch zur Ermitt­
lung des Ausmaßes der VOl'schüs,se aUis 
BuncLe,smiUeln erfor,der1ich, auf die die Ver­
sicherungsträger gemäß § 85 (3), lit. b), An­
spruch haben. Die vorgesehene gesonderte 
Reohnung,slegung dient in· e.rster Linie den • 
angeführten Zwecken. 

Zu § 4: 

Bei der AUgemeinen Unf,aUv,ersiCJherungs­
anst,alt,beli der Landwirtschaftlichen Unfall­
versicherungsanstalt, und bei der Invaliden­
veI'sicherungsanstalt ;soU die Gesc.häfts.füh­
rung auf }e eine Hauptstelle mit ,dem S.itz in 
Wiern un,d ,rum meil:were L,anldeslStiel1en für jed,e 
dieser Anstalten aufgeteHt werden. Der ört­
!:ich,e Wirkungsbereich rind der ISitZ der Lan­
dessteHen ,außel'lha:1b ,WteID!s wurden hiebei 
mit dem Spreng.el und Sitz der gegenwärtig 
in den BUll!desländern bestehenden Unfall­
und' Rentenver,siohe,rungsträger 'naoh Mög­
lichkeit abgestimmt, da:mit 'dJie vorhandenen 
Personalstände und Büroe1nrichtungen an 
Ort und Stelle im R,ahmen des Aufgaben­
ber'eiches der Land,e,sstellen verwend'et wer­
den können. Bei den übrigen ,im .§2 ,vo,rg,e­
sehenen Unfall- und Rent.ell!veJ.'ls,iCJherungs­
trägern erscheint die Erri'dhtung von Landes­
stellen ni c ih terforder1ich; ,im Bedarf.sfal1e 
bleibt es der Anstalt über.lasserr, AuskUllft.S~ 
stellen. in ,einzei'nen Bundelslän.d,ern ,einzu-. 
richten . 

Die ,in Wien hest'ehendel1' je zwei Büro­
stellen (Hauptstelle Ulnd Lanrlesstel1e)' körrIlJen 
zue!iner Bürogemei'l1!schaft v<e'l'einlgt werden. .. 
In die Landesstellen wrrd die Verwaltung 
insoweit zu verlagern sein, als sie eines un­
mittelbaren Kontaktes mit den Versicherten 
und ihren Arbeitgebern beldarf, während in 
der, z.entr,ale der Anstalt die Leitungsagen­
den, di1e Vermögensverwaltung, die Buch­
haltung und Personalwirtschait konzentriert 
werden ,soll. Im Abs. (2) sind die Aufga­
ben. aufgezählt, die j e den fall s ,den L1an­
des'steUen zur <Besorgung zu überlassen sind; 
außer diesen Aufg,aben können ihnen aber 
durch die Satzu:ng ,der Anstalt auch nocih 
a'ndere A,ufgaben' zugewiesen werden, die 
aus den 'Übenangeführte-n: 'Gründen !besser 
.durch liokale ,st'81nen dUl'dhgefÜJhrt werden. 

Da den 'L3Jn.d8iSlsteÜelll: weitgehende .Ent­
sohe,LcLungs;: und Verwaltungsbefugnis,se 'ÜJber­
tragen :sima, iJst es notw.eiJlldJig, für .dJi'ese SlteUen 
auch besondel'le V,erw.altung,skörper (Lande's­
stellenausschüs,se) vorrliuSiehen. DieshezÜJ~U.c.h 
wird auf die Ausfühmngen zu § 14 hlinge­
wiesen. 
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, 

Zu § 5: je eine'r Gebi,ets- und Landwirtschaftskran-
Wie schon oben einleitend zu Abschnitt I kenkasse für das Bur,genland [Abs. (3)] sich 

hervorgehoben wurde, wird in derK'ranken- erg,ebenden SpreugeIände'rungen - nicht ge­
versicherung im wesentlichen die bilsherige ändert. Der s ach I ich e Wir k u n g s b e­
Org,anisaHon beibe:halten. Es bleiben also !in re ich ,erfä,hrt in mehrfacher Hinsicht eine 
der Krankenversiche.rung der Arbeiter und Erw,eiterlJlI1g. Durch dJi,e Beseitigung der Be­
Angestellten nach, wi'e vor vier Kassentypen triebskrankoenkaslsen, die ihre Tätigkeit in 
be,stehen: Al1gemeine Gebi'etskrarlllkerulmssen öst,erreioh erst nach dem 12. März 1938 auf­
(früher Ortskrankenlmss,en), Landwirtschafts- genommen haben, wird der Ver,siooer­
krankenka'ssen (früher Larudkrankenkaslsen), tenkr,eis ~,er Gebiet~krank,enka,ssen ,erwei­
BetI1iebs.kran1k,enkassen und Innungskranken- tert. D~e ,Landwlrtscbaftskrank~nkassern 
kassen. Die Zahll der Betri!eibslU'iankenkassen haben durch Auflassung der ehem~hgen Be­
wird aUerding,s durch die. Beseitigung aller. triehskra~~en~as~e .des R~ichs einen. --':.wenn 
dieser Type arugethöri,gen Kasse1uO'ebilde die auch verhaltmsmaßlg germgen - Mltgheder­
eriSt ,naCh dem 12. März 1938 erriohtet 'Wo'rden zuwachs zu V'erzeichnen, weil alle. in staat­
s.ind, und durch ,d~e AufJös'ung der Betriebs" oli~en Iland- .. u~d forsbwi~tschaftlichen Be­
krankenkassen für Eisenbahnbedienlstet,e tneben beschafhgten Versl'cherten nunmehr 
- von d,en letzteren wiv,d ledigLich die Be- z~ ~den. Lall'dwirt.sooaftskran~enkassen zuge­
triebskrankenrkasise derW,iener Verkehrs- hong smd. Aus der Durchfuhrung d,es § 7 
betr:i'ebe aJufflecMerhalIt'eil _ wesen:tlich v'er- wivd sich ferner eine Erweiterung des sach­
ringert. Von der, Type der Innuillgskranketn- li~hen ~irkurugsbereiches so,wohl der Ge­
kas's.en best,eht nur mehr ,eilne ,elinzige Kran- bl<~bs- WIe auch der L'andwlrtschaft~, B~­
kenkaslse, nämlich die Innnngskrankenkasse tmebs- und Innnngskrank,e'll'kaS5'OO d.urch dIe 
der Fleiseher und ,Pferd'eflei,s,oher in Wien. Znweilsung der b1sher -den Trägern der In­
nie in Aussicht genommene AuflösungaUer . validenve:-sieher:nng obliegenden :s~~nann­
Betrie,bs- urnd IUilungskrankenkassen W'urd,e ten GemNnlschaftsaufgaben ,der DurchJuhrung 
bis zur endgültigen R'egelung der ,österrelichii- de,r ."?rbeugend.en ,Gesu~:dheits.fürsorg,e, der 
sohen Sozialverisichernng zUflückJgestetllt. Betelh~ung :a'~ der . Be:volkerullJg~ und Ge­

sundheItspohhk 'SOWIe [lnsbetsondereder Re-
Zu den obenange,führt,en vier Kas'sentypen 

tmten hinsiohtlich ,der K,arnkenver,sioherull'g 
der Iselbständig Erwerbstätigen noohdie 
Me ist e r k r anke n k ass 'e n hiinzn. Zieht 
man schließlioh als Sonderor'gaui,sai'i'O'nen der 
K.r:ankenversich,erung ,anc.h die Be r ga r­
b ,e i t e r v ,e' r 's i c Ih e run,g ,s an, 's tal taLs 
Trägerd,er knapp'schaftliclhen 
K r a n k e n ver s ,ic h ,e r un g und die V e T_ 

si c h 'e r n n.g s a ns t ,a I t '. d' e' r Ö s te r­
re 'i chi 's c he TI E 'i Si 'e nb ahne n als Trä~ 
ger der Kranke,Dlv,ersiC:herun'g d,e,r Eisenbahn­
bedl~eD!ste1,elll nnd der ,d:ieseill GIeic:hgelstellten 
[§ 2, Albs. (1), Z.5] ,sowIe die IK Ta n k ,e, n v e. r­
sie her u n g san s tal td erB u Ill.d e s' a n­
ge s t 'e 11 te n [§ 5, Abs. (4)]:in Betraoht, so 
s,ind ,aHe Träger de,r sozIalen Krankenver­
siClhemng, die nach< .dem Entwurf übeI1haupt 
v'Ü'l'gesehen siind, voUzählig 'angeführt. Der­
schon bald nach dem ersten W'eltkrieg hegon­
Dene Prozeß der Kon!zentration de,r Kranken­
ver:sichernngsträger, ,der ,in der Z'elt der 
Herrschaft des Reichsrecihtes ulll,teribrochen 
worden ist, wird damit wieder um ,einen 
Schritt fortgesetzt. -

Her inländisßhe ö r t 1 ich e Wir k u n g s­
.b e r eie h der bestehenbleibenden AJIge­
gemeinen Ort.s(jetzt Geibiets)kr,a;nrk'enkassen 
und der Land(j:etzf Landiw.irt schafts) kran­
kenkassen wird - ,abgesehen von den durch 
die Anpassung an {Len Gebietsumfang der 
Länder [Abs. (2)] und durch ,dIe Errichtung 

gelung des kontroll (v,ertrauens)äI'lZtHchen 
p,iens'tes ergeben. 

Im Abs. (1) wir.d ferner die Zuständig­
keit hinsichtlich der K ra n k e n vers ich e­
run g der Ren t n e r' der Invaliden-und 
Angestellten(Pensions)versicherung prakti­
schen Bedürf.nissen entsprechend neu ge­
regelt, wobei der Grundsatz vorherrscht, -die 
Rentner der Krank,etnka'sse zuzuwei,sen, d,er 
sie auf Grund ihrer letzten yerslcherungs­
pflichtigen Besohäfttgung vOr Anfall der 
Rente angehorten. 

Die bei Einführung des Reichsversiche­
rungsrechtes an der damals in österreIch be­
stand,enen Org,an1sation der Krankenvevsiclle­
rung vor,genommene Änderung, daß die An­
gestelltenkrankenkassen beseHigt wurden, 
wird beihehalten, da kein drillJglellder Anlaß 
vorUegt, von i!h,r .abzugehen, die Angest'elUen 
siich damit abgefunden !haben u-n,d der Zu­
staTIJd ,zweifel1os 'ei!niH ,be,achtliche Evsparni,s 
an VerwaUungsa~beH und Verwaltungs'lwsten 
bedeutet. Es sind daher nach detm Gesetze 0 

di,e Angestellten zu denselben K:l~ankienikassen 
zuständi'g, zu denen die Arbeiter ,des Betrie-
bes gehören. \ 

D,e Träger der Meisterkrankenversiche­
rung, die sogenannten M ei s t e r k r an k e n­
k ass e n, die eine dem Reichsrechte fremde 
Einrichtung darstellten, trotzdem aber bei 
dessen Einfüh~ung in österreich g1ücklicher-

3 
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weise erhaUen werden konnten und die so­
g!\r während der' Zugehörigkeit österreiohs 
zum Reich eine starke VeJ'lmehrung ihres 
Mitgli'edeI1standes durch Ausdehnung des 
Ver:sicherungszwanges und einen einheit­
lichen Ausbau der Leistungen erDuhren, blei­
ben mit ihrem bisherigen Zuständigkeüsbe­
reiche beistehen. Eine geringfügige Änderung 

. ist nur im § 6, Alls. (3), vorgesehen, wonach 
die an Mitgliederzahl kleinen Me~sterkmnken­
kaissen der Lastenfuhrwerker in Wien, und 
der Handelsagenten und Handelsmakler in 
Wien mit der Krankenkas,se der Buchkauf­
mannschaft in Wien vereinigt werden. 

Als Folge der Wiedererrichtung des selb­
ständigen Landes tB ur g ,e nl an d (Burgen­
landlgesetz, &t. G. Bi. Nr. 143/1945) wird die 
Erriohtung einer Gebietskrankenkrusse mit 
dem sachlichen Wirkung,sbereich einer All­
gemeinen Ortskrankenkasse und einer LaJ:.'d­
wirtsohaftSlkrankenkasse mit dem sachlichen 
Wirkungsbereich ,einer Landkrankenkrusse 
für dieses Land verfügt. Die Gebietskranken­
kasse hat auf -Grun1d ·einer vorläufigen Ver­
fügung des Bundesmin1steriums für' soziale 
Verwaltung ihre Tätigkeit .tatsächlich bereits 
mit 1. Jänner 1946 aufgenommen, der Zeit­
punkt der Errichtung der . Landwirtschafts-' 
krankenkasse für das Burgenland soll erst 
duroh das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung bestimmt werden. 

Die BeamtenkrankenfüJ'lsorgeanstalt für die 
Alpen- und Donau-Reichsgaue bleibt nach 
Abs. (4) mit ihrem bisherig·en Sitz und ört­
lichen Wirkung,sbereioh als Kr an k e n­
ver s i c he run g ·s ans tal t der B u n­
d ce ,s a i1lc g ,e SI te 111 t e n weiter bestehen. Die 
Anstalt, di,e währ,end ,dielr Besetzung ihre 
Tätigkeit al,s Fürsorgeein:richtung fortgesetzt 
hat, erhäilt damit ~ieder ihren ffüheren Na­
men und ihren früheren Charakt'er als 
SozialversiC!herungsträger. Sie ist für den 
ihr im Burudesangestellten-Krankenversiche­
rungsgesetz 1937 und In später erlassenen 
Verfügungen (§ 54) zugewie,senen Versieh er­
tenkreis ZUlständig. 

Zu § 6: 

In: der Unf,a1l-, Inv1allid1en·, .Ang\e,stelUen­
(Penslions)- und knappschaftlichen Renten­
versicherung wird die bisherige Organisation 
der Ver,sicherungsträger - abgesehen von 
der Eigenunfallversicherung der Bediensteten 
der Gemeinde Wiell. - zur Gänze durch die 
im § 2, Abs. (1), vorgesehene neue Organisa­
tion ·ersetzt. Alle na'ch bisherig,er Vorschrift 
zustä,ndigen Träger solcher Ver,sicherungen 
werden daher im Abs. ,(1) als aufgelöst er­
klärt. AlUfgelöst werden demnach alle L a L1 d­
wirtschaftlichen Berufsgenos-

sen 's c h a f t e n (auch Landarbeiterv,ersi­
cherungS'anstalten genannt), die gegenwärtig 
noch Trager der landwirtschaftlichen Unfall­
versicherung sind, und s ä m tl ich e L a n­
des ver s ich e run g ,g ans tal t e n,' die 
auf GI~und ,der als vorläufiges österr,eichisches 
Recht weiter angewendeten' reichsrechtlichen 
V orschriften in allen Bund.e.sländern dlie In­
validenversicherung und die sogenannten 
"Gemeinschaftsaufgaben der Krankenver­
,S1icherung" (§ 7), in e'iniglen Bumd:elsländern 
aber. als zwi,schenweH.iJge Einrichtung 
auch die Unf,al1verlsicherung der ArbeHer und 
Angestellten und die Pensionsversicherung 
der Angestellten (Angestelltenversicherung) 
durchführen. Von ,der Auflö,sungsvorschrift 
werden . auch alle z w i s c h e n w eil i gen 
·E i n r ci c h tun g'e 1;1 hetroffen, die in der Z,ei t 
vom 10. April 1945 bis zum WirkJsamwerden 
der neuen Organisationsvorschriften (1. Jän­
ner 1947) seitens der Staats(BuI1des)regie­
rung, delI' Btelsatzillngsbehörden in den vier 
Besatzungszonen österreichs oder der öster­
reichischen zivilen Landesbehörden für die 
einzelnen Versicherungen, ein s chI i e ß-
1 ich der Kr a n k ,e n ver si c he run g, 
geschaffen und nicht schon vor dem Inkraft­
treten des SV-ÜG. wieder aufgelöst worden 
sind. Hierunter fallen unter anderen die Ar­
beiterversicherungsanstalt, die Angestellten­
versicherungsanstalt, d'j,e Versicherungsan­
stalt der österreichischen Eisenhahnen und 
die Notarver,sicheming'sanstalt, die ,sämtliche 
auf Anordnung. oder mit Zustimmung der 
Staatsregierung in Wien erriditet worden 
sind, um an Stelle der früheren reichsge­
setzlichen Vetsicherungsträger (Versorg:ungs­
einrichtungen) die Versicherung in den 
damals für die Staatsregierung erreichbaren 
Ländern' (Wien, Niederösterreich und Bur­
genland) durchzuführen. I:n and\el'oo Bundes­
ländern wurden die Landesversicherungsan­
stalten mit der vorläuf1gen Fül;nung der Ge­
schäfte der Unfallverlsioherung, wieder mit 
Ausnahme der in der Limd- und Forstwirt­
sohaft Beschäftigten,und der Angestellten­
(Pensions)versicherung betraut. Eine Reihe 
von Versicherungsträgern mit d,em Sitz 
frußerhalb Österreichs hatten Sektionen, 
Zweigstellen oder Geschäftsstellen in öster­
reich, die mit dem Wegfall dieser Versiche­
rungsträger in das Stadium der Liquidierung 
traten, aber gleichzeitig als zwischenweilige 
Einrichtungen mit der vorläufig,en Fortfüh­
rung der Geschäfte der V,ersicherung in 
ihrem bisherigen' Wirkungskreis beauftragt 
wurdt;ln; die,s war zum Beispiel der .Yall bei . 
der "~Ostmärkischen Knap.pschaft in Graz i. L." 
(wch Bergarbeitervel'sicherungsanstalt ge­
nannt) . und bei mehreren Betriehskranken­
kassen mit dem Sitz außer halb österreichs, 
die für die ihr zugehörigen österreichischen 
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Verfügungen besedtigt woI'iden :silIld, fallen sie 
mit dem' Inkrafttl'eten der Bestimmungen 
über dl,e neue Organis~tion dea- österreichi-

Betriebe Geschäftsstellen errichtet hatten. 
Alle diese provisor1schen Vorkehrungen 
mußten, ohne erst die gesetzliche Regelung 
abzuwarten, auf administrativem Wege ge­
troffen werden, damit die Sozialv,ersicherung 
dort, wo frühere reichsrechtliche Versiche­
rungsträger mit dem Sitz außerhalb öster­
reichs infolge der eing'etretenen Änderung in 
staatsrechtlicher Beziehung plötzlich wegge­
fallen sind, ohl,le längere Unterbrechung 
weiterhin durchgeführt werden konnte. Be­
züglich der rechtlichen StellThllg der zwischen­
weiligen Einrichtungen und der Rechtswirk­
samkeit der von diesen Einrichtungen ge­
troffenen Entscheidungen und Verfügungen 
wird auf die §§ 10, Abs. (2), und 118, Ab­
sätze (1) und (2), hingewiesen. 

.schen . Sozialver,s·icherung, das ist. mit 

. 1. Mai 1947, ausnahmslos weg. In _ ihr.:er 
Eigenschaft als'. Sektionen, Zweig- oder Ge­
schäftsstellen der früheren reichsges,etzlichen 
Versicherungsträger werden sie jedoch mit 
dem 10. April 1945 liquidiert [§ 117, Albs. (2), 
lit. a]. 

Ahs. (1) ordnet nicht nur die Auflösung 
der in österreich d,erzeit noch weiterbeste­
henden, ,auf reichsrechtlicher Vorschrift basie· 
renden Vel'sicherungstrÜJger und' der zwi· 
schenweiligen Einrichtungen, sondern dar· 
über Irinaus in der Krankenversicherung 
auch' Inoch die Au{lösung der IB e:t r i ,e b ,s,­
k T 'a n k e n k ,a iS SI e, 'li, ,die, eI'lst nach de m 
12. Mätl'z 1938 errlichh:~t worden IsUlnid, fe"rlner der 
Betf'h~bskraillkenkaJsSlel1 rür Ei,s·enbahinhedien­
stete; ,an .. Von den 1e·tzf,genannten wird ~edig­
lieh di,e Betriebskrankenka,ss8 ,der Wiener 
Verkehflsbetrile.be ,auflre,chteflha'lte,n; aUe übri­
gen, Betl'iebskranikenkassen für Ei,se-nbaJhnbe­
die'nistete werden'· durch d,1e V,er,s,icherung~­
ansta'lt d,er österreiclJiislchert .E1seri:barhnen 
e,rsetzt,die Is-owohl Träger der. Kr,ITrrken- wi,e 
aUCJh der Unfall- und TnvaIidenversichening 
der Eisenbahrrhediemtet,en werden Isoll (Be­
gründung zu § 2). 

Die Auflösungsbestimmnngen des Abs. (1) 
solleill gemäß § 117, Abs. (2), lit. c, er,st 1m 
Zeitpunkte in Wirksamkeit treten, an dem 
die neue Organisation. der Versicherungs­
träger ins Leben geruf,en wird, da,s ist ,also 
mit 1. Mai 1947. 

Abs. (2) verfügt die Auflassung der auf 
österreichisClhem Gebiete befindlichen 
Dienststellen von Ver,sicherunglSträgern mit 
d,em Sitz außerhalb österreichs. Viele dieser 
Dienststellen haben ihre Tätigkeit tatsächlich 
schon längst eingestellt, doch ist die formale 
Liquidierung und Abwicklung ihrer Rechts-

- geschäfte noch ausstäq,dig. Die gesetzliche 
Grundlage hi-efürsoll ,dJurch die Bestimmun­
gen des Abs. (2) und durch die folgenden 
Be,stimmungelI1 de'r §§ 12 und 13 !gelStchaUen 
weI'lde,n'. Wi'e schon oben. ,erwähnt, führen 
einige dieser D1elllist!steHen: au-fGrund ~uf­
sichtsbe.hördlioo.er Weisung 'oder ,mit Zu­
Is1lilmmUlllJg dler A'llfsichb,.be!hö f1dem. d'i etGe's,ohä ftle 
der Ve~sicherung I8IinstweHen fOl1'1. Soweit 
solche zwisc;henweiHge· Einri,ohtungen nicht 
schon .früher durch.andere zwischenwe·iUge 

Nach Abs. (2)' wef\den selbstverständlich 
auch aUe in österreich noch befindlichen Ge­
schäfts- oder. Zweig-stellen von E I' S a i z­
k,a oS IS e n auflgel.assen. So,lche Ersatzkars,sen 
wurden s·einerzeit nach der iBes,etzungösfer­
reichs nur für Versicherte zugela,ssen, die 
aus Deutschland kamen und dort bei einer 
Ersatzkasse ver,sichert waren. Einige der Er­
satzkasslen ihatteill in österreich iGe'schäfts­
o.der Zwe:igstellen enichtet, die :mm gleich­
falLs nach den Bestimmungen des 'Abs. (2) 
und der §§ 12 und 13 ,endgültig 1iquidlE'rt 
wer,den sollen. . 

Die Vereinigung der im Abs. (3) bezeich­
~eten an Mitgliederzahl kleinen Meisterkran­
kenJms,sen mit einer größeren Meistel'kran­
kenkasse wurde vom V,erband der Meister­
krankenkassen 'angeregt und liegt auf' der 
Lini'e der auch in der Meisterkrilllkenvef\si-. 
cherung im Zuge befindlichen Konzentratio'ns­
bestrebungen. 

Zu § 7: 

Nach den· als vorläufllg österreichisches 
Recht weiter angewendeten reichsrechtlichen 
V'or,schrHten sind die Landesversicherungs­
anstalten nioht nur Träger ,der I n val i d e n­
ver s ich e NI n g, ,sondern auch Träger der 
Krankenversicherung für solche Aufgaben, 
die zweckmäßig gemeinsam für ihren Bezirk 
duroog'efÜhrt werden (sogenannt.e ({je m ,e i n· 
sc ha f t sau f ga·b·e n). Als s,ol,che. Gemein­
sc.haftsaufgaben wuI'idenerklärt: 

, ? 

1. der Betrieb von Heilanstalten, Erhoc 
lungs- und Genesungsheimen und ähnlichen 
Einrichtungen, . . 

2. die Durchführung ·der vorbeugenden Ge­
sundheitsfürsorg,e oSowie die Beteiligung an 
den Aufgaben der Bevölkerungs- und . Ge­
sundheitspolitik, 

3. die Regelung des vertral\l,ensärztlichen. 
Dienste,s, '. .. 

4. die 'gemeinsame Verw,altung der Rilck-, 
lagen .der Krankenkassen, ' . . . . 

5. die Verwaltung der Gemeinlast für den. 
Bezirk der Landesvel1sich,er1illgsl:l.Ilstalt" -,:;; , 

6. di,e Prüfung d.er .Geschäfts-,·Rechnungs'­
und Betriebsführung. der Krankellka:s'Serr:und ; 
KassenvE)rbände(Abschnitt H, Artik,eL2,§1: 
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des Aufbaugesetzes vom 5. Juli 1934, Deut­
sohes R. G. B1. I S. 577, und D'ritte Verord­
nung zu diesem Gesetze vom 18. nez-ember 
1934, Deutsches R. G. BI. I S. 1266.) 

Alle' einschlägigen Vorschriften über die 
Gemeinschaftsaufgaben werden aufgehoben. 

keitdes im folgenden § 9 vO'rgesehenen 
Hauptverbandes ,der, SQizialversiche,rungs· 
träger gegeben ,se1n wird. 

Die oben unter Z. 1 genannte Aufgabe 
wird aus Gründen ,einer zweckmäßigen Ver­
wendung' ,der hiefür bestimmten Mittel nach 
einheitlichen Grundsätzen inmer:halb d,es Ver­
sichertenkre~ses oereinzeh)len' Rent,e'llVer-, Zu§ 9: 

Abs. (2) trifft eine der BesUn;tmung des § 6, 
Abs. (2), analoge Bestimmung für die Ge­
schäft,s(L.andes)stellen der reichsgesetz1ichen 
Ve r b ä lli devon Versicherungsträgern, SO'­
w.eit sie ihren Sitz außerhalb österreichs 
hatten. 

sicherurug'strägerder Invalidenv'ßDSicherungs­
anstalt, bzw. für die Angestellten der Ange­
stelUenversicherungsanstalt übertrag,en; hie­
bei wird diese Auf'gabe gleichz-eitig auf die 
Errichtung und den Erwerb der tm Punkt 1 
genannten Einriclltungen 'ausgedehnt. Für 
die 'zur Vel'sicherungsanstalt der 'Österr:eichi­
seh,8'.II: EilsenbahlIl!oo ,als Träger delr Invabiden­
vel"sicher:ung zugehörigJen Versicherten fällt 
die ,in Rede .stehende Aufgabe ,de.r g,enanntem 
Anstalt zu, die - 'abgesehen von den zur Be­
triebskrankenkasse der ,Wiener Verk'ehrsbe­
tr,iebe - al1lCih Träger der Kl'IaIllIloonversiche­
rumg für den gleiohen Ver:Slic:hertenkreis ist, 
Die unter Z. 2 und 3 genannten Aufgaben 
raUen an die Krankenkassen 'zurück, so daß 
aillso d'er Isachliche WirkU!llJgsbel1eich der Kran­
kenkassen - von de.r unt,er Z. 1 gena:nnten 
Aufgaben abgesehen - wieder aUe Aufg,aben 
de,r Kra~enfVersicherung um faßt. nie bis­
h!er vorgewhl'liehene gemeinsame Verwaltung 

. der Rücklagen der Krank,enver:sioheruTiig als 
Sondervermögen durch die Landesv,ersiohe­
rungsanstalten soll in Hinkunft entfallen, 
weil die naah den neuen Organi'sationsbe­
stimmungen bestehenbleibenden Kranken­
kassen finanziell 1ei,stungsfähLg Igenug sind, 
um eilne derartige AU!sgleichsmöglichkeit 
überfl~ssiig ,ersöhe'inen .zu l.a,ss,en. Aus dem 
gleichen 'Grunde entfälltauoh die oben unter 
Z. 5 erwähnte Aufgabe d,er V,erwaltung der 
GemeinLast, die in österre,ich übrigens nie­
maliseiil1geführt ,wordem, :war. De.sgl'eichen 
entfällt ,schließliCh die Ge.meilIlscih,aftsaufgabe 
der Prüfung der Geschäfts.-, R'echnung&-und 
Betr:i,ebsfühmng; die Vornahme di,eser Prü­
fungen wird ,Sa~he des ReohnuUJg'shofe!s und 
der Auf'sichtshehörden sein. 

Eine vollständige Neuermig gegenüber dem 
bisherigen Zustande stellt die Errichtung 
eines' alle ästerreichischen Versicherungs­
trägerumfassenden Hauptverhandes dar. 
Seine Hauptaufgabe wird es 'sein, die allge-' 
meinen Interessen der österreichischen 
Sozialv,ersicherung wahrzunehmen und die 
Versicherungsträger, ~den Verband der 
Mei,sterkrankenkassen) in gemeinsamen Ange­
legenheiten zu vertreten, insbesonder,e auch 
an der Vorbereitung der Gesetze-für die 
Sozialversicherung mitzuwi:rken. Berecht'igten 
Sonderint,eressen einzelner Gruppen von 
Versicherungsträgern (z.um Bei'spiel der Ge­
biets- und der Landwirtschaftskrankenkas­
s,en) kann im Rahm'en ,des, Hauptverbandes 
durch die Bildung von 'Ausschüs,sen Rechnung 
getrag,en wer,den [§ 38, Abs. (2)]. Die alle 
Sozialversicherungsträger gemeinsam betref­
fenden Angelegenheiten stehen aber zweifel­
los so im Vordergrunde, daß die Errichtung 
eines einheitlichen Verbandes geboten und 
zweckmäßig erscheint. Besonders für die 
Aufgabe ,der Schafliung eines neuen öster­
reichi,schen Sozialversicherungsrechtes und 
dessen Fortentwicklung wird sich die Zu­
sammenf,assurug der praktischen Erfahrungen 
der Sozialversicherungsträger in ein e r 
Körperschaft als nützlich erweisen. Auch be­
steht gewiß ein Bedürfnis aUer Sozialversi­
cherungsträger, gleichgültig _ welche Berufs~ 
gruppen 'sie :nu betr,euen h:aben, einen Aus­
gleich zur wirtschaftlichen Ausnützung der 
den ;einzelnen Versicherungsanstalten und 
Verbänden gehörigen Heil- und Pflegeanstal­
ten und Erholungsheime zu ermöglichen. Im 
Verkehre mit dem Auslande wird es für das 
Ansehen der österreichischen Sozialversiche­
rung ,ehenfans vom Vorteil sein, wenn diese 

Zu § 8: durch einen gemeinsamen Verband g~-
Der Ver ban d d er ,M eis te r k r a n- ,schlossen auftritt und so die S~ellungnahI?e 

k e n k a s se n, der in anderer FO'rm, nämlich ,I-de~ ?sterreichischen. SO'zialvevslCherung em­
in Eingliederung in den Reichsverband der helt11ch vertr,eten WIrd. 
Innungskrankenkassen auch während der BesO'nders hervorgehüben zu werden' ver­
Zeit der Besetzung, und zwar mit ,den gl,eichen dient die iim Abs. (3) unter li1.. c bezeichnete 
Aufgaben, die der Verband der Meisterkran- wichtige und schwierige Aufgabe des Haupt~ 
kenkassen nach altem österreichischen Rechte verbandes, für alle SO'zialversicher:un.gsträger 
hatte, W1ei:terbestiriden hat, beh~lt im wesent- mit Zustimmung des Bunä,esmin.ist.eriums 
lichen nach dem Entwurf dooselben Aufgaben- für sO'ziale Verwaltung bindende Richtlinien 
kreis wie bisher; soweit nicht die -Zl1S'tändig- zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 

" 
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pensionsrechtlichen 'VeI'lhäUnisse der Sozial- eachlicher Wirkungsbeteich nicht auf einen 
versichel'IUngsbediensteten aufzustellen. Dies einzigen österreichischen Versicheningsträ­
bezüglich wird auf die näheren Ausführungen ger übergeht, wird die Auft.eilimg des Ver­
der Begründung zu Abschnitt VI hiuge- ,mögens samt Rechten und Verbindlichkeiten 
wiesen. dem Einvernehmen der beteiligten österrei· 

Eine weitere überaus bed,ootsame Aufgabe chisehen Versicherungsträger überlassen. 
des Hauptverbandes Ist ·der im § 75, Abs. (1), Hiedurc.h wird es ermöglicht, die den Besan-. 
vorgesehene Abschluß von Rahmenverträgen derheiten des einzelnen Falles am besten 
mit den Organis.ati{)n,en d:er Ärzte, Zahnärzte, . entsprechende Lösung zu finden. Die Geneh­
Dentisten, Hebammen, Krankenhäusern, migung des Bundesministeriums für soziale 
Apothekern und ander,en Erfüllungsgehilfen Verwaltung ist mit Rück,sicht auf die unter 
der Soz1alversicherung mit Wirksamkeit für Umständen gegebene Bedeutung der finan­
das 'ganze Gebiet der Repu'blik österreioh ziel,len Auswirkungen der Auf teilung für die 
oder T,e.jJ.e derselben. Kommt ein derartiger beteiligt~n Ve:rs'ioherungsträger vorgesehen. 
Rruhmeriv,ertmg . mit ,dien Organisationen der Für den Fall des Nichtzustandekommens 
Ärztezustand,e, 's.o i,st d€,r Hauptverband einer Einigung ist durch die Entscheidung 
ermä,chtigt, für aHe .oder bestimmt'e Gruppen dieses Amtes v.orgesorgt. 
der ang'81soh1os,senen Krantkenver.sicherungs- Im Abs. (2) werden ,die erforderlichen Ver· 
träger bindende RichtIiruien für die Einrich- fügungen für die Abwicklung der Geschäfte 
tung und Durchführung- des kontroH(ver- des aufgelösten Versicherung>strägers ge­
trauens) ärztlichen Di,enste,s zu erlas'sen troffen. In qen Fällen des überganges des 
[§ 75, Abs. (1), letzter Satz]. Wirkung;shereiohies auf mehr,er,e österrei­

Zu § 10: 
Abs. (1), Satz 3, erte.ilt allgemein eine Be­

" fugnis, die sonst jedem Versicherungst'räger 
(Verbande) ,in. einem besoIlideren Verwal­
tungsakt verliehen werden müßte. 

Durch die Bestimmung des Abs.· (2) soll 
den schon in 'der BegrülJldung zu § 6, Abs. (1), 
näher besprochenen z w i s ehe n w eil i­
g 'e n Ein r fc h tun gen' der S .0 Z i a l­
ver sie her u n g (zum Beispiel der Ar­
beHerversicherungsanstalt, der Angest'ellten­
versicherungsanstalt und der Versichelrungs­
anstadt der österreiohischen Ei,senbahnen) mit 
rückwirwender Kraft [§ 117, 'Abs. (2), lit. a] 
Rechtsper~önlichkeit verli.ehen werdelIl, um 
,d'ie von' die,senEinriohtung,en getroffenen 
VerwaltUIlJgs'akte nacihträgliClh entsprechend 
zu legali>Siier,en. 

Im Abs. (3) wird durch Generalklausel 
dafür vorges.orgt, d~ß die neuen österreichi­
schen Versicherungsträger im Rahmen ihres 
örtlichen und sachlichen· Wirkllmg,sbereiches 
aHe Aufgaben und Befugnisse haben, die in 
diesem Wirkungsbereich den früher zu­
ständigen Versicherung1strägern nach den im 
allgemeinen als vorläufiges österr.eich~sches 
Reoht anzuwendenden reichs'rechtlichen Vor­
schrift'en zugewiesen waren. In diesem. Zu­
sammenhange wird aJuch auf die Bestimmung 
des § 37, Abs. (2), und der Begründung hiezu 
hingewiesen. 

chi,sche Versicherungst,räger wird die Be­
stimmung des abwickelnden Versicherung.s~ 
trägers zlllllächst den betehligten Versiche­
rungsträgern, wenn aber zwischen diesen ein 
Einvernehmen nicht zustandekommt, dem 
Bundesmj,nisterium übertragen, um auch hier 
den besonderen Verhältnissen des einzelnen 
Falles Rechnung tragen zu können. 

Zu § 12: 

A'bs. (1) befaßt ,sich mit den 1m Inlande 
befindlichen Verniögenschaften und Ver­
mögensrechten der Versicherungsträger, die 
bis zur Befreiung österreichs auf dessen Ge­
biet eine Sozialversicherung durchführten, 
ihren 1 Sitz ,aber außerhalb dieses Gebietes 
hatten. Das Gesetz nimmt diese Vermögen-' 
schaften und V ermög,ensrech te für die öster­
reichischen Versicherungsträger in Anspruch, 
auf die der Wirkungsbereich dieser auslän-' 
dischen Versioherungsträger in österreich 
übergegangen ist. 

Im Abs. (2) werden ,di,e AUJsrwirkUIlJgen 
d,es im Abs. (1) angeordneten VerlffiögelllrS­
überganges des näheren g,eregelt. Die nach 
Abs. (1) be.rechtigten Versioherungsträger 
werden hienach einerseits ermächtigt, Bei· 
tragsforderungen für Zeiten vom 10. Oktober 
1944 bis zum 10. April 1945 gegen inländische 
Schuldne'r geltend zu machen, ande,l'erseits 
verpflichtet, rur diese Zeit auch L1eistungen 
der Ber,e,chtigten f'elSitzusteUen und zu erbrin-
gen und Forderungen von Erfüllung,sgehilfen 

Zu § 11: (Ärzten, Apothreken, Krankenhäusern UiSW.) 

Abs. (1) trifft die erforderlichen Verfü- zu begleichen. Während j.edoch für die Erfül­
gungen wegen der Reohtsnachf.olge der auf- l;ung delr L€'istrul~lgiSlVerpfliCJhtunglen ehne 
gelösten Versicherungsträger. Bei solchen' Grenre in dem W·e,rte der übern.ommenen 
Versicherungsträgern, deren örtlicher und Vermögenschaften nioht gesetzt wird, wird 
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<loie. <Begleißhung der ForderUingen von Erfül­
lun'gsgehiU,en vel'schliedentlißh eingeschränkt, 
insbesondef'e 'alber ,auch :in der Richtung, <Laß 
sie mich Erfüllung der Letistungsverpflich­
tun gen in den übernommenen Vermög8'ns­
werten nooh ihre D-eckung findet. 

Zu § 13: 

Einseitige innerstaatliche Verfügungen über 
Rechte und Verbindlichkeiten von Versiche­
l'ungsträgernsind nur insoweit möglich, als 
die betreffenden Versicherungsträger ihre 
Tätigkeit ausschließlich auf inländisches Ge­
biet erstreckten. Im Abs. (1) wird <loaher be­
stimmt, daß die in den §§ 11 und 12 getrof­
f'Emefr Vedügung,en der zwi,s.ohenstaatHchen 
AU!s,e~l1'anderlsetz'UJ1g, die <bei allerr Ver­
sicherungsträg,ern zu g,ewärm,gen ist, die ihre 
Tätigkeit auch auf nunmehr ausländische 
Gebiete erstreckten, nicht vorgr,eifen können. 

Z uA b s eh n i t t Ir. 

Affen und Bildung der Verwaltungskörper. 

Dieser Abschnitt sieht den Wie d ,e l' au f­
bau der a u ton 0 m, e n Ver wal tun,g s­
k ö r per der S 0 z .i a I ver s ich e l' u n g s­
t l' ä ger u n ·d ~ h l' er. Ve l' b ä n d e vor. 
Hinsiclltilich der Arten und der Bildung der 
Verwaltungskörper 'folgt hiebei der Entwurf 
vielfach dem Vorbilde der früheren öster­
reichischen SO'zialversiclb.erungsgese1zgebung. 
Von' diesem weicht der . Entwurf wesentlich 
in folgenden zwei Punkten ab: 

1. Das Ver h ä I t n i s der Z a h 1 der 
Ar bei t ~D i 'e n,s t) n e h me l' ver t re tel' 
z ~ l' Z a h Id e rAr bei t (D i e n s:t)g Ei be r­
·v e l' t r e t e r wird ,bejallen Versicherungs­
trägern mit Ausnahme <loer Meisterkranken­
kassen ,und der Notarversichevungsanstalt 
für den Vorstand einheHlich mit 2 : 1 fest­
gesetzt. 

2. An Stelle der zwei Rechnungsprüfer, die 
nach früherem österreichischen Rechte zur 
Gebarungskontrolle der Versic'herungsan­
stalten und V·erbände berufen waren und von 
denen je einer der Gruppe der Arbeit(Dlensrt)­
nehmer und der Arbeit(Dienst)geberan­
gehörte, wird bei, den Träg,ern der 
Unfall-, Invaliden-, Angest~llten(Pensions)­
und knappscha-ftlichen Rentenversicl1.erung 
und bei den V·erbändenebenso wie bei den 
Krankenkassen ein übe l' w ach u n g sau s­
sc h uß errichtet. Die Aufteilung der Mandate 
auf die Gruppe der Arbei,t(Dienst)neihmer 
und Arbeit(Dienst)geber wird im über­
wachungsausschuß im umgekehrten Verhält­
nis wie im Vorstand, also im Verhältnis 
von 1 : 2, vorgenommen. 

3. Entsprechend der ,im § 4 vOl'gesehenen 
inneren Ol1g,ani-sation der AHgeme,inen Un­
fallveI'lsißhemngsanstalt, der ,LandwirtSiChaft­
Hchelu UfJlJf,aHver'siiCI1Ierunlgsrunis'1:,alt U1lJd' der In­
vali1denrverlsicherungsanstalt (BiLdung von 
Landesstellen) wer,eLell lThehen dem Vo~stand, 
d'em Überw.achungsall'sscll1Uß und den Renten­
all'ssc,hÜIil!SI8lli hci Id!i,esen Anstalten nocl1 
Land es ,s te 11e n aus s eh ü s ,s e vorge­
sehen, deren Zus~mmensetzung die gleiche 
l:st wil8' di'e des VOl'lstandes [§ 19, A;bs.(l)]. 

4. Für die K l' a n k e n ver sie her u n g IS­
anstalt der Bundesangestellten 
sollen mit einigen wenigen, durch die Eigen­
art dieser Anstalt bedingten und im Abs. (2) 
des § 14 zus.ammengef,aßtenAbweioh:umg,en die 
gleichen Bestimmungen über die Art und 
Bildung Y:Qn yerwaltungsikörpern Isowie über 
deren Tätigkeit gelten, wie für alle übrigen 
Kl1anlkellJver!gij,c:he~Uilllgs~,räJger [§ 14, Abs. (2)], 
so daß also die einschlägigen früheren 
SOThd,erhestimmuugen des Bunde.sge~etzes 
über ·d~e, Kr~enrver,sicherung -<loer Eund'es­
ang,estellten und di.e Verwaltung der genann­
ten Anstalt nicht mehr wieder in' Kraft 
g,esetzt werden. 

Die Mandatsaufteilung zwi,schen Arbeit­
(Dienst)nehmer- und Arbeit(Dienst)geberver­
tretern in den Verw1altungskörpern stand ur­
sprüngl.ich in einer gewissen Beziehung zur 
VerteHung der BeHf-3igJsbst. Die spätere ö,ster­
reichische Gesetzgebung beließ aber den 
überwiegenden Einfluß der Arbeit(.Dienst)­
nehmervertreter im Vorstand, also im ge­
sclhäftsführenden Organ der Krankenvel1siclie­
rungsträger, obwohl die Beitr.agslast auch in 
der Krankenversicherung nachdem VeThä1t­
nis 1 : 1 auf Versicherte und Arheit(Dienst)­
geber aul'geteilt wurde. Es ist kein triftiger 
Grund gegeben, den Arbeit(Dienst)nehmern 
in der Arbeiter- und Angestelltenversichermig 
den gleichen überwLegenden Einfluß' im Vor­
stande der Träger der Unl'aill-, Invaliden-, 
AngestelUen(Pensions)- lund knappschaft­
lichen RentenversicheTung weiterhin vorzu­
enthalten. Schließlich handelt es sich ja W'i~ 
in der Krankenversicherurug hauptsäßhlich -
und in erster Linie um eine Einr,ichtung 
zugunsten der versicherten Arbeit(Dienst)­
nehmer. Die Zahl der vel'sioherten Unter­
nehmer ist - abgesehen vander Land· 
3rbeiterv,ersic.he'rung - so ger1ngfügig, daß 
,auf sie bei -<loer AufteUung ,eier Mandate 
nicht besonders Bedacht genommen werden 
ka·nn. Das berechtigte Interesse der Arbeit­
(D1enst)geber an einer geordneten und 
gesetzmäßigen. Verwaltung der Mittel der 
Versicherung, an deren Aufbringung sie in 
der Unfallversicherung fast allein, in der 
Invaliden-, Ang,estelltelll(Pensions)- 'und 

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 72

www.parlament.gv.at



39 

knappschaftlichen' Rentenversicherung zum sioherung mit Aus-nruhme der V_erskherungs­
gleichen Teile wie die Vers-icherten bet-eiligt anstalt de'f österre-iClbilsClhen Eoisenba,hmen OIe 
sind, ist - abge'sehen von der Zuteilung eines Errichtung von R -e n te na u s s c h,ü,s Ise n 
Drittels der Mandate im Vorstand .- ,da- vor, die ,a'l1S joe eLnem Vertr-et,er der Arbeit­
durch gewahrt, daß an Stelle von Redhnungs- (Dienst)n'eh:mer und der Ar-beit(üienst)geber 
prüfern auch in der Unfall-, Invaliden-, sowie e,inem Bedierustetende-f Anstalt 
Angestellten (Pensions)- und knappschaft- best.ehen -sol,len [auc.h § 19, A>bs. (3)]. 
lichen Rentenversicherung ein Überwachungs- Um die Verwaltung gerade in Angelegen­
ausschuß als kontrollierendes. Organ auf ge- heiten, die den Versichertem, beziehungsweise 
stellt 'wird, in dem die Arbeit(Dienst)geber Anspruchsberechtigten unmittelbar selbst be­
zu 'zwei Dritteln vertreten sind, also den rühren, nämlich .die Entscheidung über 
überwiegernden Einfluß harben. Hiezu kommt LeistunglSansprüche, dem Beschäftigungs-, 
noch, ""daß in Angelegenheiten von grund- beziehungsweise, Wohnorte des Versicherten 
'bätZilicher Bedeuturug, wie dauerndeVeran- näherzurücken und damit das Vertrauen in 
lagung von Vermögensbeständen, Rechnungs- eine die örtlichen Verhältnisse entsprechend 
abschluß und Jahres,voranschlag, .Satzung und berücksichtigende VerwaHung zu stärken, 
deren Änderung und ähmliches nach den· werden bei d-en V,eilsic.berungsanstalten, di,e 
V orschlägen des Entwurfes (§ 32) nur in LandessteUeln :eingerichtet ha!ben (Allgemei.'n.e 
gemeinsamer Silzung des Vorstandes und des Unfailveilsi,oherungsansta1t, Landwirtschaft­
Überwachungsausschusses (sogenannter e r- hche Unfallversicher.ung,sanstalt und Invali­
w e i t e r t e r Vor s t a n d) gülUg Beschluß denversicherun.g,sanstalt) Ilentenausischüsse 
gefaßt werden kann und daß überdies in am 8itze jeder Landes,stelle erriciht,et. Auch 
einigen dies·er Angelegernheiten, die für die verwaltungsteclmilsche Gründe .laIss:ene,inen 
finanziel1le Gestion von besonderer Bedeutung dezentralisierten Au f,b au der Rentemaus­
sind, die Zweidrittelmehrheit für einen gül- schüss,e. angeze1gt erscheinen. Die große Zahl 
tigen 'Beschluß vorgeschrieben ist. der von den Rentenausschüss.en ,zu -erledi-

Eine Ausnahme von der allgemeinen genden GeschäftsfäHe mac-ht es bei den oben­
Regellurug ;lliinsichtlich der Arten und ,der gena,nnten Unfall- und RentEmv-ersioherungs~ 
Bildung der Verwaltungskörper ist für die t-rägern 'llotw,81ndig, daß die Aurssohüslse _ vi-eI 
Ver 's ich e run g san s tal t des N 0- häufiger e,inberufen werden als der Vorstand 
t a r ia t e s vorgesehen. Für diese Anstalt und der überwachungsaus-schuß. nie damit 
sollen die durch die Eigenart -des Versicher- verbundenen häufigen Reilsen der Veilsidle-

runQ)sV'ertreter zu. d-en .Aussc,hußlsitzungen tenkreises bedingten einschlägigen Sonder- ~ 
b t · d'ed .. K ft geset t n würden bei ll'usschließHch zentraler Errich-es Immungen es Wl er m ra z e 
Nötarver,s.icherungsgesetzes 1938, B. G. BI. tung in Wi.en nicht nur ,erhebHch .mehr ZeH-' 
Nr. 2 [auch § 1, Abs. (3), de.s Entwurfes] verlust ulnd Kosten vemr's,achena~s bei dem 

im Entwurfe vorgeschlalgenen dezentralisier-
gelten. ten Auf,bau, sondern den ZUls.ammentritt der 

Die frühere~ I'Ieichsl'echtlichen Vorschriften, A-ll'sschüs.se Ü<ber,haupt erschweren, wenn 
nach -denen auch in der Verwaltung der nicht -sügar oft unmöglich machlen, WalS wieder 
ßozialversicherung das natio:nalsozialisU.sche zu einer unerträglichen Verzög-erung der Ent­
Fühile.rpdnzip vorher I1sche nd war (i.n:sbe-· sche-idungen führen würde. Bei der Auge­
'So,nde're Abschnitt TI, Artikel 7, des Ge- stemenversioherungsan:s,talt und bei der Berg­
setz es über den Aufbau der Sozialverrsiche- arbeoiterveilskherung,s,a:nstalt, .bei -de.nen :Lan­
rung vom 5. Juli 1934, R. G. BI. I S. 577, dessteUen nioht erricMet werden, kann auf 
nebst Durchführungsvorschriften), werden die EinrichtuDlD" von Rentena'U!s'Schüssen 
restlos beseitigt; die Selbstverwaltung der außeI1halb des SitzeiS dieser Anstalten ver­
Sozialversicherungsträger durch die Ver- zkhtet werden, -weil es sich um wesentlich 
sicherten und ihre Arbeit(Dienst)g·eber nach kl.einer-e Vefls-icherungs,gemelimchaften han­
den Grundsät~en der Demokratie wird wie- delt und di-e VersiClherten zum großen Teil 
nerhergestellt. um Sliltze di:es'eT Ans~lal,t'ein, bzw. in ,dren dem 

Im einzelnen sind zu den Bestimmungen Sitze benachbart-en Bundesl'ändern be,s,chäf­
des Abschnittes TI über Arten und Bildung ti,gt sind. Der örtliche WlirkullJ19sbereich md 
lier Verwaltungskörp,e'r die foLgenc}en ,Gründe die örtHche Zu:ständ:igkeit der Rent,e>nallis~ 
anzuführen. s,chüss-e ist in den Abts. (2) und (3), ,deren 

Zu § 15: 

Der Entwurf sieht - nach bewährtem 
Muster des früheren österreichischen Rechtes 
- be/i den TräJge-rn der Unliall-lunldR ent e'l1V er-

sac:hJicher Wirkungsbereich äm § 35 um­
schrieben. 

Bei der Ver s ich e run g san s tal t 
d-er ö,sterreiclhilsch·en F;is"Jn~ 
b _a h n e n 'ka,nn wegen der geringeren 
Zahl an Versicherten und der ,entsprechend 

\. . 
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geringeren Zahl von GeschäftsfäUen sowie 
auch im Hinblick auf die einheitliche be­
rufsmäßige Zusammensetzung des Ver­
sichertenkreises auf die Errichtung von 
Rentenausschüssen außerhalb des Sitzes der 
Anstalt gleichfaUs verlJichtetwerden. Die 
sonst den Rentenau~schüslsen zukommenden 
Aufgaben wel'den Ibei dieser Anstalt dem 
Vorstand obHegen. . 

Zu den §§ 16 bis 18: 
Die im ersten Satze des § 16, Abi;. (2), vler­

langten persönlichen Voraussetzungen für 
die Berufung als Versicherungsvertreter 
sind im wesentlichen die gleichen wie die 
für das passive Wahlrecht für Mitglieder der 
Arbeiterkammern (§ 9 des Arbeiterkammerc 

g,esetzes, St. G. BL Nr. 95/1945). 
Die folgenden Bestimmungen des Ent­

wurfes über die weiteren pe.rsönlichen Vor­
aussetzungen für das Amt eines Versiche­
rungsvertr,eters, über die Angelobung und 
Enthebung der Versicherungsvertreter und 
Haftbarkeit und Amtsdauer sind nahezu 
unverändert aus dem früheren österreichi­
sch.en Sozialversicherun~srecht übernommen 
und bedürfen keiner näheren Begründung. 

Zu § 19: 
über die Aufteilung der Mandate der 

Versicherungsvertrleter auf die Gruppen der 
Arbeit(Dienst)nehmer und -geber wurde 
bereits. einleitend zu Abschnitt II Näheres 
au~geführt. Ergänzend hiezu sei nur noch 
hervorgehoben, daß die Verwaltung,skörper 
der Meisterkrankenkassen, deren Mitglieder­
kr,eis sich ausschließlich aus selbständigen 
Geweribe- und Handeltreibenden zusammen­
setzt, und ihtes Verbandes nur aus Ver­
tretern der Versicherten bestehen [Abs. (4)], 
ferner, daß beim Hauptverband, in dem aus­
nahmslos alle Sozialvensicherungsträger zu­
sammenge·faßt sind, die auf die einzelnen 
entsende berechtigten Verwaltungskörper der 
verbandszugehörigen _ Versicherungsträger 
entfallend~ Zahl der Arbeit(Dienst)nehmer­
und Arbeit(Dienst).gebervertreter vom Bun­
de'sministerium für soziale Verwaltung be­
stimmt werden 180011 [§ 23, Abs. (2)].. 

Zu § 20: 
Die Zahl der Mitglieder der Verwaltungs­

körper mußte so festgesetzt werden, daß 
einerseits auf alle berechtigten Interessen, 
sowohl der politischen Parteien wie auch der 
Länder und der Hauptberufsgruppen der 
Vensicherte,n und ihrer ArbeJtg,eber, in de'r 
Zusammensetzung Bedacht genommen werden 
kann, andererseits die Tätigkeit der Ver­
waltungskörper durch eine' ,zu große Mit-

gliederzahl nicht allzusehr erschwert wird. 
Selbswer,ständlich soll die Zahl der Mit­
glieder der Verwaltungskörper nach der Zahl 
der Versicherten bei den einzelnen Versiche­
rungsträgern abgestuft werden, wobei die 
noch vertrletbare Höchstzab.l von 36 Mit­
gliedern im Vonstande der >an Vensioherten­
zaihl größten Inva,lidenv,elnsicherungsanstalt 
und die Zahl von 27 Mitlgliedem für die übri­
gen. Ver,siciherungsanstaltein (mit Ausnahme 
der N otarversicherungs'anstalt, für die das 
Notalwelisicherungsgesetz193~;.B. G • .,l~. Nr.2, . 
gilt) und f.ür di'e Krankenkassen mit mehr nls 
100.000 VeI1sioherten vorgese!hen ist. 

Die Bestimmung des letzt,en Satzes des 
Abs. (1) wurde 1m Hinblick auf die korrelate 
Bestimmung des § 25, Abs. (1), letzter Satz, . 
wonach die Obmänner der Versicherungsan­
stalten der Anstalt weder als Versicherte 
noch al,s Arbeit(Di,enst)geber angehören .müs-­
sen, in den Entwurf aufgenommen, damit 
auch in dem Falle, daß als Obmann ein nicht 
delI). Kre1s,e der Versicherungsvertreter An-' 
gehöriger. gewählt wird, das geseb;liche Ver­
hältn1s für die Mandatsaufteilung auf die 
bei den Gruppen der Ver,sicherungsv,ertreter 
nicht gestört w.erde. 

Dje Festsetzung, der Zahl der Vorstands­
mitglieder beim Hauptverband der Sozialver­
sicherung,sträger und be1m Verband der 
Meisterkrah~enkassen wird ebenso wi,e die 
Festsetzung der Za!Il ·der Landesstellenaus~ 
schußmitglieder der SatziUng überlassen; 
wegen der Vel'schiedenartigkeoit der Ver­
hältnisse empfi,ehlt ,sich' nioot die Fe'st­
te>gUin~ auf eine Istarre gesetzlich~ RegeL 

Zu f 21: 
Für die meisten BeflUflsgruppen bestehen 

bereits öffentlich-r~chtlicheInteressenvertre­
tungen: 

in d,er Gruppe der Arbeit(Dienst)nehmer 
die Arbeiterkammern für die im § 1, Abs. (2), 
des Arbeiterkammergesetzes,St. G. BI. 
Nr. 95/1945, bezeichneten Berufsgrupp.en, 

in der Gruppe der Arbeit(Dienst)geber die 
Kammern für Handel, Gewerbe, Indu.strie, 
Getd- und Kreditwesen (kurz genannt 
"Handelskammern") für die im § 2 des Han­
del,skammern-Überleitungsgesetzes, Si; G. BI. 
NI'. 15/1945, bezeichneten Berufsgruppen. 

Ausständig 1st zur Zeit noch die ges'etz­
liehe Regelung der Interessenvertretung für 
di'e Arbeit(Dienst)nehmer in -land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben mit Ausnahme der 
Gr.oßbetriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
für die öffentlich-rechtlichen Bediensteten (Be­
amten), ferner für alle land- und forstwirt­
schaftlichenArbeitgeber(Unternehmer) und 
für sonstige Gruppen von Arbeit(Dienst)ge­
bern, zum Beispiel .in den freien Berufen und 
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in der gesamten Hauswirtschaft. Im 'zweiten 
Satze des Abs.(l) sieht ,cLer Entwurf vor, die 
Vertreter der Berufsgruppen, die noch ohne 
öffentHch - rechtliche Interessenvertretung 
sind, einstwe'ilen in der Arbeit(Dienst)neh­
merkurie durch den österreichischen _ Ge­
werkschaftsbund, und zwar durch die in Be­
tracht kommende -Gewerkschaft, und in der 
Arbeit(Diellist)geberkurie durch 'frrus Amt der 
Landesr,egi,erung, in Wi,en <Lumh den Magi­
strat, besteHen ,zu lassen. Da's Amt ,der, Lan­
desregi,erung (der WieneT Magi,strat) soll 

41 

Verbä:nden ange:schlossenen Vensicherungs­
träger au:s dere.n Mitte ents,e~det. Düe Auf­
teilung der Verbandmandate auf die ein­
zelnen Vers'ioherwngsträger wird - um den 
jeweiligen Verhältni'ssen hinsichtlich d,er 
Versichertenzahl<en und ihrer Verteilung auf 
die Berufsgruppen Rechnung tragen zu kön­
nen - d'e1ffi Bundesministerium für Isoziale 
Verwalturig übert'mgen. Dies,es wiI1d hiebei 
die im Entwurf aufgestellten Re;geln zu 
beaohten hab2n .. 

aueh dieV,e,rtreter der öffenUich-rechHichen Zu §§ 21 bis 29: 
Körperschaften, Isoweit icLi'8lsen aLs Arbeit­
(Dieillist),gebern eine Vertrehmg in den Ver­
waltung:skörpern der Soziatversicherung zu,­
kommt, ,berufen. 

Diese Bestimmungen- regeln die B es t e l­
lu n g der Er s atz m ä n n e r für die Mit­
glieder der Verwaltungskörper und die B e­
s tell u n gd e r Vor s i t zen den der Ver­
waltungskörper. Hinsichtlich de,r letzteren 
soll als Regel gelten, daß die Vorsitzenden 
aus der Mitte des betreffenden Verwaltungs­
körpers gewählt werden. Ausnahmen von 
dieser Regel sind vorgesehen 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
daß ,c1er Entwurf von einer Berufung der 
Versicherungsvertreter - im Wege der u n­
mit tel bar e n W a h 1 der Versicherten 
und ihrer Arbeit(Dienst)geber Abstand 
nimmt. Abgesehen davon, daß die Vornahme 
solcher Urwahlen bei den gegenwärtigen< 
Verhältnissen (Verkehr,shindeTnisse, Papier­
mangel, unvüUständige VeI1sicberteneviden­
zen usw, größten Schwierigkeiten beglegnen 
und dlie ohneh:in knappen -Mittel der 
Sozialversicherung in nicht unbeträchtlichem 
Ausmaß in AnsprlUch nehmen würde, ist auch 
bei der im Entwurf vor,geschlagenen Bildung 
der Verwaltunglskörper durch indirekte Wahl 
im Wege der öffentlich-rechtlichen Interessen­
vertretungen scho.n hinreichende Garantie 
dafür g,eschaffen, -daß die Verwaltung nach ' 
den Grundsätzen der Demokratie zustande 
kommt; denn die erntsendeber,echtigten Inter­
essenvertretung,en werden ihrerseits nach 
den für sie geltenden gesetzlichen V orschrif­
ten durch allgemeine, gleiche, geheime und 
direkt'e Wahl bestellt, so daß sie wohl geeig­
net sind, d'ie im älteren österreichischen 
Rechte vorgesehene, durch Urwahlen be­
stellten HauptveI1sammlungen der Versiche­
rungsträger zu ers'etzen, aus deren Mitte die 
Mitglieder der übrLgElll Verwaltungskörper 
(V orstand, ÜberwachungsauSls,ehuß, Landes­
st,eUen- und RentenaU:Slschii:slse) zu wählen 
wären. 
- Abs. (6) enthält Vorschriften für die erst­
malige Bestellung der Verwaltungskörper 
nach Kundmachung des SV-ÜG. 

Zu §§ 22 und 23: 

Die VeI1sicherungsvertr,et,er in den Ver­
waltungskörpern der Verbände werden ihr,em 
Aufgabenkreis entsprechend [§8 und § 9, 
Abs. (2) und (3)] n~cht unmittelbar von den 
Inter,essle:nvertretungen der V'ersioherten und 
ihrer ArbeH(Di.enst)geber, sondern von den 
entspre~henden Verwalltuhgskörpern der den 

a) für den Vor s i t zen den i m V 0 r­
s t a n d e de s Hau p t ver ba -n des 
der S 0 z i a-l v ,e r sie her u n g s­
t r ä ger und dessen beiden Stell­
vertreter; sie sind nach den Vor~ 
schlägen des Entwurfes vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung zu 
ernennen und führen die Bezeichnung 
"Präsident", bzw. "Vizepräsident". Hie­
durch wird. p.er hervorragenden Bedeu-
tung des Hauptverbandes als führ,ender­
Spitzenorganisation der Sozialversiche­
rung und dessen Funktion als eines den 
Regierungsämtern des Staates, insbe­
sondere dem Bundesministerium . für so­
ziale Verwaltung, in allen grundsätz­
lichen Frag,en der Sozialversicherung 
beratend und begutachtend zur Seite ge­
stellten Organs Rechnung getrogen. Die 
weiter,e Ausnahmebestimmung, daß der 
Präsident des Hauptverbandes weder 
als Arbeit(Dienst)geber noch als, Ver­
sichertereinem Versicherungsträger an­
gehören muß, soll die Möglichkeit offen­
lassen, an die Spitze des Hauptverban­
des eine hervorragende Persönlichkeit 
der Politik oder Wirtsohaft zu berufen, 
auch wenn auf sie die vorgenannte Vor­
aussetzung für die Mitgliedschaft in 
einem Verwaltungskörper nicht zutrifft; 

b) für die Vorsitzenden im Vorstande der 
im § 2, Abs. (1), gelllanrnten A:nlstrulten. 
Auch sie müssen d,er Anstalt weder al,s 
V,eT'sicherte noch als Arheit(Dtienst)­
,geher angehören. Di'e Gründe :hiefür 
'sind die g1e>i,Cih.:e-n wie für die analoge 
BestLmmwng 'hi'llJsic.htlich des Präsliden­
ten cLes Hauptverhande'g.. 
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c) für die Rentenausschüsse der Versiche­
~uv,gsanstalten. In diesen nur dreiglie­
derigen Verwaltungskörpern soll der 
V OfiSitZ abwechselm.d -elen beiden Ver­
sicherungsvertretern übertragen wer­
den. 

. Z u A b s c h n i t t IU. 
Tätigkeit der Verwaltungskörper. 

Zu den §§ 30 bis 36: 
In diesem Abschnitte wurden gleichfalls 

im wesentlichen erprobte Bestimmungen des 
früheren österreichischen Sozialversiche­
ruugsrechtes übernommen. Er regelt die 
Tätigkeit der Verwaltungskörper und ihre 
Zusammenarbeit, wobei dem Vorstande die 
Geschäftsführung und Vertretung des Ver­
sicherungsträgers (Verbandes) 'im allge­
meinen, dem überwachungsausschuß die 
Kontrolle der Gebarung und den Rentenaus­
schüssen die Entscheidung über die An­
sprüche aus der Unfall-, beziehungsweise 
Invaliden-, Angestellten(pensions)- und 
knappschaftlichen Rentenversicherung über­
tragen wird. 

Bestimmte, im Entwurf taxahv aufgezählte 
, Gegenstände der Geschäftsführung sollen -
auch hier früherem österreich1schen Rechte 
folgend - der Betschlußfassung in gemein­
samen Sitzungen des Vorstandes und Über­
wachungsausschusses (sogenannter e r w e i­
t e r t er Vor s t a n d) vorbehalten werden. 
Es sind dies Gegenstände" die für die Ge­
schMtsführung oder finanzielle Gebarung von 
besonderer Wichtigkeit oder von grund-
. sätzlicher Bedeutung sind. -

Im Hinblick auf .p.'ie im § 4 vorg-e"e.hene 
Bi1<iung von Landesstellen mußten besondere 
Bestimmungen über den Aufgabenkrei,s und 
die Tätitgkeit der LandessteUe'uaus,s'ohüsse 
in ,den EntwurJ aufgenommen wer,den. Diese 
Ausschüsse :sollelll Isowohl zur Mitwirkung bei 
der Geschäftsführung wie' auch zur Vertre­
tung der Anstalt - in Betracht kommen di,e 
Allgemeine U nf,allver,sllcherulligsaniStalt, die 
Landwirtschaftliche Unfallv,ers-icherungsan­
stalt und dii,e InvaHden'Versicherungsanstalt 
- berufen werden [die §§ 30, Ahs. (2), und 

34]. E,s war ,notwendig, die Befugnisse llInd 
Aufgahendieser in der Geschä'ftsführung und 
Vertretung der Igenanntlen AnstaUen kon­
kurr,ierendten Verwaltungskörper gegenseitig 
geriau abzugren~en und ihre Stel:lung zuein­
andereindeuttig festzulegen, damit trotz der 
Vielh'e.it der Verwaltungsli'örper eine rasehe 
und r,eibungslose AbwickLung der Verwal'­
turig gewährleistet wird. Se1bstveI1stänldlicob 
mußt,e hieb ei dem VOI1stand ,aLs ,dem 
geschäftsführenden Hauptvetrwaltungskörper 
eüne Vorrangstellung 'eingeräumt werden. 
Hiese Vorrangstellung ist gegenuber d,en 

Landes,stellenuusscJJ,ü;ssen durClh dite Vor­
schI1i.ft des § 34, Abts. (3), dadurch gesichert, 
,daß die Alissc.hÜJsse hei ihrer GelsClhäfttsfüh­
rung an die Wei'sungen des V ol'standes 
g,ebund'en sein ,sollen !limIT daß der Vorstand 
Be,s.chlüsse dieser Aussl'h11sse aufheben oder 
abänldern kann. Im übrigen j'st der Aufgaben­
kreits de'r LamdessteHenaulsls,ohüsse ,auf die im 
§ 4, Abs. (2),a'llgeführten unKE die 'satzungs­
mäßüg !ihnen z'UigewiesenemJ Aufg:ruben be­
s0hiränkt. 

Was die Befugni'sse der LandeslsteUenaus­
schüsse hinsichtlich d'er Envsdlleidung über 
Leistungsansprüche aThS der VeI1siohefung 
anlangt, ist der,en Kompetenz geg,en'Üib~r dem 
Vor.stand und den Rentenausschüstslen durch 
den § 35, Abts; (1) und .(4), beziehungsweise 
die §§ 4, Abts'. (2), Ht. b, 34, Abs. (1), 'Thnd 05, 
Abs. (5), des Enltwutrfelsl g1l'eich,f.aUs genau be-
st,immt. ' 

§ 36, Abs. (4), dets Entwurfes räumt dem 
BundesminiJsterium für Fina.nzen das Recht 
ein, zu d,en ISitzungen der Verwaltungskörper 
der Träg·e,r der RentenlV-ersiche-rungen (Ange­
stel:,ten'Ve·I1Sii'0heruTiigsanst.alit, Invallidenver­
g,ic:herungsim'stalt, Vertsiche'rungsa-nsttalt o[ler 
österreichischen Etilsenbahnen, Bergarbeiter­
v e'r.si-cherungsallist alt) V,ertr,et,er mit bera­
tender Stimme zu enusie,nc1en. Dem Ver­
treter des Bundesmi'llist,eriums llür Fiuanzen 
witrd bei BetschlüsIsen, die· in ihren A uswir­
kungen staat,sfinunziJeUe Interessen, insbe­
sond:er,e im Hinblick auf dLe im § 85 des Ent­
wurfes vorg,esehene H-eranzi,ehung staat­
licher Mittel zur. Finanzierung der Sozial­
vel'iSicherung, berühren, ein rEinspruchsrecM 
eingeräumt. Ein derartiger Bes-chluß, gegen 
den Einspruch ,erhoben wOl'den:ust, darf erst 
vollzogen wetrden, wenn ,das ,Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung aLs Auf­
sichtsbehöI~de nach Herst,ellung de,s EinlVer­
n€·hmens mit dem· Bund,e:sminiiSterium für 
Finli'nzen d'em Be:schluß zugestimmt hat. 
Die beträohtliche finanzi.eUe Be,teiligung des 
des Sta,ates an der Aufbrinogung der Mittel 
für die genannten Vetrsi,cherungen und die 
Notwe.ndigkeit ,der reslsortmäß,igen W,ahrung 
der Inte~esSten ,des Staates läßt die,se auf das 
bescheidenste Ausmaß reduzierte Teilnafhme 
dE\r tstatatlichen Verwalturugan der Verwaltung 
der Renltenve~siCiherungsträger hegrÜJildet 
ersoheinen. Für das Burudes:mini:st,e,rium 
für sozi.ale Verwaltung ,e'rübrigte lS'idl die 
Aufnahme ,ent.sprecthender Bestimmungen 
über di'e Ent'sendung von V,ertretelln zu 
den Slitzungen der V el'walturuglskörp er in 
den AbsDhnitt BI, weil diestes Mini.steirium 
schon aIos unmuUelbare Aufsicht,sbehörde' das 
Recht that, zu allen Sitzungen Vertreter 
mit beratender Stimme zu entsend.en [§ 43, 
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Abs. (1)], und über.die,s <bestimmt,e Beauf­
tragte mit der Aufsicht über eHe Versiche­
rungsanstalten .betrauen kann. 

Die nähere R'elgelung der TäU,gkeit der 
Verwaltungskörper, insbesoodere hi.nsicht­
lieh "des Ahstimmill1gsverfahrens,' der Er­
richtung ständiger Ausschüsse UJsw., wird 
d'er Satzung 'des Verlsicherungsträgers (Ver­
bMlide's) zugewiesen [§§34, Abis. (4); 35, 
Ahs. (6), und insheso'nd'em § 37]. 

Zu Ab sc h n i tt IV. 

Satzung und Krankenordnung. 

Z~ § a7: 

§ 37 regelt - mit Ausnahme für die Kran­
kenversicherungsanstalt. der Bundesangestell­
ten und für die Versioherungsanstalt des 
österreichischen Not~riates, für die auf die 
einschlägig,en Bestimmungen der bezüglichen 
Sondergesetze verwiesen 'wird - einheitlich 
den' Inhalt der Satzungen der Versicherungs­
träger und Verbände und verfügt, daß erst­
mals eine vorläufige Satzung durch den vo~­
läufigen Verwalter zu erlassen ist. Wenn 
dieser fristgerecht dieser Aufgabe nicht nach­
kommt, kann ihn die unmittelbare Aufsichts­
behörde hiezu im Aufsichtswege verhalten 
oder die vorläufige Satzung selbst erlassen. 

Zu § 38: 
§ 38 enthält besondere Bestimmungen über 

den Inhalt der Satzungen der Verbände und 
sieht für den Hauptverband der Sozialver­
sicherungsträg.er ·di.e Möglichkeit de.r Bildung 
ständiger Ausschüsse für solche Gruppen 
von V,ersicherungsträgern vor, die gemein­
same Interessen haben. Auf diese Weis·e soll 
es ermöglicht werden, daß Gruppen von Ver­
sicherungsträgern in gemeinsamen Angele­
genheiten ohne die Bildung besonderer Ver­
bände beraten und beschließen können. 

Zu § 39: 
§ 39 unterwirft die endgülti:ge Satzqng der 

Genehmigung qurch das Bundesministerium 
für s'oziale Verwaltung, um eine gewisse 
Einheitlichk,eit der endgültigen Satzungen 
sicherzustellen, überläßt dagegen die Geneh­
migung d·er für eine kurze Geltungsdauer 
bestimmten vorläufigen Satzungen der unmit­
telbaren Aufsichtsbehörde. 

Zu § 40: 
§ 40 weicht hinsichtlich der Bestimmungen 

über die Krankenordnuug insofern vom frü­
heren österreichischen Recht ab, als die 
Krankenordnung nicht als Bestandteil der 
Satzung erklärt wird. Sie bedarf daher zu 
ihrem Zustandekommen nicht der Zweidrit-

43 

telmehrheit in dem sie besehließenden er­
weiterten Vorstand [§ 32, Abs. (2)]; auch 
wird ihre Genehmigung der unmittelbaren 
Aufsichtsbehörde überlassen. Hiedurch wird 
dem Charakter der Krankenordnung als 
einer reinen. Ordnungsvorschrift Rechnung 
getragen. 

Z u A b s eh n i t t V. 

Aufsicht. 

Zu den §t 41 bis 45: 

Die getroffene Regelung ist konform der, 
die im alten öste.rreichischen 80zialversiche­
l1ungsrecht getroffen war, mit folgenden Aus­
nahmen: 

1. Größere Krankenkassen werden vermöge 
ihrer besonderen Bedeutung der Aufsicht des 
Bundesministeriums unterstellt; 

2. bei allen Versicherungsträgern, also auch 
bei der Versioherungsanstalt de·r österrelichi­
sehen Eisenbahnen, .die nachalt'8lm öster­
reichisehern Recht der Aufsichtsführung 
des für diese Unternehmen ressortzuständi­
gen V'erkehrsmin>isterium unttmstanden war, 
soll die Aufsrichtsführung lluumehreinheit­
lieh dahin geregelt wer.dien, daß das Bund·es­
ministerium für soziale Verwaltung zuständIg 
ilst. Hiebei wurde davon ausgega'lloge:n, daß di·e 
Sozialversicherung -dem Bundesministerium 
für soziale VerwaHung als Aufgabeugebiet 
zugewi'esen i'st. 

Es konnten :außer für die Krankenversiche­
rungsanstalt der Bundesangestellten, bei der 

"die Verhältnisse besonders liegen, die bezüg­
lichen Bestimmungen des Gewerblichen 80-
zialv-ersicherungsgesetzes im wesentlichen 
übernommen werden, da die einschlägigen 
Vorschriften in den anderen österreichisehen 
Sozialversicherungsgesetzen (insbesondere im 
Landarbeiter- und im Meisterkrankenver­
sicherungsges,etz) in allen wesentlichen Behm­
gen sich mit denen des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes· deckten. ' 

§ 43, Abs. (4), bindet die Verfügungen des 
vorläufigen Verwalters, die über den Rahmen 
der Führung der laufenden Geschäfte hinaus­
gehen, an die Genehmigung der Aufsichts­
behörde. Die Erfahrung hat die Zweckmäßig­
keit di,eser Einschränkung geizeigt. Der vorläu­
fige Verwalter soll sich bei seiner Geschäl'ts­
führung stets des provisoriSChen Charakters 
seiner Bestellung bewußt bl·eiben und daher 
nur in Fällen zwingender Notwendigkeit Ver­
fügungen, die den Versicherungsträger (Ver­
band) dauernd binden, treffen; darüber aber, 
ob diese Notwendigkeit gegeben ist und die 
getroffene' Verfügung sich im Rahmen des 
Notwendigen hält und zweckmäßig ist, soll 
die Aufsichtsbehörde wachen. 
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Zu Abscb,nitt VI. 

Bedienstete. 

Zu § 46: 

Die Bediensteten der reIchsrechtLichen So­
zialversicherung;sträger und ihre,r Verbände 
in österreich standen zum größten Teil im 
Vertragsverhältnis, nur ein verhältnismäßig 
kleiner Teil derselben in einem öffentlich­
rechtLichen Dienstverhältnis als Beamte. Letz­
teres trifft bei einem Teil der Bediensteten 
der landw,irtschaftlichen Berufsgenossen'­
sehaften, der Landesver,sicherungsanstalten 
und der Reichsversicherungsanstalt für An­
gestellte zu. Für das Vertragsverhältnis waren 
die Bestimmungen der Tarifordnungen für 
den öffenUü~hen Dienst maßgebend, soweit 
nicht schon Dienstordnungen naeh dem Er­
lasse des Reichsarbeitsmlnisters vom 27. Sep­
tember 1940, Nr. 11 a 12.696/1940 (AN. 1940, 
S. 11 348), bestanden, wie z. B. bei Berufs­
genossenschaften; für die Bediensteten, die 
diesen Di,enstordnungen unterLagen, waren 
\\'eitgehend die Bestimmungen des Deutschen 
Beamtengesetzes für anwendbar erklärt wor­
den, ohne daß jedoch hiedurch an dem Cha­
rakter dieser Djenstverhältnisse als Ver­
tiagsverhältnisse etwlas geändert worden wäre. 
Bei Bediensteten, die am 30. September 1938, 
das ist vor EInführung des deutschen Dienst­
rechtes, einer allgemeinen dienstrechtlichen 
Regelung eines Versicherungsträgers (Ver­
bandes), al,so einer österreichischen Dienst­
oder Bezugsordnung usw. unterwoden waren, 

. galt außer den Tarifordnungen für den öffent­
lichen Dienst die gemei:nsame Dienstordnung 
für die Bediensteten der ehemals österreIchi­
schen Sozialversicherung (Erlaß des Reichs­
arbeitsmini,sters vom 30. Juni 1943, Nr. Ia 
3028/1934, AN. 1943 S. 11 299). Durch die ge­
meinsame Dienstordnung wurden ihnen die 
nach den allgemeinen dienstrechtUchen Rege­
lungen zugestandenen, über die TarHordnun­
gen für den öffentlichen Dienst hinausgehen­
den Rechte, insbesondere Unkündbarkeit und 
Anspruch auf Ruhe (Versorgungs) genüsse, er­
halten. 

Zufolge § 2 R-lJG. galten diese Vorschrif­
ten zunächst auch nach der Befreiung Öster­
reichs weiter. Diesen Zustand hat· .iedoch das 
Beamten-Überleitungsgesetz, St.G.Bl. Nr. 134/ 
1945, geändert.' Dieses bestimmt im § 1 
für das öffentlich-rechtliche Dienstverhält­
nis, daß die Gesetze und alle sonstigen zur 
Regehmg des öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnisses ergangenen Anordnungen, die 
am 13. März 1938 in Geltung ,standen, soweit 
wieder in Kraft treten, als nicht durch Ver­
ordnung etwas ander,es bestimmt wird. Nach 
§ 12 des Beamten-Übefileibungsgesetzes gilt 

diese Bestimmung auch für' das Vertragsverc 
hältnis von Bediensteten öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften entsprechend. 

Was die letztere Bestimmung betrifft,so 
würde sie für die Vertragsangestellten der 
Sozialversicheqmg den Rechtszustand her­
beiführen, wie er am 13. März 1~38 bestanden 
hat, d. h. eis würden die weitgehenden Ein­
griffe des Staates in die dienst- und bezugs­
rechtlichen Verhältnisse der Sozialversiche­
rungsbediensteten, wie sie in der Verordnung 
der Bundesregierung vom 10. April 1933, 
B. G. BI. Nr. 125/1933, g,ekoffen waren, und 
die auf diese gegründeten bezug;srechtlichen 
Regelungen wieder aufleben. Dies ent'spricht 
nicht den Absichten des Bundesministeriums 
für soz1ale Verwaltung. Es list vielmehr in 
Aussicht genommen, die Regelung der dienst-, 
bezugs- und pensionsrechtlichen Verhältnisse 
der Sozialversichertmgsbediensteten der kol­
lektivvertraglichen Vere,inbarung zu über- 0 

lassen, wobeiallerd'ingsdadurch für L~ine 
möglichst gleichmäßige und den öffentlichen 
Interessen entsprechende Regelung dieser 
Verhältnis'se, vorgesorgt wird, daß dem 
Hauptverbande der Sozialversicherungsträger 
im '§ 9, Abs. (3), lit. c, die Aufgabe übertra­
gen wird, bindende Richtlinien für diese Rege­
lung aufzustelLen. Diese Richtlinien hedüden 
überdie,s ,der Zustimmung des Bunde'smini­
steriums für soz,iale VerwaUung. 

Die Anwendbarkeit des IBeamten-über­
leitungsgesetZJels auf VertragsbedIenstete der 
Sozialversic.herung;sträger und ihrer Ver­
bände wird d:aher. im Albs. (1) ,entsprechend 
eingeschränkt. Diese Bediensteten werden 
unter anuerem au~h von der im § 3, bezie­
hUfi>.,aSwei:s'e'§ 12 ,delS Beamten-überleitungs­
gesetzes angekündigt,en Neuregelung der 
Bezüge ausgenommen seirr. Für ,sie ,sollen 
bis auf w,~ite'r'es di,e bisherigen tarif- und' 
diellJsoordnungsmäßigen Bestimmungen als 
vorläufigeis österr,eichisches R,echt weite,r­
gelten. Ebenso werden d1e: Ruhe- und Ver­
sorgungsgenußempfänger aus ,dem Krei,se 
der V'ertragsbediensteten der. Sozial ver­
sicherungsträger und ihr'er Verbände die: 
Bezüge, die sie am 27. April 1945 bezogen 
haben, unv,erändert we~tererhalten, bis auf 
Grund ,der neu 'zu ersteHenden Richtlini:eiIl 
eine' Neur,eg,elung in Kr,aft kitt . 

Was die zahlenmäßig sehr zurücktreten­
dell'in einem ö f f e n tl i c h- r ec h tl ich e n 
Die n s t ver h ä 1 t n isstehenden Bedien­
steten betrifft, so liegen hier wieder die Ver­
häHnisse insofern ganz besonders, als eine 
übernahme dieser Bedienst,eten in den 
Dienststand österreichischer Sozialversiche­
rungsträger oder Verbände in ihrer Eigen­
schaft als öffenbli:ch-recht1iche Bedienstete 
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nicht in Frage kommt, da· Dienstverhältnisse I Stelle der· ausländischen Zentralen aufgelas­
dieser Art bei den SozialversicherUngsträgern sener österrekhischer Dienstst~lleill die die 
und ihren Verbänden g,ar nicht vorgesehen inländischen Vermögenschaften der ausländi­
sein werden. Es kommt daher, solem sie sehen Zentralen übemehmenden österreichi­
nicht m den Dienststand anderer öffentl~ch- 'schen VerlsiöheI"uugsträger [§ 12, Abs. (1)] 
rechtlicher Körperschaften, u. zw. als öffent- zu treffen. 
lieh-rechtliche Bedienstete übernommen wer­
den, für sie nur eine Fortsetzung de,s Dienst­
verhältnisses als Vertrags bedienstete in Be­
tracht. Für diesen Fall verfügt nun Abs. (3), 
daß eine Versetzung in den Ruhestand, wie 
sie nach § 8 des Beamten-überleitungs­
gesetzes zu erfolgen hätte; nicht stattzufinden 
hat, daß ihnen aber die im früheren Dienst­
verhältnis erworbenen Reohte, insbesondere 
auch - die Ruhe(Versorgungs)genußanwart­
schaften im Vertragsverhältnis im Rahmen 
der für dieses geltenden Bestimmungen zu 
wahren gind. 

Im Abs. (4) wird beistimmt, weloher Ver­
sicherungsträger die g,emäß § 4 des Beamten­
überleitungsgesetzes vom 22. August 1945, 
St. G. BI. Nr; 134, erforderlichen Verfügun­
gen zur Rehabilitierung von alus dem Dienste 
entlassenen öst-erI"eichischen SozialveI"Siche­
rungsbediensteten zu treff,en hat, wenn die 
alte österreichisolie V'er,sic.heru'{lgseinrichtung 
(Versicherungsträger, V,erband oder Arbeits­
gemeinschaft), bei dem die zu rehabilitieren­
den Angestellten -seinerzeit bedienstet waren, 
schon mit ,der Einführung des Reichsversiche­
rungsrechtes in österr,eich seinerz-eit wegge­
fallen war und daher ,eine Abwicklung der. 
Geschäfte g,emäß den Bestimmungen des § 11 
des Entwrurfesnd.cht mehr in Frage kommt. 
Es soll hiezu der V'ersicherungsträger, be­
ziehungsweilse gemäß § 48 ,der Verband zu-

. ständig sein, dem. ,der Wirkungsbereich des 
letzten di-enstgebenden Verskherungsträgers 
(Verbandes oder Arbeitsgemeinschaft) nach 
dem Entwurfe ganz oder vorwiegend zuge­
wiesen wird. Dieser Vler'sicherungsträger 
(Verbrund) muß auc.h die allfäHige aus der 
Verfügung entstehenden Ruhe(Versorgungs)­
genußlast übernehmen. Kommt es zu keiner 
gütlichen Einigung, so soll das Bund,e'smini­
sterium für soziale Verwaltung entsoheiden. 

Zu § 47: 

§ 47 regelt die Liquidierung des Personal­
standes der aufgelöstenillländischen Ver­
sicherungsträger und der aufgelassenen öster-

. reiohischen Dienststellen nunmehr ausländi­
scher Versicherungsträger. Die bezügl,ichen 
aufdienstreohtlichem Gebiete zu treffenden 
Verfüg,ungen haben nach Abs. (1) an Stelle 
der aufgelösten inländischen Versicherungs­
träger die ihre Abwicklung besorgenden 
VeI"Sicherungsträger [§ 11,Abs. (3)] und an 

Sowohl die gebotene soziale RücksicJJt­
nahme auf die Bediensteten wie auch das. 
eigene Interesse der neuen Versicherungs­
träger (V,erbände) erfordert es, daß bei dem 
Neuaufbau der Verwaltung soweit wie mög­
lich die b~sher, in der Sozialversioherung 
tätig gewesenen Personen herangezogen wer­
den. Es wird daher Aufgabe der abwickeln­
den oder die Vermögenschaften ausländi­
scher Versicherungsträger verwaltenden Ver­
sicherungsträger sein, sowe-it sie die Bedien­
steten nicht selbst brauchen können, wegen 
ihrer Indienststellung mit anderen an deI 
Abwicklung (Verwaltung) beteiligten oder 
sonstigen Versicherungsträgern zu verhan­
deln. In erster Linie wird wegen der schwie­
rigen WohnungsverhältniSiSe eine Unterbrin­
gung bei einem Versicherungsträger (Ver­
band) in der Nähe· des Wohnortes des Be­
diensteten in Frage kommen. Auf solche 
Weise ni,cht unterzubringende. Bedienstete 
werden im allgemeinen zu kündigen ~ein. 

Bezüglioh der Bediensteten jedoch, die auf 
Grund langjähr~ger Dienstleistung in einem 
besonderen Kündigung1sbeschränkungen un-; 
terliegenden Dienstverhältnisse,stehen oder 
sonst durch Fachkenntnisse und selbständige 
Leistungen für die Sozialversicherung be­
sonders wertvoll sind,wird darüber hinaus 
im Abs.' (2) und (3) ,eln iP,efltlionalausgle~ch 
im Rahmen der gesamtenösterreichischen 
Sozi.alversicherung vorgesehen. Es wird näm­
lich' einerseits die Auflösung des Dienstver­
hältnisses solcher Bediensteter an die Zu­
stimmung eines besonderen Ausschusses -
Personalaußsohuß genannt - gebunden; ande­
rerseits werden di~ österreichischen Versiche­
rungsträger (Verbände) verhalten, innerhalb 
eines gewissen übergangs~eitraumes ihren 
Bedarf an Fachkräften bei diesem Ausschuß 
anzumeM:en. Die große Zahl der währ,end des 
Krieges a:ufgenommenen .Aushilfskräfte ver­
bot es,· diesen Personalausgleich auf das 
ganze bisher in der Sozialver,sicherung be­
schäftigt'ePersonal auszudehnen, da dami! 
eine riesige Verwaltlmgsarbeit. mit einem 
wahrscheinlich sehr geringen praktischen 
Effekt herbeigeführt würde . 

Mit Rüekisicht darauf, daß bis zur Verlaut­
barung des Gesetzes jedenfalls schon zahl­
reiche Verfügungen auch hinsichtlich der Auf­
lösung des Di,enstverhältnisses von Fach­
kräften getroffen sein werden, ist im 
Abs. (4) v-orges'ooen, d'aß di.ese Verfügungen 
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vom Pel'sonalausschuß überprüft werden und 
nur im Falle seiner Zustimmung aufrechte 
bleiben. . 

Abs. (5) trifft einel'lseits Vorsorge, daß die 
Versicherungsträger (Verbände) aus der Ab­
wicklung der Dienstverhältnisse nicht unbe­
rechttgt belastet werden; darauf zielen Satz 
3 und 4. Andererseits wird im Satz 2 den 
in den österreichischen Sozialversicherungs­
dienst übernommenen Bediensteten die Wah­
rung ihrer bisher erworbenen Rechte gegen­
über dem neuen Dienstgeber gesichert. 

Zu § 48: 

Die Notwendigkeit, Verfügungen wegen 
Auflösung von Dienstverhjiltnissen zu tref­
fen, kann sich im jetzigen übergangsllUstande 
auch bei Versicherungsträgern ergeben, die 
weiter bestehenbleiben, sei es infolge von 
Einschränkungen des örtlichen Wirkungs-

. bereiches oder infolge Änderungen im sach­
lichen Wirkungsberei.che. Es ist wünschens­
wert, daß für 'solche VerfÜJgungen der weiter 
bestehenbleibenden Versicherungsträger die 
gleiohen Grundsätze maßgebend sind wie fur 
die Verfügungen dieser Art, die hinsichtlich 
des Personals aufge1löster und aufgelassener 
Dienststellen getI'Offen werden. .§ 48, erster 
Satz, erklärt daher die Bestimmungen des 
§ 47, Abs. (2) bis (5), ,auch für di,e Bleidienst,e­
ten der weiter bestehen bleibenden Versiche­
rungsträger für anwendbar. § 48, zweiter 
Satz, ordnet an, daß die Vorsehriften der 
§§ 46 und 47 auch für die Bediensteten von 
Verbänden der Versioherung,sträger .gelten. 

Zu Ab s eh n i t t VII. 

Vermögensanlage. 

Zu § 51: 

Die Vorschriften' des Reichsreohtes übel' 
die Vermögensanlage sind sehr eingehend 
und würden infolge ihrer kasuistischen Ge-' 
staltung, die auf die deutschen Verhältnisse 
zugeschnitten ist, bei ihrer Anwendung zu 
vielen Zweifeln Anlaß geben. Es empfiehlt 
sich daher, d1es,e durch Vorsohriften, diJe. 
den bezüglichen Vorschriften der früheren 
österreichischen Gesetze nachgebildet sind, 
zu ersetzen. Die gewählte Fassung beschränkt 
sich darauf, zu sagen, welche Vermögell'3-
anlagen zugelassen sind, und bei welchen eine 
Zustimmung des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem .~ 
Bundesministerium für Finanzen erforder­
lich ist. Weisungen darüber, zu welchen Tei­
len des Vermögens Anl.agen in bestimmten 
Werten erfolgen müssen, wie sie in den frü­
heren österreichischen Vorschx:iften enthalten 
waren, würden vorläufig weggelassen, da 
gegenwärtig noch kein Überblick darüber 
besteht, inwieweit insbesondere Anleihen der 
Gebietskörperschaften einer Unterbringung 
bei den Sozialversichernngsträgern bedürfen 
werden. 

In Ergänzung der aus dem alten öster­
reichi,schen R,echt übernommenen Bestim­
mungen wird im Abs. (4) auch der gänz­
liche oder teilwei,se Wiederaufbau von "durch 
die Kriegs:-·od,er sonstigen Ereignisse zer­
störten oder besohädigten Gebäuden an die 
Genehmigung des Bundesmini,steriums für 

Zu § 49: soziale V,erwaltung g.ebunden, wenn für den 
Daß das Verbotsgesetz und die hiezu' er- Wiederaufbau mehr als 50.000 S aufzuwen­

lassenen . ergänzenden und Durchführungs- . den sind. 
vorschriften durch die Besthnmungen der Die übergangsvorschrift des Abs. (5) 
§§ 46 bis 48 nicht berühr.t werden können, trägt den besonderen staatsfinanziellein Inter­
diese Bestimmungen also nur für die Bedien- essen Rechnung, die darin begründet sind, 
steten in Frage kommen, die nicht nach dem daß die Sozi,alversicherungsträger über be­
Verbotsge3etz auszuscheiden sind, ergibt sich trächtliche Vermögensbestände in Form frü­
schon aus der Eigenschaft des Verbotsgesetzes herer Anleihen des Deutschen Reiches oder 
als V,erfa's,sungsg,e'setz. Um jedoClh jed,en sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
Zweifel darüber aUiszuschließen, wird dies des Reiches verfügen. 
- wie auch im Bean:!ten-Überleitungsgesetz 
-.:. im § 49 ausdrücklich festgestellt. 

Zu § 50: 

Während es sich bei· den §§ 46 bis 49 um 
Überleitung1svorschriften handelt, werden im 
§ 50 für die Bediensteten de,r Sozialversiche­
rungsträger und ihrer Verbände einige grund­
sätzliche di'eustr,echtlic.he Fflag,en geflegelt. 
Di,es,e werd,en bei der in Ausisicht genom­
menen . kolleildivv.ertraglichen Regelung zu 
be1rückisichtigen ,g,ein. 

Z u A b s c h n i t t VIII. 

Versicherungspfli!l,ht und . Versicherungs­
berechtigung. 

Zu § 52:. 
Grundsätzlich werden nach dem Entwurfe' 

die bisherigen VOfJSchriften über· die Ver­
sicherungspflicht~ Versicherungsfr,eiheit und 
Versicherungsberechtigung in allen Zweigen 
der Versicherung der· Arbeiter und Ange-
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stellten in" der Übergangszeita1s vorläufiges 
öste,rI'leiehi!sches Re,cht u'iliveränd:ert weitoe'r bei­
behalten, obwohl gerad·e auf diesem Gebiete 
die Schaffung eines neuen,einheitl'ichen östet­
reichischen Rechtes bei gleichzeitiger Beseiti­
gung der zahlreichen unübersiohtlichen reichs­
rechtlichen Vor>schriiten, die in den einzelnen 
Versicherun,gszwe'Lgen ganz verschiedenartig 
sind, dringend erwünscht wäre. Der ·ein-

- _ schlägig,e Rechtsstoff i,st aber so umfang­
" reich, ·daß eine vonständige Reform auf 

diesem Gebiet,e über den Rahmen eines 
Überleitung>sgesetzes hinausgehen würde. 
Der Entwurf begnügt sich daher damit, w­
nächst nur alle Bestimmung,en, wonach die Ver­
sicherungspflicht oder Versicherungsberech­
tigung an die Voraussetzung geknüpft ist, daß 
das Entgelt (der Jahresarbeitsverdienst) oder 
das Jahres·einkommen (bei selbständ·ig Er­
werbstätigen) einen bestimmten Höchs,tbe­
trag nicht übersteigt, zu beseitigen. Gegen­
wärtirg besteht eine solche Ver si c h e­
run g s g I' e n z e für die Pflichtvers.icherung 
sowohl in der Krankenversioherung der 
Angestellten und in der Angestellten­
versicherung, wie auch für die fr,eiwillige 
Versicherung in mehreren Versicher.ungs­
zweigen, und zwar ist 'si,e mit 7200 RM (joetzt 
7200 S) jährlich festgesetzt (in der Kranken­
versicherung wurde die gemäß § 165, Abs. (2) 
mit 3600 RlVI festgesetzte Versicherungs grenze 
für das Gebiet österreich mit d'em Erlaß des 
Reichsarbeitsminister,s vom 4. Februar 1941 

47 

Zu §' 53: 
Diese Be,stimmungen solJ·en es den zahlrei­

ch~n österreich isChen Staatsbürgern, die 
gezwungen waren, außerhalb österr,eichs zu 
arbeiten und auf Grund- einer ,solchen Be­
schäftigung naoh den damals geltenden 
reichsrechtlichen Vorschriften versicherungs­
pflichtig waren, ermöglichen, bei ihrer Rück­
kehr nach österreich die Versicherung fort­
zus,etien oder zu erneuern. Der bezügliche 
Antrag muß "aber längstens innerhalb eines 
IlVIonate's' na0h Kunct'machung des Bundes­
g,e:setZies bei dem in Betraoht kommenden 
Versicherungsträge'r gestellt werd,e:n. 

Zu § 54: 
Durch adminj.strative Verfügungen wurden 

einige, zahlen mäßig nicht sehr starke Grup­
pen von Per,sonen in die Krankenverrsiche­
rung bei der Beamtenkrankenfürsor,geanstalt 
(jetzt wieder Krankenversicherung,sanstalt 
der Bundesange.stellten) einbezogen, wie zum 
Beispiel Bedienstete mehrerer kleinerer Ge­
meinden, di'e aus ·dem Vertraglsverhältnirs .in 
ein pragma-ti-sches Beamtenverhältni's über­
führt worden sind (Schulhelfer, Verwaltungs­
lehrlinge). Die so verfügte Erweiterung des 
Versichertenkr'eise,s soll bei Fortbestand der 
Voraus·setzungen, unter denen .sie seinerZieit 
e,ingeführt worden sind, bis auf weiteres auf­
recht bleibell! [auch § 5, Abs. (4)]. 

Zu' A b.s c h n i t t IX. 
Leistungen. AN. für Reichsv,ersioherung n S. 95, gleich-

falls auf 7200 RM jährlich erweiltert). Zu § 55: 
Die Überleitung der Sozialversicherung 

Die 'in den Absätzen (2) und (3) ent- von den reichsges,etzlichen Trägern zu den 
haltenen Bestimmungen bezwecken, gewisse wiedererrichteten österreichischen Trägern 
Härten zu v,erme,iden, die s,ich aus der Ein-' .macht es notwendig, Bestimmungen zu tref­
beziehung bisher v,ersicherungsfreier Per- fen, unter welohen Vorruussetzungen und in­
sonen in die Pflichtv,erslicherung' ergeben wieweit die ästerreichischen Versicherungs­
könnten. träger in die Leistungspflichten der bisheri· 

In" der .AngestelltenveflSiciherung wird' den gen reio~sgesetz~!c~en Träger einzutrete!l 
neu in d1e Pflicht,v,er'süfuerung einbe,zog.enlen haben, DIe "endgultIge Regelun~ aller damit 
PeriSonen, die berle,itsdas 50. Loebell'sjahr vo11- z~sammenhangende~. Fmgen,. msbesoodere 
e,nd:et haben und daher nur mehr wenig Aus- I dl: Frage ~er Vermogens~useman~~rs~tzllng 
sicht hätten di,e für d1e Alter:sr'ent-e 'erfovder- mIt den rmchscteutschen, Jetzt auslandischen 
liehe Wart~~ei,t von 1S0 Beitragsrnon~ten zu Versiche.rungsträgerm. .muß zw i s ehe n­
'erfüllen, die lVIög1ichfueit g.egeben, sich' auf s t a ,a t 11 c h e n V,e r .e J. nb a I' u n gen vor­
Antrag von <im Vers,ioherungspflicht befrei,en behalten w.erden. D~ dJa.~Zust'andekommeu 801-

zu la,s,slen. In der Krankenversicherung wivd cher V. erell~"barungen lllCI~t ·so baLd zu erwa.r­
den b1sher vers,icherung,sfreien und künftig ten sem wwd, ander:erselts abe~ sowohl d~e 
dle>r Pflichtv,ersicherungunt-erworf.e-nen Per- Leistun.gs(~nwar~s~aft.s)berecht~gten w~.e 

. d R iht' " t' h auch dl-8 osterreichischen Verslcherungstra-sonren ,las ec 'e~ng:e:raum, eme so on vor . t" dl' hIt d h b 
dem Im:r;aft'hr,et,eu dies: G:81slet~els eI1ngeg,angen!en gderß elnfvde~s an Gleb~s t n .e~.elsl~eh' a

t 
rban

1d
· a

kl 
en, 

t "ß" K kie ·hl-. 'a au . lesern e le e mag lC s ·a· are v·e'r ,r,agsma 19,e rau, :nver,slmlerunrg ZV R ht h"Hn' h ff d t 
einem abg,ekürztlen Künrdtgungsterm'in ,aufzu- helct SVd~l' §§a 515ssbe. g5eSscB at.en wer en

f
, .. ed~-

'1". . . a ·eu, le IS' ,es Immungen ur le 
osen. Übernahme der aus der reichsrechtlichen 

Die. Aufhebung der VensiC.herungsgrenze Sozialversicherung stammenden Ansprüche 
wird gemäß § 117, A.bs. (2), lU. c), mit 1. Mai und Anwartschaften dmrchdie' Träger der 
1947 in Wirwsamkeit tretern.. österreichischen Sozi.alver,si0herung. 

"..-...... 
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'Zu § 56: zeit' anzurechnen. AI,s VordienstzeHen wur-
Es liegt auf der Hand,daß für die Über- den hiebeidie Zeiten angerechnet, für die 

nahme - was die Invaliden-, Angestellten- .zur österreichischen Altersfürsorge Beiträge 
(Pensions)-und knappschaftliche Rentenver- fällig geword~n waren, ferner Zeihm kran­
sicherUllig anlangt - zunächst die Ansprüche kenversicherungspflichtiger' Beschäftigung, 
und Anwartschaften in Betracht kommen, die die vor Fälligkeit des ersten Altersfürsorge­
aus der beli Einführung der reichsr·echtlichen beitrages lägen sowie gewisse Ersatzzeiten. 
Sozialvel'sicherung in österreich vorhandenen Ob die Wartezeit nach diesen Bestimmungen 
und damal,s in die Reichsversicheiung über- im Einzelfall als erfüllt anzuerkennen ist, 
nommenen österre~chischen Versicherimgs- kann - so wie dies schon bisher geschehen _ 
last 'stammen. Unter österreichischer Ver- ist - im Verfahren -zur Feststellung des All­
sicherungslastsind hiebei di,e Ansprüche und spruches festgestellt werden. 
Anwartschaften zu verstehen, die in den Bei den im § 56, Abs. (2), letzter Satz, er­
§§ 20, 23, 27, 31, 34 und 36 der Verordnung wähnten Erleichterungen der Anwartschaft 
über die Einführung der Sozialversicherung handelt es sich um die Vorschrift des § 3 des 
im Lande österreich vom 22. Dezember 1938, Gesetzes über die Verbesserungen der Lei-

. Deutsches R. G. BI. I S. 1912, im § 28 der stungen in der Rentenversicherung vom 
Zweiten Verordnung zur Durchführung und 24. Juli 1941, Deutsches R. G. BI. I S. 443, 
EI'igänzung d·er vorbezogenen Verordnung wonach die Anwartschaft aus allen Beiträgen 
vom 5. Februar 1940, Deut,sches R. G. BI. I als erhalten gilt, die für die Zeit vom 
S. 270, und in den hiezu ergangenen er- 1. Jäuner 1924 bis zum Ablauf des auf das' 
gänzenden und abändernden Vor,schriften be- Krieg~endefolg,enden Kale.IN:Le,rj alh res . ent­
ze~chnet sind. richtet sind, vorausgesetzt, d,aß der Ve'r-

Die Feststellung der vorbezeichneten An- sicherungsfall nieht bereits vor ,d'em 26. August 
sprüche und Anwartschaften kann bei der 1939 (Kri'e.gsbeginn) ·eingetreten ist. Diese 
Überleitung keinen erheblichen Schwierig- wedtgehoode Begünstigung im Anwartschafts­
keiten begegnen. Soweit es sich um R e n- reClht kam den Versicherten auoh für öster­
I e n ans p I' Ü ehe handelt, ist die österrei- reichische BeiJträgezuglJlte, hinsichtlich d·eren 
chisehe Herkunft dieser Renten aus den Ren- die Anwart:schal't bei Ei.nführung des Reichs­
tenakten und aus den Rentenbescheiden un- versicherungsr,echtes in öst'erreich beil' e it's 
schwer zu erkennen. Die aus der früheren erloschen war. .-
österreichischen Pensionsversicherung der Schwieriger gestalten sich die Dinge bei 
Angestellten und der Provisionsversicherung Erfassung der für die Übernahme durch die 
der Bergarbeiter stammenden An wa r t- österreichischen Versicherungsträger in Frri:­

':; eh a f t e n waren in besonderen Feststel- ge kommenden Ansprüche und Anwartschaf­
lungsbescheiden sicherzustellen. Die Hiriaus- ten, soweit sie auf Ver sich ,e run g s z e i­
gabe der Bescheid,e ist in den meisten Fällen t end e I' r eie h s r e c h t 1 ich e n So z i a 1-' 
schon durchgeführt, so daß auch die Wieder- ver sie her u n g beruhen. 
übernahme dieser Anwartschaften durch die 'Bei' der gesetzlichen Regelung war der in 
österreichische Versicherung keine wesent- der Sozialversicherung allgemein geltende 
lichen Schwierigkeiten bereiten wird. In den Grundsatz heranzuziehen, daß für die An­
restlichen Fällen werden die Versicherungs- wendbarkeit des inländischen Rechtes, soweit 
träger die Anwartschaftsfeststellungbescheide es sich um eine PflichtversicheI'ung handelt, 
beschleunigt hinauszugeben haben. In der In- ausschließlich der B e s eh ä f t i gun g Sol' t, 
validenversiCb,erung der Arbeiter' erübrigt soweit -es sich um eine freiwillige Versiehe­
sich im Zuge der überleitung eine Feststel- rung handelt, aussöhließlich der Wo h IJ. 0 r t 
~ung von aus der Zeit vor Einführung der maßgebend~ ist. Bei ausschließlicher Anwen­
Reichsversicherung in österreich stammenden dung dieses' Grundsatzes im überleitungs­
Anwartschaften, weil die Invalidenversiche- recht hätten die-österreichischen Sozialver­
rung der Arbeiter nach früherem österrei- sicherungsträger ganz allgemein die Lei­
chisehen Rechte noch nicht aktiviert und im sfungspflicht nur zu übernehmen, wenn und 
reichsdeut,schen Einführungsree<ht (§§ 20 und insoweit sie auf einer Pflichtversicherung 
21 der Einführungsverordnung) bestimmt nach Einführung der· reichsrechtlichen So­
worden war, daß die Anwartschaft aus den zialversicherung mit dem Beschäftigungsort 
sogenannten österreichischen Vordienstzeiten in österreich beruht. Es war von vorneherein 

, bis zum 31. Dezember 1938 als ,erhalten gilt klar, daß dies in der Durchführung für die 
und für die Erfüllung der Wartezeit schon österreichischen Träger der Versicherung 
der Nachweis von mindestens vier Wochen. eine ganz beträchtliche Verwaltungsarbeit, 
österreichischer Vordienstzeiten in ein'em Ka- für die aus österreich stammenden Versi­
lenderjahre genügt, um dieses Kalenderjahr cherten überdies auch empfindliche Härten 
mit 52 Woe~en, also zur Gänze, als Vordienst- mit sich bringen würde: Waren doch viele 
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Tausende österreichischer Arbeiter und An- Gesetzes die österr,eichische' Staatsbürger­
gestellter während der Zeit der Einverlei- schaft erst in 'einem späteren Zeitpunkt er­
bung österreichs in das Deutsche Reich dazu worben haben oder erwerben werden. 
verhalten worden, eine Beschäftigung außer- Für diesen sehr weit gezogenen, nach 
halb österreichs auszuüben. Derartige Be- leichtfestzustellenden Tatbestandsmerkmalel! 
scbäftigungszeiten könnten bei strenger An- abgegrenzten Personenkreis Isoll eis sich nach 
wendung des Grundsatzes, daß der Beschäf- dem Gesetz erübrigen, in jedem ,einzelnen 
tigungsort in österreich für die übernahme Falle erst erheben zu müss,en, ob ,und inwie­
der Leistungspflicht maßgebend zu sein hat, weit Versicherungszeiten nach Einführung 
nicht, bzw. erst auf Grund allfälliger späterer der reichsrechtlichen Sozialv,er,s,ichemmg auf 
zwischenstaatlicher Regelung berücksichtigt einer Beschäftigung oder freiwilligen Ver­
werden; sie müßten zunächst bei Feststellung sicherung in Österreich beruhen; es werden 
der zu übernehmenden Ansprüche und An- vielmehr bei den diesem Personenkrelis an­
wartsohaften von den österreichischen Sozial- gehörendenV,ersichertenalle in den Ver­
versicherungsträgern in Jedem einzelnen Fall sicherungs(Qurttungs)karten nachgewiesenen 
ausgeschieden werden. Um die damit verbun- Versicherungszeiten aus der Zeit seit 
dene erhebliche Verwaltungsarbeit zu ver- 13. März 1938 b~s 9. April 1945 ausnahmslos ~ 
meiden und die sich hieraus für die öster- von ,der österreichischen Vel'sicherung' über­
reichischen Versicherten ergebenden Härten nommen werden. Nur für den verhältnis­
hintanzuhalten, ist fÜr österreicher eine Son- mäßig kleinen Kreis von Personen, auf die 
derbegünstigung vorgesehen, wonach die die Merkmale der begünstigten österreicher 
seit der Besetzung öst'erreichs,· d. i. seit nicht zutreffen, wi,rd ,das im § 58 des Ent-
13. März 1938 bis 9. April 1945, zurückgeleg- wurfes näher g,er'egleJte .. umständl;iche An­
ten Beilt~ags- und Ersatzzeiten, auch wenn sie spruchs- und AnwartschaUsfeststellungsver­
außerhalb österreichs, erworben worden fahl'en durchgeführt we'l'den müssen. 
sind, denim Abs. (1) des § 56 ,ang,eführten In der Krankenversicherung sollen im 

'Versicherungszeiten, ,also den' auf einer Be- wesentldchen die :gleichen Grunmsätze für die 
schäftig1Ung, beziehungsweise einer freiwilli- übernahIp,e der Ansprüche und Anwart­
gen Versicherung in österreich beruhenden schaftengelten wie in,der InvaIiden-, Ange­
Versicherungszeiten beim Zutreffen fo1gender stellten(Pens,iollJS)- rund knappschaftlichen 
Voraussetzungen gleichzustellen sind: Rentenversicherung; doch haben ,sie natur-

1. ordentlicher Wohnsitz des Versicherten gemäß in diesem Versicherungszweig, da es 
im Gebiete der Republik österreich sich um kurzfristige Leistungen handelt und 

, un- Anwartschaften '(Wartezeiten) nur eine ge-
mittelbar vor dem 13. März 1938; '- dngfügige, Rolle Ispj,elen - in Betracht 

2. Zugehörigkeit des Versicherten zum kommen hauptsächlich di,e Leistungen der 
Kre1seder Personen, ,die gemäß §§ 1, 2 oder Mutterhilfe und des SterbegeLdes -:- nur 
2 ades StaatsbüI1geflschafts -überleitungsge- u!lteftgeordnete Bed'eutung. 
,getzes vom 10. Juli 1945, St. G. BI. NI'. 59, in Personen, die zu den im § 17 des Verbots­
der Fassrung der Bundesgesetze vom 18. Jän· gesetzes genannten Pel'sonen gehören (Ille­
ner 1946, St. G. < BI. NI'. 51 und 52, die öster- gale, Förderer, Angehörige der SS und Funk­
reichische Staatsbürgerschaft besitzen; bei tionäre der NSDAP)-weftden n,ach dem Ent­
Ansprüchen der Hinterbliebenen muß diese wude von d,en Be.günstigungieln in aUen Ver­
Voraussetzung 'auch .auf die Hinterbliebenen s.iche.ruDgSnweig'en ,ausgeschlosSten,· weH eis 
zutreffen; unbillig ,el'schiel1'e,P.ersonen, dLe durch ihr 

3. Nichtzugehörigkeit zu den im § 17 des 
Vedassungsgesetze1s' über das V,erbot der 
NSDAP genannten Personen. 

Durch die AbsteUung desbegünstigtelJ 
Personenkred,ses auf die Personen, di,e nach 
den oben bezogenen Bestimmungen des 
StaatSb,ürge rschafts~ überleitungsgesetzes die 
österr;eichisohe Staatsbürgerschaft besitzen, 
werden nicht nur Versicherte begünstigt, die 
am 27. April 1945, 'de'm Stichtage des § 1, 
Abs. (1), des Staatsbürgel'Schafts - überlei­
tungsgesetzetS die österr,e<ichische Staats­
bürgerschaft bereits besessen haben, s()ndern 
auch Versi'cherte, die auf Grund einer Er­
klärung nach §2 oder § 2 a des bezeichneten 

/ 

polit1sches' V,erhalten vor ,mem 13. März W38 
den BelS'tand -eines fneli,en und unabhängigen 
Sta,at'e,s öste:rJ'iei~h abloehnten, aus 1(}1em Titel 
der österre'iohisc.hen Staatsbürgel'schaft Ibeson­
dere VorteBe zuzuwenden. S1e, werden ,daher, 
wenn: sie die übernahme der Yer,sicherungs­
'leistung durch dieösterreichische Sozialver­
sicherung anstreben - 'so wie alle anderen 
nichtbegünsttgten .Per'sonen .- in ~inem be­
sonderen Feststel1ungsverfahren _ den Nach­
we~s zu erbringim haben, ob und inwieweit 
die Lei,stung auf einer Pflichtversicherung 
mit ,dem Beschäftigung,sort in österreich oder 
'auf einer freiwilltgen Vers,icherimg mit dem 
Wohnort -in österreich nach Einführung der 
reichsr,echtlichen Sozialverlsicherung in die-

4 
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sem Gebiete heruht. Hinterbliebene brauchen nicht Zu vertre,tend:en Gründen außerstande 
d'iesen Nachweis nur zu erbringen,'wenn, sie sind, diese Frist einzuhalten; die Möglichkeit 
se~bst ·dem Kreise der im § 17 d·eS Verhots- haben, das Feststellungsverfahren zu bean­
gesetzes heZieichnelen Personen zugeüören, tragen, wird für solche Personen die sechs­
nicht aber auch, wenn nur der V·er,storbene monatige Frist um die Zeit verlängert, wäh­
(unmittelbar Vers~~hede) diesem Krei'~e: an- rend der sie verhindert waren, den Antrag 
gehört hat, w~ildie Hinterbliebene~lßirdas zu stellen. Es soll hiedurch den österreichi­
seinerzeHige politische Verhalten des~' V er- schen Sozialversicherungsträgern ermöglicht 
sicherten, von' dem sie ihren Anspruch ab- werden, innerhalb angemessener Zeit eine 
leiten, nicht haftb~r gemacht werden sollen .. abschließende übersicht über die von ihnen­

Zu § 57: 

Auch in der Unfallversicherung Isoll sich 
die Übernahme der Leistungspflicht durch 
die österreic.hi,sche Sozialversicherung grund­
sätz-lich nach dem Beschäftigungsort,und 
zwar zur Zeit des Unfalles, richten. D~eser 
BeschäHtgungsort läßt ,sich aus dem Unfall­
akt, in den meisten Fällen wohl 'auch aus 
den Rentenbescheid·en leicht feststellen~ 
Eine nennenswerte Verwaltungs mehrarbeit 
1st also hier - zum Untersc.hied 'von der 
Rentenv,eooc.herung - aus der Durchführung 
nicht zu gewärtigen. Dennoch ,sieht der Ahs.(2) 
für ,die begünstigten Österr.eicher 'in AJi~ 
passung an die analoge Bestimmung für die 
Invaliditäts-, AUers- und Hinterbliebenen­
vel'lSicherung vor, daß Unräile aus der Zeit 
vom 13. März 1938 Ms 9. April 1945,' d;ie sich 
bei einer Beschäftigung mit ,c1em :Ort 'außer­
halb österreichs ereignet haben, delt~Unfällen 
in einer Beschäftigung mit dem od hn Ge­
biete der Republik österreich ~gleiC4,ge'stellt 
sind, wenn die persönlichen V ora~;s'setzun­
gen~es § .56, J\bs. (3), gegeben sf,J?'d.; .. denn 
es ware mcht emzusehen, warum .nl(~ht auch 
in der UnfaHver,sicherung die iählr·e,ichen 
österreichischen Arbeiter und AIige~t,e1lten, 
die in den vergangenen Jahren außerhalb 
österreichs im weiten Geltringsber;eiche der 
reichsgesetzlichen Unfallversicherung, ger ia 
damals für 'die Versicherten als Inland an­
zusehen war, arbeiten mußten und hieb ei 
das Unglück hatten, ,einen UnfaH zu erleiden, 
bei der übernahme der Leistungspflicht 
durch die österreichische Sozialversicherung 
in gleioher Weise geschütit werd~n ,sollten 
wie in der InvaUden-, Ange,stellten(Pen­
sions)- und knappschaftlichen Rentenver­
sicherung. 

Zu § 58: 

Für die' Einreichung des Antrages auf Fest­
stellung der von der österreichischen Sozial­
versicherung zu 'übernehmenden Ansprüche 
oder Anwlartschaften der nichtbegfitl~tigten 
Pel'sonen ist eine Fri:st vorge,sehen;, dl~, mit 
·sechs Monllibeu nach Kundmac.hl1ng dels Bun­
-desg'elSetZiß<s heg,re.llIzt iSIt. Damit i!lJber ~uch 
Antragstlel1er, die geg,enwärtig weglem. Kriegs­
g,efa'llg·enschaft odBr ausanderellldul'ch :si-e. 

, zu übernehmende Versicherringslast zu ge-
winnen. Der Versicherungsträger soll berech­
tigt sein, die Feststellung auch ohne Antrag 
von Amts wegen iedJe:rze.it vor7JUn~hmen. 

Zu §§ 59 und 60: 
Im ,engen Anschluß an die allgemeinen 

Überleitungsbestimmungen dei §§ 56 bis 58 
eti,thält der Entwurf besondere Überleitungs­
vorschriften für die Krankenversicherungs­
an'~talt ·d,er Bundesang,estellten und für die 
VEm~iClherUlig,sansta1t <Leis ·österre.iohischen 
Notariates, weil die von rußls,en Anstalten 
zu überIiehmEmden Leistungen nicht aus der 
reichsrechtl,icgen Soz,ialversicherung stam­
men. pie Krankenversicherung der Bundes­
angestellten 'war - wie schon oben zu § 1; 
Abs. (2), näher ausgeführt wurde - in eine 
dem Reichsminister der Finanzen unterstellte 
beamteJirechtliche Krankenfürsorge umge­
bildet, die Pensionsversicherung der Notare 
in die Versorgungseinrichtung der Notarkas.se 
in München einverleibt worden. In bei den 
Fällen ist es Aufgabe, des Überleitungs­
gesetzes, den früheren österreichischen 
Rechtszustand wiederherzustellen. DIese _ 
Wiederherstellung' soll nach dem Vorschlage 
des Entwurfes in der Notarversicherung auch 
die in der Zeit der Geltung des MÜllchener 
Versorgungsrechtes (1. Juli 1939 bis 9. April 
1945) zuerkannten Leistungen der, Ruhe­
stands- und Hinterbliebenenversorgung um­
fassen, die nach dem wiederhergestellten 
österreiohischen Rechte mit Rückwirkung auf 
den 10. April 1945 [§ 117, Abs. (2), lit. an 
neu zu beme,ssen sein werden. 'In Hinkunft 
wird ·a1so die Notarversichelrungsanstalt in der, 
PensiOnsversicherung nur mehr einheitlkh 
nach österreichi,schem Hechte beme,ss,ene Ren­
ten lauszuzahlen haben. Die einmalige mit 
der Ne'llibemessung und Durchrecihnung der 
Lei'stungen aus de,r Zeit vom 1. Juli 1939 bis 
9. April 1945 verbundene' Mehrarbeit fällt 
demgeg,enüber bei der verhältnismäßi.g ge­
ringen Anzahl der in Betracht kommenden 
Fälle kaum ins Gewicht. 

Zu § 61: 
Im allgemeinen sollen während der über­

leitungszeit für das Ruhen der Lei~turigen 
die bisher reichsrechtlichen Vorschriften wei-

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)50 von 72

www.parlament.gv.at



terhin angewendet werden, so insbesondere 
auch die Vorschriften über das Ruhen der 
Leistungen bei Verbüßung einer Freiheits­
strafe u. dgl. Eine Ausnahme hievon wird nur 
für die Vorschriften über das Ruhen der Lei" 
stungen bei . Aus I a n d sau f e n t haI t ge­
macht. Das Gesetz unterscheideUiebei öster-

. reichische und ausländische Anspruchsberech­
tigte. Bei österreichischen Anspruchsberech­
tigten wird der Fortbezug der Leistung auch 
bei Auslandsaufenthalt zugelassen, wenn 
der' Versicherungsträger diesem zustimmt 
[Abs. (1), Sohlußsatz]; hingegen tritt das Ru­
hen der Leistungen bei Ausländern, die sich 
in das Ausland begeben, auf jeden Fall ein. 
Eine weitere Begünstigung der österreichi­
schen Anspruchsberechtigten bei Auslands­
aufenthalt besteht darin, daß die im Inlande 
befindlichen Angehörigen trotz des Ruhens 
der Leistung für den unmittelbar Versicher.~ 
ten aus der Krankenversicherung Familien­
hilfe und aus der Rentenversicherung eliie 
Unterstützung erhalten. Hinsichtlich der Fa­
milienwochenhilfe war eine gleiche Vorsorge 
wie für die Familienhilfe . nicht erforderlich, 
da der Anspruch auf FamiliEiri\Vo.chenhilfe 
nach § 205 ader Reichsversichertingsordnung 
unmittelbar den Familienangehörigen zusteht 
und das Ruhen der I Leistung . für den un­
inittelbar Versicherten den Anspr]1~~ der Fa-

. milienangehörigen auf Leistungen der Fami­
lienwochenhiUe nicht berührt. Es muß zwi­
schenstaatlichen . Abmachungen' vorbehalten 

. bleiben, ob und inwieweit von diesen Grund­
sätzen im Verhältnis zu landeren Staaten 
unter d~r Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
abgegangen werden kann. . 

Zu § 62: 
Die Auszahlung der Renten soll· wieder in 

dem bewahrten Dauerscheckverfahren vorge­
nommen werden. Hiedurch würde die Bevor­
schussung und nilchträgliche Abrechmmg der 
ausgezahlten Leistungen durch die" Postan­
stalt enltfaUe,n; Da die bi,sherigen reichs­
rechtlichen Vorschri,ften auf die' weitgeheruQe 
Mitwinkunrg der Postanstalt abgestellt sind, 
erfordert der übergang zum D.auel'scheck­
verfahren die A~änderung dieser V Ofschrif­
ten. Hielzu werden die betei.ligten Bundes­
ministerien ermächtigt. 

Zu § 63: 
Durch diese Sonder be stimmungen sollen 

\'or allem den' Kriegsgefangenen und den 
Heimkehrern und ihren Familienangehöri­
gen die Begürustigungen, die im. Reichsver­
sicherungsrecht für .Wehrmachtangehörige 
vorgesehen waren, wie zum Be~spiel die 
Familienhilfe in der Krankenver,sicherung 
(§ 209 b RVO.), die Gewährul1g von Steige-

51 

rungs'b{lträgen und die Wahrung der Anwart­
schaftelljI1 'der Rentenversicherung [§§ 2 und 
3 <t~f' Verordnung vom 13. Oktober 1939, 
DeiJtsches R. G. BI. I S. 2030, und Verordnung 
vom·'8."~:Oktober 1941, Deutsche,s R. G. BI. I 
S. 63'4);sotangeerhalten bleiben, Ms die 
EIitllis:{ung aus dem Wehrdienst (aus der 
Krie,g~g,~fangenschaft) im Einzelfalle tätsäch­
lich. ars 'voHzogen ange,sehen' werden kann 
und der EnUassen~ an seinen letzten Wohn­

.ort vor d,er Einberufung zurückgekehrt ist 
oder bei BerücksichtigllJlgaller von ihm 
nicht verschuldeten Zw~schenfälle hätte zu­
rückkehren können. Die Begünstilgungen 
werden nur österreich ischen Staatsbürgern 
gewährt, die nicht zu dem im - § 17 d:els 
Verfassungsgesefrles Ülber das Verbot der 
NSDAP vom 8. Mai 1945, .St. G. Bl. Nr. 13, 
aufg~zählten Pe nson 8lnkreiJs (Illegale, För­
derer, Angehörige der SS und Funktionäre 
der NSDAP) gehören. 

Zu § 64: 
'Die Reichsvensicherungsord·nung regelt in 

d,en §§ 1501 bis 1513 einge,hend die Bezie­
hungen der Träger de,r KraIl'ken- und Un­
fallversicherung zueinander, in'besondere 
auch die Verteilung der Aufwendungen für 
Heilverfahren und wiederkehrende Geld­
leistmlgen I8.n Unfa1J.lverletzte, die sowohl . 
kranken- wie auch unfallversichert 'Sind. 
Aus <ti~~ef Verteilung el1.geibensichweohs'sl­
seitige,.J?r:satzansprüche im Verhältnis zwi­
schen "d'efiKrankenkassen und den Trägern' 
der Urit~lJ\rersiclherung. Die Ers'at,zansprüche 
mußteli ,bi' jedem einze:lnen Falle festgestellt, 
geltellidgemacht 'und - im Streitfall - ver­
fahrellsm,~ßig durchgesetzt werden, was be­
greiUi'liherweise einen nicht unbeträchtlichen 
Verwaitljhgsaufwand verufisachte. Um das 
Verfahren zu vereinfachen und Verwaltungs­
aufw,and einzusparen, verfügte der Erlaß vom 
17. Oktobe,r 1944, Nr. II 1269/1944, verlaut­
bart in den Amtlichen Nachrichten für Reichs­
vensicherung auf Seite 11/283, 1944, daß die 
Einzelabrech.n'ung zu entfallen hat und' daß· 
(iie. ~ insgesamt betmchtet - überwiegen­
den Er,s~tzansprüche der Krankenkassen 
d)J;fch vierteljährliCh zu leistende Pauschal­
b~träge der UnfaUversicherungsträger abge­
golten werden Isollen. Dieses vereinfadhte 
Verfahr,en wird für die überleitungszeit bei­
behalten, weil die finanzielle Lage der So­
zialversicherung zu größter Sparsamkeit in 
der -Verwaltung nötigt und auch die Per­
sonallage' es weiterhin geboten erscheinen 
läßt,4eden nicht unbedingt notwendigen Ver­
waltmi.gsaufwand zu vermeiden [Abs. (1)]. ~ 

In ~"'den Beziehungen der Kranken- und 
Rentenversicherung zueinander (§§ 1518 bils 
1520 RVO.) wurden - einer in Aussicht 
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genommenen, aber nicht mehr realisierten 
gesetzlichen Regelung vor.gr~ifeJ;lcir'~,;:-· fol~ 
gende einstweilige AnordJnungen Id.es.'Re}!;hs­
arbeitsminicstel1s im Erlaßwege getroffen:. 

,,1. Die, überweisung des Krani{e~ieldes 
nach § 1518, Abs. 2, unterbleibt. ..... . 

2. Die Beil:\iHe zum Zahnersatz ,und für 
größere Heil- und Hilfsmittel' tragen aus-

lichen Ausnützung der Krankenversicherung 
führt, wor,an eb~nsosehr die Riskengemein­
schaft des Versicherungsträgers wie auch die 
ganze österreichische Wirtschaft mit Rück­
sicht ruuf die Wichtigkeit des Arbeitseinsatzes 
aller tauglich~n Kräfte für den' Wiederauf­
bau maßgeblich interess,iert ist. 

schließlich die Träger der Krankenversiche- Zu § 66: 

rung. Das Gesetz über wleitere Maßnahmen in der 
3. Die Behandlung von Geschlechtskrmik- Reichsversicherung aus An:laß des Krieges 

heiten obliegt mit Ausnahme der Fälle nach vom 15. Jänner 1941, Deutsöhes R. G. BL I 
§ 10 des Gesetzes über weitere Maßnahmen S. 34, bestimmt im § 17, Abs. (1), daß bei 
in der Reichsversicherung aus Anlaß des Versicherten, die währlend des Krieges als 
Krieges vom 15. Jänner 1941 (RG. BI. I Soldaten gestorben oder info1ge einer Be~' 
S. 34) nur den Trägern der Krankenversiche- schädigung bei besonderem Einsatz oder einer 
rung, . Wehndiel1Jstbeschädigurug invalid ~berufsun-

4. Die Tuberkulosebekämpfung wird mit fähig) Igeworden. sind, die Wartezeit aLS' er­
Ausnahme der unspezifischen ambulahten füllt gilt. Diese Bestimmung bedeutete, daß 
Behandlungl1Jur von Trägern der Rentenver- di,e Vefisicherungsleistungen ohne RücksiClht 
sicherung durchgeführt (Erlaß vom 30. Juni auf ,die Zahl der Beiträge und Idie Dauer dier 
1944, Zl. II 6682/1944)." . Versicherung zu gewähren waren, wenn iIlur 

Durch Aufhellung der oben angeführten die Versicherung 'vor dem Eintritt in den 
Anordnungen wird hinsichtlich der Abgren- WrehrdieI1Jst und noch bei 'dem Eintritt in 
zungzwischen den Autgaben der Träger der den Wehrdienst bestanden hat. Es genügte, 
Kran:ken- 'und der Renten(InvaHden-, Ange- daß die Anwartschaft der Versicherten, sei 
stellten- und kn:appschaftlichen Renten)ver- es weih nur' ims einem leinzLgen Beitmg, bei 
sicherung der RecMs!zustal1Jd hergestellt, wie seinem Eiritritt in den Wehfidlenst erhalten 
er sich aus den sonst weitergeltenden bis- war.Die:~e'. sehr" weitgehende Blegünstigung 
herLgen V ofischriHen und aus den"B'esttm- für die Hiriterbl~ebenen nach den im Kriege , 
mungen des vorliegenden Gesetzes 'ergibt. gestorbenen und für die infolge einer Dienst-

'~·'C· beschädigung inval1d ~berufsunfähig) gewor-
Zu § 65::"-'~' denen Soldaten wird durch § 66 aufgehoben. 

Durch § 5, Abs. (4), der V,eroI'dmip..g über Die Begünstigung hatte p.raktischzur Folge, 
dre Einführung ,cte:r SozjalrvefiSiiche,~g im daß die Sozialversicherung dem Staate die 
Lande östeI'reich vom 22. U,ezember 1938, diesem obliegende Fürsorge .für Kriegsbe­
Deutsche,s R. G.'Bl. I S. 1912, wareiD, ,di,e Trä- sc;hädigte und HinterbHepene .nach solchen 
ger der Kranke~versicherung in der"Land- teilwe~se abiIlahm. Mit der Beendigung des· 
und FOfistwLrtschaft ermächtigt wor:d()n, <li<e Krieges 'und der demnächst 1JU erwartenden 
Le1stungen und Beiträge abweicheIlJd vom Heimkehr der ahgerü<steten, aus der Kriegs­
Reichsrecht 'zu I'e,geln. Von di,eser Ermächti~ gefangellschaft entlassenen Soldaten würde 
gung haben ,ci'i.e öst,erl1edchiis'chen Landkrim- sich die er-wähnte Begünstigung für die In­
kenkassen tatsächlich Gebrauch gemacht. Di,e validitäts- und Hintel1bliebenenv,ersicherung 
getroffenen abweiohenden Regelungen wer- zweifellos schwer belastend auswirken. Bei 
.den zum T·eH auch Iheute TI<ooh ,angeWlend,et; der gegenwärtig schon Isehr angespannten 
Um h~eltüi ,einle!gesetJzliche Grundlag,e zü finanziellen Lage der lnv,alidenversicherung 
schaffen, h;t 'es notwendig, die mit 31. Dezem- der Afibeiter, der Angestelltenversicherung 
bel' 1944 festge\Sletzte 'Fr~st bis auf: wiedterel!! und. der knapps.cihaftlichen Rentenversiche­
zu verlängern [Abs. (1)]. rung wäre eine solche Belastung für die be-

Abs. (2) ,si,eht ,di'e Aufhebung der ~rank:M-, zeichn~te~ Vlers~cherung:n ohne Erhöhung_, 
schein- und der Arzneikostengeb'ül1I:,. s.owie der Belürag,e .oder der L,ellJstungell dels Sta'ates 
die Erweitel'lUllg der Frist für me -Meidtmg kaum trogbar., 
de.r Arbeitsunfähigkeit infolge Kronkheit von 
drei Tagen auf eine Woche vor. Hiemit'wird Zu § 67: 
die Inanspruchnahme der Leistunge.I!. ,der Infolge der Kriegls- und Nachkriegsereig­
Krankenversicherung, besonders des I\i'~rikEm- nisse sind 'vielfach alle Unter1agen für den 
geldes, er:heblich erleichtert. Es wird' 'Sa.che Nachweis der 'in den Kriegsjahren (1939 bis 
eines zweckmäßig eingerichteten kontroll- einschließlieih 1945) entrichteten Beitr'äge zur 
ärztlichen Dienstes,sein, dafür zu sorgen, daß Invalidenversicherung, wie Quittung,skarten, 
diese Maßnahme nicht zu einer mißbräuch~ I VeI'lsicherun.gslmrten, Aufr,echnungSibeschei-

, \ 
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nigungen usw., in Verlust ,geraten. Es ,ist 
dadurch unmöglich geworden, die Stelge­
rung'SJbetriilge der Invalidenrenten und der 
Beitr,a,gser.stattung, die verheirateten weib­
lichen Versicherten gebiiJhrt, auf Grund der 
in den -g,enannten Jahren entrichteten Bei­
trä,ge nach den Regeln des Gesetzes zu be­
rechnen. iBesonders iri den Arbeitsbereichen 
der Landesversicherungsanstalt für' Wien, 
NiederösterI1eich und Burlgenland sowie der 
als zWischenweilige Einrlichtung' (§ 6) ge­
schaffenen VerSiCiheflU:Dgsanstalt der öster­
reicbJischen Eisenbahnen ,sind fast alle 
Quittungs-und Versicherungskarten verloren 
ge~angen. Das Bundesmindsterium für 80-

ziaile Verw~ltung hat sich, UJp. ,eine Verzöge­
rung in der Behandlung der geltend gelJI).ach­
ten Rentenansprücbe zu vermeiden, auf An­
trag der beiden obengenannten Anstalten 
veranl,aßt gesehen, vorläufig im Erlaßwege 
die Anstalten IU;nvorgreiflich der 'bezügliCilHm 
Rege[ung zu ermächtigen, ,zur AibgeUung de'r 
Steigerungsbeträge Biauschbeträge zu ge­
währen, deren Höhe vom Bundesministerium 
lediglich nach dem Lebensalt~r,und Ge­
schlecht der,. Anspruchsberechtig,t'en,: abgestuft 
festgeset~t wUl'de (Erlaß vom 14:, Mai 1946, 
Zl. II 17.855-4/46). Die mit diesem Erlaß 
velrfügte RegeLimg wurde mit der_Änderung 
in den Entwurf übernommen, daß die Ge­
währung von Abgeltungsbetriigen" für die 
Steigerungsbeträge und Beih1agserstaHungen 
niCiht ,aUge mein, sondem nur in jenen Einzel­
fällen Platz zu greifen hat, wo der Nach­
weis der in' der Zeit vom 1. Jänner 1939 his 
31. ';Dezember 1945 entnichteten Beiträge für 
den g,anzen Zeitraum oder für ,einen Teil die­
ses Zeitraumes nicht-mehr eflbracht werden 
kann. Besteht aber die Möglichkeit, diesen 
Nachweis für ,ci!elllJ g,8;nzen Z'eitr'lI!um lück,enlos 
zu ,erbringen, sei es, daß der V~eI1sicherungs-' 
träg,e\- selbst oder der Ve'l'siCiherte htiezu in 
der Lag,e i's!, ,dann müssen di'e Ste,igerungs­
beträge nach ,den normalen Re'gein der Inva­
lid,enversioherung unte'r Berück1sichtigutllog d,er 
,entrichteten Beiträg,e ,e,rl'echnet werden. 

Die Bestimmungen des §67, .sollen gemäß 
§ 117, Abs. (2), lit. a), rückwirkend mit 
10 .. April 1945 in 'Wirk,samkeit treten; sie 
'sind also ,auf ,alle ,bis zu diesem Zeitpunfte 
noch nicht rechtskräftig bemessenen Leistun­
gen anzuwenden. Soweit ,auf Grund des 
obenbezogenen Erlasses 'des Bund,esmdniste­
riums ,für soziale Verwaltung Renten und 
Beitragserstattungen nach den vereinfachten 
Bemessungsregeln tatsächlich bereits festge­
stellt 'worden ,s~nd, hat es hie,bei 'gemäß 

'A.bs. (6) sel,bst· 'zu verbleiben, wenn in 
dem einen oder' an<:!:eren dieser Fälle der 
Nachweis der entrichteten Beiträge hätte er­
bracht werden können. , 

53 

"Auf 'die Angestellten- und knappsch~ft­
liehe Reri'tenversicherung sind die Bestim­
ini.mgen des § 67' nicht für ,anwendbar er­
kllirt; weil rin diesen Versicherungen efu Be­
dürfnisnach einer solchen ve'reinfachten Be­
messoog de'r ,Stei,gerungsbeträge weder sei­
tens der zustä:nd~g.en Velisicherungsträger noch 
auch ~us Kreisen der Versicherten gemeldet 
worden ist. 

Zu ,§ 68: 

nie durch die Eigenart d,es Eisenbahnbe­
triebes bedingten erhöhten Unfallgef~hren 
führten :tJu einer Erweiterung der zivilreeht­
lichen Haftpflicht der Eisenbahnunterueh­
mungendurch die tGese'tze über die Haft­
pfbicht der Eisenbahnen vom 5. März 1869,' 
R. G. BI. Nr. 27, und vom 12. Juli 1902, R. G. 
BI., N,r. 147, im we,senUichen dahingehend, 
daß bei einem im E i oS e n iba h n v,e I' k ehr 
h.erbei,geführlen Unfall die ge set z I ich e 
V,e r mut u n:g des Ver s eh 'u I den 's der 
U n t ,e r'll eh mu n og oder dhrer Beauftoragten 
gilt, die nur beim Nachweis eines unrubwend­
baren Zuf,alles (höhere Gewalt) oder einer 
unabwendbaren Handlung einer dritten Per­
son,deren Ver,schu1den die Ei,senbahnunter~ 
tiehmung nicht zu vertreten h~t oder schldeß­
liclh elner Verul'sachung des Unfalles durch 
Verscl?oJllden des Beschädigten ,selbst ausg~:.. 
schlossen ist. Di€s,e erweiterte Haftpflicht 
der Eisenbahn unternehmungen kommt auch 
den Eisenbabnbediensteten und ihren Hin­
terbli,E;):l?-~ni~n z~gUJte, wenn durch einen im 
EisHnbah'llverkehr V€!1Ul'SMbten' Unfall die 
körpeTÜch'~ Verlet:zung oder Tötung des 
Reidienste,tHn herbeigeführt wi'I1d'. Nach ·den 
frühe~en österfle,ichi,schen Vomchriffen über 
die UrlJ~nver,sicherung der ,Eis,enbahnbe­
di,ensteten wurden jedoch die,se, ,erweitelr­
ten Schadenersatzal}lsprüche der Eisenbahnbe­
diensteten ,durch eine ~llgemejne Erhöhung 
der Renten aus der Unfallversicherung ab­
gegolten [Artikel VII,' Absätze (4) und (5), 
des Gese,tzes vom 20. Juli 18~4, R. G. BI. 
Nr. 168;betreffehd die AUJsdehnung der Un­
fallversicherung, in der Fassung des Arti-, 
keI,s II der XIX. Novelle zum Unf,allversiche­
rungsogesetz vom 21. Dezember 1933, R G. BI. 
Nr. 591]. Mit der Einführung der Reichsver­
sicherung an Stelle der österreiehischen So­
zialversicherung verlo,rendie bezogenen Son~ 
d,eribestimmungen 'über die Unfallversiche­
rung der Eisenbah:ßibediensteten '-ihre Wirk­
samkeit; Hingegen blieb die zivilreehhlich 
erweiferte Haftpfl;icht der ,Eisenbahnuillter­
nehhtungen weiter bestehen., Dies wirkte 
sich für die Eisenbahnunternehmungen be­
sonderoS' un~ngenehm aus, als durch das 
reichsdeutsche Gesetz Ülbe,r 'die erweiterte 
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Zulaslsun.g von Schadenel'satzanspfM-chen bei 
Dienst- und Arbeitsunfällen vom 7,.- D.e.zem­
ber 1943, R. G. BI. I S. 674,dieüi den 
§§ 898 und 899 der Reich,svel'sicheru~gsörd­
nung vorgesehene EinschränkungcLedlaftung 
von Unternehmern gegenüber Verletzte>:q.und 
deren Hinterbliebenen für Unfälle, 'lU 'dEmen 
strafgerfchtlich ,die vor sä rt z l:i c h e, Ii e r­
bei f ü h run g des U n fall e s durch den 
Unternehmer (dessen Bevollmächtigten oder 
Repräsentanten) festgestellt worden ist, f,ür 
solche Arlbeitsunfälle aufgehoben wurde, die 
bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr 
eingetreten sind. 

Sowohl die versicherten Eiseubahnbedien­
steten, die nach dem der,zeit ,geltenden 
Rechte darauf angewiesen sind, ihren er­
weiterten Schadenel'lsatzanspruch bei Ver­
kehr,sunfällen erforderlichenfalls im Zivil­
pr{)zeßwe,g durchzusetzen, wie auch die 
Eisenbahnunternehmungen, denen ausde'r 
Führung der Zivilp:vozesse erhöhte Verwal­
tungskosten erwachsen, s,ind mit dem dür'ch 
die Reichsgesetzgebunggeschaffenen Zustand 
unzufrieden. ' 

Es ist daher beabsichtigt, durch die Be­
stimmungen des § .68 des Entwurfes den f.rü­
heren österreichischenRecMszustand inso­
fern wieder hel1zusteHen, ,daß die Y.~l'SJiohe­
r.ungsallistalt der österreichiMhen E1sen­
bahnen als Träger der UnfaUver,s.d_~;h:erung 
der Eisenbaihnbediensteten ermä61ltlg\ wer­
den sollen, ,aen ,schadenersatzan:spi\16h der 
Ei,senbahnbedie:nst-eten .im Falle ,eineis Ver­
,kehrsunfa11es durch einen Isalzwll!gsmäßig 
erweiterten Entsohädigungs,anspruch ",aus der 
geset,zHohen Unfanversü~her.1l'ng "abzulösen, 
und Ziwar IsoHen d'ie' V,erletztenrEüUe eine 
Erhöhung um die Hälfte und Me Hintdrblie­
'bellleinrenten eine Erlhöhung um 'zwei' Dritte,l 
erfahl'en, . wie: ddes auch 'setinerzeit'En alten 
ö,st'erreichLs,chen Unfap'verisiohel'ungsrecht 
vorgesehen war. nie sich 'hieraus für die 
U:nfa~lverS'iohef'Ung ,ergebenden Mehl1bela­
stungen werden selbstv,erlständlich die Ei'sen­
ba;hnmntern,eihmungenanteHsweh"e, und 'zwar 
nach Maßga1be des von den Vel1sicherten 
für1hre Tätigk,eit im Unternehmen bezo-. 
.genen ArbeibsveI"ldd,enSJte!s 'zu tmgoo halben 
(§ 80). 

Z u A·b IS c Ih n .i t t X. 
Beziehungen der Sozialversicherungstrltger 
und ihrer Verbände zu den Ärzten, Zahn­
ärzten, Dentist'en, HebaqImen, Apothekern 

und anderen Effüllungsgehilffm., 
Zu den §§ 69 bis 77: ";;:"_. 

Durch die Bestimmungen dieses Ai6schhit­
tes wird die gesetzliche Grundlage d-afür-ge­
söhaffen, . um die Beziehungen der Sozialver­
sichel'lungsträger und ihrer Verbände zu den 

Ärzten, Zahnärzten,' Dentisten, Hebammen, 
Apothekern und anderen Erfüllung,sgehilfen 
im V,ei'traglsweg,e, vollständig neu zu r,egeln. 
Hiebe,i war d·er Lledtgedanke maßgebend, die 
Vertra~sfrei'heH ,der' einand,er gegenübe-r-' 
steheDld,8'lJ. PaI:tner, soweit dies nach d'er 
Natur ,der Sache nurzulä"sig ist, wied~r· 
he'I'IzuSi.tellen. D1e d!eutsche Reichs,ges·etz­
gebung hatte die Vertmgsfremeit durch 
Vedrags- und Zulas's'Ullgsordnungen weit­
gehend eingesClhränkt. E,s sei nur hervor­
gehoben, daß zum Bei,spi,e1 in ·der hier 
in erster Linie in Betracht kommenden 
Krankenversicherung sowohl das System der 
Organisation der äl1z.tliClhen Versorgung (un­
beschränkt freie Ärztewahl) wie aJUch d,as 
Sy,stem der Vergütung der ärztlichen Leistun­
gen' (Gesamtvergütung nach einem Kop,f­
pauschale) im VerMdnungswege festgelegt 
wär (dilei §§ 12, 25 u. ff. d,er V,ertrags­
Ol1dnung vom 30. 'Dezember 1931, Deutsches 
R G. BI. I S. 2, in der Fa,s~mng vom 
5. April 1933, AN. f. Reichsversicherung 1933, 
S. IV 169), ferner, daß das Recht der Zulas­
sung vi}u: Ärzlten, Zahnärzten und Den­
tist,en zur Tätigkeit bei ,den Kranken­
kassen und lauch die Überwachung der kass,en­
ärztlichen ,Tätigkeit (verh;auensärztlicher 
Dienst) durch Verordnungen genauestens ge­
regelt waren.Die gesamten einschlägigen'Vor­
schriften (Or,ganisation der ärztliche~ Ver­
sorgung, die Art der Vergütung der ärzt­
lichen LeistUJIlgen, das ZulassungsrecJht und 
die Regelunlg des vertrauensär,ztlichen Dien­
stes) ,einsohließlich der VOflschriften über die 
wir'bschaftliche Arzneiverordnung stehen in 
einem engen inneren Zusammenhange, so 
daß es' nicht ratsam ist, in· dem einen oder 
anderen dieser Punld,e ir,gendwelche Ände­
rUQ,gen vor,zunehmen, im übrigen ,aber die 
geO'enwärtige RegelUillgbeizubehalten, weil 

o ~ 

in ,einem IsolCihen Fall unangenehme Uber-
raschungen hinsichtlich der finanziellen Aus­
wirkJungen in der Ausgaberiwirtsch~ft, der 
Versichel'lungsträger eintreten könn~en. Es, 
wird Aufgabe der künftigen Verhandlungen 
zwischen den V,ertretern der VerSJicherungs­
träger einerseits und der Ärzteschaft anderer­
seits sein, in allen diesen Punkten zu einer 
Neur,egelung zu kommen, die den österreichi.,_ 
seIfen Bedürfnissen Rechnung trägt und 
_unter Bedachtnahme sowohl aJUf die Grenzen 
der finan.ziellen Leistulllg,sfähigkeit der Ver­
sicherungsträger wie auch ,auf. ,die große 'Be­
deutung und Notwend'igkeit der Mitarbeit 
einer zufräedengestellten Ärzteschaft eine 
ausreichende Versorgung der Vel1sicherten 
mit ärztlicher (zahnärztlicher oder zahntech­
nischer) Hilfe und Heilmitteln sicherstent. 

Von den Bestimmungen des Abschnitte,s X 
regeln die §§ 69, 75, Alhs, {1), erster Satz, 
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und 76, die Be.zie~hlJJngen' der Sozialversiche- hung,en ,dier Krankenkfrssen zu ,den Ärzten, 
rungsträger und ihrer V:erbände zu9.en Zahnärzten' und 'D<entisten hetfiellen, regeln. 
obell!genannten Erfüllungsgehil,fen im aUge- Beziigiich ,de:r Art der Regell:ung dieser 
meinen, während sich dIe Bestimmungen der Ge;g,enstände best'eht volLe Vertragsfr,eiheit. 
§§ 70, bis 73, 75, Abs. (1), :oweiter Satz, und 4;B~'steht ein vom Hauptverband der So­
n nur auf Ärzt,e, Zahnä,rzt,e und Denhslen zialversicherungsträger abgeschlossener Rah­
bev1eihe:n. m'ernvertrag,'-so müssen sich dJie Sonderver-

1m einze1nen ist zu diesen Bestimmungen einbartingen der Krankenkassen in den Ge-
zu bemerk,eu: samfve'rträgen mit Vertretungen der Ärzte 

Im § 69, Abs. (1), wird die privatreClht- und D<enti.sten in den ,einzelnem Ländern 
'. liehe Natur der im Vereinbarüngswege zu iIJ,1,Rahmen des vom Hauptverband abge'sohlos-

treffenden Regelung hervOI:gehoben. Die s~neIi Vertrages halten [§ 75, Abs. (5)].-
schr1ftliche Form wird für dIe Verträge vor- ,'WäIhrend für die Entscheidung von S t re i­
geJschrieiben, um für die praktische Anwim- ti g k e d t e n aus den Ein z e I ver t r ä­
dung und für die Entsaheidung später auf- g~ n zwischen der Krankenkasse und dem 
tretender allfälliger Meinungsver,schieden- Vertragsarzt durch die Errichtung eigener 
heiten hinsiehtlich der Auslegung einzelner Schiedsgerichtei:n d,en IGesamtverträgen vor-

,Vertragsoe's.timmurtJgen eine unanfechtbare' zusorgen ist, 'soiLl im Gesetz 'selbst bes-timmt 
Unterlage zu habem. Im übrigen werden,a,ufwerden, in welcher Wei'se S t r e lt i g k e i­
<lie V,efiträge <He Regeln des allg,emeoi,nen te n aus den Ge sam t ver tr ä g,e n 
bürgerlichen Oeseltzbuooes hinsicihtlich ders zwischen den Krankenkassen und den Inter­
Abschlusses, der Erfordernisse eines gUlti- :essenvertr1etungen dlHr Äl'zte- und Dentisten~ 
gen Vertrag,es, der Form, der Auslegungs- s9paft zu ,entwheiden ,sind. E,s i,st zu ,diesem 
regeln usw. im Rahmen der Bestimmungen Zwe'ckedie Errichtung von paritätisch, aUIS 
des vorliegenden Entwurfes,~ a~ZiUwenden ,Vertretern beider Strelitteile rzusammenge­
sein.' setzter EiIlligungs~ormmissionen vorgesehen, 

Abs. (2) lumschreibt das' Ve'rtragsziel, in die vom Amte der Landesregierung (in 
Abs. (3) bestimmt, daß auch die Beziehun- Wien vom Wiener Magi'Strat), wenn a:ber der 

Ge,san,ltyer,trag für mehrere Länder ,gilt, vom 
u; gen der Versicherungsträiger ZJU; :.den Kran- Bundesmini'steri'1lm für soziale Verwaltung 

kenhäusern, und zwar sowohl zu den öffent- ein beamteter Arzt d,es Gesundheitsdienstes 
liehen wie den Erivatkrankenhäusern durch des'S~a{ites als unparteHscher Vorsitzender 
freie Verträge nach den RegeIn des Priv.at- zu be,~,fiU,',,',',te,n sein wird. Außer der Entschei-
rechtes um ordnen smd. '. 

dung' "'\rOll Streitigkeiten über die Anwen- 0 

Für die Form der Ver t r ä g ,e der dUillg !l1ild Auslegung bestehender Gesamt­
l( ra TI k e n k 'a IS s 'e n mit d,en Ä r z t e n, verti'i\ge"wird diesen Einigüugskommdssionen 
Zahnärzten und De nt i 'S te TI wel'den no"h 'dteebenso <Schwierig,e WIe be­
mit Rüc~Sii~ht ,a:uf die überwi,egende ,ß,ed-eu: deutsalp~, Aufgabe über,tragen, übe r den 
tung, die dies,en Vefiträg,en bei d:er Dureh- A b s:~;p.l u ß 0 der die A b ä n der u n g 
führung der Kranwenversioherung 7Jukommt, ein e':~, G e sam t ver t r 'a g e s selbst ZIU 

im § 70 folgende grundsä,tzHohe Regeln entschejden, wenn dde Verhandlunge,n zwi-
, zusätzlich ,aufgestellt: sehen den Vertragspartnern zu keiner Eini-

1. E i,n z e I ver t r ä ,g e mit freib-eruflich gung führen sollten. Um den Eintritt eines 
tätigen ÄI1zten dürfen nur auf der Grund- für die Durohführung der Krankenversiche­
lage mid im Rahmen eines Gesamtvertrages . rung unerträglichen vertr8igslosen Zustandes 
abgeschlossen werden; einzelne Abmachun- jedenfalLs hintanzuhalten, enlihält § 71 im 
gen außenhalb der 'Gelsamtverträge :sind l~tzten Satz dde VorslYhrift, daß die Eini­
rechtsunwirksam [§ 70, Abs. (1), lit. b), und gungsk()mmilSslion den Inhalt des Gesamtver­
Albs. (2)]. . trages ~u bestimmen' hat, wenn sechs Wo-

2. Die G e sam t 'ver t r ä g e sind zwi- ehen vor, AbLauf der Gültigkeitsdauer 'des 
sehenden einzelnen Vellsicherungsträgern bestehenden Gesamtvertrages ein neuer Ver­
und den für ihren Sprengel in Betracht trag nicht zustande kommt. 
kommenden gesetzlichen Irntemssenvertre- ,Die ,gleiche' Absi0ht liegt auch der Vor­
tungenderÄrzte, Zahnärzte und DentLsten, schriTtd,es § 76, Abs. (2), zugrurnde, die f,ür 
das ,sindrul.s-o derZie'it die Ärztekammern'!in das Zustandekol1lmen d e:s er s t enG e­
den -einzelnen Ländern, rubzuschEeßen. sam (~,>'e r t rag e s auf 'Grund des SoZlial-

'3. Die GelS amt v,e r 1.r ä ge, müssen für versicherungs-überleitungsgesetzes eine ana­
alle dm § 70, Abs. (1), unter lit.a) bis h), ge~ log~ E-egelung trifft. 
nannten Ge gen s t ä n ,9. e eine Regelung 'S~ohl die Entscheidungen der'Schied~ 
enthalten; $ie köninen darüber hinaus ,auch gerichte in Streitigkeiten aus den Einzelver~ 
noch ,andere Gegenstände, die düi Bezi~- trägen wie auch die Entscheidungen der 

'w' 
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Einigiunglslminmissiouen in Streitigkeiten aus L In der Kr a 'n k e n ver s ich e run g 
den Gesamtverträgen und übeT den Abschluß mH Aus'lliahme der für die Bundes,angestell­
oder die Abänderung von Gesamtverträgen teri und für die Bergarbeliter, für die un­
werden im §. 72 als endgültig ,ll'lld unan- mi<tte~bar das Gesetz die Beitragshöhe be­
feehtbar _ erklärt. 'stimmt, ist diie Festsetzung der Höhe des 

1m' § 74 ist die Möglichkeit des Absclhlus- Beitrages innerhalb der gesetzlichen 'Gren­
ses von Gesamtverträgen auch mit den Or- zen (§§ 385 bis 392 RVO.) der Sat~ung über-

'galllisationen der Hebammen, Apothekern las'sen. Die BeHräge gehen je zur HMfte zu 
und anderen Erfü11uingsgehUfen der Kran~ Lasten der Versicliel'ten und ihrer Aribeit~ 
kenversicherung (wie zum Be~spiel Optikern, geber. , 
Prothesen erzeugern) vorgesehen. Während 2. In der T n val i den ver s ich e 'r u n g 
aber im VeIihältn~s zu den Är'zten und ist der Beitrag einheitlich, also auch für die 
Dentistelll der Ahschlußsolcher Gelsamtv,er~ LandarbeHer und Eiseillbahnbediensteten mit 
träge ,zwingend vOI1ge,schrieben ist und Einzel- 5'6 v. H. des Grundlohnes der' Kran,kenver­
verträge außerhalb der Gesamtverträge aus- sicherung fes'tgesetzt; dlie VersIcherten und 
geschlossen sind, ist es ,im § 74 den'Kr.anken~ ihre Arbeitgeber tragen ihn je zur HäLfte. 
kassen freigestellt, Ein z e 1 ver t r ä g e 3. In der A n g es tell t e n ver s ich e­
mit Helbammerr, Apothekern und den all'de~ run ,g belälllft sich der Beitrag auf 10 v. H. 
ren ErfüUungsgehilfen auch ohne VorLiegen des Grundlohnes der Krankenversicherung; 
eines Gesamtvertr:ages abwschLießen. die Versicherten und ihre Arbeitge'ber SJind 

Die schon ohen unter Ptmkt 4 und in der je zJUr Hä<Ute mit dem Beitrage belastet. 
Begründung zu § 9 eIiwähnten R.a h m e n- 4. In der k na pp s c ha it 1 ich e n Re n­
ver t r ä g oe des Hauptverbande,s der So- te n ver si c her u n g ist der BeHrag für 
zial~ersicherungsträger können sowohl mit AI1beiter mit 18'5 v. H., für Angestellte mit 
den, Organisationen der Ärzte, Zahnärzte 21'5 v. H. des anrechenbaren Entgelte's (bis 
und DenUsten wie auoh mit ,den Ol1ganisa- zu 400 S monathlch) festgesetzt; hievon trägt 
tionen ,aUer anderen ,in Betracht koonmenden der Versicherte 6'5 v. H., der Al'beitgeber 
'Erfüllungsgehilfen :(l:er Sozi,alv,e'l'isicherung für AIIibeite,r 12 v.H., für Angestellte 15 v. H. 
abgeschlossen w,exid,en' und lsind nicht 'IJ;ur tiür d b' -, • h B . dl "-, er VOrez.~lc. neten e.Itragsgrun .age. "'-
das GeMet der Kranklernv·ensiCiherung sondern .. . 
auch für die and'eren Versichor'l1ng;~?-~r,eige Auc.h in der la n d wir t;s c h a f t 11 ci. c h e n 
vOIig,e'seh:en [§ 75, Abs. (1)]. . U n fall ver ,s ich e run .g wird· das bis­

herilge Beitr.agsreCiht im wesentlichen unver-
Die Bestimmungen dieses Abschnittes ,sol- ändert beibehaHen .. Es wird also· der Bei-

lengemäß § 117, Abs. (1), mit' 4ell1l der trag in der Form eines dem Versicherungs­
Kundmachung folgenden Tag in KrafFtreten. auflwand angepaßten Zuschlages 'zur Grund~ 
Die Krankenkassen können also sofort nach steuer eingehOlben, der aUein zu Lasten des 
Kundm.acihung des Gesetze,s die' Verhand- Arbeitgebers geht. Nur soweit es sich um 
lungen wegen Ahseh1usses der Verträge auf- Betriebe handelt, die infolge Wegfalles der 
nehmen. Bis zum Wirksamwerden der neuen alten -reidhsrechtlichen Eigenunfallvers.iche~ 
Verträge, längstens aber bis 31. März 1947, rung neu der landwirtschaftlichen UnhiU­
soll es nach der BestimtnJung des § 76, versicherung Ull!te,rsteHt werden Ullid für ISOU", 
Abs. (1), hei dem am 9. April 1945 in Gel- stige Bet'riebe, für die ein Grund'Slt'euermeß~ 
tung . ge!sta~denenRechte verble'iben. betrag nicht iIlJ IFrage kommt- wie bei den 

Zu A bs c h n i t t XI. 

Aufbringung der Mittel. 

Soweit die für die Durchführung der So­
zialversicherllllig erforderlichen Mittel durch 
Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeit~ 
geber aufzubringen sind, WlUrde in der Kran­
ken~, Invaldden~ und AllJgestellten(Pensious)­
versicherung sowie.in der knappschäftlichen 
Kranken- und RentenveI1sichei'Ung das bis­
herige· BeHragsrecht unverändert beibehal­
ten, und zwar sowohl hinsichtlich der Be­
mes'Sung der' Beiträge sowie auch hfnsicht­
lich ihrer Aufteilung auf Versicherte· und 
Arbeitgeber. Darnach wiI1d es also bei fol­
gendem Zustande verbleiben: 

land-' und fOl'stwirts,chaftlicihen Betr1ehen des 
Staates und andtelIier öffentliCih-r'echtliohe,r 
Körpersohaft.en und bei Garte11lbaubetrie­
ben -,1st 'eii:rue Neuregelung im HinbHck auf 
die geändert'e OrgmiisaHon und V,ersiehe­
rungSJZUlständigkeit .erforderlich. Für dieerst~ 
g16,nrunnte Gruppe von iBetrieben 'sonen nie 
UnfaUv.eIisichel'ungsbeHräg,e in der gl'eichen 
We1se bemess,en und eingehob,en werden wie 
für alleande,ren land- und. Iorstwirt,schaft­
lichen Beitriebe, al!so in Form eineis Hundert~ 
satzes des GrundSJteuermeßbe,trages, der hier 
aUel'dingls erstaUei<n zum \ Zwe'cke ;der, Be­
meissurrg ,de,s, Unf,aUversicherungsbeitrage's 
,eigens festg,esetzt w8Iid,en muß, .weil die 
betreffenden Betriebe de,r GrundSiteuer~ 
pfUcht nicht unterliegen. Für die ,sonstigen 
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neu den Trägern de,r landwirtschaftlichen' rungspfliohtig bei einer Kmnkenkasse 'im 
UnfaUvel1sicherung zugew1e:senen Betriebe Stande geführt sin,d; für ,sie können daher 
soll das BelitragsreCiht der allgemellinen Unf.all- die Unfallversü,herungsbeiträge gJeichzeitig 

, ve'l1si.cherung gelten.' mit den KraDlken- oder Rentenversicherungs-
In der all g e m ein e nUn fall v e r- be-iträgen 'vorgeschrieben und \ eingehoben 

si c her u iIl g gaben dre grundlegenden Än- werden. Bei den unter b) genannten Per~ 
derungen in der OI1ganisation, nä'Ißl1ich die sonen handeH es sicl! um ve,r.schiedene klei­
EnsevZlUug dIer zahlreichen BerufsgenoSlsen- nere Gruppen von Erwerbstätigen, die un~ 
schaften und Ausführungsbehörden der Un- mittelbar auf Grund des Gesetzes unfallver­
f'al:lverlsichemDg durch die Allgemeine Un- sichert sind (im Gesundh~its- und Veterinär­
fallver-sicherurugsanstalt, die Landwirts,chaft- wesen sowie in der Wohlfahrtspflege Tätige 
Hche Unf,allversicherungsanstalt und die Ver- 'und Artisten), bei den unter c) genannten 
,s,ioherung1Sanstalt der österr,eichJischen Eisen- Personen um selbständig Erwerbstätige,_ Qde 
bahnen di,e Veranlassun,g, von de~, !schwer- b~i eil1ize~ne~B~rufsgen.ossenschafte.n du~ch 
~älligen und unübeI'lsiohtliciheiß. Sy'stem der dIe Satzung m dIe VersioherungspflICht em­
Hemess,ung der Beiträge nach Gef,ahrenklas- bezo~en ,sind und endlich um cLie. freiwillig 
s-en abzugehen. Die Beüräge für ,die bei de-r verSIcherten Unternehmer; alle dIese haben 
Allgemeinen j UllIfaUver:Siicherurug.salllStal,t den Beitrag selbst, und ,zwar UIlmittelbar 
pfli.ohtvensichertoo Arbeite<r und Angestellten an ~en Träger der Uniallversicherung zu 
werden na"h dem' Entwurf, ,entsprechend entnchten. 
dem Vorbild des östeneichischen Gewerb- Abs. (3) betrifft die von der Kranken- Ullid-
UBhen Sozialv-erisi0he'fungsgeseb;es,' wieder,Rentenversicherung befreiten unselbständig 
und -zwar rückwir:l~eud ab 10. April 1945, in erwerbstätigen Versicherten sowie P,ersonen, 
elinem für die Arbeiter 'und AngestelHe,n die vom Gesetze Ihinsichtlich gewisser von 
gesoucLert, foel~gesletzJ\:eill, im übdgoen aber ein- ihnen ausgeübter ehrenamtlicher oder ge­
n.eitliClhen Hundertsatz des Grundlohnes zur meinnütoziger TäUgkeiten dem Schutze der 
Krankenverslicherumg bemessen. Dieser B-ei- Versicherung unterstellt werden .. 
trag geht al:1einzu ,L'3!sten des ArbeILtgeher:s. Durch die Heranz1ehung des Grundlohnes " 
Für. die der Allgemeinen Unfaliversiche- der KrankenvernicheI1ung als BeitragsgooIld­
runlgsaustalt . zugehörenden ,sel,biStändig lage für die UnfaUversicherun:g [Abs. (4)1 
erwoobsNHigen V'erlsiabJertenl.Slowtiiefürlgewisse wird der Arbeits,lohn nur bis zum Höchst­
'SOillISlt!ige um-r,allveflSiicherte PersoneJligrup- betrage von 300 S monatlich für d~e Bed­
pen (zum Bei-spiel 'Feue'rwehrlerute, Lebens- tr,agsleistung eI'faßt, obwohl für die Bemes­
r,etter usw.) wir-d die ,Felsts-etzling des Bei- slmg der Le.istungen der Unfallver-sich1eruug , 
tmges der SatZ'Ung überlassen [§ 78, Abs. (4), der Arbeitsverdienst bis zum monatlichen 
letzter Satz]. In der Landwirtsch,l;tfHiohen Un- Betl'ia,ge von 60018 berücksJIBhtilgt wird'. (Durch 
fallversicherung soli das hi'slhe'r geltende, das Sozialv,ersicherungs-AnpassruThgsgesetz 
hewi\Jhrte System der Mittelaufbl'ingurug durch wurden die gen.annten Gr,enq;beträge ab 
Einhebung e-ine,s pausClhaIierten Beitrages -in 1. Jänner 1947 um 50 v. H. erhöht.) Der 
Forin eiThe:s Zuschl.age,s zur Gruoosteue-r .bei- Grund für diese InkoThgruenz war; den 
behalten werden. Für 1d!1e ibei der V e, r- gemeinsamen Beitragseinzug für aUe Ver­
s li c h ,e run g san s tal t d ,e r ÖlS t -e f- sicheruDigen nicht -da du roh zu -el1schrweren, 
re ich i'~ c h e n E ,i se n b a h u e ill Verlsi- daß in de-n e'1nzelnen ,Zweig,eln v'eI1schiedene­
cherteri Isoll der Beitrag (§ 80) wie bei der Beitragsgrun,dIagenzugelas.sen werd'en. 
se1neneitigen UnfaHvel'sioheruI;\Jg,sarustalt de-r . 
österreichischenE.isenbahnen in FOl'im einer I Zu § 80: . . -
Umlage der diellstgebenden: Unterneh- . '. , 
munglen eirul1ehoben werden,' nIeSe Vorschnf.ten des ersten Absatz~s be-

H' . htl' ~h d H··· h . B I deuten die Rückkehr zu dem Umlageveriah-
d' l~~:OI 10 ' ;r k ,era~Zl-e ~nf yo~ ~~- ren der früheren Unfallvevsicherungsanstalt 
, eSl~lU -e n. zur ,ec un~ ,es .. u .wau eis r der ö,s-terreichischen EisenbahThen, wie es 
S01!talv,ers-IChe:rung SOWIe bezuglicih der Be- b . d' b' E' f'Üh d R' h 
gründung der ,sonstigen Be'stimmuugen d1e,se,s el

ht 
le~er .. ~s z~r h m ltrun~ t es . eIC s­

Abschnittes w:i,~d ,auf ,die Au'sführungen des ree-es m Os err.eIClgegoen I a . 
III. (Finanziellen) Teiles der Belgründung 
verwiesen. Ergän:z,end, wird zu einzelnen BIet- Zu ' § 82: 
stimmungen noch folgendes bemerkt: Im Abs. (1) wird die Einhebung der Bei~ 

träge durch Kleben von Marken auch für die 
Zu § 78: \ Gruppen von Versicherten, für die diese Art, 

Im Abs_ (2), Ht. a), werden 'diejenigen un- der Beitragsentrichtung bisher noch aufrecht 
selibständig e,rwerbstätigen VersiC'h~rten er- 'war, abgeschafft. Es handelt ,sich hier um, 
faßt, die als krankeIi- oder rentenversiche- Beiträge zur freiwilligen Versicherung, zu!'" 

/ 
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HöherversiDherung u. dgl., die nU!llm'~hr eben­
falls in barem:, aber unmittelbar an den Ren­
tenversicherungsträger zu entrichten sind. 
Die Einzahlung wird durch Eintragung in die 
Quittungskarten am JahressCihluß, beziehungs­
weise bei früherem Austritt aus der Beschäf­
tigung festgehalten. Aus Erwägungen der 
praktisohen Durchführung wird es dem Ver­
sicherungsträger überlassen, den Zeitpunkt 
festzustellen und zu yerlautbaren, v~n dem 
angefangen die bare Entrichtung Platz zu 
gr'eifen hat; der vorhandene Vorrat an Be:i-' 
tragsmarken kann aufgebraucht werden. 

Zu § 83: 

Die Zahlung und Verteilung der Beiträge 
für die Kroll n k en ver si c her u n g 
<l,e r R ,e n t n 'e r (die §§ 7 und 8 der 
Verordnung über die Krankenversicherung 
der Rentner vorn 4. November 1941, Deut­
sche,s R. G. BI. I S. 689) stand in enger Ver~ 
bindung mit der Auszahlung der Leistungen 
durch die Postanstalten (siehe die Begrün­
dUIlig zu § 61). Es wird daher im Anschluß 
an die im Entwurfe vorgesehene Organisation 
der Krank,e'l1Jversicherung [§ 5, Abs, (1)] 
eine Neureg,elung dahingehend vorgesehen, 
daß ,di,e An.geste:llt'e'liv;ers,icherUlllJgs'Ml,staJt be­
a.:iehungsweilse dJi:e Inv,al1den\lleJflSii<iliJer,ungs-. 
anJstlalll: dJiJe Beiilräg,e für ,die Rentlnerkmnken­
veN;i!che:ru[ljg 13!Th d:i'e önbliocth U!I1d ,~achlich: zu­
ständige Gebiets-, heZli'e!hrung,slweis'e. L9Jndwirt­
'Sch:aftlskraln,k'eIllkasISiezahH. Für die Kranken­
ver.si(lhe~ulllg ,der R'enttner aUls dem Befleich 
der BedJie'll's,tet'eln ,deröst,erred,c;hdJschen Eisen­
bruhlll,e'l1 ,erübri'gt ISliC!h ,e:1ne ,ailllllloJg1e Vorschrift, 
wetil di'e:se 0 Vel"isiche1flUll'gsiarusltraltzug1eich 
Träg.elr de,r Krank,en-, wie de'r Rentenver-
8'icherung ilS't. 

'Zü § 84: 

Abs. (1) trifft Vor,sorge, daß ,der im 
B und e san g 'e s tell te n - K r anke n­
y. e r sie her u n g s g e set z 1937' nur für 
die Geltungsdauer des damaligen Budget­
:sanierung,sgesetzes eingeführte um 0'2 v. H. 
d,er Beitragsgrundlage erhöhte Versiche­
rungsbeitrag, der übrigens faktisch auch wäh­
rend ,der Geltung dels. Reichsrechte's weiter 
'eingehQben wurd,e, aufrecht bleibt. Die Er­
höhung soH allerding,s nicht mehr al,s ein 
vom Versicherten_ zur Gänz·e zu tragender 
'Z u s chI a g, sondern als normaler Beitrag, 
der je zur Hälfte. vom Versicherten und vom 
Dienstgeber zu tragen ist, eingehoben wer­
'den. Der gesamte no r mal e Beitrag wird 
also bei gleichzeitigem Wegfalle des Zu­
sohlages von 3 v. H. auf 3'2 v. H. erhöht. Be­
züglich der sich hieraus el1gebenden, gering­
fügigen Mehrbelastmig der. öffentlich-recht-

lichen Dienstgeber wird ·auf den finanziellen 
Teil der Begründung hingewiesen. 

Die VOl'schriften des Not a r ver sie h e­
run g s ge set z es 1938 über die Be­
messungsgoondlage . für' den v,eränderlichen 
Beitrag mußten im Abs. (2) dem jetzt gelten~' 
den Steuerrecht, ,das eine der alten öster­
reichischen Erwerbsteuer entsprechende 
Steuerart nicht kennt, angepaßt werden. 

Z u A bsc h n i t t XII. 

Verwaltungsbehörden; Feststellungs- und 
Verwaltungs verfahren. 

Zu § 86: 

Die durch das B e hö r den - übe r 1 e i­
tun g s ge setz, St. G., BI. Nr. 9411945, ge­
regelte überleitung der Geschäfte der staat­
lichen Verwaltung von den deutschen Reichs­
behörden auf die österreichischen Behörden 
umfaßt auch die staatliche Verwaltung im 
Rechtsber,eieh ,dJelf Sozialversicherung (ins-' 
be;s,ondere §§ 2, 4 bis 6, 9 und 59 d,e's 
bezogenen Gesetzes). Demnach' sind die Ge­
schäfte, die nach Reichsversieherungsrecht 
zuletzt von den Reichsstatthaltern geführt 
worden waren, auf die Ämter ,der Landesre­
gierung,en, in Wi,en auf ,den W,iener Mag.ilstrat, 
u,nd die Geschäfte, die von den obersten 
Reichsbehör,den zu besorgen waren, dem res­
sortmäßig zuständigen Bundesministerium 
für ·soziale V,erwaUung übertragen. Die 
Obervells.icherungsämter als die einzi,~en im 
Gebiet'8: ÖSlterreiDhs besteh.enden Versiehe-­
rungsbethörd,en - zur Errichtung von Ver­
siche'rungsämternals V'ersiche,rungsbehördoen 
erster Instanz· i,stes niema'Lsgekommen -
wurden bereits aufg,elass,en und' .dellen Auf­
gaben im,aUgeme1nem ebenialk 'auf die Äm­
t,e,r der Landesregierungen (in Wien auf den 
Wiener Magj'stralt) Ülbertragen. NurgewisSIe 
Sondeiraufgaben ,de,r VersieherungSlbe1hörden, 
die teils weg,eu ihrer ,be,sQnderen 
Schwierigkeiten, teils ,aus Gründ,en einer 
einheitlichen Verwaltung - vom Oberversiche~ 
rungsamt Wien zentral für das gesamte Ge­
biet österreichs durchgeführt worden waren 
(Meisterkranken~, Angestellten-, Eisenbahner­
und Knappschaftsversicherung), gingen auf 
daS Bundesministeriuin für soziale V,e,rwal­
tung über (§ 59 Beohörd:en-über1elitungs­
gesetz). 

In Ergänzung dieser Vorschriften des Be­
hörden-Überleitung'sgesetz.es ist nur noch zu 
bestimmen, daß auch . die Geschäfte des 
Beichsversicherungsamtes und des Reichs­
amtes für Statistik auf dasBundesministerium 
für soziale Verwaltung übertragen werden, 
um einen allfälligen Zweifel, ob es sich um 
"oberste Reichsbehörden" handelt, von vorn­
her,ein' zu begegnen. 

f 
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Eine weitere ergänzende Sonderbestlm­
mung ist für den Bereich der Krankenve.r­
sicherung der Bundesangestellten notwendig, 
weil diese - wie schon oben zu § 1, Abs. (2), 
näher ausgeführt ist - während der Gel­
tung des Reichsrechtes als heamtenrechtliche 
Krankenfürsorge dem Reichsminister der Fi­
nanzen unterstellt war und 'nun nach Rück­
übernahme in den Rechtsbereich der Sozial­
versicherung wieder dem Bundesministe,rium 
für soziale Verwaitung als( sachlich. zuständi­
ger Zentralstellezu unterstellen ist. 

Zu § 87.: 
Na:~h dem ReichsveI1sicherungsrecht waren 

die VefisicheI1Ungsämter, die die erste In­
stanz im Heschiuß- und Spruchvedahren der 
R,eiClhs:versicherung :tJHdeten,' auch zur Mit­
wirkung an der Feststellung der Le1shlllgen 
der Unfall-, Inval1den- und Angestelltenver­
sicherung berufen. Da in österreich Ver~ 
sicherungsämterauch während d,er Zeit der 
Herrschaft des reichsdeutschen Rechtes nicht 
errichtet worden ,sind, hatten die,se Bestim­
mungen hier niemals praktisoh Wirksamkeit 
.erl~ngt. Es er,scheint zweckmäßig, an Stelle 
der Versicherungsämter die Krankenkassen 
zu ·dieser Mitwirkung heranzuz1ehen, soweit 
es sich um· die Entgegennahme der Anmel­
dung der Leistun,gsansprüche handelt. Im 
übrLgen werden die einschlägigen Vorschrif­
ten der Reichsversicherungsordnung' außer 
Kraft gesetzt. 

Zu § 88: 
Die Absätlie (1) und (2) regeln das Ver­

fahren zur Durchführung des § 23 des Ver­
botsg-esetzes auf dem Gebiete. der Sozial­
versicherung." Da es ,sich um die Neuferst­
stellung von Lei,stllllgen oder um die Rück­
forderung von ,solchen oder nachgelassenen 
BeiträJgen handelt, wird die Erteilung von 
Bescheiden angeordnet, gegen die der nor-
male Rechtsmittelzug Platz greift. . 

Abs. (3) steHt zur Herbeiführung eines 
gleichmäßigen Vorganges klar, inwieweit zur 
Hel'einbringung der zu erstattenden Lei­
stungsbeiträge Rentenhezüge herangezogen 
werden dürfen. . 

Zu den §§ 89 bis 92: 

In diesen Paragraphen werden das V e r­
fa h ren vor den Verwaltungs behörden 'so­
wie. deren IS ach I ich Ei u TI d ö r t I ich e 

. Z us t ä nd i g k e i t geregelt. Auf da:s Ver­
fahren !sollen die bewährten österr·eichischen 
VOfisohriften über da's V erw~ltungs.verfahren, 
insbesondere das Allgemeine Verwaltungs­
verfahrenlSgesetz, B. Go BI. NI'. 27.4/1925, mit 
einigen Abänderungen, beziehullglswetse Er-
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gänzung,en hinsichtVieh ,dies ReohtsmitteLS der 
Beschwerrde gegen die Entscheidungen der 
VeI1sicherungsträger ,sowie bezü,gliClh der 
Deckung ,<ter Kos,teri, die d'en BeihöI1den aus 
,die:r Durchführung der. SoziallVerlSiiche.nmg 
,erwaCIhsen, Anwendung finCLen. Der I us ta n­
z e,n z u/g ~st denkbar einfach geordnet: ill 
allen Ver,sicheI1ungen we,rden. 7;ur Ent-. 
scheidung über dlie Bes,chwerrden glelgoo die 
Entsohe,j,dungen d:er V,eI1si,cherungsträger die 
Ämter der LandesI1egLerungen, in Wien der 
Wi,ener MagLstrat, bell'uf,en. Die Bezirks­
.haupbmannsr;haft,en können von den Ämt'ern 
d,er L,andJesreg1e,rungen wohl zu EI1he:tJlIngeu 
herangezogen werden, 'si,e sind aber von allen 
Entscheidungen in So~ialversicherungsange­
legenheiten ausgeschlossen. Handelt es sich 
hier doch um die Anwendung eines nicht in 
die allgemeine politische Verwaltung fallen­
den Sonderrechte,s, das nicht nur eine genaue 
Kenntnis der sehr umfangreichen und viel­
fach unü:tJersichtlichen gesetzlichen Vor­
schriften und ,der Judikatur in. allen V er~ 
sicheI1Ungszweigen, sündern auch praktische 
Erf.ahrungen auf dem Gebiete der Sozial­
versicherung erfordert. E,s ist nahezu un­
möglich, die vielen Bezirk'shauptmannschaf­
ten laufend mit .allen aruf dem Gebiete,der 
Sozialversicherung ,erscheinenden Erlässen 
und Entsche.idungen sowie mit der reich­
haltigen Literatur bekanntzumachen, deren. 
Kenntni,s für eine g,eordnete Rechtsprechung 
notwendig i,st. 

nie Ent!scheLdungen der 'Ämter der Landes­
regierungen (des Wi,ener MagilStrates) sollen 
nur in den für die VeDsicherung grund­
legenden Fragen der VeriSicherungspflicht, 
YeI1sicherungsberechtigung und Vel'siche­
rungszuständigkeiteinem weiteren R e c h t s­
in i t tel zug an d alS B und es 'ill i n i­
sterium für soziale Verwaltung 
unterliegen. In allen anderen Streitigk,eiten, 
~so ill,amentlich in ,aHen IHeiltr'ags'strtitLgweite.n, 
werden di,e Entscheidungen ·dJer Ämter der 
L,andesregierunge.n (ders Wioener Magistrates) 
endgültig sein. . 

Das im § 91· vorgesehene Verfa:hren zur' 
N ich t i g 'e I' k I ä run g v 0 Ji Feh I e n t-
s ch eid u n gen der Versicherungsträger 
und - mit der Einschränkirng auf die o:tJen . 
bezeichneten Angelegenheiten von grund­
le,gender Bedeutung (Veftsicherung,spflicht, 
Versichel1Ullgsberechtig11l'llg und Vlersiohe­
rungszuständdgkeit) - auch der Ämter rier 
LandeISregierungen (des Wiiener Magistra:te,s) 
wurde aus ,d,em gewerblichen 'Sozialver­
s,icherungsgesetz 1938 ~§ 133) übernommen. 
E<s hat den Zweck, die Sanierung- derartiger 
im oroentlicheil. RechtsmittelLverf'ahren nichi.· 
meih,r 'Ml!~echtbar,er F,eihl'eill~bs~he\id,un.g;~ill im 
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Sinne d.els § e8, A,bs. (4), Punkt d), dels All­
gemeinen Verwaltungsveriahrellisgesehes 'zu 
ermöglü~hen. ' 

Durch ,(}I~e B~lStimmuIlig des § 92 we'Tden 
die Verwaltungsbehördoo bei ihren gnt­
sche1dllngen an'Me von den Schied~erichten 
inJ?erhal'b der Grenzen ihrer Zuständigkeit 
gefällten rechbskräfttgen Entscheidungen 
(AbschniU XHI, §§93 u.ff.) gebunden, 
so wie umgekehrt auch die Schiedsgerichte 
bei 1hren Erkenntnissen an die von den Ver­
wailtungslbehörden lim Rahmen ihrer ZI\l­
ständigkeH getroffenen E'ntscheidulligen ge-. 
bunden w,erden soUen (§ 104). üur(')h diese 
weC!hselseHige IBindung Isüll v,erhütet wlenlE"n, 
daß in ,ein und deI'lSelben Sache ,einander 
w1d€'fspr,echende Ent'sClheldungen getroffen 
werd,en .. 

Zu A b,s eh ni t t XIII. 

Schiedsgerichte. 

Zu den §§ 93 bis 111: 

Gemäß § 59 des Behörden - Überleitungs­
ge,setz,es hatten die Ämter ,(}Ier Land'elSregie­
rungen: (in Wien d,er W1ener Magi:strat), in 

. <Ler Angestel1lt~n-, Eisenbllllme,r- 'I1nd Knapp­
iSchaftlsve'rsk,herung das; iBund-elsminist'eI1ium 
für Isomale V,erwraltrung die!AurfgrarbeIl! der Ober­
versioheflUm'gJsämter IsowOlM alLS Spruch,. wi,e 

. auch ,aIs ,BelS!chlußbeihöf;(l!en zu ühe:rnehmen. 
Sie wUl'den also 'zUlStändi:g zur 'Entscheidung 
von Streitigkeiten über Bestand und Umfang 
der Leistungsransprüche aus der Sozialversi­
oher.ung (sogenannteL:eistUillglsstreiNgkeiten), 
ebenso wie zur Entscheidung aller sonstiaen 
Streitigkeiten aus dem Versicherungsverh~lt­
nis, wie Streitigkeiten über Ver,sicherungs­
pflicht, Versicherungsberechtigung, Versiche­
rungszuständigkeit, Beitragsstreitigkeiten usw. 
(sogenannte V erwaltungsstrei tigkei ten). Die 
übertragung der erstge'nallnten Gruppe von 
Streitigkeiten (Leistungsstreitigkeiten) zur 
E.ntsoheidrubg durch die Ve:r;waltungsbehörden 
(Amter ,dre,r rLarrudresref\1il8rurngen, Wi'eil1elr Magi,­
'strat und Bundesmrinis.terium für ,soziale Ver­
waltung) war von vÜl'llliher,ein nur für oßi~e 
ganz kur:ze übergangszeit Igedaclht, Ibis die' 
EntScheidungen dies;er Streitigkeiten wieder 
eigenen Schiedsg,efiichten für Sozial\"ersiche­
rung, ähnlich wie sie im früheren öster­
reichisC!hen Rechte vorgesehen waren, über­
tra~en werden können.Miit der Aktivierung 
der Schiedsgerichte wil1d Idie nach fl1üherem 
österreichischen Sozialversicherungsrecht in 
Geltung gestandene bewährte Z'weiteiJrung Itm 
Aufbau der Reohtsllhrittel1nstanzen ~Schieds­
geriohte für Leistungsstreitigkeiten - allge­
meine Verwa}.tunggbehörden für sonstrl'ge 

-StreitigkeiteJ? I\US dem Versi.cherungsverhält­
nis) wiedNhergestellt. 

GegeniÜJber dem österreichischen Recht aus 
dle:r Z,eH vOr der Be:setzung, dem die BeIStim­
mungen über die ,Schiedsgerichte imallge­
meinen nachgebi:ldet s,ind, weist der Entwurf 
nachs,t,eheude we,sentliche Änderungen auf: 

1. Wjillirend .seinerzeit für jede der ver­
schiedenen Versicherungen (gewerbliche Ver­
'sicherung, LarndarbeitefIVersicherung, Bun~ 
desangestellten-Kranwenversicherung, Nütar­
verslicherung, Mei,sterkrallikenversicherung) 
ein 'eige'l2es SchJiedsgerioht, beziehungsweise 
eine' eigene Schieldslwmmission bestand, wird 
nach dem EntwuI1f ~ür jedes Land (in Wien 
für die Stadt Wi1en) elin g e m/e in ,s a m e s 
S chi e d s ger ich t für alle Versicherungen 
errichtet weI1den. Hiedurch Süll der Gerichts­
betrieb yereimlfacht und v1erhilligt, ab~r auch 
9Jie Einheitlicoll'keH der Rechtsprechung .inner­
ha~b der gesamten Sozillilversicherung in den 
einzelnen Ländern ge,fördert ,werden. DiE! 
Sonderi.nteressen' der verschiedenen Beruis­
g~uppen'werdenl(j'utch Bildung von S p r u c h­
abt eil u n.g e n (§ 95) entsprechend' berück­
sichtigt. 

2. Die wichtigsten Gmnldsät'ze und Regeln 
für die,Zusammensetzung derSchiedsgerichte, 
die Berufung der Vorsitzenden und der 
Beisitzer, das Verfahren vor den Schieds­
gerächten ,sQlwie die Vergleiche- und Er'kennt­
nisse we,rdeu .g,chon im· Gesetze selbst 
(§§ 96 bi,s 106) festge1e,gt, während nach 
früherem österreich1schen rReohte die Rege­
lung dieser Angelegenheiten 'dem Verord­
nungsweg überlassen war. , 

3. Im Anschluß an die weitergeltenden bis­
herigen Bestimmun'gen der ReichSIVlersiche­
rungsordnungüber. die Feststellung der Lei­
stungen durch die Versiche'fungsträger sieht 
§ 101 zweierlei Arten von Rechtsmitteln vor: 
die B er u f I\l TI Ig lund die K 1 a ,g e.Der Unter~ 
sC!hied besteht darin, daß ,die Berufung sich 
immer gegen eLnen allifechtba'ren Feststel­
lungs/bescheid des V ersicheflung~trägers Iiich­
ten muß, ,während der Klage ein ,solcher 
FeststeUung,sbesche.id nicht zugrunde liegt. 
Die K ,1 ag e wird a~Slo in allen Leistungs­
streitigkeiten aus der K rain k rej n ver s i­
eh '-e run g, in ,~er die Hinausg,abe von Fest­
stellungsbescheiden des Versicherungrslträgers 
nicht vorgeschrie'ben ist, die B e r u ,I u n g in 
den Le.j,stungsstreitif\1keiten aus allen Übrigen .. 
Versicherungen einzubringen sein. 

4. Di'e Erkenntni,slse der Schiedsgerichte 
sind· in je dem Falle', also nicht bloßaulf 
Antr,ag einer 'de'r beteriligten Parteien, 
sc h r i f t il ich auszufertigen. 

5 .. Die Schiedsgerichte werden verpflichte.t, 
den Versicherungsträgern 'lm sogenami.ten 
Feststellungsverfahren Re eh t s ih i I f e dUf(~h 
eidliche. VernehmUing von Zeugen und Sach­
vers,tändigen [§§ 1571, AJbsätze (2)' und (3), 
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und 1613, AbS., (3), RVÖ., beziehungs'weise 
§ 204 A VO.] zu leisten, wenn :die Vereidigung 
notwendig ,i,st, lIJmeine wahre Aussage herbei­
zuführen. Daese aus dem Reichsversicherungs­
recht entnommene Einrichtung( hat den 
ZweCk, die für die Feststellung der Ansprüche 
in de'r Unfall- und Rentenversicherung .in 
schwierigen Fällen aft ausschlaggebende Be­
weisaufnahme durch Zeugen- und Sachver­

,ständigen vernehmung' schon im Vorverfahren 
bei den Versicherungsträg,ern zu ,sichern und 
damit die Hi'nausgabe entsprechend be­
gründeter, anoheiner späteren Nachprüfung 
im Rec;ilitsmütelverfahren $taillldhaltender Be­
scheide zu ermöglichen. 

, So wie d'ie Verwaltungsbehörden gemäß 
§ 92 .an (He von den Schi,edl&geri~hten inner~ 
halb de.r Gr,enZJen ih,mr IZus,tändigkeit ge­
f,älHen rle~htskräftig,en Entsehteidun,gen gebun­
den ,slean werden, so :sonen auch 'anuel'er,s·eits 
di·e Schieds,ge,richte gemäß § 104 an di,e von 
,den V.erwaltung,sbehörden I inneIihalb der 
Gr.enzen ihl'81r Zuständig:keilt getroff,enen 
rteiClhtskräftige'Th EnnsClheid ungen g.eb und'eill 
sIe'm. Eine ,solche' wec1htse1s,eüi:ge Bd.ndung 
b"est-eht - ohne daß' di'e,s im yorHe@enden 
Bundes:gelsetz aUSdrückLich 'aJIg-eordnet wer­
den mußte'- ·auch im Vlelrhältni·& ,der UrteHe 
der ol'd·entlichen GelrJichte zu d'en Er:kenntndJs­
seniler ScMedSigerieiMe. 

Es ist in Aussicht .genommen, den ganzen 
Abschnitt XIII ,üiber die Schiedsgerichte mit 
dem der KUllldm!:\ccihung dles Bund,esg,esetz'es 
f.olgend,en ,Tagtn Wirrns,amkei:t 'zu setzen 
[§ 117, Abts. (1)]. Es :können also slOlo!'t nach 

ßer Kundlmachu.ng die Vorarbeiten zur Er­
richtung der Schiedsgerichte (Ernennung der 
Vorsitzenden, Bestellung der Beisitzer, Be­
reitstellung der notwendigen Verhandlungs­
und BÜl'oräume, Einrichtung der Kanzlei~n 
usw.) in Angriff genommen werden. Je nach 
den örtlichen VeIihältinissen wer,dendiese 
Vorarbeiten 'zu ve'l'schiiedenen Zeitpunkten 
abgeschloss~nsein, weshälb es sich empfiehlt, 
den Zeitpunkt, an dem die Schied.sgerichte 
ihre Tätigkeit auflzunehmen haben, länder­
weise durch das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung bestimmen zu. lassen. 
Spätestens dreli Monate nach Kundmachung 
des Gesetzes müssen jedoch die Schieds­
geriC'hte in allen Ländern ausnahmslos ihre 
Tätigkeit aufllehmen (§ 110). ' 
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zum VerwaltungsgerichtshOif gemäß § 20, 
lit. d), des Verwalhmgsgerichts:hofges-etzes, 
St. G. BI. NI'. 208/1945; verschlossen, weil 
Richter V,orsitzende in den Schiedsgerichten 
sind. Einzig, und allein das Bundesmini­
ster:ium für soziale Vel'waltung wiDd dazu 
berufen selin, die außerordentliche über­
prüfung eines Schiedsgerichtserk~tnisses 
auf ,die richtige Anwendullg des Geset~es 
durch den Verwailtungsgerichtshof herbei­
zuführen. Hliedurch soll in erster Linde die 
'einheitliche Rechts,anwendung und Rechtsent­
wictklung für das Igesrumte Staatsgebi~t ge­
sichert aber auch die Möglichkeit g.eschaffen 
werde~, 8Iinze1ne untragbare F'ehlents~heidun­
gen richbigzustellen. 

Zu Ab.8 eh n i t t XIV. 

Be"ünstigungen für die Opfer des Kltmpfes 
u~ ein freies, demokratisches österreich. 

Zu § 112: 
Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, daß die 

Schäden die die Opfer des Kampfes um ein 
freies demokratisches österreich und ihre 
Hinte;bliebenen auf dem!, Gebiete der Sozial­
versicherung erlitten aben, gutgemacht 
werden. Diesen Grundsa spricht § 112 aus. 

Zu § 113: 
§113 trifft die nähel1en Verfügungen. 

Abs~, (1) bezieht sich n~ auf Maßnahme~, 
die auf Grund des seine zeitigen österreic~l­
sehen Rechtes getroffen urden. Satz 2 dIe­
ses Absatzes bedeutet. d ß die dort bezeich­
nete Zeit für die Ermi tlung de's Anrech­
nungszeitraumes in der. Angestellte~(.Pen­
sions)versicherUlllg und III der PrOVIsIons­
versicherung der Bergarbeiter im Sinne des 
§ 251, Abs. (l),beziehung,sweise § 216, 
Abs. (1), GSVG. außer Betr.acht bleiben und in der Pensionsv,ers:icherung der Bediensteten 
der privaten Eisenbahnen die 24 Monate, 
während der die V ersicherungsansprüche ge~ 
wahrt bleiben, sich '11m diese Zeit verläng~rn. 

Die im Abts. (2) v,erfügte NachzahLung von 
Renten; die' geruht ~aben oder aberkan~! 
wOlrden sind wird auf die Zeit vom 10. Apnl 
1945 ab, de~ frühesten Zeitpunkt, der für das '­
Inkrafttreten von Bestimmungen des Ent;wur­
fes vorgesehen 1st, beschrä?kt, weH Wiede:- ' 
gutmachungsanspl1Üche fül'-cvor dem 10. AprIl 

Die vorgesehene au ß er 0 r den tl ich e 1 1945 'gelegelle Z,eikäume~ geg,en das D'eu.tsche 
üb e I' p I' Ü fun g der E I' k e n n t n i s ,s e Reich un.d nicht ,gegen die Republik öster­
der S chi e d ,s ,g 'e I' ich ted ure' h den reich oder d1e österreicihi1schen V,ers~cherung8L­
Ver wal t ,'11 n g s ger lic h t s h.o f geht wie- träger zu ridMen !sind, ,(t!ie in dii;~lsen~,eit­
der auifrüheres österreichisches ,Recht zu- räumen infolgeder Besetzu.ng ost'err~.l~hs 
rück. Den am Stre.ite Beteiligten (V~sic.her- an der Ausübung Jeglicher V-erwaltun.gstahg­
tel', beziehungS'Weise Anspruchswerber, Ver- keit, verhindert waren und ,auch n,icht als 
sicheningsträger) ist der unmittelbare Weg RecMsnachfol,ge,r ,des Deutschen' Reiches, 

,I 

. \ . 
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bezi,ehungswei!se der r'ekhsdeutsohen Ver­
,sicherungsträg,er zur Übernahme ,solcher 
Wiedergutmachungsl,eistung,en für Zeiten vor ,Zu § 115: 
q,em 10. April 1945 herang,ezogen werden 
können. Dazu kommt, daß '&'8 angespannt'e 
finanzi,eUeLage der R'entenvel'Sicherungs~ 
träger ,eli'Oe höher,e BelaSltung gar nicht zu­
ließe. Übrigens wUl1deim § 4, Abs. (6), 
des Eeamten-ÜberleituIJgsgesetzes, St. G. BI. 
Nr. 134/1945, für die analogen Fälle auf dem 
Gebiete des Beamtendienstrechtes eine Nach­
zahlung überhaupt nicht vorgesehen und muß 
diese Linie zur Vermeidung von Beispiels­
folgerungen auf anderen Gebieten möglichst 

Z u AboS e h n i t t XV. 

'öffentliche Abgaben. 

eingehalten w,erden. 
NachA!bs. (3) werden die angegebenen 

Zeiten' vonP,ensonen, die vorher schon ver­
sieh,ert wal\en, jedenfaUs und kostenlos für 
die Erfüllung d'er Wafi.81z~H und für di,e 
ErhaltUng der Anwartsohaft ang,enelchnet, .'so 
:daß aLs'o ,d'ies,e Z,e,iten nic,ht d'en Verlust des 
Anspruches naCJh sich zi,ehen können. Da,ruher 
hinaus können dmoh Naohzahlung der Bei­
träge 'auCJh die St'eig,erungsbeträge für die'se 
Zeiten erworben wel\d,e'll. Die Nachzahlung 
der Beiträge wil1d Q weitg,ehend erleichtert. 
Auße,rdem ist in Aus'sicht genOImmen, zur 
Ede!cht,erung dieser Naohzahlungen Mittel 
des Opferfürsorgefondszur Verfügung zu 
steHen. 

Abs. (4) gibt den begünstigten Pel\sonen 
für die freiwillige Fortsetzung einer früher 
bestandenen Krankenv,ersicherungeine Nach­
frist, wenn die normale dreiwöchi.ge I?rist für 
die Weiterversicherung schon abgelaufen 
sein sollte. 

Abs. (5) setzt für die GeltendmacJmng 
der Begünstigungen nach Absätze (1) bis (3) 
eine Frist, da es später unter Umständen 
schwierig sein wird, die Voraussetzungen 
für diese Begünstigungen _nachzuweisen. 

Zu § 114: 

Die Eigenschaft als begünstigte Person 
sowie das Vorliegen d,er Voraussetzungen 
der Begünstigung, soweit Zeiten der Anhal­
tung und der Arbeitslosigkeit in Betracht 
kommen, sollen durch eine Amtsbescheini­
gung nach § 4 des Opfer-Fürsorgegesetzes, 
St. G. BI. Nr. 90/1945, beziehungswe'lse durch 
eine Bescheinigung der nach dem Wohnsitze 
zuständigen politischem Bezirksbehörde fiüt 
bindender Wirkung für den Ver,sicherungs­
träger bestätigt werden, damit dieser der 
Entsoheidung über diese Umstände enthoben 
wird. Der Nachweis der übrigen n.ach § 113, 
Abs. (3), zu berücksichtigenden Zeiten wird 
sich entweder ruus den. Akten des Versiehe­
rungsträg,ers oder aus den Gerichtsakten 
nachweisen lassen. 

Durch ,~ie Bestimmungen dieses Ab­
schnittes wird im wesentlichen f,rüheres 
-österreichischlels Recht hinsichtlich der F r e i­
h.e i t von Abgaben für Rechtsge,schäft.e, Ver­
handlung€u, Urkund'en und d~rgleichen 
mehr, die im Rahmen sozialversicherung&­
rechtliche'1- V Qr,schriften vorkommen, wtedN­
herge'Sltellt. 

Zu Ab s c h n i t t XVI. 
Schlußbestimm ungen. 

Mit R ü c k wir k u n gau f den 
10. A pr i 1 1945 aLs den allgemein für die 
Rechtsübedeitung in österreich geltenden 
Stichtag (§4 R-ÜG., 'St. G. BI. Nr. 6/1945) 
werde'Il in. Kraft gesetzt: 

§ l' über die in der überleitungszeit auf 
dem Gebiete der Sozi,alversicherunggeHen­
de'Il Reehtsvollschr'i!ften, §5, Abs. (4), über die 
Knaruken v8il1si,cher,UlllgiSlans,tai,t Gm lBundesan­
gestel:ltJelll, § 6, Abs. (2), über die Auflia'SlsiUng. 
der Sektiol1e,n" Zw,e~g1st'enen, Gelsehäftlsst,el1en 
und die,rgI1e1iohen von V'erslioherUlugsträrgern 
mit dem Sitz auß.erhal'b österreiClhs, § 10, 
A<bs. (2), über d,1e RechtspeI1s,önlich.keit ,zwi­
sohenweHiger Einrichtungeu, §§ 11 ,bi,s 13 
über die Liqltirdierung der nicht bestehen. 
blejbernden' r.eiebsr,eBhtliche.n VeTsic.herungs~ 
träger mit dem Sitz in ÖsterI1eiClh und 
der ,tnländ:Ls6hen Dienststellen nunmehr 
ausIändi!scher Vensieh.erung,sträg,er 'sowie 
über d,ie Nac.hfolge in ,das inJoändische Ver­
mögen nunmehr ausländi,scoher Versiche­
rungsträger, die §§ 46 bis 49 über die Be­
dienst,eten, die §§ 55 bis 67, mit Ausnahme 
des § 64, Abs. (3), über die Leistungen, die 
§§ 78, Absätze (1) bis (4) und (6), 79 und 80, 
Abs.' (1), über :die Aufbringung der Mittel 
für die Unfallversicherung,§ 81 über den 
Entfall der Gemeinlast in der Invalidenver­
sicherung, § 82 über die Barentrishtung der 
Beiträge zur Invaliden- iUnd Angestellten­
vel'sic:herung, § 84, Abs. (2), 'Über dIe Bem8ls~, 
sungsgrundlage für den veränd,erlichen Bei-, 
trag der' Notare, § 85, Abs.(l), über ,d'i-e Auf-l' 
hebung der VorsClhrriften, betreffend Lfl1stun· 
g'en dies ReiCihes, des Reiohslstock,esfür Ar-, 
beitseinsatz, eines Zwei.gels der V'ersich>erung 
an einenand,ern und die ReichsgaranUe, 
§86 über die Zuständigkeit der' Behörden 
uDJd'endl:ich di,el §§ 115 und 116 über di'e 
öffentlich,en Abgaben. 

Die rückwirkende Inkraftsetzung dieser 
Bestimmungen bezweckt, die Gesetzeslücke 
auszufüllen, die durch das Aufhör,en der Re­
giel"lUllgsgewalt des Deutschen Reiches auf 
österreich1schem Gebiet ungefähr mit 9. April 
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1945 'eingetret~n ist, und um damit versehie- träger unter Anw,endung der neuen B,estim­
dene Verfügungen, die seither getroffen wer- mungen wle:iterhi,n durch?Juführ'en und' 
den mußten,zu legahsier~n.. . 2:. alle V,erfügungen und rechtskräftigen 

§ 5, Abs. (3), betreffend die '. Er,richtung Entscheidungen, die von den zwischen,weiligen 
eigeuer Krankenkassen für das Burgenland, Einrichtungen vor K und iill ach u n g des 
wird mit 1. J ä n :n e l' 1946' in Kraft gesetzt, B und oe s g ,e 's oe t '?Je s getroffen word,en sind, 
da mit diesem Zeitpunkte die bereits admini- nachträgllich sankttoni,ert,sowei,t 'Sie Zeit­
strativ verfügte Er,riBhtrtng der Gebietskran- räume vor KundmUJohung des Sundesgels,et.zes 
kenkaslSe für das Burgeniarid f,aktisch zu betreffen. 
arbe1ten begönnen hat. Die im § 85, Abs. (3),' Abs. (2) des § 118 enthält eine Verfahrens- ~ 
lit. a), vorgeselhenen Leistungen des :Bundes vorschrHt für die Entscheidung v'on Leistungs.:. 
im. der Krankeruve,rslichie!I'ung W'urdentatsäch· streitigkeiten bis zur AUJfnahme der Tätig­
lieh ab L Jänner 1946 le,rbraClht. Im Jahre kedt der Schiedsgerichte [§ 110, Abs. (1)].' 
1945 hat d,erBund durch Gewährung von Gegeruwärtig sind gemäß § 59 des Behörden- . 
Vors,chüssen uud 'Krediten ,an ,ein?Jelne Ve'r- 'aberilJeitungsgesetzes, St. G. Bl.Nr. 94/1945, 
sicherung1sträger, d,er,en Kassenlagoe' eine noc;h di.e VerwaltunJg1sbeihörden (Ämter der 
'solchi81 ,sofortige, AUJshiUe, erfoI1ctede, um ein Landesregi,erungen, beziehungs,weis,e Wiener 
Ausse,tz,en ,der Zahlungen an di,e Vensicherten Magistrat und Bundesministerium für soziale 
hintanzmaH,en, ausgeholfen. Di,ese Vor- Vel'lWaltung) auch fürdlie Entscheidung der 
schüsse und K'r,editoe weooen gemäß § 85, nach ,dien Reichsversicherungsgesebzen dem 
Abts. (2), in nicht rückzaJIlibare Zus,chüss,e Spruchverfahren 'zuge,wie'senen Streitsachen 
umgewandelt. Di,el DmC!hführung de,s § 78, zuständig. Da - eine. anders laut(3nde Vor­
Abs. (5), ibetr,eff,end ,di,e EiIlJheibung der schrift· nicht besteht, können die genannten 
Beiträge für die Unfallve,f:s.kherun'g durch V'erwaltungs1behörden auch in den bezeich­
die Krankenkassen,. hat ebeu,falls praktisch neten Ang,elegenheiten nur das Venfahrens­
bereits in Vorausnahme der gesetzliohen Vor-- recht anwenden, das sonst für das Verfahren 
schrift mit 1. Jänner 1946 eingesetzt; es muß bei diesen Behörden gilt, nämliich das Ver­
d.aher diese Bestimmung ~uch rückwLrkend fahrensrecht des alllgemeinen Ve'rwaltungs­
auf diesen Zeitpunkt in Wirksamkeit gesetzt verf,ahre[}js. Dieser RecMsZlustand soll bis zur 
wer,den. Aufnahme der Tätigkeit der Schiedsgerichte 

.Aille übrigen BestimmungBn des Gesetzes bestehen bleiben. 
können aus Gründen der pra'ktischen Durch­
führlilllg erst mit dem der K u n d­
machung folgenden Ta,g, beziehungs­
wleisB hirusiohtlfcih ,der im Albs. (2), lil c), 
angeführtteIn Bestimmungen e,flst mit 1. M a) 
1947 in Kraft ge:setzt w,er,d:en. ~-

§118, Abs. (1), erweist sich mit Rücksicht 
daraUJf als notwendig, daß in der Z'eit vor 
Verlautbarung d,e;s Bundesgelsetzes in d.;en 
verschiedenen durch die Demarkationslinien 
gleltr,en,nten T,~ilen d,es Staatsg;ehiete's - sei 
es auf Grund' von Verfügungen de:r Staats­
(H ullides )regierung, der Be.sa tZÜJ:1gsbe!hörd'eln 
od,er der Ämter der Landesregier,ung,en,,' sei 
es mlit 'stillschw,ei;genQoer DuLdung der jeweil;; 
maßgebenden Faktoren - Versicllerungs­
träg,er und sonstige Stellen in Zwei.g,en dm 
Vel1si,chenmg als 'z w i 8 C h en w eil i ge 
Einrichtung,e!ll [auch § 6, Abts. (1)] 
tätigg;ewelS'en sind, .für di'e sie nach den 
damaLs geltendeneinsohlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen IlJicht, zuständli,g . gewesen 
wären.' iB,s we,rden mit ·die'S8r Be,stimmung 

1. die 'Zlwischeruweiligen Einrichtungen 
generell beauftragt, die Versicher1lllg :im' 
Rahmen ,der ihnen seinerzeit übertragenen 
Kompetenzen. auch na c hK und mac h u n g 
de'9 v 01'11 'e"g,e,nd lein ß u n desg e­
s 'e 1; z es, bi,s zur übemahme de,I' Ges.cihäfte 
d,urC!h di'e neuen zuständigen VoeI1sichell1uugs-

III. Finanzieller Teil. 
Di,e zur Aufbringung der Mittel g,etroffen,e 

Reg8llung ilSt dem Charakter des Geo8e:tz.es aIs 
ein,er für ,elinen velfhältnilsmäßig kurz.en Gel· 
tungszelitmum bestimmte:n Ü be l' g a n_ g s­
maß nah m e ,angepaßt. SI,e stellt, lediglic1h 
eine Zw~sC!henlös'l1ng zur Überbrückung der 
g,eg,enwärtig,ein Notlage der Sozia1veI1sioherung 
dar und 'soll vor aUem melr ,endgültigelll-Re-, 
gelung d'i,eseT Frag,e, ·di,e mit dem künftigen 
Neuaufbau d.e-r österl1eicohi,schen So,zialrv,er­
sicherungl .orgallli,s,ch Vlelrbunden . sein ~i1'd, 
nioht vorgr,elifen. . . 

Während' ,eis Aufgabe der endgültigen Neu- . 
ordnung. d,er Sozialversoicherul1g sein muß, 
für die ,dau.ernde ISiclheru'ng ,der Leistungs­
fähigkeit der V'ersioherung,strägleil' vorzusor­
gen, ,aho Uillt.er iaJThde-rem auch auf dh~ zukünf­
tige fin:anzi.eUe Entwioklung ,durch Bed,eckung 
der AnwartsClhtafte'll in den Rentenv,e,rsiche" 
rungen . im W'e'glßI planmäßige,r Auf,sparung 
von Mitteln, und auf die Anpassung der V BI'· 
'sicherungs1eishing,e'll und damit der ß;e~lt,r;ags­
bel,as-tung an di,e Tragfähig~eit der Wirlscha.ft 
auf lälllger,e Sieilit Bedacht zu nehmen, kann 
sioh die vers.iohe:rung,stec:hni,sche Behandlung 
·d:e,s Über}eitung,sge:set?Jels auf ,e[n v~el engere'8 
Ziel belsC!hräMen. Dii'e Übe'rgangsmaßnahmen 
sollen l'edigl:ich die H8irstellung des Gleichge-
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wichtes zwi,sohern ,den E,innahmern und Aus­
ga ben in d!en e'imjeln.eu Vel'siohe<rlhll~szwei­
gen ·füreine<n begrenzten Zleitraum gewäh'r­
Leisten; d1eses Ziel kann aLs erreioht gelten, 
wenneg· .gelingt, den lauflenden Aufwa'lldd.:er 
Ver,sicJLerungsträger zu deok,en, ohne iilwe feslt 
v·eranlagten V,ermög.enswerte anzugl'eHen. 

Die Fmg.e de'rendgülti.gen Bewertung dels 
Anlagevermögen:s de'r V'er'sicherung,sträge.r, 
,Me namentlioh in d·en R,ellteuvel~sicherungen 
von gmndh~gender 'Bedeutung für j'edie Dauer­
reg,elung .ist, braucht ,aiUS den darge}egt,en 
Gründen bei d,e'r ÜbeI1gan~srlelge}ung nioht 
erörtert zu werdern. Von der ]3.erücksichHgung 
der V,e'rmög.e.nserträgniss'e kan.n bei ,aer Be­
urteilung der ·Laufenden .G1eibarung aU6 IGrün­
den de·r SiClhe'l'lheH de,r ReClhnüng Abstaind 
genom'men wer,den. . 

Die Höhe der Ver sie h le run g s 1 e i­
s tun g ·e n, für deren -Bed:eckung vorzusor­
gen ist, ist im wesentlidien dur0h die bezüg­
lichen bi,sher g,eU,end:en Vor,schrift.en be­
stimmt, di'e g'l'und,sätzliClh ungeändiert belas­
sen wmd,eu. Im Entwurf ist ledi.glich die 
einen besClhrä'nMen p.ersonenkre~s triedIend·e 
AiUfhebullJgeine:r kriegsbedingt,en IBegünsti­
gunghiu,sichUieihder E'ffüllung der Warte­
zeit 'der R'enten'V,ersicherung·e.zi vQrg1elselhen 
(§ 66). " 

AUSIsohlaggebend ist in ,diesem Zusammen­
hang ei,nerseits die ,Helib~haltung der durch 
<da·s deutsClhe R'eidlJsl'leClht ledngeführten Inva­
lidenverslClherung der Arbeite,r und anderer" 
sei,ts die in der gesamten IRe~tellllv.ersicherung 
besond'el'ls wichtig1e Frage der Übe'I1n~hme der 
nach ReichsI1e,cht ,erworbenen Ansprüche und 
Anwartschaftetll. Letvtere Fra~e wird für den 
Kr·eilS der' öst~neichisdletll Staatsbür.ger jm 
Sinne 'einJ8ir vollJen Anerkennung. aller ·erwor­
beUlen Rechte g,el'eg.elt (§§"55, 56 und 58). 

Im Entwurf ist auoh di,e Bemeslsung der 
Steigerungsbeträg,e. ·der .lnvalidenr·e,ntle lll'd 
die Bemels:~llmg ·der BeitmgseI1stattung. an 
weibäohe V,el'sicherte :Ln d:euFäHen geregeU, 

. w:o wegen Verlustes der Unteilagen der 
Nachwe,i,s ·der in dier Zeit vom 1. Jänner 1939 
bis zum 31. Dezember 1945 entrichteten Bei­
träge zur Inrv,aHde'lllvleDsicherung fÜr d'en gw.. 
zeuZeitraum oder für einen Ted.tl 'deslS,elbe.n 

'nichterbracl1t we·rdien kann (§ 67). Für diese 
FäUe ist ,eine Pauschal1erung dlels Steig,e'Tungs­
betrages de,r Invalidenrent,e für den genann­
ten Z.eitraum sow.ie auoh der allfälligen Bei­
trag.seDstattung vorgesehen. Die Abgeltungs-

. heträgeflÜr d·en Steigen"ng,shetrag ·sind nach 
dem Lebensalter und nach dem GelsClhlecht 
fies VelrsiCihe,rtellll .a:bgelstuft lhl'e Fests.etizung 
entspricht de.n bei der Lanp-etS'Versiche'rungs-

- ahstalt Wien-Niederöste'Ne'1oh g.ema·Cihten Be~ 
obachtungfelll über dJ.e durClhs;chtdttliClhe 'Höhe 
der auf GI1und nlaohgewiesen,er Be!itrag;s~eit'elll 

'" 

'erworbenen Ste1gmuiigslbeträge. Bemerkt sei, 
daß die vOI1gesehenen Abgeltung:sbeträge der 
Erhöhung durch ld,en ,Zuschlag auf. Grund 
des SoziahTen3,j·oherungs-Anpassungsgesetzes 
vom 12. Dezember. 1946 'untelflieg.en [§ !, 
Abs. (1),Lit. a), und §~, A'bs. (3), (JIes geulannten 
Ge!setzes]. Zur Relgelupg der Beri.trag,ser,stat­
tung für die BeitragszeHen .in 'den Jahren 
1939 bils 1945, sowe.it !sie ihins:i.<ilitlic:h der Ren­
tenbemes,sungabgelgolten weI1den, wird für 
den genannten Zeitraum 'e,in Abgeltungs'be­
trag d·er Beitragserstatturig fe,st.gesetzt, der i:n 
Ante:hnung an die hezügHohen allgemeinen 
Belstimmungen' mit demZ'We<ie·inhalbfachen. 
des AbgeltungsJJetrages für den St'e,igerungs­
betrag der Invalidenr·entebemess,ern list. 

Die S 0 zia~ v e'rs' i ehe T un g'sb·e Ur ä­
g '8: werdten' g.rundsätzlich in ,der bi'sher1gen 
Höhe un'VerändJe!rtbeibehalten. Dieser Grund­
satz entspringt dlerErwägung, <daß >der öster­
reichischen Wirtschaft ,ctur"he,ine Übel1g,angs­
r::e.gehi.ng, in deren 'Rahmen keinedei Lei-
8tungsverbesSletI'lhll.gen ,vorgesehen' werden 
können, auch ~eill'e M81hrbe,La6tung an Beiträ­
gen erwachsen 1&011. H~enach wNuen sowohl 
die Bemessung 'alls· auch d·ie Höhe dler Bei­
träge diCir Al1beHneihmer und Arbeitgelber in 
aUen V,ersi()h'erun~szweig,en mÜ ,A,usnahme 
deral1gemeinen U.ufalLvefiSiClherung und· d,er 
Krankenversicherung der Bunde'sang·esteUten 
uuveränd'e'rt belassen. 

Auf dem Geb'iete deT U nda ,11 ve r­
si c he run g .der Arbeiter und Ang,e,stellten 
in Handel, Industri.e, Ge,werbe und, Blelrgbau 
w1rd die Be:iha.gsa:ufbriugung insof,em neu 
glerlegelt, aLs die Abstufung d~el1!Beitrages 
nach der Unfal1s,gef,ahr der Bletr;~eibe (Gerah-. 
renklassen) .aufg,ehoiben und an Stelle der 
verschieden hohen, ·dur~ d'i'e Ber'ufsgeuosSielll­
schaften festgesetzten Beitragssätoo ein ein­
heiHicher UnfaUVIelfsicherungsbeitrag ,einge­
ge.flifut wird [§ 78, Abs: (4) 1hl1Jd (6)]. Die~ 
s·er Beürag wird für di,e Al'be~ter mit 2 v. H., 
für g'ie AngestelHen mit 0·5 v. H. des an­
rechen baren Arbe:its.verdienstes f.estgesetzt, 
ein Ausmaß, das. der bisheri.gen durClhschnitt-,_ 
lichen Be,lastung durch di'e U.nfaHvef1siche­
rungsheHräge entspdcht.. 

Durch di'e Auflrussung der GefaihTenlda!s-' 
,s,en kommt atlch ii} ·doer Unf,aHvNsi.cherung. 
·der im W/eIS,ender SOZJialViersicherung gel'c­
g,ene Grund,s.atz .d.ies R1skoo:au~leIDhes zur 
voUen Auswirkung; di,e Neuregelung' steUt 
in diesle:t Hinsicht auch die Rückkehr zu doem ' 
dur01ll d~s GeweTlb'thlhe SozialvensiCiherun.gs­
gese,tz vor der Besetzung üsJeneichs gege­
bene:n Zust'and dillr. Gl,eichz,emg wirld.' eine 
weitgehende Vereinfachung des !Beitrags­
dien&tes ermi"ht, die darin geleg,en ist, daß 
nun melh r ,der Unfallversicheru'llgsbeitrag 

- \ 
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gemeinsam mit den übrigen Sozial ver- auch "in 'der K r an k le, n 'V e cr s ich e run g 
si0hlerun~S1b8Jiträgen d:urch di,e Träger der der B und e s -a n g le s t -e 11 t ,e :n d-er Bei­
-Kr.ank81lJV18f1siohemng eingewgen wird' [§ 78, trag (einschließlicllides bi,sher zu Lasten dies 
Abs, (2), Iit. a, und Abs, (5)], D.ienstnehme:r:s ,eingie~obenen Zus-chlages) zu 

glJe, .ic_h'en TeiLen vom V.eI1,sich~rten un'd s,einem 
Für ·qasJahr 1945 wird der Beitragssatz " I """" " 

fiir die Ar1beiter, abweiohen;d vander tür "aie D:en~tgebe~zu tr~ge'P l,st [§ .. 84~ Ab:s: (~)l 
" '" D,l,e dem Sta'ate da'l13Jus H,rwac'hs,endle' Mehre 

später,en J-ahre g'8.traffen!8n Hegelun-g:," mit " J "" " 
2'5:; v, ;Fi., -des Arbeüsverdienstes, f'8JSltg,e,setzt. be}a,stung in d-er HÖh1 des halben" bisherigen 

ZUisohlages kann mit :etwa 650,0008 im Jahr 
Diiese !Sonderr,eg-elung :i,s.t einers,e,its in d!em veransehlagt wenden, ~ , 
U mstan.u begiiiThd1et, daß fiir ,(Hese,s Jahr 
bereits -vOf,sohußweise -ein Beitrag in dies,er Für ,'di'e bei,c!',en grö, ten Gruppen d-er V.er­
Höhe eingehoben wurde, sie" en,tspricht an- ,sicherte~, das sind d,e" Ar~eiter und knge­
derlei,rseits -aber auch ,einer finanzi'ellen Not- stelHen l,n Handel, l~dustfJe und Gewerbe, 
wenuligkeit. In dien Jahren 1946 und 1947 stellt :s.ic~h dil8! G,e,sa"mtbelas'tu-ng durch 
weI'a-en die Einnahmen an Unfallver:siche- di,e Sozi,alvers,ic,berungsbeiträg-e (einschHeß­
rungsbeliträg-en bei Bem:es'sung mit 2, bezi-e- l~ch de·s . Beit;,ages I 'zur Arb~it'S11os-e:nve:r­
hungsweise 0'5 v' H, desanr,e.chenbaren Ar- sIcherung) '"und d.e-r'eh Ver t e,dun g auf 
beitsverdienstes dazu hinreichen, neben der Arbeitnehmer und A~heritglelber in folg'ender 
Bestreitung de.s hl:urend<8ir1J Ver1sicherungs'auf- Höhe dar., wobe,i di'e höchs.ten, nämlich dile 
wandes eine besoheidene' Rücklagenbi1dung bei der Gebietskran lenkasse Wi,en in Gel­
anzubahnen, tung s-t'ehenden BeHrlg!Ssätz-e für di,e Kra:n-

l\JeilWel'" sicherung in", Bei' racht _g~-zogen werden: Von der ges.child-mten - Neur,e.gelung des 
Beitrag-swe,sen,s in dler UnfaHversicherung 
bLeiben sowohl dh~ ArheHer und Ange,stellten!iöhederSoziaiversicherungs-
in der L,and- ~nd Forstwirtschaft als auch bfiträge in Hundertteilendes 
der Personenkroeis· d'er J3le,o}ensteten der anrechenbaren Arbeitsver-I· dienstes 
österreichis:chen E1senbahnen ausgenommen, 

In der landwirtschaftlichen Unfallver­
sicherung -erfolgt die Aufbringung d'er Mittel 
auch weiterhin ,im Weglei 'eines dem Auf­
wunde anzupass,enden Zuschlages zur Grund­
,steuer dier Unbe'rnElhmer, wobei nur jene 
Betri.ebeeine Ausnahme bil-den, für die die 
Grundsteuer (der. Steuermeßbe'trag der 
Grundsteuer) keine geeignetJ21 Beitragsgrund­
lage bildet und~ für die auch nicht gemäß 
§ 79, dritter Satz, 'ein fiktiv·er Steuerpl,eßbe­
trag für Zwecke der B,eHragsbemlels,sung be­
stimmt wird, Für diese Betriebe ist varg-e­
sehen,daß in Bezug auf Höhe, Einziehung 
und AlbfUihr ,c[.e-r Beiträge zur lamdwirbschaft­
lichen UnfaUV'er,skherung ;di'ebielz:ügl:ichen Be­
stimmungen -d-er allgemeinen UnfaUversi, 
cherung gelten IsoUen (§ 79), 

a) für einen Arbeiter: 
Krankenversicherung 
Invaliden­

versicherung 
Unfallversicherung 
Arbeitslosen­

versicherung 

insgesamt 

b) für einen 
Angestellten: 

Die Aufbr1ngung der Mittel für Zwecke (Ler 
Unf.allver's.icherung ble,i der VeMiche-rung,sall­
stalt der östeneichi'sDhell! Eli6.enbEUhnen wur,de 
im wesentlichen auf ,dell vor der Bes:etz,ung 
ästerreic>hsgeUenden Rechtszustand nach_ 
dem Unf-aUversltc,he~umg!sge.setz 1929 zurück-

Kranken versicherung 
·Angestelltenversiche-

rung 
Unfallversicherung 
Arbeitslosenversiche-' 

rung 

insgesamt 

zu kasten 
-es 

A~beit-
ne~mers 

l'125. 

I 
,Q'SO 

l'25 I 
9'175 
I 

I 
21'25 

I 
5·00 

1-
2'00 
I 

~·25 
I 

zu Lasten 
des zu-

Arbeit- sammen 
, gebers 

3'125 6'25 

2"80 5'60 
2'00 2'00 

3'25 6'50 

I 11'175 I 20'35 
I --

2'25. 4'50 

5'00 10'00 
0'50 0'50 

2'00 4'00 

I 
9"75 I 

19'00 
--

; 

geführt, in dem die BedeDkung des V,ersicihe- W"l d' d U f li 1 ' h ' d 
f f

a HeU> m -er n a :veI1s.1c erung nut en 
rungs:aUi wandes ün Umlageverahren unter Beiträgen; der A-rbeitgeher zur 'Bestr,eittmg 
Bedachtnahme auf die iBildungeiner Sicher- des Ver-sioherungs,aufwandes, das Auslangen 
:heitsrücklage vorgeseihen ist (§ ~O)'.gefuThden wird, ist es: in der K ra n k e n-

In der VIerteilunO" der Sozialvers:icherunO"-s- ve r s' i ehe ru TI g der Arhe1ter und Ange­
beiträge" auf ArheU(Di:ens.t)nehmer und .~r- ":stelltJelll notwen,dig, bei ungeänderter Rege­
beit(Dienst)geber ,sieht der E.ntwurfgle.gen lung des Beitragswes-enls auoh d:1'e im bisher 
über der bis:herigen Regelung eine gering- g~ltenden Recht vorg'e~,e>hene HeranziJeJmng 
fügige Änderung insofern vor, als n'unmehr von' StaatsmiHehi behübehaUen" 

5 , 
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Deutschl€IS R. ,G. BI. I S. 2.87) festgeSietzten 
Beitl'agsl'eistungde<s ReichtSistocks für Arbeits­
eiIlJSatz;si:e . i'st zur Ve:rmeidung e,i!ll,e,r Bei­
tragserhöhu:ng [in der knappschaftlichen Kran­
ken,vlel"sichel'ung notwendig. nem Staat er­
wäoo:st durClh d,ilel ühe,malhmedJres,es. Beitrags­
antleiles 'ein Aufwand von etwa 0'5 Milli()inen 
Schilling jährliCh, so daß di'e Ge:samtbela­
stung dels St.alates· aus Idem Titel d·er K:I"lanken­
vel'siciherung für dws Jaihr 1947 mit 15'9 Mil­
lionen SchiHing v.€'mnlschlagt werd,en kann. 

Für das J'aihr 1945 wird hrnsiehtlich der 
LeistungIen dies Staates für Zweck!e ,der :Kran­
kenv,ensicherung ,ein,e, hesüllId!ere von ,der f,frr 
die spätere Z,ei,t geHend,en Regelung abweti­
chenid'e Maßnahme gle',troftien. Im Jruhre 1945 
sin,a' nämIieh ß:en Krankioov-e-ns.icherungsträ­
gern lediglich Vortschüsse ISleitens dies Sta'ates 
gewährt word,en, 'soweit d!~es zur .Erfüllung 
ihl'er Aufg:aben nach Maßgabe ihl'es Bieldarfes 
und der verfügbal'en flüs,sigen Mittel 'erfor­
d,erlic,h war. Diese VOl'schuß~e:ishlllJg,a'ie sich 
auf das Gebi.et -der Stadt Wien und deT rUJs­
,sischen Bels.atzungsZO'llIe belsohränkt'e, belief " Dilel Einhebung der Krank,enschein- 1ll~a' 
S'ich a.uf rund 8'8 Millionen ReiChiSmavk.1 Arzneikost,e'l1gebfrhr wil'd foaUengelassen 
W,e.~g1eich diese VOl'Soh:üss'e, durr,h die d~n (§ 65). ner den Krankel~kals8e.n h.~,ed~rc~. ,e:r­
Vers'lcherungsträgern Noß die kassa'lläßig war,hsende Entgang ,list v,erhaltmsmaß,l.g 
unbedim,gt e'rforderliclJ.,en Mittel zur Ver-gering; er beträgt für . alle Krankenvelr­
fügun,g 'gielst,eUt wOl'd!en B'ind,' nicht di'e sillherungsträgeT 7lusammen ,etwa 300.000 S 
Höhe joener Leis,tun:gelll 'errreichten, die,ihrnen monaH'ich. 
nach den ge1.tenden Soz,ia}.V'ensieJleI"'lmgslvor- Die wi-chHgste Ä'ntderuug 'auf dem Gebiete 
schriften zug-estandlen wären, solId,er Staat <ieT Aufbringung dler MiUel ,sieht ,d.:as Sozial-
zu ein'er weitelr·en L'ei'stung für die' Zeit vor . 1 . U"b l't •. ., .. . . venslcllerungs- 'er ,eI ungsges,evz III den 
,cLem 1. Janner 1946n'ichthletrallgezogen wer- Z· d R t . h 
den; eis ,entfäUt joedoohauch dli,e Rücrozahlung . welgen . 'e'r. -,e, n e oll v :e r,~ 1 c· e run ~ 
d t kt B t·· [§ 85 Ab (2)] i 1m ,enge:r,en oS,Lnne vor, das l'S,t ~n der IThvah-

er vor.g,els. nec en' ,e ·rag.e ,- : S. • denvieirsiC'herung, in der Ang,elst,eUbenver-

Für die ZieH ab 1. JänluelI"' 1946 regelt dws siche,rung und im der knappschaftlichen Ren­
überLeitungsge.setz dd'e Betei:ligung des Staabels benv:er:sieherung. D'e:rin die,s,ef Hinsicht Hin­
an den Kosten d'e-r K~alnroeilllVe'rsicherung in ge~chl:ag~ne Weg hat sti!~h zum ZieIe gesetzt, 
d,em g}.eliclhen Umfta:ng U(Ild' Ausmaß, wie d'j.es d'i,e vielfältig,en und' komplizierten, bloß ruus 
Ül d,en g.eltenden glels'etzllichen Vorsohriften der bisheri.g,en Entwicklung dlelr reliohsgelsetzli­
vorgelsehen ist [§ 85, Abs. (3), liLa]. Sie chen BestimmungenerMärboalren R:egelung1en, 
erstreck,t sich V'Üf ,all'em a'uf dien Er,satzder die jedooh unt,er den .geändlelrten V,erhältnis- ' 

. Aufwendungen für die Familie,rulliLf.e der sen ihr,e IsachliClhe Bereootigung ve'rloJ'len 
Kriegslgefa.ngenen ,gemäß den bisherigen- Be- habe'!)., d~r,eh eiLl1e von den geltend:en VOor­
st'immungen des :§ 201;) b der Re1i<Cllsversiche- schriften Junabhäng'1ge, etiniheitlich:e Lösung 

zu ,eI1s.etzlen. Die nieu,e fl:nanzi,eUe KonlsfruktiÜill rrunig1sordnung und dien Ersatz der Mehrkosten 
anWochenhiUe, ,die den KrankenkaJSlsen durch soll aber l,ediglich ,ß,inle übetgwnglsmaß,nahme 
d.ie Belstimluunglen des Mutterschutzges,etz'e8 im Rahmen d:els 'vorH,egendJen Gleisetzels 'd,rur­
erwaohsen. Die,s,e Rückersätze könIi.'en den s'teUen und in k,einer Wle1itS'e der endgültig.en, 
K k k . ht t d h dem kommenden Neuaufbau der ösver,r,e,ioo'i-Iran ,en a,s,sen nlll ·en zog'eu wler, len, 00 ne 
dien durch die Betr:elUun.g ,der zurückk,ehll'en-. .s~~en S()izirulversiCJherung vorbleihaltenen 
den Krieogsteünlehmer ohnecfies ISClhwer be- Losung vorgl'ieiif:en. 
lalSoteten Haushalt dieser V,ersicherungsträge,r Na,ch den r·e i c Ih IS 'r ,ei c ih t 1 ,i c 11 e n . B ,e­
empfindlich ZIU stöl'ien. Bielrück'Siichtigt man, IS ti m m u:n,g,e:n war der dur0h :di,e Veir­
daß der Rückersatz für di,eFammenihilJie der 's'icherun:g<sheiträge nicht g,ea'eckte 'lied! des 
Kriegsgefa.nge;nenerinen auslaufenden Auf- Aufwandeis . de,r R'entenvel'sliClherungeln im 
w8,nd bildet, soo krunn ausdi,e'Siem T'Ltel für das Weg,e Jolgender Leistungen aufzubrin'glen: 
Jahr 1947 mit ,eiruelr Belastung vOon rund.' 
13 :Millionen S0hiHing g,erleCJhn'et wer,den, wäh~ 1. durch ZUJslchußl.e,i,st'llng,en aus. den Mitteln 
rend ,der Aufwand an Rückell"s'a!\iz auf IGrund des Reichsistockeis für AIibeU,seiuootz, 
delS Mutter:schut:nge:setzes mit ,etwa 2'4 Mil­
!'ionen SchiUing jährlich zu veransohlagen ist. 

2. durch die Tnagll'ug ,gewi,sser f,e,stum­
schri,ehener T:eile dle'rein:ne1llen Renteri­
leistun.gen durch den Staat, 

3. durch feste ZusooÜJssle dJels Reriche:s zur 
Invalidenvernicherung ulld 'zur' knappschaft­
lichen Reollteruv,erlsicherullg, 

Auß:er dies.en Er:Siatzlleli.'s,tungeoll d,e:s Struatels 
sieht das überleitungsgesetz noch d1eLe't­
stung ,eines ZUiscl!UiS,ses zur knapps-chlaftlichen 
KrankenlV'ersioherung 'Ln d'e!r HÖlhte von 1 v. H. 
dm Summe dlell" Beitrags.grundlagen ,der Berlg­
arbeitelr von 'seiten d,els Staate:So 'Vor. D'~ese R,e- 4. dul"cb. die R,eic:hsgaranti.e inde,r lnvali­
gelung tritt ,an di'e StelLe ,de·r im ReiCJhsrecht I denvle,rlsicherung U'nd :in der Angestelltenver-
(§ 3 d,er Verol'idnuug vom 19. Mai 1941, sicherung. . 

o 
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An L,eitstungieill des Reicfu'ss.tock,e,s für Ar­
be>itseins·alz zu' den vel'sc.hi,edenen Renten­
veflsioherlhllgszwe~gen waflen vorg,eschri'eben: 

a) eine Zuschußleistung zur Ang'8istellbelll­
versioh.erun-g in drer Höhe von 25 v. H.· 

der Beitrag,seinnahmen in diels.em Ver­
tsioheruug;s·Zlwe.ig,e (§ 168 a des Ange~ 
s te H t e:nv,e r-si chle,rungSigesetZie:s) , 

b) eine Z'lLschußl.ei,s,tUllg zur InvaLid,env·er­
sicherung .J·er Arb.eiter in der Höhe von 
18 v. H. der Be'itrags'einnaihmen in 
di'e'sem VeTslicheflullgszwe!i.g,e [§ 1385, 
Abs. (1), ,ct:e'r R'eiclIsversiCihelrlIDl@sord­
nulltg] , 

. c) ein f.es'ter ZUScllUß zur knapp-schaftlichen 
RententversiClherung, der für da,s g,anz'e 
,ethemalige Re'iohsgebiJelt init jäihrl.ich 
18 Millionen Reichsmark festgesetzt war 
(§ 9 d!er V,erordnU!llg vom 22. Februar 
1943, Deutsche,s R. G. BI. I S. 109). 

67 

f) d'i,e Z:usatzrerrüen zu den nac.h d,em ehe­
mat1g,en öster.reillhischen Reoht ange­
faHe:nen Provi'sionen aus der knapp­
'SChaftlich,en Re:nttenv,ersich6'fung (§ 1, 
Z. 4, der V,erol"dnung vom 10. D.ezember 
1942, -Deut,schets: R. G. BI. I S. 697),-' 

.g) d,ie St,eige,rungsibe,ti'äge für Zeite,ri,de:s 
E.illlsatZle,g. im letzten KrIe:ge (§ 3.dJelf 
V,erordll1l.llg vom 13.' Oktober 1939" 
Dootsohes R. G. BI. I S. 2030). 

über ·die bl1siher besprochenen L,e,istungen 
hinaus war' der ,sba;at n,aClh -den geltenden 
Sozi'alv·e~sic.herUlng:slVorsClhrif,telll noch zur 
Leistung f'es.ter Zuscl!ü"se in der Inva,u,o'en­
'V'ecr,s.iClh8lrung und in 'der lmapp'Schattliohen 
Rentenversi0herung verpflichtet, deren 
Ausmaß für das GeiJ:lli,et österreichs 'durc:h 
diJel' VO'l.1sClhriften der §§ 25, Abs. (1), und 
38 der Einfüihrung,sv-erordnung 'Und dies § 16 
der V·erordnung vom 4; Oktober 1942, Deut­
sches R. G. BI. J S. 569, mit zusammen jähr~ 

Die nach Reich,s,l'echt vorn :Staat'e '7m .erbrin- lieh 19 Millionen R'ericl1tsmark festge'setzt ,,!ar. 
g,enoden Lei'stung.en, dile unmittelbar zur Be- Ferne.r war nach § 9, Abs. (2), der Verord­
deckung von f,est umschri,ebernen Tetnen der nungzur Durchführung der Verordnung 
einzelnen laufenderu Renten, d:itenten, el.1streck- über die NeuregelungderRentenversicherung 
ben ,g,ich aUI den El.1s,atz folgender Ausgaben im Be,rgbau vom 22. Februar 1943, D-eut,sCh,e,s 

. der Rent'env,ersicherungsträger: R. G. B.I. I S. 109, für dais ganze ehemalige 

a) dLe R'e'lttengmndbe-träg,e in d,er Inva- Rei~hsg.ebtet al~. Beitl'~g d'es Rei~hes zu de.n 
U,dien''V'e~siClh.erung [§ 1384, Abs. (1), SteI:g.erung'Sb:etragen fur ETs.atzZleI,belll ~n dl,e 
Z 1 de,r R'etichsMersicihelflhllJ01SOl'dnung] knappschaft1l(lhe Rentenv·eI1swherung.eIu Be-

.' ' "'.' I trag von 2,250.000 RM zu leisten. 
b) dl,e Zusatzl'euten zur VerbielsserunIT de,r . ' 

AUel1s.fül.1s.QrÖ'e,r'enten in der Ill'vallden- ScihHeßl,i'Clh 's,i,eht § 1384, Abs. (2), de'r 
'" ve'r's,ioherung (§ 1, Z. 3, d·er V,erol'dnung Reich:svel'sliollerungsol'dnurug, bezi'ehungs'w~lis'e 

über Leistullgs'V,e.r:be's'S1e.ruu,gen in der § 168, Ahs. (.3), de,s, Angestelltelltve~siClherungs-­
Rent-enVlell1sioherung vom 10. ne·zemberr g·esetZies noch die ,sQg;enann1:e ReiClhsgar.an~ 
1942, Deutsches R. G. BI. I S. 697), tie in de'r Inv'ali,den- und in der Angest1eillten-: 

c) die Er,hö.hung -:d~r mtit 1. Augußt 1941 (Pe'llsions)'V'ersricheruug vor, na<lh wreleheT der 
tauf'enden Reut,en in ,dier AngesteUten- St.:iatim rBedarf,s,f.alle dJi'e :MiUel zu gewähren 
versicherung (Ges.etz über ,dire Ver- hat, ,ct:i'e neben den' Beliträgen und dleln son­
he:s's8'f'llng ·wer' Leistungen in d.er Ren- stigen Einnahmen ·zur Aufl1ecMerharltung d,e,r 
tell'vel'sricherung vom 24. Juli 1941, Lei'stungen erforderlioh 'Sind. . 

Deutls6hes R. G. 'BI. I S. 443), W,ie d'Le über -di'e vorau.s,sichtliche Geba-
d) dü~ Z'U!saJz,rent,en 'zur Verbes,sl6'rung <1er rung der iRentelllversichetungen ang,esteHten 

vor dem 1. Jännerr 1939 in Österr·e,iClh Bereohnung,eu Zie,ig;en, würde sich dti,e Gesramt­
angef'alleruen Renteu aus dlelr Ange,stell- beLastung des Sta'ates, bezieil:rungswe~Sle der 
tenversichel"lIDlg (§ 1 d·er Zweiten Ver- Arbei,tslosleuv'el'si0hetrun,g (früh·er Rleichs­
or.dnung über Lieist-ungsverbe'Slserung·en stock für ArbeHseinslatz) auf Grund .a.l1er 
in der Rentenv,e:l'sic,herung vom 12. Okto- angeführten Lei,stung;svrerpflichtungen für 
bel' 1943, DlelUtts<lhes R. G. BI. I S. 565), das Jaihr 1947 mit folgend'eill Beträgen 

e) ,ct:i,e Rent'enteile in der Höhe der Grund- -ergeben: 
beträge na·ch den Vorschriften der.lnva· 
Hdeuver'sicheflung vo.n den Knapp­
sC:haftSivollrent,en, der WitwenlVollr!eillt,en 
und den Wai,senflenten ,in der knapp­
scfuafHioheill Rentenversicherung (§ l6 
der V,erordnung über die Neurege:llIDlg 

Mi!1. S 
1. Z usch ußlIelistung arus den Mit-

t'eIn der Arbeitslose'llver,si-
oherung .................. rund 34 

2. Anteil dies Staatets .am Re:n~eln- -
aufwand .... '. . . . . . . . . . . . . rund' 46 

der R1eill,telll-v·eftsicherung im Bergbau 3. 
. vom 4~ Oktober 1942, Deutsches I. Feste Staatszuschü'Slse ...... rund 19 

~. G. BI. I S. 569), Z'1.lJsammen. rund 99 ' 
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D.i,e im' Üb oe- r '1 ,e i tun g oS gelS e t z ge­
troff,ene Regelung der Aufbringung der Mittel 
in ,der Ren'tfeiIlv,ersicherung geht im Geigensatz 
zur, KTlan~e1lJveI'lsieiherUJng und zur Unfallver­
sicherung von dem Gruud;gedanken aus, daß 
der Staat in Hinkunft zur t,eilwe'isen Tragung 
der Kosten der Rentenvel1si,cherul1g wird 
herang1elzogen werden mÜs's,en. Be,i der Neu­
gestaltung de,s östeTrle.ich<ischen Sozia'l ver­
sicherUlJlg'srechts wil'd daher in ,der R-enten­
veI1siohe-rung neben der Beitragsle'istung der 
Al1beünehmelI" und A-rbeitge berauch eine 
Be'itragslei'stun'gde,s Staates fe:stzuSietzen sein. 
Die R,eg,eollUng ·de,s Acusmaß.e:s ,Ci'i-e:s,e,l' Beitm'g.s­
leis,tlllil1lg Isoll, , jleldlOch der ,e!.}d!güI.t~gen R,eform 
der östeNeich'ischen SoziallV-m'siciherung vor· 
behaUen bleiben. Vorläufig -si1eht das Gesetz 
unter Verzieht auf jede Rücklagenbildung 
lleld,i'gliClh ,d'ie Verpflichtung d<e,s St-aates' vor, 
den Re.ntenverslicherungen in der Form von 
VOl'sClhüs.g'en auf die :spät-er fest.zusetzende 
BeitraglBl,e-i,stuug j en,e' Mittel zur Verfügung 
zust,eHen, d'i'e Ie.rfor,d'erlich -sind, um den 
durch di,e Einnahmen nJiClht g,edeckten Te'i! 
d,er laufenden Am~gahen zu belstreiten. 'Im 
Interesse der AufrecJhterhoaltung eines unbe­
hinderten Ausoohlungsdienstes der Ve-r'" 
'sicherunglstl'äger i,st ,d,abe,i vO'l'geseh-en, daß 
,Cilese VorsClhüssezu 'g1eiWä'hren sind, weml 
und :soweit ,di,e flüs'glig,en Mittel der Ve'r­
sioherungsträge_r die Höhe eilles Monatsbe­
da.rf.es -nicht erreiCihen [§ 85, Abs, (3), Tit. b]. 

Der Vort-eil dies'e,r Lösung He!gt in ihrer 
Anp-aSlsu.ngsfähigkelit an die Entwicklung der 
wirt-schaftliohen Lage' in öste1rreich, deren 
UnlSlicherh,eH es nich,t ratsam enSiClhe.i.nen läßt, 
die Höhe od·er LieliJStung des Bund:es be.re.if.s 
im 'Geeet:ne fest:nuIegen. Durchls'ie wird einer­
seits verm1eden, daß im ,FalLe 'einer unvor­
he:l1ge-sehen günsti,gen Entwicklung d/elf Wirt­
·schaft der St.a:a,tslha:ush.rult unnötig beIastet 
wird, Ia-ndener,s:eits, aber 1m gegenteiligen 
Fal1e für die dau:e:mcLe _Lei,Stungsfähigkeit 
der Ren'tlenversicheruuglsträgerentspfieClhend 
VOl'sor:ge getroff,en. 

.D'a die künft.ig.e R,eg,e1uug hin:sich.nioh de,r 
Bet'e'itigung des' Staates an der Aufhringung 
,der Mittel für ,di'e Relntenversicheru.ug erst 
f,ür d~e: ,Zeit 'ab 1. Jänne'r 1947 gelten s.o1:1, war 
es notwendig, für ·d'ie Z.eH 'Vor di,elsem Stich­
tag eIne Z.wilschenlösungzu trei'llen. Sie be­
steht, darin, daß d'ie für di'e Jahre 1945 und 
1946 ber,eits gewäh,rt,en VOl'sc;hüSlsea,J,s ni.cht 
rücklZJahllbaIiel Zu,schüs:se des Sta:at·es ,erklärt 
we:r,de;n [§ 85, Abis,. (2)]. 

Im J,rulme 1945 wurde den R-ent,enver' 
sicheroo,gen aus öffentlichen Mitteln der 
Betmg von 13'2 Milliouell' SclliHiil1lg 'zur, Ver­
fügUing gesteHt. Im Jahr,e 1946 ,sbeHt Is,iehder 
bezügliche Aufwand aus öffentlioheln Mitteln 
rein k1aJSlsamäßjg lauf 44'5 Millio!1-en Sch:iHing, 

-' 

wobei jedoch im Ja'hre 1947 noch ,ein Betrag 
von voraUls:sichtlrich :nahezu 9 -,Millionen Schil­
ling, an' zu viel gelei,steten Vor;:;,chüs:sen 
zurückfließen wird. I!n dem Betmge' von 
44'5 MiHiloll'en Schill~'ll'g ist die BelaJstung des 
Bunde's durch die BeihiUen auf Grund' des 
G,esetzlels vüm 3. JuM 1946, S. G. BI. Nr. 159, 
nicht :inhegifliffen. 

,Für da's Jruhr 1947 wurde ,die vOfiaUislsicht­
liehe Höhe .des Be'da'fies an Vorschüssen aus 
BundielsmiUeln für Zw,e-cke ,dler Rentenver­
sicherung mit folgeillden B,eträgenermiÜelt: 

Mil!. S 

In,validenversioherung ........... 30'12 
Anges't,elltenvelr'Sicherung ........ 18'ß4 
Kuapps~haftlichH RentenversicJJ.e~ , 

'. rung ........................ 3'05 

Insges'amt. 51'SI 

Die ziffernmäßige Nachwe,1sull'g di'eser Be­
träge geht a'us den im A-nhange wiedergege­
benen J a h r e 's vo I' ans chI ä g e n~fürdie 
betreffenden V,er!sicheru:ngszweige hervOT; an 
diJelsel" St,elle wi.rd auch über die der Er:stel-
1 ung ,der VoransohIägezugrunde gelegt,en 
Annllihmen berichtet. 

Da ejne~s,eits di,e Höhede:r Ausgaben in 
den eimzelnen V·erslicherung'szwedgen durch 
die gegelbene L'eilstungs:höhe beistimmt ist, 
andere.rseitsaber die Einnahmen an Beiträg-en 
der A,rbelitnelhme'r und Arbeitgeber ti.rnfolge 
des Gr.und,satz·es der Verme;i,dung lede,r Mehr­
belastung der W,irts~haft 'v,on vOTIlJherein be­
grelnzt .s.ind; ist ,Cile,r Bed·arf .an Vo'rsc:hüssen . 
aus öffentlichen Mitteln in aUen V,ei~siche­
ruug.szWieigen im wes'entlichen durch das 
VerihäHnis ·delr Z'a'hl der ~u betreuend.en Ren­
tenempfänge,r zur, Za:hlder durch die Ver­
sioherung ed.aßten, Beschäftigten bestimmt. 

Die Zahl der R,entfell1iempfänge,r i,st so lange 
im Anst.eigen begriffen, hi,s- d,er Isogellannte' 
Beharrungszust,and eingoetrete:n ist, in d'em· 
die Z'a:hl der laufenden Abgänge an Rent­
nern der Zahl der Zugrunge die Waage hält . 
Dieser Zustand tritt abe,r erst bei ,eine.I" sehr 
langen iBe,s,t,andsd,auer der Ver'sic,hep,ugg und. 
unter .der Vomus'setzung ,e!inlelS 'SiClh no,rmal 
,entwick·elnden R,entlen'anfaUes ,ein. 

list ',s:chon die Voraus's,etzullg ,der genügend 
Jang.en lBestands.dauer bei' k,e,iuem der ,in 
Betl'laclht kommenden Ve:l'sciche,rung;slzweige­
,erfüllt, .soo wirken sich in einzelnen Zweigen 
noch weitere Umstände .in d~er Richtung eines 
übernürmalen Anwachslen-s ,des Rentner­
'stock,es, helziehuug-s,weli,se de,s ,Ren.tenaufwan~ 
des aus. Hiehe·r g,ehören, .sowohl :d'i'e infolge 
des abgel'aufenen K,ri,e.g1els vel1sehärHen Ar­
beitsbedoingungen, d,ufch welohe die Häufig· 
keil' ,d,er V,ersiciherungsfäUe gestel.g,ert wurde, 
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aLs auch ,die ,in ,den letzten JahI'len vorg,enom- GeschäftsjRihr 1939 ein Beitragsaufkommen 
menen Verbesser:ungen der Rentenleistungen. von 14,5 v. H. ,der Be,itrag'sg,rundlage vorge-

Her s,ich zwan@släufig imme,r mehr ver- ,sehen war, wähTlend ,g,egenwärtig dle!"r Beitrag 
größernden V,er,sicherungslast steht !in der ,der Arheitnehnter und Arbeitgeber mit bloß 
nächst,en Zukunft eine Beitragskapazität 10 v. H. festgelsetzt ist. 
gegenüher, die derz'eit nur 'im Weg,e vor'sich- Abschiließernd sei noC!h e,rwähnt, d.aß ,die 
tiger Schätzu:ng d:e,s z.uel'wartend'en Standes im geHend,eln ReiCllt vorgels,cnriehenen Zu­
der Beschäftigten 'ziftlelrnmäßi,g erfaßt werdenlschüssellJl1iclEi,re.r Sozlialv,ersic,herungszweig,e 
kann. zur kll'aPP's{~!haft1ichen R'entenVe'l1Sichenmg 

AlLe angeführt,en Umstände machen es' -aIs nach der getl'offenen Neur,etgehlll'g ,saen­
erkläll"lich, d:aß ;i,n den Rentenver,S!icherungen UCih nicht mehr begflÜndJeil: - im übedei­
in der näohsten Z'elit hedeut,e'nde Zuschüslsje tungsgeset4, faJl,eng,8IlasISien we'r,den [§ 85, 
aus öffentlichen Mittelnerford'erlich sein Abs. (1)] un.d d'aß 'RiUS dem.gIeichen Grunde 
we.l'd,en, um nur den ,raufenden Aufwan·din und mit Rücksioot auf ,diegeände1rte Organi-

'diesen Versicherungen zu deckleIli: Daß auch sation der V'er,shlherung 'auch ,die bi,sh,e,r vor-
. die Ang,elstelUenv6Il'sichemng Staatsmitbel in ge,~eiheIT1e RUJSlgIeiche!UcLe V,erteiIung de'r Ren­

größer,em Umf.alllge blenötigt, .geht 'aHein tenk~st 'innerhalb der Invalidenrversicherung 
daraus hervor, ,ct:aß' nach dem Gewerblichen im Wege der 'sog,enanm,t'e'n ·Gemeinlast weg­
Sozi1a1versicherungslgesetz bereUs für das gefaHen ist (§ 81). 

o 

, .. 
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Anlage. 

Im rra.dns,tclhe11lden wer.oon Idie wichcig15ten 
ziffernmäßilg'eIll UnterLa'gen UlllJd Arurua'hmen, ,diiie 
der- ErSltenUlllJg, Ides Flin'wzpilanes zugffillnlde liC@ellJ, 
wiieldeljgeg,ehen. Sie Qwel1delll an ~ Hand lder 
Jahres,vomnschlägeeröroert, idite :für di.e V'er­
sicherullJgs1zw.eiJg,e 'a.ti'figestteIUt werden mußoen, im 
denen ,eine ATIlderung der lAUlflbrctTIlgun!g ,der 
Mitte:! gegenüber ,dlem Igeltel1lden R.echt VOl1ge­
~elhen ist. Di,e J aJhres'v'Ül1a:nl~chiläige s,ind aJUf IdalS 

Gelharurugsj!alhr 1947 ,albg,e5IOe1,lt iUlnid beruhen lauf 
den -bei der BrtroellUiI1lg"' ,der A.TIiSät.zle des BUIl!OOs­
fina'llJz,ge~etzes für das Jahr 1947 Zlur ViedÜig'Ung 
sceheruden Unoer:1agen. S~e herückscidwi,gen daher 
alUch ,ruicht ,dij,e AlUswiJrku'ngen ,dies' SomaJver­
sicherungs-AlIlpassul1lgsgooetzes vom 12: DeZiCllTI­
ber 1946. 

,Im ATIiSdl1u~,ean die Jalhresvounschl~ge der 
etin'zelnen Vel1sich,el1Ul1IgszweiJ~e wird 'ei,ne Zu­
~ammen6'telllU'11Ig ,der B,el1astung des Bundes durch 

,die Sozi,a'lv,ers'ich,erul1g ,gebmcht. 

Voranschlag für die Invalidenversicherung 
(mitAillsnahme ,dler InvalidJenVlersiJclmmtIl!g ,der 

iEJis,enhahnoorn'enstJe1len) . 

A'usg,ahem: 

1. AUlfw,amId ,an flü~:igen Reri'oen 

2. Aufw'aulIdi ia'n BleIiIhi;1fen zu den Ren te:n 
(Burudesgeseez vom 3. }uJ1.i 1946) 

3. B,eiotralgsnei,slturntg für ,di,e Kr:anrken-
versicherunlg der R.entner 

4. Kosten :des Heti~~erlf,ahrens ...... . 
5. V.erwaltunglSikoste:n ............ . 

6. Sonslti,ge AU\')lgalben ............ . 

Mill.S 

106'08 

50'00 

7'45 
7'50 

3'60 

1'25 -----
Summe ,der husl~arben ... 175'88 

b) Durchsdmittlich'e' Monatsrmte: 

Altersfürsorgerente ............. 42 S 

InV1a'l~ditäts{Alters)rente .......... 42 S 
Witwenrente ................... 25 S 

Waisenrente ......... : .... ; .... , 15 S 

c) Monatsbetmg d~r Beihil'fen zu ,den 

Alt.er,sfürsol"gerenten ..... ,...... 2d S 
Invaliditäts{Alters)r,enten ........ 20 S 

Winwenrenten ................. 10 S 

W,aisenrenten ........ " . . . . . . . .. 8 S 

d) DurdlSchnittliche Zahl der Pflichtver­
sicherten: 
Arbeiter än' Han,de1, Gewerbe 

und Industrle ............. 800.000 

Landarbeiter ................ 250.000 

le) Durchschn1itdiche monatlich,e Beitrog.s­
, grundLage: 

Arbeiter:in Handel, Gew,erbe und 
Industri,e .................... 150 S 

Landarbeiter .................. 90 S 

f) 'Beitrag ,der Arbeitnehmer und 
Arbeingeber in Hund-ertteilen 

,des ,anreche11lbaren Atbeits-
verdienstes 5·6v.H. 

I Voranschlag für die Angestelltenversicherung. 

lAu s ,g ,a Ib ,e n: Mill. 5 

1. Aulfw:U11ld ,an flüssi1gen Renten.... 74'16 

2. Boelltl1:!ig;<;1eis'tlung ,für die ;r<.r:antken-
versich,erurug der Rentner ....... 2'68 

3. Kosten ,der Hei1fünsoOrge ......... 2'50-

4. Sonsmlg,e LeiSltu11l~en ............ . 1'50 

5. V,erwa~tu11JgslkostJen ............ . 1'00 

E ,i n n la h m le In: 6. Son~tti<ge husgaihen ............. 1'00 
Mill, 5 ' 

1. Beit:r~g,e der Arihei,tm'hmer umd Summe ,der Aooglaiben... 82'84 
Arlbeingeher ................... 9576 E'~nn,alhmeln: Mill.S 

2. Ers,atz der ~O!Sten ,der Be~hlWfen 1. Beitr:üge der Anbeiltgeher und 
,durch den B'und _ ........ , ...... - 50'00 Aribeitneihmer ..........•...... 59'40 

3. VorochÜJs1s<e,dleisBundes[§85,Abs.(3)] 30'12 2. Bei:t:räge ,der freiJwiJl1lig Vensli,ch,el'ten 4'80 

Summe tderEinnalhmen ... 175'88 3. VOl!'SchüssedeslBun,Qes:[§ 85,Ahs.(3)] 18'64 

Der Er.stdlun'g des Vommschlag,es sindfolgen:de Summe .der EinnaJhmen ... 82'84 

An!JIalhmen zugrunde gelegt: , I DCIl1l }ahresv, or.anschlag lieg,en fo1gende An-
<1) Durchsch.n!iJmjli,rhJeI Zalhl ,dler RJernt.enernp- nahmen zugrunde: 

fäm,gT: , 'la) Du['Chs,chl!1Ji1J1iLiche Zahl ,d~ Relntenemp-
Alt,ersfürsorgerenten ........ 77.000 ,fänJgter: . 

Inv.alidität~(Alter.s)renten ...... 105.000 Invaliditäts(Alters}renten ..... :. 34.000 

Witwenrenten ............... 28.000 Witwenrenten ................ 34.000 

Waisenrenten .... ;........... 33.000 

Zusammen ... 243,000 

Waisenrenten 10.000 ......... "0"····· ----
Zus,ammen ... 78.000 

o 

328 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)70 von 72

www.parlament.gv.at



.. h) Durchschnitdiche JMonatsrente: 
InvaIilditätst(Ahers)rente ......... 115 S 
Wiowenrente .................. 55 S 
Wlaisenrente ...... . . . . . . . . . . .. 40 S 

c) Durchschnittiliche Zaih'lder Versicherten: 
V ersicherungspflicht~ge ..... '. ~ . 225.000 
;Fr,eiwillig Versicherte ......... - 20.000 

d) lDurchschnittliche mon:atliche Bei­
t!1agsgrundlag,e der Versiche-
rungspflichtigen ........ ',' ... 220 S 

e) iBeitrag der Dienstnehmer und 
Dienstgd')er iln Huntertt,eilen 
de's lanr,echenbaren Gehaltes 10 v. H. 

, f) Monatilicher Durchs chnittsibei tra:g 
"der frei,wi[l~g Versücherten ..... 20 S 

_ VoranschI.;tg für die knappschaftliche Renten-
versicherung. . 

Ausg:aben:. 
Mil!. 5 

l.lAulfwand lan flÜJ~si,gen Remen 11'90 . 
2. AUlfwanid ,au Kna'Ppscha.ft's'sold und 

Bel'!!~man.nstreu~gdld ............ 0'90 
3. BeQ1trags[ei,s,bunig ,für die Kr,aJUiken-

v,ersichel'lUng der RentnlCr ..... ,. 0'50 
4.50nsüge Leistung,eu ........ ,.... 0'28 
5. Vel"WlalnmgskO'sten ......... ~ . . . 0'60 
6. Sonstilge Ausigahen .... ,........ 0'25 

Summe ,der Amgalberi... 14'43 

Mil!. 5 

1. Beitr~g,e der Aribeitnd1i!ller und 
Arbeitigeber ................... 11'38 

2. Vorschüsse des Bundes [§85,Abs.(3)] 3'05 -----
Summe der Eininlalhmen... 14'43 

Dem JahresvoranschIag li,egen folg,ende An­
n'ahmen zugrunde: 

a) Durchschnittliche Zahl der Rentenemp­
fän?;er: 

Kruappsch,a:ftsrenten ............ 5.500 
KnappschaftsvdIIrenten ..... :.. 6.000 
Witwenrenten ..........•..... 2.000 
Wüwenvollrenten ............. 3.000 
W:ais,enren ten 2.000 

Zusammen ... 18.500 

b) Durchschnittliche Monatsrente: 
Knappschaftsrente .............. 50 S 
Knappschaftsvollreifitoe ... '........ 82 S 
Wibwenrente .................. .25 5 
Witwenvollrente ............... 46 S 
W,a:i~enrente ... : .... ~ .......... 18 S 

71 

c) Durch'schrrittlich,e Zahl' der Versich,erten: 
iBeq~arbeiter .......... : ....... 22.000 
Ang,estellte ................... 500 

d) D:urchschnittliche mo'natl:iche Beitrags:" 
gl'lU1lJdJJaJge: 
Bergaribeiter

g 
•••••••••••••••••• 225 S 

Angestellte , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 S 

e) .BeitraK der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
in Hundel'tteiLen des ,anredltmbar,en Ar­
bei tsv,erdienstes : 
la) für Arlbeiter , .. ,:....... 18'5 v. H. 
h) !für AngesteRte .......... 21'5 v. H. 

Vora~schlag für die allgemeine U nfallversiche­
rung. 

1. AIUlfwand laI} flüs'Si,gen Renten 
2. Aufwand .an Sachlle~st'llngen ..... 

Mill. S 

17'50 
6'00 

3. Verw,a1ltuiDlglskoos t'en ............. 2' 50 
4~ Son~t'ig.e A'llsg:alben ........... '.. 1'00 

Summe der .Au'Sgla~ben... 27'00 

'Mill, S 

l.,B.eitd~ge der Al1beitlgeber ........ 32'40 
2. Beliitr1i~e ,der freiwiUjlg Versich,ert,en 0'30 

Summe der Einnahmen ... ' 3270 

G e b :a run g s ü;b ,e r 's c h 'll ß ......• 570 

Dem J,ahre:>vorlallsch:J,a"g I!i,elgen ,d!;;e :fol,gend.en 
AlUinalhmen zUig'I"U'nde: 

a) AJUifwalnd ,an flüssig,en R:efilUen: 
Der Aufwand an flüssigen Renten im 

Durchschnitt des Jahres 1947 wunde 'auJf 
der Grundlage ,der Aus:mhlungen der Trä­
ger der UniflaLIversicherung in ,denerstoo 
neun Monaten des Jahres 1946 gesdlätzt, 

Ib) A'ulfwand :für Sach'leisuung.en: 
Es enl:1spricht der neu esten Entwicki1un:g 

in Ider UnlfaJlversi.cherung,· ,daß durch ver­
Q1eihne Ge'w~hrung von Sach:Ieistun,gen 
eine Herahdrückunlg des Rentena,ufwandes 
'angestrebt wird; hier,aus ergibt sich der 
verihälltni'smäßi-g hohe Ansatz für Sach­

. leistungen, die mit rund einem Dr:ittel. Ider 
IA.u~g1a1ben an flüssigen Renten eing·esteUt 
'sind. 

c) Durchsch'nittiIiche Z,a:hl der Pflichtver­
slcherten: 
Al1beIimer ......... "......... 820.000 
AngesteUte ................ ,. 220.000 

d) Durchschniotlt:che mona,tliche Beil!:raglslgl'lUlnd­
Lage: 

A,rbelliber . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 S 
Angesteilhe .............. .' . . .. 220 5 
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e) Bei'tra.g ,des Dienstg,ebers in Hundertt,eilen I Unter' BerlÜcksichcil@unlg ,des Ertfonder-

d ' h'b Arlb "..1: nl:ss,es ~ür di,e n'eihtHen .~ nach dem 
es anrec e,l).' aren eltsver1uuenstes: ' . 3 J. l' 946 . ,Bun,d:esges,e;tlz vom . 'U 1 1 , 

für Artbeiter ..... " ......... 2'00 v. H. n. G. n-:. Nr. 159/46, in ,der voraus-

für Anges;wUte~ ..... '. """':,P"SOr.H:. 
. . ;::.;." '':: .. : '-

Voraussichtlich\: -Gesamtbelast~rig des Bundes 
im Jahre 1947. 

Nach dem Vorstehenden wird der Bund im 

] ahre 1947 ",ora'U'ssl:chtl~ch LeistUlnlgen in der 

fo'lgenden Höoh,e zu erbringen 'h,ahen; 

'0 ' Mitl. S 

Vorschüsse, in der InvaÜ,cLenlversicherrun,g -30'12 
( 

V,orschü:9se 

sichel'lullJg 

Vors.chiiss,e 

lil 

1,n 

der An:g'(l3loelllten:ver-

der knap'Psch:a:fvLichen 

. ltentenversicherun:g 

Ensatzleis'tu'llJgen, 

t r a'g'~,Z!UI~ch uß 

si,chenUing 

bez,iehung:.weise I Bei­

Jlll der Kr.a·nkeny.er~ 

Zusamn1en." . 

18"64 

3'05 

15'91 

67"72 

s:icl:tilichen Höhe von ......... ' ._._;'--5_0_·0_0....;... 

st,~lhsi~h,die.'~!~Ja 111 tyeLas tt u·~g:"_, ... , 0' . 
"des BUllldes"aus dem"T'l'teJ der' S\JZJ.all- .' ... , .. 
v:rsiehero~g ;im Jaihre"1947 a'llf -'- .. : 1177.2.:' _:, 

'Die angdührt<en Ziffern <E'ntspreChen, 'wj;~ he­
r,eits ,erwähnt, .den Arusävz,en ,des Srun.cLesfin<l!nz­
~esetz'es ,für das Jalhr 1947. Seit .. ~hrer Er,stellung 
hahen :~i,ch mehr oder mi'll'dler ,e,imehnddende Ver­
änJderrung·en sOWiolhil durch ,(he inz,wi,seh,en ,ein-. 
g.eonereruell ILdhn- und lGehalts,enhöhuug.en und cLi,e 
i!l1 dElr bishet1i.g,oo Entwicldung helglnürudete An­
hoff.ruung 'höhener Beschäftig.tJen:zaJMen als auch 
durch ·das 'Inkl1afttreoen .des Sozialv,ersicherungs­
An'Paswn.g,~gesletzlels (Bunde~g,esetz vom 12. iDe- .. 
ZJember 1946) el1gtdben. D~es:e Veränderungen 
wl~r.k.en .si,eh ,e,~nei-.'l,ülts ~n ,ei,ruer Erhöhung der vor­
aussichthchen iEinruaihmen ,an .s'Ozialv,eft~cherungs­
hei'cr.äJgten, ·ande:r,ers.e:its ·inei,ruem lelrhö:hnen Ver­
]9icherU'ru~sa!Ufw'l!I1d3Jus; SOWleit rdieZlu glewär- ~ 
tügenden Mehnausgabelll ni.cht in. den Mehr ein­
naihmen ,an B,ei.träJgen tihr,e .Deck'U11g finden, wer­
den sile zu eunelr ,er'höht,e'n I,ruainSopruchn3Jhme V9n 
Bundesmitlreln filir ZlW'ecke :der SOZ[Ia'lV1en5,i,eheflUng 
führ'en. Hinsi,chtLidl .der fina:n.ZJi,einen Auswirkung 
des Sozi.a:1V1~rlsi,~he.t1Unlg:s-Arup3J~ngs@es,etzes ~ir,d 
auf dlie ;Begrün.cLun.g zu' .d~es= Ges,etz·e. verwiesen. 

.:; .. ~ 
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